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HINwmsi! FÜR DEN WER 

Die Resolutionen und BeschllJsse des SicherhelJsrats werden jäbrIich veröffentlicht. Der vorliegende Band 
enthlUt die Resolntionen nnd Beschllisse des Rates im Jahr 1992 zu Sachfragen sowie Beschllisse zu einigen 
wichtigeren Verfahrensfragen. Die Reso1ntionen nnd Beschllisse sind jeweJls unter einem allgemeinen TItel 
aufgefilhrt, der auf die behandelten Fragen hinweist; diese sind insgesamt in zwei Teile nntergliedert. In jedem dieser 
Teile sind die Fragen nach dem Zei1pimkt ihrer erstmaligen Behandlnng durch den Rat im Berichtsjahr geordnet; die 
Resolutionen nnd Beschllisse zu den einzelnen Fragen sind in chronologischer Reihenfolge aufgefflhrt. 

Beschlllsse des Rates zu seiner Tagesordnung sind unter der Überschrift °1992 erstmaIs in die Tagesordnung 
des Sicherheitsrats aufgenommene Punkte° zu finden. 

Die Resolntionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung numeriert. Jeder Resolution folgt eine Angabe 
des AhstimmongaergebDisses. Beschllisse werden gewöhnlich ohne Abstimmung gefaSt; hat jedoch eine Abstimmnng 
stattgefunden, wird das Ergebnis nnntittelbar nach dem Beschluß aufgefflhrt. 

.. 
.. .. 

Die Dokumentenoummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Nationen bestehen aus Großbuchstaben 
nnd Zahlen. Wo im Text eine derartige Knrzbezeichoung verwendet wird, lnmde1t es sich um die Bezugnahme auf 
ein Dokument der Vere1nten Nationen. 

Das Verzeichois der Dokumente des Sicherheitsrats (Doknmentennnmmero SI ••• ) fllr die Jahre 1946 bis 
einschließlich 1949 findet sich in der Check List of Unlted NaIionsDocuments, part 2, No. 1 (Veröffeotlichnng der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. 53.1.3), fllr 1950 nnd die folgenden Jahre in den Supplements to the Official Records 
01 the Securlty Council. 

.. 
.. .. 

BFßONDBRER HINwEIs FÜR Dm DEUTSCHE AUSGABE 

Die Dokumente der Vere1nteo Nationen, die aufgrnnd von Resolntion 3355 (XXIX) der Generalversammlnng 
vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zuübersetzen sind (aIleResolntionenderGeneralversammlnng, 
des Sicherheitsrats nnd des WI1'Ischafts- nnd Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Protokoll der 
Generalversammlnng), werden bei Quellenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht 
erschienen sein sollte. Das gleiche gilt fllr die schon vor dem 1. Juli 1975 verabschiedeten Resolntionen der 
genannten Organe. (Die Resolntionen des Sicherheitsrats liegen sehon ab 1. Januar 1975 in deutsch vor.) Die Tttel 
anderer Quellenangaben werden zur Vereinfaclnmg von Bestellnngen nicht übersetzt. 
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RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1992 

Teil I. Fragen, die vom Sicherheitsrat au/grund seiner Verantwortung jIJr die Wahrung 
des Weltfrletlens und der internationalen Sicherheit behandelt wurden 

ZENTRALAMERIKA: FRlEDENSBEMÖHUNGEN1 

Besr"bHlsse 

Am 3. Januar 1992 gab der PrIlsident des Sicherheitsrats 
im Anschluß an Konsultationen mit den Ralsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende ErkIllrung wr: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit 
Genngtnnng die Untenichtnng seitens des GeneraJse.. 
kretärs Ober das spät in der Nacht des 31. Dezemher 
1991 von der Regierung EI Salvadors und der Fnmte 
Farabundo Martf para Ja Liberaci6n Nacionai nnter
zeichnete Abkommen zur Kenntnis genommen, dessen 
Dtm:hflIIrrnng den bewaffneten Konflikt in EI Salvador 
endgll1tig heenden wird. Das Abkommen, das von ent
scheidender Bedentnng für die Normalisierung der 
Situation in EI Salvador nnd in der gesamten Region ist, 
wurde von den Ratsmitgliedern wllnnstens begrüßt. Sie 
gehen ihren Dank und ihre Anerkennnng für den enor
men Beitrag zu Protokoll, der von dem Generalsekretär 
und seinem Persönlichen Beauftragten für Zentralameri
ka, ihren Mitarbeitern nnd allen Regierungen erbracht 
worden ist, die den Generalsekretär bei seinen Bemühnn
gen unterstiItzt haben, insbesondere die Regierungen 
Kolumbiens, Mexikos, Spaniens und Venezuelas. 

Die Ratsmitglieder bitten die Parteien nachdrllck
Iich, wlIhrend der an diesem Wochenende am Amtssitz 
der Vereinten Nationen in New York beginnenden 
Verhandlnngen bei der Lösnng der anstehenden Fragen 
ein Höchstmaß an Flexibilität nnter Beweis zu stellen. 
Sie bitten die Parteien außerdem nachdrlIcklich, größte 
ZurDckhaltnng zu Oben nnd in den nächsten Tagen nichts 
zu tnn, was im Widerspruch zu dem in New York 
erzielten Abkommen nnd zu der ausgezeichneten Atmo
sphllre stehen würde, in der diese Gespräche stattgefun
den haben. 

Sie begrüßten die heute erklärte Absicht des 
Generalsekretärs, Anfang nächster Woche einen scbriftIi
chen Bericht nnd Vorschläge hezflglich Maßnahmen des 
Rates sowohl im Hinblick auf die Verifikation der Waf
fenruhevereinbarungen als auch auf die Überwachung 
der Aufrechterhaltnng der öffentlichen Ordnnng bis zur 
Aufstellnng der nenen Nationa1en Zivilpolizei zu nnter-
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breiten. Es wird denmach notwendig sein, daß der Rat 
neue Aufgaben für die Beohanhtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador genehmigt. Die Ralsmitglieder 
sind bereit, etwaige Empfehlnngen des Generalsekretärs 
umgehend zu prIIfen.· 

Auf seiner 3030. Sitzung am 14. Januar 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter EI Salvadors einznlade .. , ohne Stimm
recht an der Erörterung des Pnnktes "ZentraIamerika: 
Friedenshemühnngen - Bericht des Generalsekretärs (SI23402 
und Add.l)" teilzunahmen.' 

ResolntIon 729 (1992) 
vom 14. Januar llI!IZ 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 637 (1989) vom 
27. Juli 1989, 

sowie unter Hinweis auf seine Resolution 714 (1991) 
vom 30. September 1991 sowie auf die Erklärnng", die der 
Prilsident des Sicherheitsrats am 3. Januar 1992, nach der 
Unterzeichnnng derNew Yorker Urknnde' am 31. Dezember 
1991, im Namen der Ralsmitglieder abgegeben hat, 

ferner unter Hinweis auf seine Resolution 693 (1991) 
vom 20. Mai 1991, mit der er die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador eingesetzt hat, 

mit Genugtuung Ober den Abschluß der Abkommen 
zwischen der Regierung von EI Salvador nnd der Fnmte 
Farabnndo Martf para Ja Liberaci6n Nacional, die am 
16. Januar 1992 in Mexiko-Stadt nnterzeichnet werden sollen 
und deren Dtm:bfOhrung den bewaffneten Konflikt in EI 
Salvador endgflltig heenden nnd den Weg zur nationalen 
Aussöhnung ebnen wird, 

mit der Arifforderung an beide Parteien, weiterhin größte 
Mäßignng und Zur!lckhaltnng zu tlben nnd nichts zu tnn, was 
zu den in Mexiko-Stadt zu nnterzeichnenden Abkommen im 
Widerspruch stehen oder sie beeinträchtigen würde, 

mit dem Ausdruck seiner Überzeugnng, daß eine friedli
che Regelung in EI Salvador entscheidend zum zentraI
amerikanischen Friedensprozeß beitragen wird, 



unter Begrf4/Jung der Absicht des Genera1sekretlirs, dem 
Rat demnächst seine Empfehlung betreffend die Beendigung 
des Mandats der Beobacbtergruppe der Vereinten Nationen 
in Zentralamerika zu unterbreiten, 

1. billlgt den Bericht des GeneraIsekretl!rs vom 
10. und 13. 1anuar 1992'; 

2. beschließt auf der Grundlage des Berichts des 
GeneraIsekretärs und im Einklang mit seiner Resolution 693 
(1991), das Mandat der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador auf die Verifikation und Ober
wachunl! der Durchfilhrung aller Abkommen zwischen der 
Regierung EI Salvadors und der Frente Farabundo Mart1 para 
la Liberaci6n Nacional auszuweiten, sobald diese 10 Mexiko
Stadt unterzeichnet worden sind, Insbesondere das Abkom
men Ober die Beendigung des bewaffneten Konflikts und das 
Abkommen Ober die Aufstellung einer Nationalen Zivil
polizei; 

3. beschließt QljjIerdem, daß das im EInklang mit 
dieser Resolution erwei_ Mandat der Mission bis zum 
31. Oktober 1992 verlängert und dann auf der Grundlage der 
vom Generalsekretär vmzulegenden Empfehlungen übeIprilft 
wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Mission, wie in seinem 
Bericht empfohlen, zu verstllrken; 

5. fordert beide Parteien mif, ihre Verpflichtungen 
aus den 10 Mexiko-Stadt zu unterzeichnenden Abkommen 
genaoestens einzuhalten und nach Treu und Glauben zu 
erftIllen und mit der Mission bei ihrer Aufgabe. die 
Durchfilhrung dieser Abkommen zu verifizieren, uneinge
schränkt ZlJssmmenzuat"beiten; 

6: bekriiftlgt seine Unterstützung fIIr die Fortsetzung 
des Gute-Dienste-Auftrags. den der GeneraIsekretär im 1ßn
blick auf den zentralamerikanischen Friedensprozeß wahr
nimmt, und insbesondere fIIr die Bemerkungen des General
sekretärs 10 den Ziffern 17 bis 19 des Berichts. wonach er 
beabsichtigt, wie 10 dem Genfer Abkommen vom 4. April 
1990' Ober den Prozeß zur endgültigen Beendigung des be
waffneten Konflikts vorgesehen, bei der Wahrnehmung seiner 
Anfgaben auch weiterhin die Unterstlitzong der Regierungen 
Kolumbiens, Mexikos, Spaniens und Venezuelas sowie 
anderer Staaten und Staatengruppen 10 Anspruch zu nehmen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
aber die Entwicklungen bei der Durchfnhrung dieser Resolu
tion voll unterrichtet zu balten und vor Ablauf des neuen 
Msndatszeitraums aber den Einsatz der Mission Bericht zu 
erstatten. 

Auf der 3030. Sll>:ung eln.rllmmig verabschiedet. 
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Besdduß 

Anf seiner 3031. Sitzung am 16. 1anuar 1992 eIlhleite 
der Rat den Punkt "Zentralamerika: Friedensbemühungen -
Bericht des Generalsekretärs (S/23421)".' 

ResoIutlOD 730 (1lI92) 
YQIII 16. Jammr :Im 

Der Slcherlwilsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 719 (1991) vom 
6. November 1991, 

sowie unter Hinweis auf selne Resolution 729 (1992) 
vom 14. 1anuar 1992, 

1. bUUgt den Bericht des GeneraIsekretlirs vom 
14.1anuar 1992' ; 

2. beschließt gemliß der Empfehlung 10 Ziffer 7 des 
Berichts. das Mandat der Beobacbtergruppe der Vereinten 
Nationen in Zentralamerika mit Wirkung vom 17. 1anuar 
1992 zu beenden. 

Aufder 3031. Sll>:ung eInstimmIg_ 

Besehm_ 

In einem fIIr die RaIsmitg1ieder bestimmten, an den 
PrIIsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
16. Januar 1992' nahm der Generalsekretär Bezug auf die 
Resolution 729 (1992) vom 14. januar 1992, mit der der Rat 
beschlossen hatte, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen 10 EI Salvador auf die Verifikation der 
DurchfiIbrung des am 16. 1anuar 1992 in Mexiko-Stadt 
unterzeichneten Friedensabkommens fIIr EI SalvadoT' auszu
weiten. 

Der GeneraIsekretllr erklärte. daß er im Einklang mit 
dieser Resolution und nach Führung der erforderlichen 
Konsultationen beabsichtige. Brigadegeneral Vfctor Suanzes 
Pardo aus Spanien zum LeItenden Militärbeobachter und 
Kommandeur des militärischen Auteils der Mission zu 
ernennen. Er berichtete, daß Brigadegeneral Suanzes Pardo 
zur Zeit als Leitender Militärbeobachter der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in ZentraIamerika Dienst tne und 
daß sein Mandat gemliß Resolution 730 (1992) vom 16. 1a
nuar 1992 am 17.1anuar 1992 ende. 

Mit Scbreiben vom 17. Januar 199210 unterrichtete der 
PrIIsident des Sicherheitsrats den GeneraIsekretllr wie folgt 

"Ich beehre mich. Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 16. Januar 1992 betreffend die Ernen
nung des Leitenden Militärbeobachters und Komman
deurs des militärischen Auteils der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in EI Salvador" den Ratsmit
gliedern zur Kenntnis gebracht worden ist Sie atimmen 
dem 10 Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Frilsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 



3. Februar 199211 nahm der Generalsekretär Bezug auf die 
Resolution 729 (1992) vom 14. Januar 1992, mit der der Rat 
beschlossen hatte, "das Mandat der Beobaclltennission der 
Vereinten Nationen in m Salvador auf die Verifikation und 
Überwachung der Durchfllhrung aller Abkonunen zwischen 
der Regierung m Salvadors und der Frente Farahundo MartC 
para Ja Uheracwn NacionaJ auszuweiten. sobald diese In 
Mexiko-Stadt unteneichnet worden sind, insbesondere das 
Ahkonunen über die Beendigung des bewaffneten Konflikts 
und das Abkonunen über die Aufstellung einer Nationalen 
Zivilpolizei. " 

Der Generalsekretär erldlIrte, daß diese Abkommen am 
16. Januar 1992 unteJ:7.elchnet worden seien und daß er nach 
Abschluß der erforderlichen Konsultationen vorschlage. daß 
sich der militärische AnteiJ der Mission aus Soldaten Brasi
liens, Ecuadors, Indiens, IrJands, Kanndas, Kolumbiens. Nor
wegens, Schwedens. Spaniens und Venezuelas zusammenset
zen solle. 

Mit Schreiben vom S. Februar 199212 unterricbtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 3. Februar 1992 betleffend die Zusam
mensetzung des militIlrischen Anteils der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen In m SaJvn<Jorll den Rots
mitgliedern zur Kenntnis gebrecht worden ist. Sie stim
men dem in Ihrern Schreiben enthaltenen VorschJng zn." 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Prilsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
15. Mai 199213 berichtete der Generalsekretär, daß der 
Leiter der Beobachtennission der Vereinten Nationen In 
m Salvador ihn dnvon unterricbtet habe. daß der Leitende 
Militärbeobachter der Mission aufgrund der jilngsten Erfah
rungen bei der Verifikation der einsch1llgigen Bestimmungen 
des Friedensnbkonunens und In der Erwartung, daß der mili
tärische Anteil der Mission die Aufgnbe haben werde, wei
tere im Rnhmen des Abkonunens vorgesehene Aktivitäten zn 
überwachen, zn der Auffassung gelangt sei, daß es zur Be
willtigung dieser Aufgaben notwendig sein werde, den militä
rischen Anteil, dem 290 Militärbeobachter angehörten, In 
seiner derzeitigen PersonaIstärke beiznbehaJten. Nach dem 
ursprünglichen Plan wllre die PersonaIstärke des militllrischen 
Anteils nach dem 1. Juni 1992 vermindert worden. Aus die
sen G.riInden befllrworte der Generalsekretär die ihm vom 
Leiter der Mission übermittelte Empfehlung des Leitenden 
Militärbeobacbters, die Dienste von 39 Mllitärbeobacbtern, 
die am 1. Juni 1992 aus der Mission ausscheiden sollten, um 
einen Zeitraum von drei Monnten, das beißt bis znm 1. Sep
tember 1992, zn verlängern. Er erkIIIrte außerdem, daß alles 
darangesetzt werden wIIrde, die fIIr dieses znsll12l1iche Perso
nal erforderlichen Mittel aus den von der Generalversamm
lung fIIr die Mission bewiJ11gten Mitteln zn bestreiten, und 
daß die Generalversammlung fIIr den Fall, daß sich dies als 
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unmöglich erweisen werde, von dem zusätzlichen Mittelbe
darf In Kenntnis gesetzt werden würde. 

Mit ScbreJ1len vom 20. Mai 199214 unterricbtete 
der Prilsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitznteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 15. Mai 1992 betteffend die Verlän
gerung der Dienste von 39 Militärbeobachtern In der 
Beobachtennission der Vereinten Nationen In m SaJ
VIIlInr' den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebrecht 
worden ist. Sie stinunen der In Ihrern Schreiben enthalte
nen Empfehlung zu." 

Am 3. Juni 1992 gab der Präsident im AnsehJuß an 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im Namen des Rates 
die folgende Erldlirung ab"': 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
Bericht des Generalsekretli vom 26. Mai 1992 und 
19. Juni 1992 über die Beobachtennission der Vereinten 
Nationen In m SalvacJorl6 zur Kenntnis genommen. 

Die RatsmitgIieder sind erfreut darIlber. daß die 
Waffenruhe Bestand hat und daß es seit ibreJn JnIaaft
treten am 1. Februar 1992 keinen einzigen Verstoß 
dngegen gegeben hat. 

Die Rätsmitglieder sind jedoch zutiefst besorgt 
über die zahlreichen. von heiden Parteien zn verant
wortenden Venllgerungen bei der Durchfllhrung der 
zwischen der Regierung m Salvadors und der Frente 
Farahundo MartC para Ja Uberaci6n Nacional ge
schlossenen Abkommen und das nnch wie vor beste
hende K1ima gegenseitigen Mißtrauens. Sollte diese 
Situation fortbestehen, wIIrde sie die Grundlagen der 
Abkommen selbst aufs Spiel setzen. 

Die Ratsmitglieder bitten beide Parteien nach
driIcIdich, hei der vollinhaJtlichen Durchfllhrung der 
Abkommen nach Treu und Glauben zn handeln, sich an 
die vereinbarten Fristen zn halten. keine Anstrengung zn 
scheuen, um die nationale Versöhnung in m Salvador 
herbeizuflIhren, und den Demobilisierungs- und Reform
prozeß durchzufl1lnen. 

Die Ratsmitglieder bekonden ernent ihre volle 
Unterstützung fIIr die BemOhungen, die der General
sekretär und sein Sonderbeauftragter fIIr m Salvador mit 
Hilfe der Regiernngen der Gruppe der Freunde des 
Generalsekretärs und anderer beteiligter Regierungen 
unternehmen. Sie sprechen dem Personal der Mission, 
des unter sehr schwierigen Bedingungen tätig ist, ihre 
Anerkennung aus und verleihen ihrer Besorguls über die 
Bedrohungen seiner Sicberheit Ausdruck. Sie erinnern 
die Parteien daran, daß sie vetpflicbtet sind. alles 



Erforderliche zu tun, um die Sicherheit der Mission und 
ihrer Mitglieder zu garantieren. 

Die Ratsmitglieder werden den Fortgang der 
DurchfiIhruog der Friedensabkommen in m Salvador 
auch weiterhin genau verfolgen." 

Auf seiner 3129. Sitzung am 30. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, den Punkt "ZeotraIamerlka: FriedensbemOhungen -
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 28. Oktober 1992 (8124731)" zu erör
tern.17 

Resolution 784 (1992) 
vom 30. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 637 (1989) vom 
27. Jn1i 1989, 

sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 693 (1991) 
vom 20. Mai 1991,714 (1991) vom 30. September 1991 und 
729 (1992) vom 14. Januar 1992, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des GeneraJsekre. 
tärs vom 19. Oktober 1992 an den Präsidenten des Sicher
heitsrats'", in dem dieser eine Verzögerung in dem in Res0-
lution 729 (1992) festgelegten Zeitplan bekanntgegeben hat, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Generalsekretär vom 28. Oktober 1992 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats'", in dem dieser die vorläufige Ver
llIngenmg des derzeitigen Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador vorgeschlagen hat, 

1. blUlgt den Vorschlag des Generalsekretärs, das 
derzeitige Mandat der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in m Salvador um einen am 30. November 1992 
endenden Zeitraum zu verlllngern; 

2; ersucht den Generalsekretlir, dem Sicherheitsrat bis 
dahin Empfehlungen, nnter Angabe ihrer finanziellen Aus
wirlruogen, zu unterbreiten, die die Dauer der Mandatsver
llingenmg, das Mandat selbst und die Personalstllrke betref
fen, über die die Mission unter BerücksiChtigung der bereits 
erzielten Fortschritte verfügen muß. um die DurchfiIhruog der 
Schlußpbasen des Friedensprozesses in m Salvador zu 
verifizieren; 

3. b/uet beide Parteien nachdrlkkllch, die von ihnen 
eingegangenen Verpflichtungen nach den am 16. Januar 1992 
in Mexiko-Stadt unterzeichneten Abkommen" genauestens 
einzuhalten und nach Treu und Glauben zu erföllen und auf 
die jüngsten Vorschläge des Generalsekretärs zur Über
windung der derzeitigen Schwierigkeiten einzugehen; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Aqf der 3129. SitzJmg einstimmig verabst:1dedet. 
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lIesebluß 

Auf seiner 3142. Sitzung am 30. November 1992 be
schloß der Rat, den Punkt "Zeatralamerika: Friedensbemü
hungen - Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter
missinn der Vereinten Nationen in m Salvador (SI24833 und 
Add.l)" zu erörtern.'7 

Resolution 791 (1992) 
vom 30. November 1m 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 637 (1989) vom 
27. Jn1i 1989, 

sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 693 (1991) 
vom20. Mai 1991,714 (1991) vom 30. September 1991, 729 
(1992) vom 14. Januar 1992 und 784 (1992) vom 30. Okto
ber 1992, 

nach Behondlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. und 30. November 1992 über die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in m SaIvacloJ:2", 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der 
Geoeralsekretär auch weiterhin unternimmt, um die 
Durchfilhnmg der verschiedenen Abkommen zu unterstützen, 
die die Regierung m Salvadors und die Frente Farabundo 
Martf para Ia Liberaci6n NacionaI zwischen dem 4. April 
1990 und dem 16. Januar 1992 unterzeichnet haben, um den 
Frieden wiederherzustellen und die Aussöhnung in m 
Salvador zu fördern. 

feststeUend, daß der Generalsekretlir die Absicht hat, in 
dieser Zeit steigender Anforderungen an die Mittel fiIr die 
Friedenssicberung die Ausgaben bei dieser und bei anderen 
Friedeosoperationen auch weiterhin sorgfliltig zu Oberwacben, 

1. bUUgt den Bericht des Generalsekretllrs vom 
23. und 30. November 1992 über die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in m Salvador"'; 

2. beschließt, das in den Resolutionen 693 (1991) und 
729 (1992) festgelegte Mandat der Mission um einen 
weiteren, am 31. Mai 1993 endenden Zeitraum von secbs 
Monaten zu verlllngero; 

3. begrlljJt die Absicht des Geoeralsekretärs, die 
künftige Tätigkeit und Personalstllrke der Mission nach 
Maßgabe der Fortschritte beim Vollzug des Friedensprozesses 
anzupassen; 

4. b/uet beide Parteien nachdrllcklich, die von ihnen 
mit den am 16. Januar 1992 in Mexiko-Stadt unterzeichneten 
Abkommen" eingegangenen feierlichen Verpflichtungen 
genauestens einzuhalten und nach Treu und Glauben zu 
erföllen und sowohl jetzt als auch nach Abschluß der 



Waffenruhepbase lIußerste Mäßigung und Zurilckbaltung zu 
Oben. mit dem Ziel, die neuen Termine einzuhalten. denen 
sie im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß des Friedens
prozesses und die WIederherstellung normaler Bedingungen. 
insbesondere in den früheren Konfliklzonen. zugestimmt 
haben; 

S. teilt in diesem Zusammenhang die Sorgen, die der 
Generalsektetllr in Ziffer 84 seines Berichts zum Ausdruck 
gebracht hat; 

6. bekr4ftlgt seine UnteJstiltzung filr den Einsatz der 
Guten Dienste des Generalsekretärs im Friedensprozeß in Ei 
Salvadot und fordert beide Parteien auf, mit dem Sonder
beauftragten des Generalsekretlirs filr Ei Salvador sowie mit 
der Mission bei ihren Aufgaben voll zusammenzuarbeiten, 
die darin bestehen. die Parteien bei der Erfilllung ibrer Ver-

pflichtungen zu unterstlltzen und die Erl'iIllung zu verifi
zieren; 

7. ersucht alle Staaten sowie die internationalen 
Entwicklungs- und Finanzjnstitutionen. den Friedensprozeß 
insbesondere dun:h freiwillige Beiträge weiter zu unter
sti1tzen; 

8. ersucht den Generalsektetllr, den Sicherheitsrat 
über die weiteren Entwicklungen im Friedensprozeß in Ei 
Salvadot voll unteIrlchtet zu halten und nach Bedarf, 
spIItestens jedoch vor Auslaufen der nenen Mandatsperiode, 
über alle Aspekte der Operationen der Mission Bericht zu 
erstatten; 

9. beschll'lfJt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Auftkr 3142. ~g einstimmig verabschiedet. 

Dm SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBmTEN21 

Beseblilsse 

Auf seiner 3026. Sitzung am 6. Januar 1992 beschloß 
der Rat, die Vertreter Ägyptens, Israels und der Syrischen 
Arabischen Repnblik einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation in den besetzten 
arabischen Gebieten" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund eines 
Antrags des Beobachters Palästinas bei den Vereinten 
Nationen vom selben Datum" dun:h Abstimmlllig, den 
Beobachter Palästinas zur Teilnahme an der Erörterung 
einzuladen, wobei Palästina dun:h diese Einladung di_lben 
TeiJ.nelnne1rech gewährt würden wie einem gemlIß Re
gel 37 der vorll1ufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
eingeladenen Mitgliedstaat. 

Verabschiedet mit 10 Stimmen bei einer Gegenstimme 
(VereInIste S_ von Amerika) und 4 EnJhabungen 
(Belgien, Frankreich, Ungarn, Vereinigtes Kllnlgn/ch 
Grojlbrltannüm und Nordiriand). 

ResoluUon 726 (1!m) 
vom 6. Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf die Verpfliehtungen der Mitglied
staaten nach der Charta der Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 607 (1988) vom 
5. 1anuar 1988, 608 (1988) vom 14. 1anuar 1988, 636 (1989) 
vom 6. 1u1i 1989, 641 (1989) vom 30. August 1989 und 694 
(1991) vom 24. Mai 1991, 
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unterrichtet über den Beschluß der Besatzungsmacht 
Israel, zwölf paIIlstinensische Zivilpersonen aus den besetzten 
pallistinensischen Gebieten auszuweisen, 

1. verurteilt mit Nachdruck den Beschluß der 
Besatzungsmacht Israel, die Ausweisungen paIästinensiscber 
Zivilpersonen wiederaufzunehmen; 

2. erkllJrt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf alle von Israel seit 1967 besetzten paIästinensi
schen Gebiete, einschließlich 1erusa1ems. Anwendung·findet; 

3. ersucht die Besatzungsmacht Israel, die Aus-
weisung von paIästinensischen Zivilpersonen aus den 
besetzten Gebieten zu unterlassen; 

4. ersucht die Besatzungsmacht Israel aqJIerdem, die 
sofortige sichere Rückkehr aller Ausge~ in die 
besetzten Gebiete sicherzustellen; 

5. beschließt, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. 

Auf tkr 3026. SJtvmg einstimmig venzbschledet. 

Auf seiner 3065. Sitzung am 4. Apri11992 beschloß der 
Rat aufgrund des Antrags des Beobachters Pallistinas vom 
3. Apri1199224 dun:h Abstlmmung, den Beobachter PallIsti
nas zur Teilnahme an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in den besetzten arabischen Gebieten" einzuladen, 
wohei PallIstina dun:h di_ Einlru:lung dieselben Teilnehmer-



rechte gewährt würden wie einem gemllß Regel 37 der 
vorlllufigen Geschäftsordnnng znr Teilnahme eingeladenen 
Mitgliedstaat. 

Ve_ mh 10 Stimmen bei einer GegenstImme 
(Vere/nigm Staatm von AmerIka) und 4 EnIIudIungen 
(Belgien, Frankreich, Ungarn, Verelnlgta K/Inlgrelch 
Großbritannien und Nordlrlarul). 

Anf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geffIhrte Konsultationen unter den RatsmitgIiedem die 
folgende Brk1lirnng im Namen der Ratsmitglieder ab": 

"Die Ratsmitglieder sind ernsthaft besorgt Ober die 
anhaltende Verschlechternng der Situation im Gazastrei
fen, insbesondere über die derzeitige ernste Situation in 
Rafab, wo mehrere Pallistinenser getötet und viele wei
tere verletzt worden sind. 

Die Ratsmitglieder verurteilen alle diese Gewalt
handlnngen in Rafab. Sie fordern nachdrflcklich zu grOß
ter ZUrllckbaltung auf, damit die Gewalt ein Ende 
nimmt. 

Die Ratsmitglieder fordern Israel mit Nachdruck 
auf, seinen V mpflichtungen aus dem Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten" jederzeit nachzukommen und die ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu achten 
nnd in Übereinstimmnng mit ihnen zu handeln. Die 
Ratsmitglieder befilrchten, daß jede R.1m1ation der 
Gewalt ernste Auswirknngen auf den Friedensprozeß 
haben wilrde, insbesondere in einer Zeit, in der Verhand
Inngen über die Herbeifflhrung eines umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Friedens stattfinden. 

Die Ratsmitglieder ersuchen den Genera1sekretär, 
in bezug auf die Situation hinsichtlich der pallistinen:si
schen Zivilbevölkerung nnter israelischer Besatzung im 
Einklang mit Resolution 681 (1990) vom 20. Dezember 
1990 seine Guten Dienste einzusetzen.' 

Auf seiner 3151. Sitzung am 18. Dezember 1992 be
schloß der Rat, die Vertreter Ägyptens, Israels, Jordaniens, 
Libanons und der Syrischen Arabischen Republik einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa
tion in den besetzten arabischen Gebieten: Schreiben des 
StIIndigen Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 18. Dezem
ber 1992 (S/24980)" teilzunehmen." 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund des 
Antrags des Beobachters Palästinas vom 17. Dezember 
199226 durch Abstimmnng, den Beobachter Palästinas znr 
Teilnahme an der Erörterung einzuladen, wobei PaIlIstina 
durch diese Ein1adnng dieselben Tei1nebmerrechte gewährt 
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wilrden wie einem gemIiß Regel 37 der vorläufigen Ge
schäftsordnnng znr TI'i1nahme eingeladenen MitgJiedsJaat 

Verab.rchledet mh 10 Stimmen bei einer Gegenstimme 
(Verein/gm S_ vonAmerIka) und 4 EnIIudIungen 
(BelgIen, Frankreich, Ungarn, Vereln/gta K/Inlgrelch 
Groß/>rlIannIsI und Nordlrlarul). 

Resolution m (1992) 
vom 18. Dezember tm 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf die Verpflichtungen der Mitglied
staaten nach der Charta der Vereinten Nationen, 

in BekrliftigUTIg seiner Resolutionen (fJ7 (1988) vom 
5. Januar 1988,608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636 (1989) 
vom 6. Juli 1989, 641 (1989) vom 30. Angust 1989, 681 
(1990) vom 20. Dezember 1990, 694 (1991) vom 24. Mai 
1991 und 726 (1992) vom 6. Januar 1992, 

zutiefst besorgt fiber die Nachricht, daß die Besatzungs
macht Israel nnter Verletzung ihrer Verpflichtungen nach 
dem Clenfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten" am 17. Dezember 1992 
Hunderte von palästinensischen Zivilpersonen aus den von 
Israel seit 1967 besetzten Gebieten, einschließlichJerusalems, 
nach Libanon ausgewiesen hat, 

1. verurteilt nachdrilcklich die Maßnahme der 
Besatzungsmacht Israel, Hunderte von palllstinensischen 
Zivilpersonen auszuweisen, und beknndet seinen entschiede
nen Wulerspruch gegen jede derartige Ausweisung durch 
Israel; 

2. erldilrt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf alle von Israel seit 1967 besetzten palästinensi
schen Gebiete, einschließlich Jerusalems, Anwendnng findet, 
nnd stellt fest, daß die Ausweisung von Zivilpersonen eine 
Verletzung der Verpflichtungen Israels aus diesem Abkom
men darstellt; 

3. bekrliftigtfemerdie Unabhängigkeit, Souveränität 
und territoriale Unversebrtheit Libanons; 

4. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel die 
sichere und sofortige Rückkehr aller Ausgewiesenen in die 
besetzten Gebiete sicherstellt; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Entsendung eines 
Beauftragten in dieses Gebiet zu erwägen, um diese ernste 
Situation bei der israelischen Regiernng weiterzuverfolgen 
und dem Sicherheitsrat Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, die Angelegenheit weiter aktiv zu ver-
folgen. 



PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 

Miindlicher Bericht des Generalsekretilrs gemiß 
seinem weiteren Bericht vom 5. und 7. J8DIUII' 1992 

BescbIlisse 

Auf seiner 3027. Sitzung am 7. Januar 1992 lud der Rat 
den Vertreter Jugoslawiens ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "MOndllcher Bericht des Genera1se
kretärs gemäß seinem weiteren Bericht vom 5. und 7. Januar 
1992 (8123363 und Add.l)" .tei1zunehmen.' 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen im Namen der Ratsmitglieder 
die folgende Erklärung ab27: 

"Die Ratsmitglieder haben am 7. Januar 1992 den 
tragischen Zwischenfall erörtert, der sich an diesem Tng 
in Jugoslawien ereignete und bei dem Hnbschranber der 
Beobachtermission der Europillschen Gemeinschaft in 
Jugoslawien von einem jngoslawischen Flugzeug abge
schossen wurden, wobei vier italienische Mitglieder und 
ein französisches Mitglied der Beohachtermission der 
Europäischen Gemeinschaft ums Leben kamen. 

Die Ratsmitglieder verurteilten diesen kaltbilltigen 
Angriff auf unhewaffnetes Zivilpersonal. Sie sprachen 
den Angehörigen deljenigen, die dabei den Tod fanden, 
ihre aufrichtige Anteilnahme aus. Sie nahmen zur Kennt
nis, daß die jugoslawischen Behörden die Verantwortung 
fIlr diese flagrante Verletzung der Waffenruhe übernom
men und erk1llrt haben, daß sie das erforderliche Diszi
plinarverfahren gegen die Verantwortlichen eröffnen 
wllrden, und daß sie sich erneut vetpflichtet haben, die 
Waffenruhe in vollem Umfang einzuhalten. Die Ratsmit
glieder forderten die jugoslawischen Behörden auf, alle 
erforderlichen Maßnabmen ZU ergreifen, um sicherzustel
len, daß diese Tat nicht ungesllhnt bleibt und daß sich 
derartige Vorflille nicht wiederholen. 

Die Ratsmitglieder forderten alle Konf1iktparteien 
in Jugoslawien erneut nachdrOcklich auf, die hinsichtlich 
der Waffenruhe übernommenen Verpflichtungen einzu
halten. Sie betonten, daß, wie im Belicht des General
sekretärs vom S. und 7. Janllllf'" hervorgehohen, die 
Beohachtermission der Europillschen Gemeinschaft auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielt Sie brachten ihre 
tiefempfundene Anerkennung fIlr die Tätigkeit der Mis
sionsmitglieder zum Ausdruck und forderten die jngosla
wischen Parteien auf, sicherzuste11en, daß die Missions
mitglieder und das Personal der Vereinten Nationen ihre 
Aufgaben mit der uneingeschränkten Unteratiltzung sei
tens aller Beteiligten erflIllen können." 

Weiterer Bericht des GeneralsekretlI gemiß Resolu
tion 721 (1991) des Sicherheitsrats'" 

Bescbluß 

Auf seiner 3028. Sitzung am 8. Januar 1992 lud der Rat 
den Vertreter Jugoslawiens ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Weiterer Berlcht des Generalsekre
tärs gemäß Resolution 721 (1991) des Sicherheitsrats 
(S/23363 und Add.l)" teilzunehmen.' 

Resolution 727 (1992) 
vom 8. JIIDIIlIr J.lI!)2 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriift/gung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991 
und 724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 

KennJnIs nehmend von dem gemäß Resolution 721 
(1991) des Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Belicht des 
Genera1sekretärs vom 5. und 7. Januar 1992"', 

unter Hinweis darnuf, daß ibm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortung fIlr die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels 
vm der Charta und im Hinblick auf die Rolle, welche die 
Europäische Gemeinschaft bei der HerbeifDhrung einer fried
lichen Lösung in Jugoslawien weiterhin wahrnehmen wird, 

den tragischen Zwischenfall vom 7. Januar 1992 belda
gend, bei dem fünf Mitglieder der Beohachtermission der 
Europäischen Gemeinschaft den Tod fanden, 

1. bUligt den Bericht des Generalsekretärs vom 
S. und 7. Januar 199228 und spricht dem Generalsekretär 

. seinen Dank dafIIr aus; 
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2. begriißt die am 2. Januar 1992 in Sarajewo unter 
der Schirmherrschaft des Persön1ichen Abgesandten des Ge
neralsekretilrs fIlr Jugoslawien erfolgte Unterzeichnung einer 
Durchfl1hrungsverei.nbarung'" betreffend die Modalitliten .des 
Vollzugs der von den Parteien am 23. November 1991 in 
Geuf vereinbarten bedingungslosen Feuereinstellung31

; 

3. unterstIJ/f;t die Absicht des Genera1sekretärs, im 
Anschluß an die jüngste Mission seines Persönlichen Abge
sandten unverzilglich eine Gruppe von bis zu SO Verbin
dungsoffizieren zur Förderung der Aufrechterhaltung der 
Waffenruhe nach Jugoslawien zu entsenden, und nimmt in 
diesem Zusammenhang insbesondere Kenntnis von den in 
den Ziffern 24, 25, 28, 29 und 30 des Berichts des General
sekretärs zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und von 



den in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 724 (1991) ent
halteuen Kriterien; 

4. fordert alle Parteien 1ItlCIuIriJcklich aqf, die in Genf 
und Sarajewo eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, 
um so eine vollstiindige Einstellung der Feindseligkeiten her
beizufilhren; 

5. ersucht alle Parteien, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Sicherlteit des von den Verein
ten Nstionen entsandten Personals und der Mitglieder der 
Beobachtermission der Europäischen Gemeinschaft ZU 

gewährleisten; 

6. bekrliftigt das mit Ziffer 6 der Resolmion 713 
(1991) und Ziffer 5 der Resolution 724 (1991) verfügte 
Embargo und beschll4Jt, daß das Embargo in Überein
stimmung mit Ziffer 33 des Berichts des Generalselaetllrs 
Anwendung findet; 

7. ermutigt den Generalsekretär, seine humanitliren 
Bemilhungen in Jugoslawien fortzusetzen; 

8. beschll4Jt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenbeit aktiv befaßt zu bleiben. 

AIlf der !1028. SitzJmg _g ... robsddedet. 

Beschluß 

Auf seiner 3049. Sitzung am 7. Februar 1992 lud der Rat 
den Vertreter Jugoslawiens ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Weiterer Bericht des GeneralseJm:.. 
tärs gemäß Resolution 721 (1991) des SichedreitsIats 
(8123513)" teiIzunehnJen: 

Resolution 740 (1992) 
...,. 7. Febroar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekrliftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991 und 727 (1992) vom 
8. Januar 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 721 
(1991) des Sicherbeitsrats vorgelegten weiteren Bericht des 
Generalsekretärs vom 4. Februar 199232 und die darin 
enthaltene Mitteilung begrüßend, daß die Waffenruhe 
insgesamt eingehalten wird, womit eines der HindernIsse für 
die Durchfllhrung einer Friedensoperation entfällt, 

In Anbetracht dessen, daß durch das Schreiben von 
Präsident Franjo Tudjman vom 6. Februar 1992", mit dem 
dieser die Konzeption und den Plan des Generalsekretär 
vollstlindig und bedingungslos akzeptiert, worin festgelegt 
wird, unter welchen Bedingungen und in welchen Gebieten 
die Truppen der Vereinten Nstionen disloziert werden sollen, 
ein weiteres Hindernis in dieser Hinsicht beseitigt wird, 
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sowie In Anbetracht dessen, daß die DurchflIhrung des 
im Bericht des Generalselaetllrs vom 11. Dezember 1991 
enthaltenen Friedenssicherungsplans der Vereinten Nstio
nen" die Anfgabe der Konferenz über Jugoslawien erleich
tern wird, eine politische Regelung zu erzielen, 

unter Hinweis daraof, daß ihm nach der Charta der Ver
einten Nstionen die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internstionalen Sicberheit obliegt, 

sowie unter Hinweis anf die Bestimmungen des Kapitels 
VIII der Charta, 

mit dem Ausdruck der Besorgnis über die Anzeichen 
dafIIr, daß das vom Rat mit Resolution 713 (1991) verhängte 
Waffenembargo nicht voll eingehalten wird, wie aus Zif
fer 21 des Berichts des Generalsekretärs" hervorgeht, 

1. bekrliftigt seine in Resolution 724 (1991) zum 
Ausdruck gebrachte Billigung des in dem Bericht des 
Generalselaetllrs vom 11. Dezember 1991 enthaltenen 
FriMenssicberungsp1ans der Vereinten Nstionen"; 

2. begri4ßt die anhaltenden Bemühungen des General-
seIaetlIrs und seines Persönlichen Abgesandten für Jugo
slnwien, das verbleibende Hindernis, das der DurchflIhrung 
einer Friedensoperation noch im Wege steht, zu beseitigen; 

3. bilUgt den Vorschlag des Geneillisekretärs, die 
SoII.stärke der militärischen Verbindungsmission anf ins
gesamt fllnfundsiebzig Mann zu erböhen; 

4. ersucht den GeneraIsekretii, seine Vorbereitungen 
für eine Friedensopemtion der Vereinten Nstionen zu 
beschleunigen, damit sofort im Anschluß an einen ent
sprechenden Beschluß des SicherheitsIats die Dislozierung 
erfolgen kann; 

5. bringt seine Besorgnis darIlber zum Ausdruck, daß 
der Friedenssicherungsplan der Vereinten Nstionen noch 
nicht von all denjenigen in Jugoslawien vollständig und 
bedingungslos akzeptiert worden ist, von deren Mitarbeit sein 
Erfolg abhängt; 

6. fordert alle Staaten aqf, auch weiterhin alle ge-
eigneten Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die 
jugoslawischen ParteIen ihre vorbehaltlose Annahme des 
Friedenssicherungsp1ans der Vereinten Nstionen in die Tat 
umsetzen, ihre Verpflichtungen nach Treu und Glauben 
erfDllen und mit dem Generalsekretär voll zusammenarbeiten; 

7. fordert die jngoslnwischen Parteien aqf, mit der 
Konferenz über Jugnslawien bei ihrem Ziel, eine mit den 
Grunds!itzeu der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa in Einklang stehende politische Regelung 
herbeizufi1hren, voll ZlJssmmenzuarbeiten, und bekräftigt, daß 
mit dem Friedenssicherungsplan der Vereinten Nstionen und 
seiner Durchfllhrung in keiner Weise beabsichtigt wird, den 
Bedingungen einer politischen Regelung vorzugreifen; 



8. fordert m4lerdem alle Staaten auf, mit dem 
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) 
hetreffend Jugoslawien voll zusammenzuarbeiten und ihm 
auch alle ihnen zur Kenntnis gebrachten Informationen üher 
Verstöße gegen das Embargo zuzuleiten; 

9. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Atif der 3049. Sitzung einstimmig verabschiedet 

Beschluß 

Auf seiner 3055. Sitzung sm 21. Februar 1992 lud der 
Rat den Vertreter Jugoslawiens ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes ''Weiterer Bericht des Generalsekre
tlirs gemäß Resolution 721 (1991) des Sicherheitsrats 
(S/23592 und Add.1)" tei1zunelanen: 

Resolution 743 (1992) 
vom 2L Februar 19!12 

Der Sicherheitsrat, 

in BekrliftlglUlg seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 
8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 721 
(1991) des Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Bericht des 
Generalsekretlirs vom 15. und 19. Februar 199235 und dem 
vom 26. November 1991 datierten Ersucben der Regierung 
Jugoslawiens'" um die Schaffung einer Friedensoperation in 
Jugoslawien, auf das in der Resolution Bezug genommen 
wird, 

insbesondere zur Kenntnis nehmend, daß der Gene
ralsekretllr der Auffassung ist, daß die Bedingungen für die 
baldige Dislozierung einer Schutztruppe der Vereinten Natio
nen gegehen sind, und seine Empfehlung begrDßend, diese 
Truppe mit sofortiger Wlfkung aufzustellen, 

mit dem Ausdruck seines Dankes an den Generalsekretllr 
und seinen Persönlichen Abgesandten fIIr Jugoslawien fIIr 
ihren Beitrag zur Schaffung von Bedingungen, die die Dis
lozierung einer Schutztruppe der Vereinten Nationen erleich
tern, sowie für ihre kontinuierlichen diesbezi1g1ichen An
strengungen, 

besorgt darüber, daß die Situation in Jugoslawien nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit darstellt, wie in Resolution 713 (1991) 
festgestellt, 

IUlter Hinweis darauf, daß ihm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortung fIIr die Walrrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie tmter Hinweis auf Artikel 25 und Kapitel VIII der 
Charta, 
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erneut die mit Unterstützung der Teilnebmerstaaten der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
unternommenen Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihrer Mitgliedstaaten wlirdigend, durch die Einberufung 
einer Konferenz über Jugoslawien, einschließlich der durch 
sie geschaffenen Mechenismen, für eine friedliche politische 
Regelung Sorge zu tragen, 

davon aberzeugt, daß die DurchfI1hrung·des Friedens
sicberungspians der Vereinten Nationen34 die Konferenz über 
Jugoslawien dabei unterstützen wird, eine friedliche politische 
Regelung zu erzielen, 

1. biUigt den gemäß Resolution 721 (1991) des 
Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Bericht des General
sekretlirs vom 15. und 19. Februar 199235

; 

2. beschließt, unter seiner Aufsicht im Einklang mit 
dem genannten Bericht und dem Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen eine Schotztruppe der Vereinten Nationen 
aufzustellen, und ersucht den Generalsekretllr, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen. um ihre möglichst baldige 
Dislozierung sicherzustellen; 

3. beschließt, daß zur Durchführung der Empfeh-
lungen in Ziffer 30 des Berichts die Truppe gemäß Ziffer 4 
dieser Resolution aufgestellt wird, und zwar für einen 
Anfangszeitraum von zwölf Monaten, sofern der Rat später 
nichts anderes beschließt; 

4. ersucht den Generalsekretär, sofort diejenigen 
Einheiten der Truppe zu dislozieren, die dabei behilflich sein 
können, einen vom Rat zu billigenden Durchführungsplan für 
die möglichst baldige vollständige Dislozierung der Truppe 
sowie einen Haushaltsplan aufzustellen, mit denen ein 
möglichst großer Beitrag der jugoslawischen Parteien zur 
Senkung der Kosten der Truppe erreicht und auch sonst in 
jeder Hinsicht ein möglichst effizienter und kostenwirksamer 
Einsatz sichergestellt werden soll; 

5. weist darat4 hin, daß die Truppe nach Ziffer 1 des 
Friedenssicherungspians der Vereinten Nationen eine Ober
gangseinrichtung sein sollte, deren Anfgabe es ist, die 
erforderlichen Friedens- und Sicherbeitsbedingungen fIIr die 
Aushandiung einer Gesamtregelung der jugosiawischen Krise 
zu schaffen; 

6. bittet daher den Generalsekretllr, dem Sicher-
heitsrat je nach Bedarf, mindestens jedoch alle sechs Monate 
über die Fortschritte bei der Erzielung einer friedlichen politi
schen Regelung und über die Situation am Boden Bericht zu 
erstatten und einen ersten Bericht über die Schaffung der 
Truppe innerbalb von zwei Monaten nach Verabschiedung 
dieser Resolution vorzulegen; 

7. verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, unver
züglich alle Empfehlungen zu prüfen, die der Generalsekretllr 
in seinen Berichten über die Truppe gegebenenfalls abgibt, 



insbesondere auch betreffend die Dauer ihres Einsal'7ffl, und 
geeignete BeschlUsse zu fassen; 

8. fordert alle Parteien und alle anderen Beteiligten 
nachdrUcklieh auf, die am 23. November 1991 in Genf" und 
am 2. Januar 1992 in Sarajewo30 unterzeichneten Waffenru
hevereinbarungen strikt einzuhalten und bei der Durch
führung des Friedenssicherungsplans der Vereinten Nationen 
uneingeschränkt und bedingungslos zusammenzuarbeiten; 

9. verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
aUe erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit 
des von den Vereinten Nationen entsandten Personals und der 
Mitglieder der Beobachtermission der Europäischen Gemein
schaft zu gewährleisten; 

10. fordert die jugoslawisehen Parteien erneut auf, mit 
der Konferenz über Jugoslawien bei ihrem Ziel, eine mit den 
Grundsätzen der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa im Einklang stehende politische Regelung 
herbeizuführen, voU zusammenzuarbeiten, und bekräftigt, daß 
mit dem Friedenssicherungsplan der Vereinten Nationen und 
seiner Durchführung in keiner Weise beabsichtigt wird, den 
Bedingungen einer politischen Regelung vorzugreifen; 

11. beschließt in diesem Rahmen auch, daß das mit 
Ziffer 6 der Resolution 713 (1991) verhängte Embargo nicht 
für Waffen und militärisches Gerät gilt, die ausschließlich zur 
Verwendung der Truppe bestimmt sind; 

12. ersucht alle Staaten, die Truppe in geeigneter 
Weise zu unterstützen und insbesondere den Transit ihres 
Personals und Geräts zu gestatten und zu erleichtem; 

13. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf tkT 30SS. SlIvmg einstimmig verobschlildet. 

Beschlfisse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
25. Februar 199237 nahm der Generalsekretär Bezug auf die 
Resolution 743 (1992) vom 21. Februar 1992, mit der der 
Rat bescbIossen hatte, eine Schutztruppe der Vereinten 
Nationen zu schaffen. Nach Abschluß seiner Konsultationen 
mit den Parteien schlage er mit Zustimmung des Rates vor, 
Generalleutnant Satish Nambiar aus Indien zum Kommandeur 
der Truppe zu ernennen. 

Mit Schreiben vom 26. Februar 199238 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. Februar 1992 betreffend die Er
nennung des Kommandeurs der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen" den Ratsmitgliedern zur Kenntnis 

gebracht worden ist Sie stimmen dem in Ihrem Schrei
ben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem' für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
25. Februar 1992" schlug der Generalsekretär nach Ab
schluß der erforderlichen Konsultationen vor, daß sich die 
militärischen Anteile der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen aus Kontingenten der folgenden Staaten zusammensetzen 
soUten, die alle ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt hatten, 
das erforderliche Personal zur Verfllgung zu steUen: Ägypten, 
Argentinien, Bangladesch, Belgien, Dänemark, Fmnland, 
Frankreich, Ghana, Irland, Kanada, Kenia, Kolumbien, 
Luxemburg, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, 
Norwegen, Polen, Portngal, Russische Föderation, Schweden, 
Schweiz, Tschechoslowakei und Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland. Er erklärte, daß er die 
Antwort bestimmter anderer Staaten erwarte, an die man 
informeU herangetreten sei, und daß er sich wieder an den 
Sicherheitsrat wenden werde, sobald ibm Hinweise darauf 
vorlägen, daß auch diese Staaten grundsätzlich bereit wären, 
Soldaten für diese Mission zur Verfilgung zu steUen. 

Mit Schreiben vom 26. Februar 1992"" unterrichtete der 
Ratspriisident den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, 1hnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. Februar 1992 betreffend die Zu
sammensetzung der militärischen Anteile der Schutz
truppe der Vereinten Nationen'" den Ratsmitgliedern zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie atimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu.· 

BerIcht des GeneraIsekretiI gemlIß Resolution 743 
(1m) des Sicherheitsrats 

Beschlüsse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
10. März 1992" nahm der Generalsekretär Bezug auf 
Resolution 743 (1992) vom 21. Februar 1992, mit der der 
Rat seinen gemäß Resolution 721 (1991) des Sicherheitsrats 
vorgelegten Berlcht vom 15. und 19. Februar 199235 gebilligt 
hatte, in dem er die Schaffung der Schutztruppe der Ver
einten Nationen vorgeschlagen hatte, sowie auf sein Schrei
ben vom 25. Februar 1992"', in dem er die Zusammensetzung 
der Truppe vorgeschlagen hatte. Nach Abschluß der erforder
lichen Konsultationen schlage er ferner vor, Australien, 
Brasilien, Jordanien und Venezuela in die Uste der Mitglied
staaten aufzunehmen, die Soldaten für die Truppe zur 
Verfilgung steUten. 

Mit Schreiben vom 11. März 1992'" unterrichtete der 
Präsident den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 10. März 1992 betreffend die erweiterte 
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Zusammensetzung des militärischen Anteils der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen41 den Ratsmit
gliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen 
dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu.· 

Auf seiner 3066. Sitzung am 7. April 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Jugoslawiens einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Bericht des Genera1sekretllrs 
gemäß Resolution 743 (1992) des Sicherheitsrats (S/23777)" 
teilzunehmen.43 

ResoI.ution 749 (tm) 
vom 7. April 1m 

Der Sicherheitsrat. 

In Bekrtiftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom Z7. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 
8. Januar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992 und 743 
(1992) vom 21. Februar 1992. 

.Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 
743 (1992) des Sicherheitsrats vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 2. April 1992"', 

unter Hinweis darnuf, daß ihm nach der Chartn der 
Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

mit Genugtuung lIher die Fortschritte bei der Aufstellung 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen sowie lIher die 
Kontakte, die der Generalsekretlir auch weiterhin mit allen 
Parteien und anderen Beteiligten unterhält, um die Waffenrn
be zu stabilisieren, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis Ober Meldungen, 
wonach die Waffenruhe täglich verletzt wird und die Span
nnagen in einer Reihe von Regionen selbst nach Eintreffen 
der Vorauskommandos der Truppe anhalten. 

1. billigt den gemäß Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vorgelegten Bericht des Generalsekretllrs vom 
2. April 199244; 

2. beschließt, die möglichst baldige vollständige 
Dislozierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen zu 
genehmigen; 

3. bittet nacluirllckllch alle Parteien und anderen 
Beteiligten, weitere Bemühungen zu unternehmen. um einen 
möglichst großen Beitrag im Hinblick auf die Senkung der 
Kosten der Truppe zu leisten uud so mitzuhelfen. einen 
möglichst effizienten und kostenwirksamen Einsatz sicherzu
stellen; 

4. bittet tl/{ßerdem nachdrücklich alle Parteien und 
anderen Beteiligten. alle erforderlichen Maßna1unen zu er-

greifen, um die uneingeschränkte Freiheit der Luftbewe
gungen der Truppe zu gewährleisten; 

5. forden alle Parteien und anderen Beteiligten auf, 
keine Gewalt anzuwenden, insbesondere in den Gebieten. in 
denen die Truppe stationiert beziehungsweise disloziert 
werden soll; 

6. appell/en an alle Parteien und anderen Beteiligten 
in Bosnien und Herzegowina, mit der Europäischen Gemein
schaft bei ihren Bemühungen um die Herbeiflihrung einer 
Waffenrubeund einer politischen Verhandlungslösung 
zusammenzuarbeiten. 

AI{{ der 3066. S_g einstimmig .erab.rchIedet. 

Jleseb!lisse 

Auf seiner 3068. Sitzung am 10. April 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu
tion 743 (1992) des Sicherbeitsrats (S/23777)".43 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefiIhrte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erklärung im Namen des Rates 
ab": 

''Der Sicherheitsrnt, höchst beunruhigt wegen der 
Berichte über die rnpide Verschlechterung der Lage in 
Bosnien-Herzegowina, wiederholt den in Resolu
tion 749 (1992) vom 7. April 1992 enthaltenen Aufruf 
an alle Parteien und anderen Beteiligten in Bosnien und 
Herzegowina, die Kampfhandlungen sofort einzustellen. 
Er bittet den Genera1sekretär, dringend seinen Persönli
chen Abgesandten für Jugoslnwien in das Gebiet zu 
entsenden, der in enger Abstimmung mit den Vertretern 
der Europäischen Gemeinschaft vorgehen so11. deren 
Anstrengnngen gegenwärtig darnuf gerichtet sind, den 
Kampfhandlungen ein Ende zu bereiten und eine friedli
che Lösung der Krise herbeizuführen. sowie dem Rat 
Bericht zu erstntten.· 

SchreIben des Gescbllflstriigers aJ. der Stilndlgen 
Vertretung österreichs bei den Vereinten Nationen 
an den PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
Z3.AprIll992 

SchreIben des Stilndlgen Vertreters Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des 
Sieherhelllirats, datiert vom 24. April 1992 

Beschllisse 

Auf seiner 3070. Sitzung am 24. April 1992 erörterte der 
Rat den Punkt: 

·Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung ÖSterreichs bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
23. Apr11 1992 (S/23833)43; 
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Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 24. April 1992 (S/23838)4>·. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefllhrte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erkllirung im Namen des Rates 
ab"': 

"Vor der Behandlung des Berichts des General
sekretärs vom 24. April 1992'" gemäß Resolotion 749 
(1992) des Sicherheitsrats hat im Rat ein Meinungsaus
tausch stattgefunden, in dessen Verlauf verschiedene 
Vorschläge hinsichtlich der Situation in Bosnien und 
Herzegowina gemacht wurden. 

Der Rat nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von 
der raschen und von Gewalt begleiteten Versch1echte
rung der Situation in Bosnien und Herzegowina, die 
nicht nur eine zunehmende AnzabI unschuldiger Men
schenleben gefordert hat, sondern darl1ber hinaus auch 
den Frieden und die Sicherheit in der Region noch mehr 
zu gefährden droht. 

Der Rat begrüßt die jüngsten Bemühungen der 
Europäischen Gemeinschaft und des Generalsekretärs mit 
dem Ziel, auf die Parteien dabin gebend einzuwirken, 
duß sie die am 12. April 1992 unter der Schinnberr
schaft der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnete 
Waffenruhevereinbarung48 voll einhalten. Er nimmt mit 
Genugtuung Kenntnis von dem Beschluß des Generalse
kretärs, die Dislozierung von 100 Militärbeobachtern der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen nach Bosnien und 
Herzegowina zu beschleunigen, von denen 41 sofort in 
der Region von Mostar eingesetzt werden sollen. Die 
Anwesenheit dieser Militärbeobachter, wie auch die der 
Beobachter der Europäischen Gemeinschaft, sollte den 
Parteien helfen, ihrer am 23. April 1992 eingegangenen 
Verpflichtung zur Einhaltung der Waffenruhe nachzu
kommen. Der Rat begrüßt die Unterstützung, welche die 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa den Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Vereinten Nationen zuteil werden \lißt. 

Der Rat verlangt, duß alle Formen der Einmi
schung von außerhalb Bosnien und Herzegowinas sofort 
ein Ende finden. In dieser Hinsicht fordert er insbeson
dere die Nachbarn Bosnien und Herzegowinas auf, ihren 
ganzen Einfluß geltend zu machen, um dieser Einmi
schung ein Ende zu setzen. Der Rat verurteilt öffentlich 
und vorbehaltlos die Anwendung von Gewalt und fordert 
alle regulären und irregulären Streitkräfte auf, im Ein
klang mit diesem Grundsatz zu handeln. Er weist nach
drücklich darauf hin, wie wichtig die enge und ständige 
Koordinierung zwiscben dem Generalsekretär und der 
Europäischen Gemeinschaft ist, um die erforderlichen 
Zusagen aller Parteien und sonstigen Beteiligten zu er
halten. 

Der Rat bittet alle Parteien nachdrücklich, die 
Waffenruhe sofort und uneingeschränkt einzuhalten, und 
verurteiltjede Verletzung der Waffenruhe. durch welche 
Seite auch immer. 

Der Rat unterstlltzt die Bemühungen, welche die 
Europäische Gemeinschaft im Ralunen der Gespräche 
über Verfassnngsregelungen fiIr Bosnien und Herzego
wina unter der Schirmherrschaft der Konferenz über 
Jugoslawien unternimmt. Er bittet die drei Volksgruppen 
in Bosnien und Herzegowina nachdrücklich, sich aktiv 
und konstruktiv an diesen Gespräcben zu beteiligen und 
die Verfassnngsregelungen, die bei den Dreiparteienge
sprächen ausgearbeitet werden, abzuschließen und umzu
setzen. 

Der Rat fordert alle Parteien und sonstigen Betei
ligten auf, die humanitäre ffi\feleistung zu erleichtern 
und Z1!!mmmenzuarbeiten, damit die Hilfslieferungen an 
ihren Bestimmungsort gelangen. 

Der Rat hat beschlossen, aktiv mit der Angelegen
heit befaßt zu bleiben und weiter zu prüfen, welchen 
Beitrag er zur Wiederherstellung des Friedens und der 
Sicherheit in Bosnien und Herzegowina noch leisten 
kann.tI 

In einem an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichte
ten Schreiben vom 29. April 1992'" setzte dei- Generalsekre
tär diesen davon in Kenntnis, duß er beschlossen hatte, den 
Untergeneralsekretär fiIr Friedensoperationen, Marrack L 
Gou1ding, zu entsenden, um die Entwicklung der Situation in 
Bosnien und Herzegowina und die Durchfilhrbarkeit einer 
Friedensoperation der Vereinten Nationen zu untersuchen. Er 
erklllrte, duß Herr Goulding sich so rasch wie möglich auf 
die Reise begeben werde. 

Mit Schreiben vom 30. April 1992'" unterrichtete der 
Präsident den Generalsekretär wie folgt 

'1ch beehre mich, lImen mitzuteilen, duß Ihr 
Schreiben vom 29. April 1992 betreffend die Entsendung 
des Untergeneralsekretärs fiIr Friedensoperationen, 
Mmrack I. Goulding, nach Bosnien und Herzegowina" 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge
bracht worden ist. Sie begrüßen Ihren Beschluß." 

Erkllirung des PrlIsIdenten des Sicherheitsrats vom 
5. Mal 1992 

Im Anschluß an Konsultationen am S. Mai 1992 gab der 
Präsident des Sicherheitsrats im Namen der Ratsmitg\ieder 
die folgende Erkllirung aJr2: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen zur 
Kenntnis, duß das Dokument S123877 am 6. Mai 1992 
herausgegeben wird. Sie stimmen darin Uberein, duß 
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damit den Beschlflssen der entsprechenden Organe der 
Vereinten Nationen oder der Haltullg ihrer Regierungen 
in dieser Angelegenheit nicht vorgegriffen wird.· 

Weiterer Bericht des GeneraIsekretlI gemllß Resolu
tIon 749 (1992) des Sicherheitsrats 

Beschluß 

Auf seiner 3075. Sitzung am 15. Mai 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß 
Resolution 749 (1992) des Sicherheitsrats (S/23900)".43 

Resolution 752 (1992) 
vmn 15. Mallm 

Der Sicherheitsrat, 

In BekrOftigung seiner Resolutionen 713 (1991) VQm 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 
8. Januar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 743 (1992) 
vom 21. Februar 1992 und 749 (1992) vom 7. Apri11992, 

mit dem Ausdruck seines Dankes an den Generalsekretär 
fiIr seine Berichte vom 24. April47 und 12. Mai 1992", die 
er gemäß Resolution 749 (1992) des Sicherheitsrats vorgelegt 
hat, 

zutiefst besorgt über die ernste Situation in bestimmten 
Teilen der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien und insbesondere über die rasche und von Ge
walt begleitete Verschlecliterung der Situation in Bosnien und 
Herzegowina, 

unter Hinweis darauf, daß ihm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortung fiIr die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hinweis auf Kapitel V11l der Charta und auf 
die Rolle, welche die Europäische Gemeinschaft nach wie 
vor bei der Herbeifilbrung einer friedlichen Lösung in 
Bosnien und Herzegowina sowie in anderen Republiken der 
chemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
spielt, 

nach BehmuJJung der am 4. Mai 1992 in Belgrad ge
machten, in Ziffer 24 des Berichts des Generalsekretärs vom 
12. Mai 1992 beschriebenen Ankündigung betreffend den 
Abzug von Angehörigen der Jugoslawischen Vo1ksannee aus 
den Republiken mit Ausnahme Serbiens und Montenegros 
und den Verzicht auf die Befehlsgewalt über die zurückblei
benden Armeeangehörigen, 

InAnbetracht der dringenden Notwendigkeit, humanitäre 
Hi1fe zu gewähren, sowie angesichts der verschiedenen in 
diesem Zusammenhang ergangenen Appelle, insbesondere 
seitens des PrIlsidenten von Bosnien und Herz.egowina, 

den tragischen Vorfall vom 4. Mai 1992 bekklgend, bei 
dem ein Mitglied der Beobachtermission der Europäischen 
Gemeinschaft ums Leben gekommen ist, 

zutiefst besorgt über die Sicherheit des Personals der Ver
einten Nationen in Bosnien und Herzegowina, 

I. verkmgt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
in Bosnien und Herzegowina die Knmpfbandlungen sofort 
einstellen, die am 12. Apri11992 unterzeichnete Waffenruhe
vereinbarung" sofort voll einhalten und mit der Europäischen 
Gemeinschaft bei ihren Bemühungen um die rasche Herbei
filbrung einer politischen Verhandlungslösung zusammenar
beiten, unter Achtung des Grundsatzes, daß gewaltsame 
Grenzänderungen nicht hinnehmbar sind; 

2. begr4Jlt die Bemühungen, welche die Europäische 
Gemeinschaft im Rahmen der Dreiparteiengespräche über 
Verfassungsregelungen fiIr Bosnien und Herzegowina unter 
der Schirmherrschaft der Kooferenz über Jugoslawien unter
nimmt, fordert nachdrücklich die unverzügliche Wieder
aufnahme der Gespräche und bittet die drei Bevö1kerungs
gruppen in Bosnien und Herzegowina nachdröcklich,sich 
entsprechend der Empfehlung des Generalsekretärs an diesen 
Gesprächen kontinuierlich aktiv und konstruktiv zu beteiligen 
und die Verfassungsregelungen, die bei diesen Gesprächen 
ausgearbeitet werden, abzuschließen und umzusetzen; 

3. verkmgt aIifJerdem, daß jede Art der Einmischung 
von außerbaIb Bosnien und Herzegowinas, insbesondere 
durch Einheiten der Jugoslawischen Volksarmee und durch 
Teile der kroatischen Armee, sofort beendet wird und daß die 
Nachbarn Bosnien und Herzegowinas rasch Maßnahmen tref
fen, um diese Einmischung zu beenden, und die territoriale 
Unversehrtheit Bosnien und Herzegowinas achten; 

4. verkmgtfemer, daß diejenigen Einheiten der Jugo-
slawischen Volksarmee und Teile der kroatischen Armee, die 
sich zur Zeit in Bosuien und Herzegowina befinden, entwe
der abgezogen oder der Befehlsgewalt der Regierung Bosnien 
und Herzegowinas unterstellt oder aufgelöst und entwaffnet 
werden, wobei ihre Waffen einer wirksamen internationalen 
Überwachung zu unterstellen sind, und ersucht den General
sekretär, unverzüglich zu prüfen, welche internationale Hi1fe 
hierbei gewährt werden könnte; 

5. verlangt aIifJerdem, daß alle irregulären Streitkrllfte 
in Bosnien und Herzegowina aufgelöst und entwaffnet wer
den; 

6. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten t14f, 
sicherzustellen, daß die gewaltsame Vertreibung von Perso
nen aus den Gebieten, die sie bewohnen, und alle Versuche, 
die ethnische Zusammensetzung der Bevö1kerung in irgendei
nem Teil der ehema1igen Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien zu verändern, sofort eingestellt werden; 

7. weist nachdracklich hin auf die in Anbetracht der 
großen Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen gegebene 
dringende Nntwendigkeit humanitärer Hilfe, sowohl materiel
ler als auch finanzieller Art, und unterstiltzt voll und ganz die 
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Bemühungen, die zur Zeit unternommen werden, um allen 
Opfern des Konflikts humanitäre Hilfe zukommen zu lassen 
und bei der freiwilligen Rückkehr der Vertriebenen an ihre 
Wohnstätten behilflich zu sein; 

8. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten mif, 
sicherzustellen, daß die Voraussetzungen fDr die wirksame 
und ungehinderte Lieferung von humanitären Hilfsgfltern ge
schaffen werden, einschließlich des gefahrlosen und sicheren 
Zugangs zu den Flughäfen in Bosnien und Herzegowina; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Frage der Durch-
führbarkeit von Schutzmaßnabmen fDr die internationalen 
humanitären Hilfsprognunme, namentlich auch die in Zif
fer 29 seines Berichts vom 12. Mai 1992" erwähnte Mög
lichkeit, sowie der Gewährleistung des gefahrlosen und 
sicheren Zugangs zum Flughafen von Sarajewo weiter aktiv 
zu prIlfen und dem Sicherheitsrat bis zum 26. Mai 1992 
Bericht zu erstatten; 

10. ersucht den Generalsekretär D14ßerdem, unter Be
rilcksichtigung der Entwicklung der Sitnation und der Ergeb
nisse der Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft die 
Möglichkeit der Dislozierung einer Friedensmission nach 
Bosnien und Herzegowina unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen auch künftig weiterzuverfolgen; 

11. verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
in vollem Umfang mit der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen und der Beobachtermission der Europäischen Gemein
schaft zusammenarbeiten und deren Bewegungsfreiheit und 
die Sicherheit ihres Personals uneingeschränkt achten; 

12. nimmt Kenntnis von den bisherigen Fortschritten 
hei der Dislozierung der Truppe, begrilßt die Tatsache, daß 
die Truppe in Ostslawonien die volle Verantwortung gemäß 
ihrem Mandst übernommen hat, und ersucht den GeneraJse.. 
kretär, dafDr zu sorgen, daß sie in allen Schutzzonen der 
Vereinten Nationen so bald wie möglich ihre Aufgaben voll 
übernimmt, und allen Parteien und anderen Beteiligten 
nahezulegen, alle in diesem Zusammenhang noch bestehen
den Probleme zu lösen; 

13. bittet nachdrilckUch alle Parteien und anderen 
Beteiligten, mit der Truppe im Einklang mit dem Frie
denssicherungsplan der Vereinten Nationen" in jeder Weise 
zusammenzuarbeiten und sich in jeder Hinsicht strikt an den 
Plan zu halten, insbesondere im Hinblick auf die Entwaff
nung aller irregulären Streitkräfte, ungeachtet ihrer Herlamft, 
in den Schutzzonen der Vereinten Nationen; 

14. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt zu bleiben 
und weitere Schritte zur Herbeifilhrung einer friedlichen 
Lösung im Einklang mit den einschlligigen Resolutionen des 
Rates zu prilfen. 

Arif der 31175. Sitzung einstimmig verabschiede/. 

Berlcht des GeneraJsekretiirs gemiIß ResoIntion 752 
(1992) des Sicherheitsrats 

SehreIbeJi des Stiindlgen Vertreters KanAdas bei den 
Vereinten Nationen an den PrlIsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 26. Mai 1992 

SehreIben des MinIsters fiir answlIrtige Angelegenhei
ten Bosnien nnd Herzegowinas an den PrlIsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 27. Mai 19!J2 

Beschloß 

Auf seiner 3082. Sitzung am 30. Mai 1992 erörterte der 
Rat den Punkt: 

"Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 752 
(1992) des Sicherheitsrats (SI24OQO)43; 

Schreiben des Stlindigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den PrIlsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 26. Mai 1992 (S/23997)"; 

Schreiben des Ministers fDr auswllrtige Angelegenheiten 
Bosnien und Herzegowinas an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 27. Mai 1992 (SJ24024)43". 

ResoIntion 757 (1992) 

""'" 30. Mal 19!Il'" 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriffilgung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. Novemher 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991. 727 (1992) vom 
8. Januar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 743 (1992) 
vom 21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992 und 
752 (1992) vom 15. Mai 1992, 

im HInbUck darauf. daß in dem sehr vielschichtigen 
2'Jlsarnmenhang der Ereignisse in der ehemaligen Sozia1isti
schen Föderativen Republik Jugoslawien alle Parteien einen 
Teil der Venmtwortong fDr die Sitnation tragen, 

In BekriffilguRg seiner Unterstützung für die Konferenz 
über Jugoalswien, einsehlleßlich der von der Europäischen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gespräche über Verfassungsre
gelungen fDr Bosnien und Herzegowina unternommenen Be
mühungen, sowie unter Hinweis darauf, daß durch Gewalt 
herbeigeführte Gebietsgewiane oder -veränderungen nicht 
hinnehmbar und die Grenzen Bosnien und Herzegowinas un
verletzlich sind, 

die Tatsache nqpbllUgend, daß die in der Resolution 
752 (1992) entbaltenen Forderungen nicht erfüllt worden 
sind, so insbesondere die folgenden Forderungen: 

daß alle Parteien und anderen Beteiligten in 
Bosnien und Herzegowina die Kampfhandlungen 
sofort einstellen, 
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daß jede Art der Einmischung von anßerltaIb 
Bosnien und Herzegowinas sofort beendet wird. 

daß die Nachbarn Bosnien und Herzegowinas 
rasch Maßnahmen treffen, um jede Einmischung 
ZU beenden, und daß sie die territoriale Unver
sehrtheit Bosnien und Herzegowinas achten, 

daß Maßnahmen in bezog auf die Einheiten der 
Jugoslawischen Volksarmee in Bosnien und 
Herzegowina getroffen werden, einschlieBlich der 
Auflösung und Entwaffnung aller Einheiten, die 
weder abgezogen noch der Befehlsgewalt der Re
gierung von Bosnien und Herzegowina unterstellt 
worden sind, wobei die Waffen einer wirksamen 
internationalen Überwachung zu unterstellen sind, 

daß alle irregulären Streitkrlifte in Bosnien und 
Herzegowina aufgelöst und entwaffnet werden, 

sowie mijJbilUgend, daß seiner Aufforderung zur soforti
gen Einstellung der gewaltsamen Vertreibung und der Ver
suche zur Änderung der ethnischen Zusammensetzung der 
Bevölkerung nicht entsprochen wurde, und in diesem Zu
sammenhang bekräftigend, daß die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschIießlich deJjenigen der ethnischen 
Minderheiten, wirksam geschiltzt werden mlIssen, 

besJflr(t darflber, daß die Voraussetzungen für die wirk
same und ungehinderte lJeferung von humanitären Hilfsgü
tern, einschließlich gefahrloser und sicherer Start- und 
Landemöglichkeiten auf dem Flughafen Sanüewo und ande
ren Flughäfen in Bosnien und Herzegowina, noch nicht ge
schaffen worden sind, 

zutiefst besorgt darflber, daß das in Sarajewo verbliebene 
Personal der Schutztruppe der Vereinten Nationen gezielt mit 
Mörsern und Kleinwaffen unter Feuer genonunen worde und 
die in der Region Mostar eingesetzten Militllrbeobachter der 
Vereinten Nationen abgezogen werden nmßten, 

außerdem zutitifst besorgt über die Entwicklungen in 
Kroatien, insbesondere die fortgesetzten Verletzungen der 
Waffenruhe und die anhaltende Vertreibung niehtserbischer 
Zivilisten, sowie über die Behinderung der Truppe und die 
mangelnde Zusammenarbeit mit ihr in anderen Teilen Kroa
tiens, 

den trngischen Vorfall vom 18. Mal 1992 beklagend, 
durch den ein Mitglied der Gruppe des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz in Bosnien und Herzegowina 
ums Leben gekonunen ist, 

in Anbetracht dessen, daß der Ansprueh der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), automatisch 
die Mitgliedschaft der ehernaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien in den Vereinten Nationen fortzufDh
ren, nicht allgemein anerkannt worden ist, 

in WUrdJgung des gemäß Resolution 752 (1992) des Si
cherheitsrats vorgelegten Berichts des Genera1sekretllrs vom 
26. Mal 1992"', 

unter Hirrweis darauf, daß ibm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortang für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hirrweis auf Kapitel VIII der Charta und auf 
die Rolle, welche die Europäische Gemeinschaft nach wie 
vor bei den Bemühungen um eine friedliche Lösung in Bos
nien und Herzegowina sowie in anderen Republiken der ehe
maligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
spielt, 

ferner unter Hirrweis auf seinen in Resolution 752 (1992) 
entha1tenen Beschluß, weitere Schritte zur Herbeifilbrung 
einer friedlichen Lösung im Einklang mit seinen einschlägi
gen Resolutionen zu prüfen, und seine Entschlossenheit un
terstreichend, Maßnahmen gegen jede Partei zu treffen, wei
che die Forderungen der Resolution 752 (1992) und seiner 
sonstigen einschlägigen Resolutionen nicht erfüllt, 

in diesem Znsammeabang enlSchlossen, bestinunte Maß
nahmen zu ergreifen mit dem ausschließlichen Ziel, eine 
friedliche Lösung herbeizuflihren und die von der Europäi
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten unternnnune
nen Bemühungen zu fOrdern, 

unter Hinweis auf das Recht der Staaten nach Artikel 50 
der Charta, den Rat ZU konsultieren, wenn die Durchführung 
von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen sie vor besonde
re wirtschaftliche Probleme stellt, 

feststellend, daß die Situation in Bosnien und Herze
gowina und in anderen Teilen der ehernaligen Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

tlJJig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

1. verurteilt, daß die Behörden in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), einschließlich der 
Jugosiawischen Volksarmee, keine wirksamen Maßnahmen 
getroffen haben, um die Forderungen der Resolution 
752 (1992) zu erfiI\len: 

2. verlongt, daß alle sich noch in Bosnien und Herze-
gowina befindenden Teile der kroatischen Armee sich unver
züglich entsprechend Ziffer 4 der Resolution 752 (1992) ver
halten: 

3. beschließt, daß alle Staaten die nachstehenden 
Maßna1unen ergreifen werden, die so lange Anwendung 
finden, bis der Rat feststellt, daß die Behörden in der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
einschließlich der Jugoslawischen Vo1ksarmee, wirksame 
Maßnahmen zur ErfOIlung der in Resolution 752 (1992) 
enthaltenen Forderungen getroffen haben: 
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4. beschließt außerdem, daß alle Staaten folgendes 
verhindern werden: 

a) die Einfuhr aller Rohstoffe und Erzeugnisse in ibr 
Hoheitsgebiet, die in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) ihreu Ursprung haben und die nach 
dem Datum dieser Resolution von dort ausgefflhrt werden; 

b) aUe von ihren Staatsangehörigen oder in ihrem 
Hoheitsgebiet durchgefflhrten Tätigkeiten, welche die Ausfuhr 
oder Weiterheförderung von Rohstoffen oder Erzeugnissen 
aus der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) fördern wUrden oder zu fördern gedacht sind; sowie alle 
Geschäfte, die von ihren Staatsangehörigen oder von ihre 
Flagge filhrenden Schiffen oder Luftfahrzeugen oder in ibrem 
Hoheitsgebiet mit Rohstoffen oder Erzeugnissen getätigt 
werden, die ihren Ursprung in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) haben und die nach dem 
Datum dieser Resolution von dort ausgefflhrt werden, 
darunter insbesondere jede Überweisung von Geldern in die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) för 
die Zwecke solcher Tätigkeiten oder Geschäfte; 

c) den Verkauf oder die Lieferung aller Rohstoffe 
und Erzeugnisse durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem 
Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung von ihre Flagge füh
renden Schiffen oder Luftfahrzeugen, gleichviel, ob diese 
Rohstoffe oder Erzeugnisse ihren Ursprung in ihrem Hoheits
gebiet hahen oder nicht, mit Ausnahme von HiIfsgOtern för 
rein medizinische Zwecke und Nahrungsmitteln, die dem 
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) 
über Jugoslawien gemeldet wurden, an jede natürliche oder 
juristische Person in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) oder an jede natürliche oder juristische 
Person zum Zweck einer geschäftlichen Tätigkeit in der oder 
von der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) aus, sowie alle von ihren Staatsangehörigen oder in 
ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten, die den Ver
kauf oder die Lieferung solcher Rohstoffe oder Erzeugnisse 
fördern oder zu f'ördern gedacht sind; 

5. beschließt feT1U!r, daß kein Staat den BehUrden in 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
oder einem Handels-, Industrie- oder öffentlichen Versor
gungsunternehmen in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) Gelder oder andere finanzielle oder 
wirtschaftliche Mittel zur Verfilgung stellen wird und daß die 
Staaten ibre Staatsangehörigen und alle in ibrem Hoheitsge
biet befindlichen Personen deran hindern werden, solche Gel
der oder Mittel aus ihrem Hoheitsgebiet ZU verbringen oder 
diesen Behörden oder Unternehmen auf andere Weise zur 
Verfilgong zu stellen und sonstige Gelder an nntilrliche oder 
juristische Personen in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) zu überweisen, ausgenommen Zahlun
gen, die ausschließlich för rein medizinische oder humanitäre 
Zwecke und Nahrungsmittel bestimmt sind; 

6. beschließt, daß im Einklang mit den von dem 
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) 
gene1nnigten Richtlinien die Verbote nach den Ziffern 4 
und 5 nicht füi die Durchfuhr von Rohstoffen und Erzeugnis
sen durch die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) gelten, die außerhalb der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihren Ursprung haben 
und die sich vorübergehend nur zum Zweck der Durchfuhr 
im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) befinden; 

7. beschließt, daß alle Staaten 

a) jedem Luftfahrzeug die Erlaubnis zum Start oder 
zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet beziehungsweise zum 
Überfliegen ihres Hoheitsgebiets verweigern werden, wenn 
es im Hoheitsgebiet der BundesrepublikJugoslawien (Serbien 
und Montenegro) landen soll oder von dort gestartet ist, es 
sei denn, der betreffende Flug ist von dem Ausschuß des 
Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) zu humanitären 
oder anderen Zwecken, die mit den einschlägigen Resolutio
nen des Rates im Einklang stehen, genehutigt worden; 

b) die Durchführung von technischen Diensten und 
Wartungsarbeiten durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus an Luftfahrzeugen, die in der Bun
desrepublikJugosIawien (Serbien und Montenegro) registriert 
sind oder von Körperschaften in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) oder in deren Namen betrie
ben werden, sowie die BereitsteUung von Teilen för solche 
Luftfahrzeuge, die Bescheinigung der Lufttüchtigkeit för 
solche Luftfahrzeuge und die Zahlung neuer Forderungen aus 
bestehenden Versicherungsverträgen sowie die Gewährung 
neuer Direktversicherungen för solcbe Luftfahrzeuge verbie
ten werden; 

8. beschließt außerdem, daß alle Staaten 

a) die Zahl des Personals an diplomatischen Mis-
sionen und konsularischen Vertretnngen der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verringern werden; 

b) die erforderlichen Schritte unternehmen werden, 
um die Teilnalune von Personen oder Gruppen, welche die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ver
treten, an Sportveranstaltnngen in ihrem Hubeitsgebiet zu 
verhindern; 

c) die wissenschaft1iche und technische Znsam-
menarheit sowie den kulturellen Austausch und Besuche von 
Personen oder Gruppen aussetzen werden, die von der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) offiziell 
gefördert werden oder sie vertreten; 

9. beschließt feT1U!r, daß alle Staaten und die Behör-
den in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) die erforderlichen Maßnahmen treffen werden, um si
cherzustellen, daß im Znsammenhang mit einem Vertrag oder 
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einem anderen Rechtsgeschäft, soweit deren Durchfilhrung 
von den mit dieser Resolntion nnd den damit zusammenhän
genden Resolntionen verhängten Maßnahmen herOhrt wurde, 
keine Forderung der Behörden in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) oder einer natllrlichen 
oder jnristischen Person in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) oder einer Person, die durch eine 
solche natllrliche oder juristische Person oder zu deren 
Gunsten eine Forderung geltend macht, zulässig ist; 

10. beschließt, daß die mit dieser Resolntion verhäng
ten Maßnahmen nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Schntztruppe der Vereinten Nationen, der Kouferenz über 
Jngoslawien oder der Beobachtennission der Europäischen 
Gemeinschaft Anwendung finden und daß Staaten, Parteien 
und andere Beteiligte in vollem Umfang mit der Truppe, der 
Konferenz und der Mission zusannnenarbeiten sowie deren 
Bewegungsfreiheit und die Sicherheit ihres Personals 
uneingeschränkt achten werden; 

11. forden alle Staaten, einschließlich der Staaten, die 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, sowie alle inter
nationalen Organisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte 
oder Pflichten aus einer internationalen Übereinkunft, einem 
Vertrag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die zeitIich vor 
dieser Resolution liegen, streng im Einklang mit den Bestim
mungen dieser Resolution zu handeln; 

12. ersucht alle Staaten, dem Genera1sekretär bis zum 
22. Juni 1992 üher die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
sie ergriffen haben, um den in den Ziffern 4 bis 9 genannten 
Verpflichtungen nachzukommen; 

13. beschließt, daß der Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolntion 724 (1991) zusätzlich zu den Aufgaben in 
bezug auf das Waffenernbargo, das mit den Resolutionen 
713 (1991) und 727 (1992) verhängt wurde, die folgenden 
Aufgaben wahrnimmt: 

a) Prüfung der nach Ziffer 12 vorgelegten Berichte; 

b) Einholung weiterer Informationen von allen Staa
ten über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur wirksa
men Durchfilhrung der mit den Ziffern 4 bis 9 verhängten 
Maßna1unen; 

c) Prüfung aller ihm von den Staaten zur Kenntnis 
gebrachten Informationen über Verstöße gegen die mit den 
Ziffern 4 bis 9 verhängten Maßna1unen und in diesem 
Znsammenhang Abgabe von Empfehlungen an den Rat über 
Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Wtrksamkeit; 

tf) Empfehlung angemessener Maßnahmen im Falle 
von Verstößen gegen die mit den Ziffern 4 bis 9 verhängten 
Maßna1unen und regelmäßige Versorgung des Generalse
kretärs mit Informationen zur Weiterleitnng an die Mit
gliedstaaten; 

e) Prüfung und Billigung der in Ziffer 6 genannten 
Richtlinien; 

fJ rasche Prüfung von Anträgen auf die Genehmigung 
von Flügen zu humanitären und sonstigen Zwecken, die mit 
den einschlägigen Resolutionen des Rates im Einklang 
stehen, nach Ziffer 7 sowie zügige Beschlußfassung darüber; 

14. forden alle Staaten auf, mit dem Ausschuß des Si
cherheitsrats nach Resolution 724 (1991) bei der Erftl1lung 
seiner Aufgaben voll zusannnenzuarbeiten, unter anderem da
durch, daß sie dem Ansschuß die von ihm gemäß dieser 
Resolution angeforderten Informationen übermitteln; 

15. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsmt 
spätestens am 15. Juni 1992 oder, falls er dies für angebracht 
hält, zu einem früheren Zeitpunkt über die Durchfilhrung der 
Resolution 752 (1992) durch alle Parteien und anderen Be
teiligten Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, die Durchführung der mit den Ziffern 
4 bis 9 verhängten Maßnahmen laufend zu verfolgen, um zu 
prüfen, ob diese MaßnaJunen nach Erfüllung der in der Reso
lution 752 (1992) enthaltenen Fordemngen ausgesetzt oder 
aufgehoben werden können; 

17. verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
sofort die erforderlichen Vomnssetzungen für die ungehinder
te Lieferung humanitärer Hilfsgfiter nach Sarajewo und an 
andere Orte in Bosnien und Herzegowina schaffen, was die 
Einrichtung einer Samjewo und seinen Flughafen umfassen
den Sicberheitszone und die Beachtnng der am 22. Mai 1992 
in Genf unterzeichneten Übereinkünfte einschließt; 

18. ersucht den Genera1sekretär, auch weiterhin seine 
Guten Dienste zur Erreichung der in Ziffer 17 genannten 
Ziele einzusetzen. und bittet ihn, fortlaufend weitere Maßnah
men zu prllfen, die zur Gewährleistung der ungehinderten 
Lieferung der humanitären Hilfsg1iter erforderlich werden 
könnten; 

19. bittet alle Staaten nachdriicklich, auf den Anfang 
Mai 1992 vom Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, vom Kinderhi1fswerk der Vereinten 
Nationen und von der Weltgesundheitsorganisation hemus
gegebenen Revidierten gemeinsamen Appell zu humanitärer 
Unterstützung zu reagieren; 

20. wiederholt die in Ziffer 2 der Resolution 752 
(1992) enthaltene Aufforderung, daß alle Parteien ihre 
Bemühungen im Rahmen der Konferenz über Jugoslawien 
fortsetzen und daß die drei Bevö1kerungsgmppen in Bosnien 
und Herzegowina ihre Gespräche über Verfassungsregelungen 
für Bosnien und Herzegowina wiederaufnehmen; 

21. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben und erforderlichenfalls umgehend weitere Schritte 
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zur Herbeifilbrung einer friedlichen Lösung im Einklang mit 
seinen einschlägigen Resolutionen zu prilfen. 

Auf tkr 3082. Sitzung mit 13 S1Immen ohne Gegen· 
_ bei zwei Enthaltungen (China, SimbaI7we) 
verabschletkt 

Bescbluß 

Auf seiner 3088. Sitzung arn 30. Juni 1992 erörterte der 
Rat den Punkt ''Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß 
Resolution 752 (1992) des Sicherheitsrats (SJ24188)"." 

Resolution 762 (1m) 
vom 30. Juul1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekrliftlgung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 
8. Januar 1992,740 (1992) vom 7. Februar 1992,743 (1992) 
vom 21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992, 752 
(1992) vom 15. Mai 1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 
758 (1992) vom 8. Juni 1992,760 (1992) vom 18. Juni 1992 
und 761 (1992) vom 29. Juni 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 752 
(1992) des Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Bericht des 
Generalsekretärs vom 26. Juni 1992'", 

unter Hinweis darauf, daß ihm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

unter BegriifJung der Fortschritte, die erzielt worden 
sind, nachdem die Schutztruppe der Vereinten Nationen im 
östlichen und westlichen Sektor ihre Verantwortlichkeiten 
übernommen hnt, und besorgt über die von der Truppe im 
nördlichen und südlichen Sektor angetroffenen Schwierig
keiten, 

erneut die Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihrer Mitgliedstaaten wardigend, die sie mit Unter
stützung derTeilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa durch die Einberufung einer 
Konferenz über Jugoslawien, einschließlich der durch sie 
geschnffenen Mechanismen, unternehmen, um eine friedliche 
politische Regelung sicherzustellen, 

1. billigt den gemäß Resolution 752 (1992) des 
Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Bericht des General
sekretärs vom 26. Juni 1992'"; 

2. bittet TU1Chdrficklich alle Parteien und anderen 
Beteiligten, die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zur 
Herbeifllhrung einer völligen Einstellung der Feindseligkeiten 
und zur Durchführung des Friedenssicherungsplans der 
Vereinten Nationen" einzuhalten; 

3. bittet atjfJerdem die Regierung Kroatiens TU1Ch-
drficklich, im Einklang mit Ziffer 4 der Resolution 727 
(1992), ihre Armee auf die vor der Offensive vom 21. Juni 
1992 gehaltenen Ste11ungen zurilckzuzieben und feindselige 
Mi1illlraktivitäten innerhalb oder im Umkreis der Schutzzonen 
der Vereinten Nationen einzustellen; 

4. bittet TU1Clulrllckllch die verbleibenden Einheiten 
der Jugos1awischen Volksarmee, die serbischen Territorial
verteidigungskräfte in Kroatien und die anderen Beteiligten, 
ihre Verpflichtungen nach dem Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen strikt einzuhalten, insbesondere was den 
Abzug und die Entwaffnung aller Streitkräfte im Einklang 
mit dem Plan betrifft; 

5. bittet TU1Clulrllcklich die Regierung Kroatiens und 
die anderen Betei1igten, der in Ziffer 16 des Berichts des 
Generalsekretärs beschriebenen Vorgehensweise zu folgen, 
und appelliert an alle Parteien, die Truppe bei der Umsetzung 
dieser Vorgehensweise zu unterstützen; 

6. empfiehlt die Einsetzung der in Ziffer 16 des Be-
richts des Generalsekretärs beschriebenen Gemeinsamen 
Kommiasion, die bei der Wahrnehmung ihter Aufgaben die 
Belgrader Behörden konsultieren sollte, soweit dies erfor
derlich oder angebracht erscheint; 

7. genehmigt die Verstärkung der Truppe um bis zu 
sechzig Mi1itärbeobachter und hundertzwanzig Zivilpolizisten 
zur Wahrnehmung der in Ziffer 16 des Berichts des General
sekretärs vorgesehenen Aufgaben, mit Zustimmung der Re
gierung Kroatiens und der anderen Beteiligten; 

8. bekriiftlgt das in Ziffer 6 der Resolution 713 
(1991), Ziffer 5 der Resolution 724 (1991) und Ziffer 6 der 
Resolution 727 (1992) verfügte Embargo; 

9. unterstatzt die in Ziffer 18 des Berichts des 
Generalsekretärs zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 
hinsichtlich der schwerwiegenden Folgen, welche das 
Scheitern des Friedenssicherungsplans der Vereinten Natio
nen in der gesamten Region nach sich ziehen würde; 

10. ermutigt den Generalsekretär, sich weiter um die 
möglichst haldige Verwirklichung der Bestimmungen von 
Ziffer 12 der Resolution 752 (1992) zu bemühen; 

11. fordert alle beteiligten Parteien erneut alif, mit der 
Konferenz über Jugoslawien bei ihrem Ziel, eine mit den 
Grundsätzen der Konferenz über Sicherlteit und Zusammen
arbeit in Europa zu vereinbarende politische Regelung her
beizuführen, voll zusammenzuarbeiten, und bekräftigt, daß 
mit dem Friedenssicherungsplan der Vereinten Nationen und 
seiner Durchftlhrung in keiner Weise beabsichtigt wird, den 
Bedingungen einer politischen Regelung vorzugreifen; 

12. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auftkr 3088. Sit1Jmg einstimmig verabschkdet. 
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Besehloß'" 

Am 9. Juli 1992 gab der Prlisident im Anschluß an 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern in ihrem Namen die 
folgende Erklärung ab"': 

"Die· Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen zur 
Kenntnis, daß das Dokument S/242S8 am 11. Juli 1992 
heransgegeben wird. Sie stimmen darin fIberein, daß 
damit den BeschlOssen der entsprecbenden Organe der 
Vereinten Nationen oder der Haltung ihrer Regierungen 
in dieser Angelegenheit nicht vorgegriffen wird. " 

Bericht des Generalsekretllrs gemiIß Resolution 757 
(1992) des SJeher:beitsrilts 

Besehloß 

Auf seiner 3083. Sitzung um 8. Juni 1992 eJöxleIte der 
Rat den Punkt "Bericht des Generalsekretllrs genUlß Resolu
tion 757 (1992) des Sicherheitsrats (S/24075 und Add.l)".43 

Resolution 758 (1992) 
...", 8. JDDll9!J2 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekräftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991,727 (1992) vom 8. Ja
nuar 1992,740 (1992) vom 7. Februar 1992, 743 (1992) vom 
21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992, 752 (1992) 
vom 15. Mai 1992 und 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 

feststellend, daß der Generalsekretär die Evakuierung der 
Marschall-Tito-Kaseme in Sarajewo erreicht hat. 

sowie feststeUend, daß alle Parteien in Bosnien und 
Herzegowina der Wiederöffnung des Flughafens von Saraje
wo zu humanitären Zwecken unter der ausschließlichen Auf
sicht der Vereinten Nationen und mit Unterstlltzung der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen zugestimmt haben. 

ferner feststellend, daß die Wiederöffnung des Flug
hafens von Sarajewo fIIr humanItäre Zwecke ein erster 
Schritt in Richtung auf die Schaffung einer SlI11\iewo und 
seinen Flughafen umfassenden Sicherheitszone wäre, 

beklagend. daß die Kampfhandlungen in Bosnien und 
Herzegowina weiter andauern. was die Verteilung von huma
nitären Hi!fsgütern in SlI11\iewo und seiner Umgehung 
unmöglich macht, 

unter Betonung der unumgänglichen Notwendigkeit, 
rasch eine politische Verbandlungslösung fIIr die Situation in 
Bosnien und Herzegowina zu finden, 

1. billigr den gemäß Resolution 757 (1992) vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs vom 6. Juni 1992"; 

2. beschließt. in Übereinstimmung mit dem Bericht 
des Generalsekretärs das Mandat der mit Resolution 743 

(1992) geschaffenen Schutztruppe der Vereinten Nationen zu 
erweitern und ihte Truppenstärke zu erhöhen; 

3. erml/chtlgr den Generalsekretär, sobald er es fIIr 
angezeigt h1I1t, die Mi1itärbeobachter und das entsprechende 
Personal und Gerät zu dislozieren, die fIIr die in Ziffer 5 
seines Berichts genannten Aktivitäten erforderlich sind; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Ermlichtigung des 
Sicherheitsrats zur Dislozierung der zusIiIz1ichen Einheiten 
der Truppe einzuholen, nachdem er dem Rat berichter hat. 
daß alle notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, damit 
sie das vom Rat gebilligte Mandat erflUlen können, ein
schließlich einer wirksamen und dauerhaften Waffenruhe; 

5. verurteUt nachdrUcklich alle Parteien und anderen 
Beteiligten, die fIIr die Verletzungen der Waffenruhe ver
antwortlich sind, die in Ziffer 1 der dem Bericht des Genem1-
sekretärs als Anhang beigefilgten Übereinkunft vom 5. Juni 
1992'" bekräftigt worden war; 

6. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, 
sich in vollem Umfang an die geuannte Übereinkunft zu bal
ten und insbesondere die in Ziffer 1 der Übereinkunft bekräf
tigte Waffenruhe strikt zu beachten; 

7. verlangr, daß alle Parteien und anderen Betei1igten 
mit der Truppe und mit den internationa1en humanItären 
Organisationen voll zusammenarbeiten und alles Erforderli
che tun, um die Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten; 

8. verlangt außerdem, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten sofort die notwendigen Voraussetzungen fIIr die 
ungehInderte Lieferung humanltärer Hi1fsgüter nach Sarajewo 
und an andere Orte in Bosnien und Herzegowina schaffen, 
was die Errichtung einer Sarajewo und seinen Flughafen um
fassenden Sicherheitszone sowie die Beachtung der um 
22. Mai 1992 in Genf unterzeichneten Übereinkünfte ein
schließt; 

9. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin seine 
Guten Dienste zur Erreichung der in Ziffer 8 genannten Ziele 
einzusetzen. und bittet ihn, fortlaufend weitere Maßnahmen 
zu prüfen, die zur Gewährleistung der ungehinderten liefe
rung humanItärer Hi1fsgüter erforderlich werden köunten; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem 
Sicherheitsrat spätestens sieben Tage nach Verabschiedung 
dieser Resolution über seine Bemf1hungen Bericht zu er
statten; 

11. beSChließt, mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

AI4f der 3083. Sitzung einstimmig verabscldedet. 

Besehliisse 

In einetn fIIr die Ratsmitglieder bestimmten. an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
30. Juni 19926• vermerkte der Generalsekretär, daß er im 
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Nachgang zu dem Beschluß des Sicherheitsrats in seiner 
Resolution 758 (1992) vom 8. Juni 1992 und nach Abschluß 
der erforderlichen Konsultationen vorschlage, die Ukraine in 
die Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, die Soldaten für 
die Schutztruppe der Vereinten Nationen zur Verfllgung 
stellten. 

Mit Schreiben vom 2. Juli 199262 unterrichtete der PrI!
sident des Sicherheitsrats den Generalsekretlir wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 30. Juni 1992 betreffend die erweiterte 
zusammensetzung der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen"! den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht worden 
ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlng zu." 

Bericht des Generalsekretärs gemiiß ZIffer 15 der 
Resolutlou 757 (1992) und ZIffer 10 der Resolutlou 
758 (1992) des Sicherheitsrats 

Beschluß 

Auf seiner 3086. Sitzung am 18. Juni 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Bericht des Generalsekretlirs gemäß Ziffer 15 
der Resolution 757 (1992) des Sicherheitsrats und Ziffer 10 
der Resolution 758 (1992) (S/241OO und Korr.l)".43 

Resolutlou 760 (1992) 
vom 18. Juni 1992 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 752 (1992) vom 
15. Mai 1992,757 (1992) vom 30. Mai 1992 und 758 (1992) 
vom 8. Juni 1992 und insbesondere auf Ziffer 7 der Resolu
tion 752 (1992), in der er nachdrücklich auf die dringende 
Notwendigkeit humanitlirer Hilfe hingewiesen und voll und 
ganz die laufenden BemOhungen unterstützt hat, allen Opfern 
des Konflikts humanitlIre Hi1fe zukommen zu lassen, 

tlitig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

beschließt, daß die Verbote in Ziffer 4 c) der Resolution 
757 (1992) betreffend den Verkauf oder die Lieferung von 
Rohstoffen oder Erzeugnissen, ausgenommen medizinische 
Hilfsgüter und Nahrungsmittel, an die Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) sowie die in Resolu
tion 757 (1992) enthaltenen Verbote diesbezüglicher Fmanz
transaktionen auf Rohstoffe und Erzeugnisse zur Deckung 
unabweisbarer humanitlirer Bedflrfnisse nicht Anwendung 
finden, soweit der Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu
tion 724 (1991) über Jugoslawien gemliß dem vereinfachten 
nnd beschleunigten "Kein-Einwand"-Verfahren seine Zustim
mung erteilt hat. 

Alff der 3086. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Miindllche BerIchte des Generalsekretllrs vom 
26. und 29, Juni 1992 gemllß Resolutlou 758 (1992) 
des SIcherheitsrats 

Beschluß 

Auf seiner 3087. Sitzung am 29. Juni 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Mündliche Berichte des Generalsekretlirs 
vom 26. und 29. luni 1992 gemäß Resolution 758 (1992) 
des Sicherheitsrats (S/24201)".43 

Resolution 761 (1992) 
vom 1lI. Junll!I92 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekriiftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991,727 (1992) vom 8. Ja
nuar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992,743 (1992) vom 
21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992, 752 (1992) 
vom 15. Mai 1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 758 
(1992) vom 8. Juni 1992 und 760 (1992) vom 18. Juni 1992, 

in AnbetraCht der beträchtlichen Fortsclnitte, die nach 
Auskunft des Generalsekretlirs im Hinblick auf die Räumung 
des Flughafens von Sarajewo und seine Wiederöffnung durch 

. die Schutztruppe der Vereinten Nationen erzielt worden sind, 
sowie der Auffassung, daß dieser positive Impuls erhalten 
bleiben muß, 

unterstreichend, daß es dringend erforderlich ist, Saraje
wo und seine Umgebung rasch mit humanitllren Hilfsgütern 
zu versorgen, 

1. ermlJchttgt den Generalsekretär, sufort zusätzliche 
Einheiten der Schutztruppe der Vereinten Nationen zu 
dislozieren, um die Sicherheit und den Betrieb des Flugha
fens voo SlIl'IIiewo und die Auslieferung von humanitliren 
Hilfsgütern im Einklang mit seinem Bericht vom 6. 10-
ni 1992'" zu gewährleisten; 

2. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten aof, 
sich in vollem Umfang an die Übereinkunft vom 5. Ju
ni 1992'" zu halten und insbesondere eine absolute und 
bedingungslose Waffenruhe einzuhalten; 

3. appelliert an alle Seiten, mit der Truppe bei der 
Wiederöffnung des Flughafens voll zusammenzuarbeiten, 
größte Zur!lckhaltung ZU üben und in dieser Sitoation keinen 
militärischen Vorteil zu suchen; 

4. verlongt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
mit der Truppe und mit den internationalen humanitliren 
Institutionen und Organisationen voll zusammenarbeiten und 
alles Erforderliche tun, um die Sicherheit ihres Personals zu 
gewährleisten; im Falle des Ausbleibens einer solchen 
Zusammenarbeit schließt der Rat andere Maßnahmen nicht 
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aus, um humanitäre Hilfsgllter nach Sat'l\iewo und seiner 
Umgebung zu liefern; 

5. fordert alle Staaten auf. zu den internationalen 
humanitären Bemllhungen in Sarajewo und seiner Umgebung 
beizutragen; 

6. beschlf41t, mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Auf dßr 3Olfl. SUzung eInsIImmIg verobschletlet. 

Weiterer Bericht des Generalsekretilrs gemliß den 
Resolutionen 757 (1992), 758 (1992) und 761 (1992) 
des Sicherheitsrats 

Beschluß 

Auf seiner 3093. Sitzung am 13. Juli 1992 beschloß der 
Rat. den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Weiterer 
Bericht des Generalsekretärs gemäß den Resolutionen 757 
(1992), 758 (1992) und 761 (1992) des Sicherheitsrats 
(S/24263 und Add.l)" teiIzunehmen." 

Resolution 764 (1992) 
vom 13. JuD Im 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekriiftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 8. Ja
nuar 1992,740 (1992) vom 7. Februar 1992,743 (1992) vom 
21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992, 752 (1992) 
vom 15. Mal1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 758 
(1992) vom 8. Juni 1992,760 (1992) vom 18. Juni 1992,761 
(1992) vom 29. Juni 1992 und 762 (1992) vom 30. Juni 
1992, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem gemäß den 
Resolutionen 757 (1992), 758 (1992) und 761 (1992) des 
Sicherheitsrats vorgelegten weiteren Bericht des General
sekretärs vom 10. Juli 1992"', 

beunruhigt über die fortgesetzte Verletzung der den 
Flughafen von Sarajewo betreffenden Übereinkunft vom 
5. Juni 1992"', in der die Parteien unter anderem überein
gekommen sind, 

daß alle Flugabwehr-Waffensysteme aus Stei
lungen abgezogen werden sollen, von denen aus 
sie den Flughafen und die Anflugschneisen be
sclüeßen könnten; 

daß alle Artillerie-, Mörser-, BodenIBoden-Flug
kötperSYsteme und panzer mit Reichweite bis zum 
Flughafen in von der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen vereinbarten Gebieten konzentriert und 

an der Feuerlinie der Beobachtung der Truppe 
unterstellt werden sollen; 

zwischen dem Flughafen und der Stadt Sicber
heitskorridore unter der Kontrolle der Truppe 
einzurichten, um den sicheren Transport huma
nitärer Hilfsgllter und des entsprechenden Per
sonals zu gewährleisten; 

in großer Sorge um die Sicberheit des Personals der 
Truppe, 

sich der großartigen Arbeit bewuJlt, die von der Truppe 
und ihrer Führung trotz der ausnehmend schwierigen und 
gefährlichen Verhältnisse in Sarajewo geleistet wird, 

Im Bewtißtsein der enormen Schwierigkeiten, die mit der 
Luftevakuierung von Personen verbunden sind, die humanitä
re Sonderfälle darstellen, 

zutiefst beunruhigt über die in Sarajewo jetzt herrschende 
Situation und über zahlreiche Berichte und Anzeichen, denen 
zufolge sich die Verhältnisse in ganz Bosnien und Herzego
wina verscbHmmern, 

in WUrdigung der Entschlossenheit und des Mutes alIer 
derer, die an den humanitären Bemühungen beteiligt sind, 

unter MißbiUtgung der Fortsetzung der Klimpfe in Bos
nien und Herzegowina, welche die Gewährung von humanitä
rer Hilfe in Sarajewo und seiner Umgebung sowie in anderen 
Gebieten der Republik erschweren, 

Im HinbUck darauf, daß die WIederöffnung des Flugha
fens von Sat'l\iewo zu humanitären Zwecken einen ersten 
Schritt zur Errichtung einer Sarajewo und seinen Flughafen 
umfassenden Sicherheitszone darstellt, 

unter Hinweis auf die Verpflichtungen nach dem huma
nitären Völkerrecht, insbesondere den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949", 

nochnuds betonend, daß unbedingt rasch eine politische 
Verhandlungslösung fiIr die Situation in Bosnien und Herze
gowina gefunden werden muß, 

1. bilUgt den weiteren Bericht des Generalsekretärs 
vom 10. Juli 1992" über die Durchführung der Resolutionen 
757 (1992), 758 (1992) und 761 (1992) des Sicherheitsrats; 

2. ermlichtlgt den Generalsekretär, sofort zusätzliche 
Einheiten der Schutztruppe der Vereinten Nationen zu 
dislozieren, um die Sicherheit und den Betrieb des Flugha
fens von Snrajewo und die Auslieferung von humanitären 
Hilfsglltern im Einklang mit Ziffer 12 seines Berichts zu 
gewährleisten: 

3. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten erneut 
auf. sich in vollem Umfang an die Übereinkunft vom 5. Juni 
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1992'" zu halten und alle feindseligen militärischen Aktivitä
ten in Bosnien und Herzegowina sofort einzustellen; 

4. lobt die unennüdlichen Anstrengungen und die 
Tapferkeit der Truppe in Wahrnehmung ihrer Rolle bei der 
SichersteIlung der humanitären Soforthi1f\: in Sarajewo und 
seiner Umgebung; 

5. verlangt. daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
mit der Truppe und den internationalen humanitären Organi
sationen voll zusammenarbeiten. um die Luftevakuierung von 
Personen. die humanitäre Sonderfälle darstellen, zu erleich
tern; 

6. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten ~ 
mit der Truppe und den internationalen humanitäten Organi
sationen zusammenzuarbeiten. um die Gewährung humanitä
rer Hilfe an andere Gebiete Bosnien und Herzegowinas. de
ren Hilfsbedarf nach wie vor äußerst akut ist, zu erleichtern; 

7. verlangt erneut. daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten die erforderlichen Maßnalunen zur Gewährlei
stung der Sicherheit des Personals der Truppe ergreifen; 

8. fordert alle beteiligten Parteien erneut ~ ihre 
Differenzen durch eine politische VerhandlungslÖSUßg der 
Probleme in der Region beizulegen und zu diesem Zweck die 
neuerlichen Bemühungen. die von der Europäischen Gemein
schaft und ihren Mitgliedstaaten mit Unterstützung der 
Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa im Rahmen der Konferenz über 
Jugoslawien unternommen werden. zu unterstützen und 
insbesondere der Einladung des Vorsitzenden der Konferenz 
zu Gesprächen am 15. Juli 1992 Folge zu leisten; 

9. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der 
Konferenz über Jugoslawien die weiteren Entwicklungen 
laufend genau zu verfolgen und hei der Suche nach einer 
politischen Verhandlungslösung ftir den Konflikt in Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein; 

10. bekrllftigt. daß alle Parteien gehalten sind, ihren 
Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und 
insbesondere den Genfer Abkommen vom 12. August 1949" 
nachzukommen und daß Personen. die schwere Verletzungen 
dieser Abkommen begehen oder anordnen. dafür individuell 
verantwortlich sind; 

11. ersucht den Generalsekretär. ständig weiter zu 
prüfen. welche weiteren Maßnahmen zur Sicberstellung der 
ungehinderten Auslieferung humanitärer HilfsgQter erforder
lich sein könnten; 

12. beschließt. mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf tkr 3093. 51_8 einstimmig verabschiedet. 

SchreIben des MInIsters f6r auswilrtlge Angelegenhei
ten KroatIens an den Prilsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 11. JnJt 1992 

SchreIben des MInIsters f6r auswilrtlge AngeIegenhel
ten KroatIens an den PriIsIdenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 12. JnJt 1992 

Schreiben des StlIndlgen Vertreters Bosnien nnd Her
zegowinas bei den Vereinten Nationen an den PriIsl
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. JnJt 1992 

SchreIben des GeschliftstrlIg a.L der Ständigen 
Vertrchmg Sloweniens bei den Vereinten Nationen an 
den PriIsldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
13. JnJt 1992 

SchreIben der Stiindlgen Vertreter Belgiens, Frank
reichs nnd des Vereinigten KönIgreIchs Großbritan
nien nnd Nordlrland bei den Vereinten Nationen an 
den PriIsldenten des SIcherheitsrats, datiert vom 
17. JnJt 1992 

Beschlflsse 

Auf seiner 3097. Sitzung am 17. Juli 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen. 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teiIzunehmen: 

"Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Prilsidenten des Sicherheitsrats. datiert 
vom 11. Juli 1992 (S/24264)63; 

Schreiben des Ministers für auswllrtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Prilsidenten des Sicherheitsrats. datiert 
vom 12. Juli 1992 (8/24265)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Prilsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 13. Juli 1992 
(S/24266)63; 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Sloweniens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 13. Juli 
1992 (8124270)63; 

Schreiben der Ständigen Vertreter Belgiens. Frankreichs 
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Prilsiden
ten des Sicherheitsrats, datiert vom 17. Juli 1992 
(S/24305)63" . 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erk1ärnng im Namen des Rates 
ab": 
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"Der Sicherheitsrat begrlIßt die am 17. Juli 1992 
in London im Rahmen der Konferenz Ober Jugoslawien 
unterzeichnete Übereinkunft zwischen den Parteien in 
Bosnien und Herzegowina67

• 

Der Rat fordert die Parteien auf, sich in jeder 
IDnsicht voll an die Übereinkunft zu halten. Insbe
sondere fordert er alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, die Waffenruhe im gesamten Hoheitsgebiet von 
Bosnien und Herzegowina strikt einzuhalten. 

Der Rat hat grundsätzlich beschlossen, dem 
Ersuchen nachzukommen, die Vereinten Nationen mögen 
Vorkehrungen treffen,. um alle schweren Waffen 
(Kampfflugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie, 
Mörser, Raketenwerfer usw.) im Einklang mit der 
Londoner Übereinkunft der Aufsicht der Schntztruppe 
der Vereinten Nationen zu unterstellen. Er fordert die 
Parteien auf, dem Kommandeur der Truppe sofmt die 
Standorte und Mengen der schweren Waffen bekannt
zugeben, die der Aufsicht unterstellt werden sollen. Er 
ersucht den GeneraIsekretllr, ihm bis zum 20. Juli 1992 
Ober die Umsetzung dieses Beschlusses und dessen 
finanzielIe Auswirkungen Bericht zu erstatten. 

Der Rat begrüßt die Bestimmungen der Londoner 
Übereinkunft betreffend die Rfickkehr aller F1üchtJinge 
und die Bewegungsfreiheit der zwischen die Fronten 
geratenen Zivilisten. Er begrüßt außerdem die Anstren
gungen, die unternommen werden, um internationale 
IDlre zur Bewältigung des F10chtlingsproblems unter der 
Schirmherrschaft des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen ftIr Flüchtlinge zu mobilisieren. Er 
bittet den Genernlsekretlir und die zuständigen humanitä
ren Organisationen der Vereinten Nationen, die jetzt 
verkündete Waffenruhe so gnt wie möglich zu nutzen, 
um humanitäre Hilfe und Hi1fsgüter in alle Teile Bos
nien und Herzegowinas zu verbringen. 

Der Rat gibt seiner Genugtuung darüber Ausdruck, 
daß die Gespräche über künftige Verfassungsregelungen 
ftIr Bosnien und Herzegowina am 27. Juli 1992 in 
London wiederaufgenommen werden sollen, und bittet 
alle Parteien nachdrücklich, aktiv und positiv zu diesen 
Gesprächen beizutragen, damit möglichst bald eine 
friedliche Lösung herbeigeftihrt wird. 

Der Rat betont, daß alle Bedingungen der ein
schlägigen Ratsresolutionen in vollem Umfang einge
halten werden müssen und daß die Londoner Über
einkunft einen wichtigen Schritt in dieser Richtung 
darstelIt Er bekräftigt seinen Beschluß, mit dieser 
Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben nnd sich wann 
immer notwendig sofmt mit weiteren MaßnaJunen zur 
HerbeifUhrung einer friedlichen Lösung im Eink1ang mit 
diesen Resolutionen ZU befassen." 

Bericht des GeneralsekretiIrs lIber die Situation In 
Bosnien und Herzegowina 

Beschlfisse 

Auf seiner 3100. Sitzung am 24. Juli 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Bericht des 
GeneraJsekretärs über die Sitoation in Bosnien und Herzego
wina (S/24333)" teilzunehmen." 

Auf derselben Sitzung gab der Ptäsident im Anschluß an 
zuvor geftihrte Konsultationen mit den Mitgliedero des Si
cherheitsrats die folgende Erk1lirung im Namen des Rates 
ab": 

"Der Sicberheitsrat verweist auf die Erklärung 
seines Prilsidenten vom 17. Juli 199266 betreffend die 
von den Parteien in Bosnien und Herzegowina am 
17. Juli 1992 in Londoo unterzeichnete Übereiokuoff'. 

Der Rat nimmt mit Dank Kenntnis von dem 
Bericht des Generalsekretärs Ober die Situation in 
Bosnien und Herzegowina vom 21. Jnli 1992", der ihm 
entsprechend seiner Bitte vom 17. Juli 1992 zusammen 
mit einem Einsatzkrmzept vorgelegt worden ist 

Der Rat schließt sich der Auffassung des Gene
ra1sekretärs an, wonach die Voraussetzungen ftIr die in 
der Londoner Übereinkunft vorgesehene Beaufsichtigung 
der schweren Waffen in Bosolen und Herzegowina dnrch 
die Vereinten Nationen ooch nicht gegeben sind. 

Der Rat bittet den Generalsekretlir, mit allen 
Mitgliedstaaten, insbesondere den Mitgliedstaaten der 
zuständigen Regionalorganisationen in Europa, Kontakt 
aufzunehmen und sie zu bitten, dem Genera1sekretllr 
dringend Infortoationen Ober das Personal, die Gerät
schaften und die logistische Unterstützung zukommen zu 
lassen, die sie einzeln oder gemeinschaftlich bereit 
wären, fiIr die Beaufsichtigung.der schweren Waffen in 
Bosnien und Herzegowina entsprechend dem Bericht des 
GeneraJsekretärs zur Verfügung zu stellen. 

Ausgehend von den Ergebnissen dieser Kontakte 
wird der Generalsekretlir die weiteren Vorbereitongen 
treffen, die ftIr die Beaufsichtigung der schweren Waffen 
in Bosnien und Herzegowina erforderlich sind. 

Unter Hinweis auf Kapitel vm der Charta der 
Vereinten Nationen bittet der Rat die betreffenden 
europäischen regionalen Abmachungen und Einrich
tungen, insbesondere die Europäische Gemeinschaft, bei 
ihren Bemühungen zur Lösnng der im ehemaligen 
Jugoslawien auch weiterhin tobenden Konflikte beizu
tragen, stärker mit dem Generalsekretär zusammen
zuarbeiten. Vor allem würde der Rat die Beteiligung des 
GeneraJsekretärs an allen unter der Schirmherrschaft der 
Europäischen Gemeinschaft geftihrten Verhandlungen 
begrüßen. 
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Der Rat bittet die Europäische Gemeinschaft 
ferner. im Benehmen mit dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Möglichkeit einer Erweiterung 
und Intensivierung der bestehenden Konferenz zu prIIfen. 
um der Suche nach Verhandlungsregelungen fiIr die 
verschiedenen Konflikte und Streitigkeiten im ehemali
gen Jugoslawien neuen Auftrieb zu verleihen. 

Der Rat unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die 
Parteien der Londoner Übereinkunft deren Bestimmun
gen voll einhalten. und fordert die anderen Beteiligten 
auf. die Übereinkunft ebenfalls zu achten. Er betont 
insbesondere die Notwendigkeit, daß die Parteien im 
gesamten Hoheitsgebiet von Bosnien und Herzegowina 
eine Waffenruhe beachten und einhalten und daß sie 
dem Kommandeur der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen sofort die Standorte und Mengen der schweren 
Waffen bekanntgehen. die der Aufsicht unterstellt 
werden sollen. Er verlangt ferner. daß die Parteien und 
anderen Beteiligten mit der Truppe und mit den humani
tären Organisationen voll zusammenarbeiten und alles 
Erforderliche tun. um die Sicherheit ihres Personals zu 
gewäbrleisten. 

Der Rat hebt die Notwendigkeit der vollen Bin
haltung aller Bestimmungen seiner einschlägigen Resolu
tionen hervor und ist bereit. sich wann immer notwendig 
sofort mit weiteren MaßnaInnen zur Herbeifllhrnng einer 
friedlichen Lösung im Einklang mit seinen einschlägigen 
Resolutionen zu befassen. 

Der Rat ersucht den Generalsekretär. ihm über die 
weiteren Arbeiten. die vorgenommen werden. wieder 
Bericht ZU erstatten. und bleibt mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt" 

Schreiben des GeschliftstrlIgrs a.i. der Stllndigen 
Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei 
den Vereinten Nationen an den PrlIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. Augnst 1992 

Sehreiben des Ständigen Vertreters Venezue1as bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. Augnst 1992 

BeschIfisse 

Auf seiner 3103. Sitzung am 4. August 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzu1aden. 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats. datiert vom 4. August 1992 (S/24376)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Venezuelas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats. datiert vom 4. August 1992 (S/24377)"". 

Anf derse1ben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsu1tationen mit den Mitgliedern des 
Sicberheitsrats die folgende Erklärung im Namen des Rates 
ab'": 

"Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt auf grund 
fortgesetzter Berichte über weitverbreitete Verstöße ge
gen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere Berichte 
über die Gefangenhaltung und Mißhandlung von Zivil
personen in Lagern. Gefängnissen und Intemierungszent
ren im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, vor 
allem in Bosnien und Herzegowina. Der Rat verorteilt 
alle solchen Verstöße und Mißhandlnngen und verlangt, 
daß den zuständigen internationalen Organisationen. ins
besondere dem internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz, sofortiger. ungehinderter und dauernder Zugang 
ZU allen solchen Orten gewäbrt wird, und fordert alle 
Beteiligten auf. alles in ibren KrIIften Stehende zu nIß. 
um diesen Zugang zu erleichtern. Der Rat fordert ferner 
alle Parteien. Staaten. internationalen Organisationen nnd 
nichtstaatlichen Organisationen auf. ihm sofort alle wei
teren in ihrem Besitz befindlichen Informationen über 
diese Lager und den Zugang zu ihnen zur Verfügung zu 
stellen. 

Der Rat bekrilftigt. daß alle Parteien gehalten sind. 
ibren Verpflichtungen nach dem humanitären Völker
recht, insbesondere den Genfer Abkommen vom 12. Au
gust 1949"'. nachzukommen und daß Personen. die 
schwere Verletzungen dieser Abkommen begehen oder 
anordnen. dafür individuell verantwortlich sind. 

Der Rat wird mit dieser Angelegenheit aktiv 
befaßt bleiben." 

Erklllrung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

Am 4. August 1992 gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern in deren Namen die 
folgende Erklärung gegenüber den Medien ab7l: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen den 
feigen Angriff. der kOrzIich auf Positionen der Schutz
truppe der Vereinten Nationen in S8I'8jewo verübt wurde 
und der Verwundete und Todesopfer unter den ukraini
schen Soldaten gefordert hat Die Ratsmitglieder stellen 
fest, daß die Truppe bereits mit der Untersuchung dieses 
Vorfalls begonnen hat 

Die Ratsmitglieder sprechen den Angehörigen des 
gefallenen Offiziers und der Regierung der Ukraine ibre 
Anteilnahme aus. 

Die Ratsmitglieder sprechen außerdem den Ange
hörigen der beiden in Kroatien gefallenen französischen 
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Offiziere der Truppe und der Regierung Frankreichs ibre 
Anteilnahme aus. 

. Die RatsmitgJieder fordern alle Parteien auf, 
sIcherzustellen, daß diejenigen, die ftIr diese nicht 
hinnehmbaren Handlungen verantwortlich sind, um
gehend zur Rechenschaft gezogen werden. 

Die Ratsmitglieder verlangen erneut, daß· alle 
Parteien und anderen Beteiligten die erforderlichen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Personals der Truppe ergreifen. • 

Bericht des GeneralsekretIirs gemlI8 ResolntInn 762 
(1992) des Sicherheitsrats 

Auf seiner 3104. Sitzung am 7. August 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Pnnktes "Bericht des Generalsekretärs 
gemäß Resolution 762 (1992) des Sicherheitsrats (SI24353 
und Add.l)" teilzunehmen." 

Resolution 769 (1992) 
vom 7. August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekrtiftigung seiner Resolution 743 (1992) vom 
21. Februar 1992 und aller danach verabschiedeten Res0-
lutionen im Zusammenhang utit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen, 

nach Priifung des gemäß Resolution 762 (1992) des 
Sicherheitsrats vorgelegten Berichts des Generalsekretärs vom 
27. Juli und 6. August 199272, in dem dieser eine Erweite
rung des Mandats und eine Erhöhung der Stärke der Truppe 
empfohlen hat, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Stellvertreten
den Ministerpräsidenten der Republik Kroatien an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Angust 199273, 

I. billigt den gemäß Resolution 762 (1992) des 
Sicherheitsmts vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 
27. Juli und 6. August 199272

; 

2. genehmigt die Erweiterung des Mandats der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen und die Erhöhung ihrer 
Truppenstärke, wie vom Generalsekretär in seinem Bericht 
empfohlen; 

3. verlangt erneut, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten mit der Truppe bei der ErffI1lung des Auftrags 
zusammenarbeiten, der ihr vom Sicherheitsmt übertmgen 
worden ist; 

4. verurteilt entschieden die in den Ziffern 14 bis 16 
des Berichts des Generalsekretärs genannten Übergriffe gegen 

die Zivilbevölkerung, insbesondere soweit sie ethnisch 
motiviert sind. 

Auf der 3104. SItomg etnsttmmJg verobschledet. 

SchreIben des Ständigen Vertreters Bosnien nnd 
Herzegowinas bei den Vereinten Nationen an den 
PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

SchreIben des GeschIlftstrilgers aJ. der StJIndlgen 
Vertretnng der Tilrkel bei den Vereinten Nationen an 
den PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

Schreiben des GescblIftstriigers a.L der Ständigen 
Vertretnng der Islamischen Repnbllk Iran bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 10. August 1992 

SchreIben des StJIndlgen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 

SchreIben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. Angnst 1992 

SchreIben des GeschIlftstrilgers aJ. der Ständigen 
Vertretnng Sandi-Arabiens bei den Vereinten Natio
nen an den PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11. August 1992 

Schreiben des GeschiifIstriig aJ. der Ständigen 
Vertretung KnwaIts bei den Vereinten Nationen an 
den PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

SchreIben des Stllndigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. Angnst 1992 

SchreIben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 12. August 1992 

ScbreIben des StIIndigen Vertreters der Vereinigten 
Arablseben Emlrate bei den Vereinten Nationen an 
den Prllsldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
13. August 1992 

SchreIben des Stllndigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. Angnst 1992 

SchreIben des Ständigen Vertreters der Komoren bei 
den Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 1992 
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Schrelben des Stllndlgen Vertreters Katars bei den 
Verelnten Nationen an den Priisldenten des SIcher
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 

Beschluß 

Auf seiner 3106. Sitzung am 13. August 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und 
Herzegowinas bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 (S/24401)"; 

Schreiben des Geschäftstrilgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 (S/24409)"; 

Schreiben des Geschäftstrilgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 10. August 1992 (SI24410)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 (S/24412)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 (S/24413)"; 

Schreiben des Geschäftstrilgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. Au
gust 1992 (S/24415)"; 

Schreiben des Geschäftstrilgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 (S/24416)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. August 1992 (SI24419)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 12. August 1992 (S/24423)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 
1992 (S/24431)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Babrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 (S/24433)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 (SI24439)"; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Katars bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 (SI2444O)63 ... 

Resolution 770 (1992) 
vom 13. ADjplSt 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekriiftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991, 721 (1991) vom 27. November 1991, 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 
8. Januar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 743 (1992) 
vom 21. Februar 1992, 749 (1992) vom 7. April 1992,752 
(1992) vom 15. Mai 1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 
758 (1992) vom 8. Juni 1992, 760 (1992) vom 18. Juni 1992, 
761 (1992) vom 29. Juni 1992, 762 (1992) vom 30. Juni 
1992, 764 (1992) vom 13. Juli 1992 und 769 (1992) vom 
7. August 1992, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Bosnien und Herzeguwinas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicberheitsrats, datiert vom 
10. August 199274

, 

nochmols unterstreichend. daß unbedingt rasch eine 
politische Verhandlungs16sung fiIr die Situation in Bosnien 
und Herzegowina gefunden werden muß, damit dieses Land 
in Frieden und Sicherheit innerhalb seiner Grenzen leben 
kann, 

in Bekriiftigung der Notwendigkeit, die Souveränität, 
territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit 
Bosnien und Herzegowinas zu achten, 

in der ErwlJgung, daß die Situation in Bosnien und 
Herzegowina eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
iitternationalen Sicherheit darstellt und daß die Gewährung 
humanitärer Hilfe in Bosnien und Herzegowina ein Wichtiger 
Bestandteil der Bemflhungen des Rates um die Wiederher
stellung des Weltfriedens und der internationalen SicheIheit 
in dem Gebiet ist, 

der Schutztruppe der Vereinten Nationen seine An
erkennung aussprechend fiIr ihre fortgesetzten Maßnahmen 
zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen in Sarajewo und in 
anderen Teilen Bosnien und Herzegowinas, 

zutiefst beunruhigt Ilber die in Sarajewo jetzt herrschende 
Situation, welche die Bemühungen der Truppe um die ErfIll
lung ihres Auftrags, die Sicherheit und den Betrieb des Flug
hafens von Sarajewo und die Auslieferung von humanitllren 
Hilfsglltern in Sarajewo und in anderen Teilen Bosnieo und 
Herzegowinas gemllß den Resolutionen 743 (1992), 749 
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(1992),761 (1992) und 764 (1992) und den darin genannten 
Berichten des Generalsekretllrs sicherzustellen, erheblich 
kompliziert, 

bestlint darüber, daß noch immer VerltiiJtoisse herrschen, 
welche die Auslieferung der humanitären Hilfsgüter an 
BestImmungsorte in Bosnien und Herzegowina behindern, 
sowie Ober das Leid, das die Bevölkerung dieses Landes 
infolgedessen erflihrt, 

zutiefst besorgt Ober die gemeldeten Übelgdffe gegen 
Zivilpersonen, die in Lagern, Gefängnissen und Internie
rungszentren gefangengehalten werden, 

entschlossen, im Einklang mit der Resolution 764 (1992) 
so bald wie möglich die notwendigen Voraussetzungen für 
die Auslieferung von humanitären HilfsgOtern an alle Orte in 
Bosnien und Herzegowina zu schsffen, wo sie gebraucht 
werden, 

tiitig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. bekrll/tigt seine Forderung an alle Parteien und 
anderen Beteiligten in Bosnien und Herzegowina, die 
Kamptbandlungen sofort einzustellen; 

2. fordert die Staaten auf, einzeIstaat1ich oder Ober 
regionale Einrichtungen oder Abmachungen alle erforderli
chen MaßmtlJlnen zu ergreifen, um in Abspmche mit den 
Vereinten Nationen die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
in Sarajewo und in alIen anderen Teilen Bosnien und 
Herzegowinas, wo sie gebraucht werden, durch die zustlIndi
gen humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und 
andere Stellen zu erleichtern; 

3. verlangt, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und den anderen zustlIndigen humanitären 
Organisationen sofort ungehinderter und dauernder Zugang 
zu allen Lagern. Geflingnissen und Internierungszentren 
gewährt wird und daß alle dort Inhaftierten human behandelt 
werden und insbesondere ausreichende Ernäbrung, Unterkunft 
und ärztliche Betreuung erhalten; 

4. fordert die Staaten auf, dem Generalsekretär Ober 
die Maßnalnnen Bericht zu erstatten. die sie in Abspmche 
mit den Vereinten Nationen zur Durchführung dieser Resolu
tion ergreifen, und bilte1 den Generalsekretär, fortlaufend alle 
weiteren Maßnahmen zu prüfen, die zur Sicherstellung der 
ungehinderten Auslieferung humanitärer Hilfsgüter erforder
lich sein könnten; 

5. ersucht alle Staaten, die gemäß dieser Resolution 
ergriffenen Maßnalnnen in geeigneter Weise ZU unterstützen; 

6. verlangt. daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der 

anderen an der Auslieferung der humanitären HilfsgOter 
beteiligten Stellen ergreifen; 

7. ersucht den Generalsekretär. dem Sicherheitsrat 
regelmäßig Ober die Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten; 

8. beschließt. mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Ar{ tkT 3106. SiIzwIg mit 12 Stimnum ohne Gegen
.-bei 3 Enthahungen (Chintz, ltuJIen, Simbabwe) 
verabschJe;let 

Resolution 771 (1992) 
vom 13. August Im 

Der Sicherheitsrat. 

In Bekrliftigung seiner Resolutionen 713 (1991) vom 
25. September 1991. 721 (1991) vom 27. November 1991. 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991, 727 (1992) vom 8. Ja
nuar 1992, 740 (1992) vom 7. Februar 1992. 743 (1992) vom 
21. Februar 1992.749 (1992) vom 7. April 1992, 752 (1992) 
vom 15. Mai 1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 758 
(1992) vom 8. Juni 1992, 760 (1992) vom 18. Juni 1992, 761 
(1992) vom 29. Juni 1992, 762 (1992) vom 30. Juni 1992, 
764 (1992) vom 13. Juli 1992. 769 (1992) vom 7. August 
1992 und 770 (1992) vom 13. August 1992. 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver 
treters Bosnien und Herzegowinas bei den Vereinten Natio
nen. datiert vom 10. August 199214

• 

mit dem Ausdruck seiner hiJchsten Beunruhigung ange
sichts der fortgesetzten Berichte Ober weitverbreitete Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien und besonders in Bosnien und Her
zegowina, insbesondere der Berichte Ober die massenhafte 
Vertreibung und Verschleppung von Zivilpersonen, die 
Gefangenhaltung und Mißhandlung von Zivilpersonen in 
Internierungszentren, vorsätzliche Angriffe auf Nichtkom
battanten, Krankenhäuser und Krankenwagen. wodurch die 
Aus1ieferung von Nahrungsmitteln und medizinischen HiIfs
gOtern an die ZivilbevöIkerung behindert wird, sowie 
wiIIkOrIiche Verwüstung und Zerstörung von Eigentum, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des 
Rates vom 4. August 199270

, 

1. bekrliftigt. daß alle an dem KoDflikt beteiligten 
Parteien gehalten sind, ihren Verpflichtungen nach dem 
humanitären VöIkerrecht, insbesondere den Genfer Abkom
men vom 12. Augnst 1949"'. nachzukommen und daß Per~ 
sonen. die schwere Verletzungen dieser Abkommen begelten 
oder anordnen, dafür individuell verantwortlich sind; 

2. verurteilt entschleden alle Verstöße gegen das 
humanitäre VöIkerrecht, einschließlich derjenigen im Zuge 
der Praxis der "ethnischen Säuberung"; 
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3. verlongt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
im ehemaligen Jugoslawien und alle Streitkräfte in Bosnien 
und Herzegowina sofort alle Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts einstellen und unterlassen, einschließlich der 
oben beschriebenen Handlungen; 

4. verlongl O14ßerdem, daß den zuständigen inter-
nationalen humanitären Organisationen, und insbesondere 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, sofortiger, 
ungehinderter und dauernder Zugang zu den Lagern, Gefäng
nissen und Internierungszentren im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien gewährt wird, und fordert alle 
Parteien auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um 
diesen Zugang zu erleichtern; 

5. fordert die Staaten und gegebenenfalls die inter
nationalen humanitären Organisationen auf, in ihrem Besitz 
befindliche oder ihnen vorgelegte nachgewiesene informatio
nen im Zusammenhang mit den im Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien begangenen Verstößen gegen das huma
nitäre Recht, einschließlich schwerer Verletzungen der Gen
fer Abkommen, zusammenzustellen und dem Rat diese Infor
mationen zur Verfilgung zu stellen; 

6. ersucht den Genemlsekretlir, die dem Rat gemäß 
Ziffer 5 vorgelegten Informationen zusammenzustellen und 
dem Rat einen Bericht mit einer Zusammenfassung dieser 
Informationen vorzulegen, in dem er zusätzliche Maßnalunen 
empfiehlt, die in Anbetracht dieser Informationen angezeigt 
sein könnten; 

7. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien und alle Streitkräfte 
in Bosnien und Herzegowina diese Resolution zu befolgen 
haben; widrigenfalls wird der Rat weitere MaßnaIunen nach 
der Charta ergreifen müssen; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Aqf der 3106. SlIvmg elnsltmmlg vemlnchJedet. 

SchreIben des Generalsekretllrs an den PriIsIdenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 28. August 1m 

BesclJlüsse 

Anf seiner 311 I. Sitzung am 2. September 1992 be
schloß der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzu1aden, ohne Stimmrecht an der Erörternng des Punktes 
·Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherbeitsrats, datiert vom 28. Angust 1992" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefilhrte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern die 
folgende Erklärung im Namen des Rates ab": 

"Der Sicherheitsrat nimmt mit Dank Kenntnis von 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 28. August 
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1992, mit dem die Dokumente der Londouer Etappe der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien übermittelt wurden, die am 26. und 27. August 
1992 unter dem gemeins.amen Vorsitz des Generalsekre
tärs und des Premierministers des Vereinigten König
reichs Großhritannien und NordirIand und Präsidenten 
des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft statt
fand. 

Der Rat gibt seiner vollen Unterstützung fIIr die 
auf der Londoner Konferenz verabschiedete Gnmdsatzer
klärung und die anderen erzielten Vereinbarungen Ans
druck. 

Der Rat teilt die Hoffnung des Generalsekretärs, 
daß der in London gezeigte politiscbe Wille zügig in die 
konkreten Schritte umgesetzt wird, die in den in London 
von der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugos1awien verabschiedeten Dokumenten vorgesehen 
sind. 

Der Rat bekriiftigt alle seine früheren Resolutionen 
in bezog auf das ehemalige Jugoslawien und fordert ihre 
volIständige Durchfflhrung. 

Der Rat stellt mit Genugtuung fest, daß auf der in 
London abgehaltenen Konferenz der Rahmen festgelegt 
wurde, innerhalb dessen duroh kontinuierliche und 
ununterbrochene Anstrengungen eine politische Gesmnt
regelung der Krise im ehemaligen Jugoslawien erreicht 
werden kann, die allen Gesichtspunkten Rechnung trlIgt. 

Der Rat begrilßt die Einsetzung des Lenkungs
ausschusses unter der Gesmntleitung der Stilndigen Ko
vorsitzenden der Internationalen Konferenz über das ehe
malige 1ugos1awien. Er begrüßt außerdem die Ernennung 
der beiden Kovorsitzenden des Lenkongsausschusses, 
welche die Arbeitsgruppen leiten und die Gnmdlage fIIr 
eine allgemeine Regelung und damit zusammenh!jngende 
Maßnalunen vorbereiten werden. Er stellt mit Genugtu
ung fest, daß sie diese Woche mit ihrer Arbeit beginnen 
werden, die in ununterbrocbener Tagung im Genfer Büro 
der Vereinten Nationen fortgesetzt wird. 

Der Rat nimmt Kenntnis von den Verpflichtungen, 
welche die Parteien und anderen Beteiligten im Rahmen 
der Londoner Konferenz eingegangen sind. Er unter
streicht, welche Bedeutung er der möglichst raschen 
vo1Istl!ndigen Umsetzung dieser Verpflichtungen beimißt 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Dringlichkeit der 
Simation In Bosnien und Herzegowina und fordert die 
Parteien auf, mit den Kovorsitzenden des Lenkungs
ausschusses bei der Herbeiführnng einer umfassenden 
Regelung voll zusammenzuarbeiten. 

Der Rat ersucht den Generalsekretllr, ihn über die 
weitere Entwicklung laufend unterrichtet zu halten und 
dem Rat je nach Bedarf Empfehlungen zu unterbreiten." 



Die Situation In Bosuien und Herzegowina 

Aufseiner3113. Sitzungam9. September 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Bosnien und Herzegowi-
na". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefIIhrte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erklärung im Namen des Rates 
ab76

: 

"Der Sicherheitsrat hat mit großer Sorge von dem 
Angriff Kenntnis genommen, hei dem zwei französische 
Soldaten der Schutztruppe der Vereinten Nationen in der 
Nähe von Sarajewo ums Lehen gekommen sind und fllnf 
weitere Soldnten verwundet worden. Der Rat spricht der 
Regierung Frankreichs und den Angehörigen der Opfer 
seine tiefempfundene Anteilnahme und sein Beileid aus. 
Er verurteilt entschieden diesen vorsätzlichen Angriff auf 
Personal der Truppe. 

Der Rat bittet den Generalsekretär, ilm so rasch 
wie möglich über die Ergebnisse der Untersuchung der 
näheren Umstände dieses Angriffs wie auch über die 
anderen VorflU1e zu unterrichten, die sich im ZIIS8J!lmen
bang mit den Aktivitilten der Vereinten Nationen in Bos
nien und Herzegowina ereignet haben, insbesondere den 
Vorfall, bei dem vier Mitglieder einer italienischen F1ug
zeugbesatzllng ums Leben gekommen sind, die den Auf
trag betten, humanitäre Hilfsgüter zum Flughafen von 
Sarajewo zu bringen. Er bittet ilm außerdem, alle ihm 
zur Kenntnis gelangenden Informetionen über die für 
diese Vorfli11e Verantwort1ichen an ilm weiterzuleiten. 

Diese schwerwiegenden Vorflille unterstreichen, 
wie dringend notwendig es ist, die Sicherheit und den 
Schutz der Mitglieder der Truppe wie auch des gesamten 
Personals zu verstärken, das an den Aktivitilten der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina betei
ligt ist. Der Sicherlieitsrat erk1llrt sich bereit, unver
züglich Maßna1nnen zu diesem Zweck zu beschließen." 

Auf seiner 3122. Sitzung am 9. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erürterong des Ponktes ''Die 
Situation in Bosnien und Herzegowina" teiIzunehmen. 

Resolution 781 (1992) 
vom ~. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekriiftigung seiner Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991 und aller danach verabschiedeten 
einsch1ägigen Resolutionen, 

entschlossen, die Sicherheit der humanitären Flüge nach 
Bosnien und Herzegowina zu gewährleisten, 

feststellend, daß die Parteien im Rahmen der am 26. und 
27. August 1992 abgehaltenen Londoner Etappe der inter
nationalen Kouferenz über das ehemalige Jngoslawien ihre 
Bereitschaft bekundet haben, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Sicherheit der humanitären Flüge zu 
gewährleisten, und daß sie sich auf der Kouferenz ver
pflichtet haben, militllrische Flüge zu verbieten, 

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Ge
meiUS8J!le Erklärung, die von den Präsidenten der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) am 30. September 1992 in Genf unterzeichnet 
worde17, und insbesondere auf Ziffer 7 dieser Erklärung, 

sowie unter Hinweis auf die am 15. Septamber 1992 in 
Genf von allen beteiligten Parteien im Rahmen der Arbeits
gruppe für Vertrauens- und Sicherlieitsbildung und Verifi
kationsmaßnabmen der Landoner Konferenz erzielte Einigung 
über Luftverkebrsfragen18

, 

hOchst beunruhigt über Berichte, wonach deunoch 
weiterhin militllrische Flüge über dem Hoheitsgebiet von 
Bosnien und Herzegowina stattfinden, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten 
der Republik Bosnien und Herzegowina an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Oktober 1992", 

in der Erwagung, daß die VerhlIngung eines Verbots von 
militllrischen Flügen im Luftraum von Bosnien und Herzego
wina eine unabdingbare Voraussetzung für die Sicherheit der 
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter und einen entscheiden
den Schritt für die Einstellung der Feindseligkeiten in 
Bosnien und Herzegowina darstellt, 

tlitig werderuJ gemäß den Bestimmungen der Resolution 
770 (1992) vom 13. August 1992, mit denen bezweckt 
wurde, die Sicherheit der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
in Bosnien und Herzegowina zu gewährleisten, 

1. beschll'ißt, ein Verbot militärischer Flüge im 
Luftraum von Bosnien und Herzegowina zu verhängen, 
wobei dieses Verbot auf Flüge der Schutztruppe der Ver
einten Nationen oder andere Flüge zur Unterstützung der 
Einsätze der Vereinten Nationen, einschließlich der humanitä
ren Hilfe, keine Anwendung findet; 

2. ersucht die Truppe, die Einbaltung des Verbots 
von militllrischen Flügen zu überwachen, insbesondere auch, 
wo dies erforderlich ist, durch die Aufstellung von Be
obachtern auf Flugplätzen im Hoheitsgebiet des ebemaligen 
Jugoslawien; 

3. ersucht die Truppe mifJertiem, durch einen geeig-
neten Genehmlgungs- und Inspektionsmechanismus sicherzu-
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stellen, daß der Zweck derjenigen Flüge D8Ch und aus 
Bosnien und Hmzegowina, die nach Ziffer 1 nicht verboten 
sind, mit den Resolutionen des Rates im Einklang steht; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolmion Bericht 
zu erstatten und etwaige Anzeichen von Verstllßen sofort zu 
melden; 

5. fordert die Staaten fll(, einze1staatlich oder durch 
regionale Einrichtungen oder Abmachungen alle erforderli
chen Maßnalunen, je nach ihren technischen Überwachungs
un!! sonstigen Fllhigkeiten, zu ergreifen, um der Truppe zu 
dem in Ziffer 2 genannten Zweck Unterstlltzung zu gewIIh
ren; 

6. verpflichtet steh, unverzOglich alle Informationen 
zu prilfen, die ihm in hezug auf die Anwendung des Verbots 
von militärischen Flügen in Bosnien und Herzegowina zur 
Kenntnis gebracht werden, und im Falle von Verstllßen drin
gend weitere Maßnahmen zu prüfen, die zur Durchsetzung 
dieses Verbots erforderlich sein könnten. 

Auf tkr 3122. SIb:ung mit 14 Stimmen ohne Gegm· 
stimme bei 1 EndtaItuns (China) ~ 

ßescbJOsse 

Auf seiner 3132. Sitzung am 30. Oktober 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Bosnien und Herzegowi
na: Schreiben des Stiindigen Vertreters Bosnien und Herzego
winas hei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 (SI24740)".11 

Auf derselben Sitzung gab der PrIIsident im Anschluß an 
zuvor gef!ihrte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende ErkUirung im Namen des Rates 
ab'": 

"Der Sicherheitsrat ist weiterhin besorgt über die 
Fortsetzung des Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, die zu Verlusten an Menschenleben und 
zu Sachschäden fiIhrt und den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit bedroht, sowie über die Berichte von 
unerhörten Verstllßen gegen dss humanitäre Völkerrecht, 
von wem auch immer diese begangen wurden. 

Der Rat ist entsetzt angesichts der jüngsten 
Berichte über Angriffe seIbischer Milizen in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina auf aus der Stadt laJce 
fliehende Zivilpersonen. 

Der Rat verorteiit mit Nachdruck diese Angriffe, 
die schwere Verstllße gegen dss humanitäre VÖIkerteCht, 
insbesondere die Genfer Abkommen vom 12. August 
1949611, darstellen, und erklärt erneut, daß Personen, die 
schwere Verletzungen dieser Abkommen begehen oder 
anordnen, dafllr individuell verantwortIich sind. Der Rat 

wünscht, daß derartige Verstöße der in Resolution 780 
(1992) vom 6. Oktober 1992 genannten Sachverstiindi
genkommlssion zur Keontnis gebracht werden. 

Der Rat verlangt, daß alle derartigen Angriffe s0-

fort aufhören." 

Auf seiner 3133. Sitzung am 10. Novemher 1992 lud der 
Rat den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu
nehmen: 

"Die Situation in Bosnien und Herzegowina: 

Bericht des Genenllsekretärs gemäß Resolution 781 
(1992) des Sicherheitsrats (S124767 und Addl)11; 

Schreiben des Genenllsekretärs an den Prlisidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 6. November 1992 
(SI24783)11" • 

Resolution 786 (l992) 
vom 10. November 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekriiftlgung seiner Resolution 781 (1992) vom 
9. Oktober 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 781 
(1992) des Sicherheitsrats vorgelegten Bericht des Gene
raIsekretIIrs vom 5. und 9. November 1992'1 und seinem 
darauffolgenden Schreiben an den PrIIsidenten des Sicher
heitsrats. datiert vom 6. November 199282, 

in der Erwtlgung, daß die Verhüngung eines Verbots von 
militärischen Flügen im Luftraum von Bosnien und Herzego
wina eine 1Ißalvliogbare Vomussetzung für die Sicherheit der 
AnsIieferuog hmnanitärer HlIfsgilter und einen entscheiden
den Schritt für die Einste1Iuog der Feindseligkeiten in 
Bosnien und Herzegowina darstellt, 

unter Berllcksichtigung der Notwendigkeit einer raschen 
Entsendung von Bndenbeobachtem für Beobachtungs- und 
Verifikationszwecke, 

in ernster Sorge angesichts des Hinweises in dem 
Schteiben des Genera1sekretärs vom 6. November 1992 auf 
mögliche Verstöße gegen die Resolution 781 (1992) und auf 
die Unmöglichkeit, die Infortuationen üher solche Verstöße 
mit den der Schutztruppe der Vereinten Nationen derzeit zur 
Verfllgung stehenden technischen Mitteln zu bestätigen, 

entschlossen, die Sicherheit der humanitären Flüge D8Ch 
Bosnien und Herzegowina zu gewährleisten, 

1. begrl/Pt die derzeitige Vorabentsendung von 
Militllrbenbachtem der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und der Beobschtermission der Europäischen Gemeinschaft 
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auf Flugplätze in Bosnien und Herzegowina, Kroatien nnd 
der Bnndesrepnblik Jugoslawien (Serbien nnd Montenegro); 

2. bekrtlftlgt sein Verbot von militärischen Flilgen im 
Luftraum von Bosnien nnd Herzegowina, das auf alle Flüge 
Anwendung findet, sei es mit Stanflllgel- oder Drehflügel
flugzeugen, vorbehaltlich der in Ziffer 1 seiner Resolution 
781 (1992) genannten Ansoaltme1l, und wiederholt, daß alle 
Parteien und anderen Beteiligten dieses Verbot elnZlJhalten 
haben; 

3. schließt sich dem allgemeinen BinsaIzkonzept an, 
daß in dem gemäß Resolution 781 (1992) des Sieherhei_ 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom S. und 9. No
vember 199281 beschrieben ist, nnd fordert alle Parteien nnd 
anderen Beteiligten, einschließlich aller Staaten, die in der 
Zone Flugzeuge betreiben, auf, bei der Dnrchfilhtung des 
Konzepts voll mit der Truppe zusammenzuarbeiten; 

4. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, 
künftig alle Anträge auf Fluggenelunigungen gemäß Ziffer 3 
seiner Resolution 781 (1992) an die Truppe zu richten, wobei 
besondere Regelungen getroffen werden fiIr Flüge der Truppe 
und alle anderen Flüge zur Unterstiltzung der Einsätze der 
Vereinten Nationen, einschließlich der hnmanitllren Hilfe; 

5. billigt die in Ziffer 10 des Berichts des Gene-
ralsekretärs enthaltene Empfehlung, wonach die PersonaJ
stärke der Truppe erhöht werden so11, wie in Ziffer 5 des Be
richts vorgeschlagen, um ihr die Dnrchfilhrnng des Binsatz.. 
konzepts zu ermög1ichen; 

6. bekundet von neuem seine Bmschlossenheit, im 
Falle von Verstößen, die ilun splIterl:>in gemäß seiner Resolu
tion 781 (1992) zur Kenntnis gebracht werden, dringend 
weitere MaßnaJunen zu prüfen, die zur Durcb. .. 'tZllng des 
Verbots von militllrischen FiIlgen im Luftraum von Bosnien 
und Herzegowina erforderlich sein könnten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3133. SitzUng einstimmig vertlbschIedet. 

Deschlfisse 

Aufseiner3134. Sitzung am 13. November 1992 Iod der 
Rat die Vertreter Ägyptens, Albaniens, Aserbaidschans, 
Bosnien und Herzegowinas, Deutschland, Indonesiens, der 
Islamischen Republik Iran, Italiens, Jordaniens, Kanadas, 
Katars, der Komoren, Kroatiens, Malaysias, Pakistans, 
Senegals, Sloweniens und der Türkei ein, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation in Bosnien nnd Herzegowina: 

Schreiben der Vertreter Ägyptens, der Islamischen 
Republik Iran, Pakistans, Saudi-Arabiens, Senegals nnd 

der Türkei an den Prlisidenten des Sicherhei_, datiert 
vom S. Oktober 1992 (S/2462O)17; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Prlisidenten 
des Sicherbei_, datiert vom 4. November 1992 
(SJ24761)17; 

Sehreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherbeits
rats, datiert vom 9. November 1992 (SJ2478S)"; 

Schreiben des Stl\ndigen Vertreters FrankreIchs bei den 
Vereinten Nationen an den Prlisidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 9. November 1992 (S/24786)"". 

Auf detselben Sitzung beschloß der Rat aufgrond eines 
Antrags des Beobachters Pa!listinas vom 12. November 
199283 durch Abstimmung, den Beobachter Pallistinas zur 
Teilnahme an der Erörterung einZIJladell, wobei Palästina 
durch diese Einladung dieselben Teilnehmerrechte gewährt 
wörden wie einem gemäß Regel 37 der vorIäufigen Ge
schäftsordnung zur Teilnahme eingeludenen MiJgliedstaat. 

Verabschiedet mit 10 Stimmen bei 1 Gegenstimme 
(VerelnigteS_ vonAmerlka)und4 _gen 
(Belgien, Fl'tlIlkrelch, UnglJ11l, Vereinigtes K8nlgrelch 
Grojlbrltannlen und NordlrltJnd~ 

Auf detselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
gemäß der bei seinen vorherigen Konsultationen erzielten 
Vereinbarung und im Einklang mit dem Antrag des Stl\ndi
gen Vertreters Belgiens bei den Vereinten Nationen in einem 
Schreiben an den Prlisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
9. November 199284

, Cyrus Vance nnd Lord Owen gemäß 
Regel 39 seiner vorIäufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf detselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
gemäß der in seinen vorherigen Konsultationen erzielten 
Vereinbarung die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
fiIr Flüchtlinge, Frau Sadako Ogata, gemäß Regel 39 seiner 
vorllIufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf detselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, auf
grund des Antrags in Schreiben des Stl\ndigen Vertreters 
Belgiens bei den Vereinten Nationen84 und des Ständigen 
Vertreters Frankreichs bei den Vereinten Nationen" an den 
PrlIsidenten des Sicherhei_, datiert vom 9. Novemher 
1992, Herrn Mazowiecki gemäß Regel 39 seiner vorIäufigen 
Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 3135. Sitzung, ebenfalls am 13. November 
1992, Iod der Rat die Vertreter Afghanistans, Kuwaits, 
Litauens, Norwegens, Rumäniens, Tunesiens und der Ukraine 
ein, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
gemäß der in seinen vorherigen Konsnltationen erzielten 
Vereinbarung den Miaister fiIr auswärtige Angelegenheiten, 
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ruja Djukic, auf dessen Antrag einzuladen, im Laufe der 
Erörterung des Punktes vor dem Rat das Wort zu ergreifen. 

Auf seiner 3136. Sitzung am 16. November 1992 lud der 
Rat die Vertreter Griechenlands, Maltas und der Vereinigten 
Arabischen Emirate eIn, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 3137. Sitzung, ebenfalls am 16. November 
1992, lud der Rat die Vertreter Algeriens und Bangladeschs 
ein, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

RfS01utiOD 7Ir1 (1992) 
vom 16. November Im 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekrllftigung seiner Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991 und aller danach verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, 

in Bekrliftlgung seiner Feststellung, daß die Situation in 
der Republik Bosnien und Herzegowina eine Bedrohung des 
Friedens darstellt, und erneut erklärend, daß die Gewährung 
humanitärer Hilfe in der Republik Bosnien und Herzegowina 
ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen des Rates um die 
Wiedeiherstellung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region ist, 

zutiefst besorgt über die Bedrohungen der territorialen 
UnverseIutheit der Republik Bosnien und Herzegowina, die 
als Mitgliedstaat der Vereinten Nationen die in der Charta 
der Vereinten Nationen festgelegten Rechte genießt, 

sowie in BekrUftigung seiner vollen UnterstUtzung fIlr die 
Internationale Konferenz über das ehernalige Jugoslawien als 
Rahmen, innerhalb dessen eine umfassende politische Rege
lung der Krise im ehemaligen Jugoslawien erreicht werden 
kann, sowie fIlr die Arbeit der Kovorsitzenden des Lenkungs
ausschusses der Konferenz, 

unter Hinweis auf den Beschluß der Konferenz, die 
Möglichkeit der Förderung von Sicberheitszonen fIlr humani
täre Zwecke zu prUfen, 

sowie unter Hinweis auf die Verpflichtungen, welche die 
Parteien und anderen BeteiIigten im Rahmen der Konferenz 
eingegangen sind, 

unter Wiederholung seiner Aufforderung an alle Parteien 
und anderen Beteiligten, mit den Kovorsitzenden des Len
kungsansschusses der Konferenz von zusammenzuarbeiten, 

in Anbetracht der im Rahmen der Konferenz bisher 
erzielten Fortschritte, so insbesondere der Gemeinsamen 
Erklärungen, die am 30. September 199277 und am 
20. Oktober 199286 von den Präsidenten der Republik 

Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) in Genf unterzeichnet wurden; der von den 
Präsidenten der Republik Bosnien und Herzegowina und der 
BundesrepubIik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) am 
19. Oktober 1992 in Genf abgegebenen Gemeinsamen Erklä
rung""'; des von den Präsidenten der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina am 1. November 
1992 in Zagreb herausgegebenen Gemeinsamen Kommuni
qUt!s88; der Einrichtung einer Gemiscbten militäriscben 
Arbeitsgruppe in der Republik Bosnien und Herzegowina; 
und der Ausarbeitung des Vorentwurfs einer Verfassung fIlr 
die Republik Bosnien und Herzegowina", 

mit großer Sorge Kenntnis nehmend von dem Bericht 
des Sonderbericbterstatters fIlr Jugoslawien'" 91, der im 
Aoschluß an eine Sondertagung der Menschenrechtskom
mission ernannt wurde, um die Menschenrechtssituation im 
ebemaligen Jugoslawien zu untersuchen, aus dem klar 
hervorgeht, daß in der Republik Bosnien und Herzegowina 
nach wie vor massenhafte und systematische Verletzungen 
der Menschenrechte und schwere Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht stattfinden, 

mit Genugtuung über die Entsendung zusätzlicber Anteile 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen zum Schutz der 
humanitären Tätigkeiten in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, im Einklang mit seiner Resolution 776 (1992) 
vom 14. September 1992, 

zutiefst besorgt angesichts der Berichte über fortgesetzte 
Verstöße gegen das durch seine Resolutionen 713 (1991) und 
724 (1991) vom 15. Dezember 1991 verhlingte Embargo, 

sowie zutiefst besorgt angesichts der Berichte über 
Verstöße gegen die durch seine Resolution 757 (1992) vum 
30. Mai 1992 verhlingten Maßnabmen, 

1. forden die Parteien in der Republik Bosnien und 
Herzegowina atif, den Vorentwnrf eIner Verfassung fIlr 
Bosnien und Herzegowina" als Grundlage fIlr Verhandlungen 
Ober eine politische Regelung des Konflikts in diesem Land 
anzusehen und die Verhandlungen Ober Verfassungsregelun
gen auf der Grundlage des Vorentwurfs fortzusetzen, unter 
der Schirmherrschaft der Kovorsitzenden des Lenkungsaus
scbusses der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien, wobei die Verhandlungen in durchgehender 
ununterbrochener Tagung geführt werden sollen; 

2. erkliirt erneut, daß jede Aneignung von Hoheits-
gebiet durch Gewalt und jede Praxis der "ethnischen Säube
rung" rechtswidrig sind und nicht hingenommen werden und 
daß nicht zugelassen werden wird, daß dadurch das Ergebnis 
der Verhandlungen über Verfassungsregelungen fIlr die 
Republik Bosnien und Herzegowina beeinträchtigt wird, und 
besteht darauf, daß allen Vertriebenen ermöglicht wird, in 
Frieden an ihre früheren Heimstätten zurückzukebren; 

3. bekrliftigt nachdracklich seinen Aufruf an alle 
Parteien und anderen Beteiligten, die territoriale Unver-
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sehrtheit der Republik Bosnien und Herzegowina strengstens 
zu achten, und erklärt, daß einseitig ausgerufene Gebilde 
oder unter Verletzung dieser territorialen Unversehrtheit 
aufgezwungene Regelungen nicht anerkannt werden; 

4. verurteilt die Weigerung aller Parteien in der 
Republik Bosnien und Herzegowina, insbesondere der para
militärischen Kräfte der bosnischen Serben, seine bisherigen 
Resolutionen zu befolgen, und verlangt. daß diese und alle 
anderen beteiligten Parteien im ehemaligen Jugoslawien 
sofort ihren nach diesen Resolutionen bestehenden Verpflich
tungen nachkommen; 

5. verltmgt, daß jede Art der Einmischung von 
außerhalb der Republik Bosnien und Herzegowina. ein
schließlich des Einschleusens von irregulären Einheiten und 
irregolärem Personal in das Land, sofort aufhört, und be
kräftigt seine Entschlossenheit, Maßnahmen gegen alle 
Parteien und anderen Beteiligten zu ergreifen, die den Forde
rungen der Resolution 752 (1992) vom 15. Mai 1992 und 
seinen anderen einschlägigen Resolutionen nicht nachkom
men, einschließlich der Forderung, daß alle Kräfte, ins
besondere Teile der kroatischen Armee, entweder abgezogen 
werden oder der Befehlsgewalt der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina unterstellt oder aufgelöst oder 
entwaffnet werden; 

6. fordert alle Parteien in der Republik Bosnien und 
Herzegowina auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, eine 
sofortige Einstellung der Feindseligkeiten in Kraft zu setzen, 
und in der Gemischten militärischen Arbeitsgruppe durch
gehend in ununterbrochener Tagung zu verhandeln, um die 
Blockaden Sarajewos und anderer Städte zu beenden und 
diese zu entmilitarisieren, wobei die schweren Waffen unter 
internationale Überwachung gestellt werden; 

7. verurteilt alle Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, einschließlich insbesondere der Praxis der 
"ethnischen Säuberung" und der gezielten Behioderung der 
Auslieferung von Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfs
götern an die Zivilbevölkerung der Republik Bosnien und 
Herzegowina, und erklärt erueut, daß diejenigen, die derartige 
Handlungen begehen oder anordnen, daflir individuell verant
wortIich gemacht werden; 

8. begrlljJt die Einrichtung der Sachverständigen-
kommission nach Ziffer 2 seiner Resolution 780 (1992) vom 
6. Oktober 1992 und ersucht die Kommission, aktive Nach
forschungen über schwere Verletzungen der Genfer Abkom
men vom 12. August 1949" und über andere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht zu betreiben, die auf dem 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangen werden, 
insbesondere die Praxis der "ethnischen Säuberung"; 

9. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen und um sicherzustellen, daß 
Rohstoffe und Erzeugnisse bei der Durchfuhr durch die Bun-

desrepublik Juguslawien (Serbien und Montenegro) nicht 
unter Verstoß gegen die Resolution 757 (1992) umgeleitet 
werden, dle Durchfuhr von Rohöl, Erdölprodukten, Kohle, 
Ausrüstung im Zusammenhang mit Energie, Eisen, Slahl, 
sonstigen Metallen, Chemikalien, Gummi, Reifen, Fahr
zeugen, Luftfahrzeugen und Motoren jeder Art zu verbieten, 
sofern die Durchfuhr nicht im Einzelfall von dem nach 
Resolution 724 (1991) eingerichteten Ausschuß des Si
cherheitsrats nach seinem "Kein-Einwand"-Verfabren aus
drücklich genehmigt wird; 

10. beschliPJlt außerdem, tätig werdend nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen, daß jedes Schiff, an 
dem eine Person oder ein Unternehtuen, die in oder von der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ans 
tätig sind, eine mehrheitliche oder heherrschende Beteiligung 
haben, zum Zwecke der Durchführung der einschlägigen 
Resolutionen des Rates als Schiff der Buodesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) betrachtet wird, 
ungeachtet der Flagge, die das Schiff fUhrt; 

11. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Schritte 
zu unternehmen, um sicherzustellen, daß keiner ihrer Exporte 
unter Verstoß gegen die Resolution 757 (1992) in die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
umgeleitet wird; 

12. tätig werdeod nach Kapitel VII und VIII der 
Charta der Vereinten Nationen, fordert die Staaten, die 
eiozeIstaatlich oder über regionale Einrichtungen oder Ab
machungen tätig werden, auf, unter der Aufsicht des Rates 
die erforderlichen, den Umstäuden angemessenen Maßnab
men anzuwenden, um alle einJanfenden und anslaufenden 
Seetransporle zur Kontrolle und Überprüfung ihrer Fracht 
und ihres Bestimmungsorts anzuhalten und die strikte 
Anwendung der Bestimmungen der Resolutionen 713 (1991) 
und 757 (1992) sicherzustellen; 

13. wUrdigt die Bemühungen derjenigen Uferstaaten, 
welche die Befolgung der Resolutionen 713 (1991) und 757 
(1992) in bezug auf Transporte auf der Donau sicherzustellen 
sueben, und bekrllftigt. daß die Uferstaaten dafür verantwort
lich sind, die erforderlIchen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, daß die Schiffahrt auf der Donau im Einklang 
mit den Resolutionen 713 (1991) und 757 (1992) abläuft, 
einschließlich der erforderl1chen, den Umständen angemesse
nen Maßnahmen, um diese Transporte zur Kontrolle und 
ÜherprIIfung ihrer Fracht uod ihres Bestimmungsortes 
anzuhalten und die strikte Anwendung der Bestimmungen der 
Resolutionen 713 (1991) und 757 (1992) sicherzustellen; 

14. ersucht dle betroffenen Staaten, einzelstaatlich oder 
über regionale Einrichtungen oder Abmachungen, sich mit 
dem Generalsekretär abzustimmen unter anderem hinsichtlich 
der Vorlage von Berichten an den Rat über die Maßnahmen, 
die gemäß den Ziffern 12 und 13 zur Erleichterung der Über
wachung der Durcbführuag dieser Resolution ergriffen wur
den; 
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15. ersucht alle Staaten. im Einklang mit der Charta 
denjenigen Staaten. die elnzelstaatlich oder über regionale 
Einrichtungen oder Abmachungen gemäß den Ziffern 12 und 
13 tätig werden. die erforderliche Unterstützung zu gewäh
ren; 

16. Ist der Ar4lassung. daß zur Erleichterung der 
Durchführung seiner einschlägigen Resolutionen Beohachter 
an den Grenzen der Republik Bosnien und Herzegowina 
stationiert werden sollten. oud ersucht den Generalsekretär. 
dem Rat so bald wie möglich seine Empfehlungen in dieser 
Angelegenheit vorzulegen; 

17. ruft alle internationalen Geber auf, zu den humani
tären Hilfsmaßnnhmen im ehemaligen Jugoslawien beizutra
gen. das Konsolidierte interinstitutionelle Aktions- und 
Spendenaufrufprogramm der Vereinten Nationen für das 
ehemalige Jugoslawien zu unterstützen und die Hilfslieferun
gen aufgrund der bereits gemachten Zusagen zu beschleuni
gen; 

18. appelliert an alle Parteien und anderen Beteiligten. 
mit den humanitären Organisationen und mit der Schutz
truppe der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten. um 
die sichere Auslieferung humanitärer Hilfsgllter an die Be
dürftigen zu gewährleisten. oud verlangt von neuem, daß alle 
Parteien und anderen Beteiligten die erforderlichen Maßnnh
rnen zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und der anderen an der Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter beteiligten Stellen ergreifen; 

19. bittet den GeneraIsekretär. im Benehmen mit dem 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und anderen zuständigen internationalen humani
tären Organisationen die Möglichkeiten und die Erfordernisse 
der Förderung von Sicherheitszonen für humanitäre Zwecke 
zu prüfen; 

20. dankt für den Bericht, der dem Rat von den Ku
vorsitzenden des Lenkungsausschusses der InternaIionalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien vorgelegt wur
de92

• und ersucht den Generalsekretär. den Sicherheitsrat 
auch weiterhin in regelmäßigen Abständen über die Entwick
lungen oud über die Arbeit der Konferenz unterrichtet zu 
halten; 

21. beschließt. bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit der Angelegenheit aktiv hefaßt zu bleiben. 

Arif der 3137. Sitzung mit 13 Slimnuln ohne Gegen
stimme bei 2 Enthaltungen (ChIna, 51mbabweJ ver
abschiedet. 

Beschlilsse 

Im Anschluß an Konsultationen am 2. Dezember 1992 
gab der Präsident im Namen der Ratsmitglieder gegenOber 
den Medien die folgende Erklärung ab93

: 
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"Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten ihrer 
tiefen Besorgnis und Empörung über die immer häufige
ren Angriffe anf Personal der Vereinten Nationen bei 
verschiedenen Friedensoperationen Ausdruck verleihen. 

In den letzten Tagen ist es zu mehreren ernsten 
Vorfällen gekommen. von denen Militär- und Zivilperso
naI bei der Verifikationsmission der Vereinten Nationen 
für Angola n, der Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha oud der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen betroffen war. 

Am 29. November 1992 wurde in Uige im nördli
chen Angola ein zur Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola n gehörender brasilianischer Poli
zeibeobechter infolge des Ausbruchs von Feindseligkei
ten zwischen der Nationalen Union für die völlige Unab
hängigkeit Angolas und Regierungsstreitkrllften. in deren 
Verlauf das Lager der Mission ins Kreuzfeuer geriet, 
getötet. Die Ratsmitglleder sprechen der Regierung 
Brasiliens und den trauernden Angehörigen ihre tief
empfundene Anteilnahme und ihr Beileid aus. 

Die Situation bei der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen. die bereits mehr als 300 Ausfälle verzeichnen 
mußte. darunter 20 Gefallene, ist auch weiterhin höchst 
beunruhigend Am 30. November 1992 sind zwei 
spanische Soldaten der Truppe in Bosnien und Herze
gowina bei einem Minenangriff schwer verwundet 
worden. und heute wurde ein dänische.- Soldat der 
Truppe von bewaffneten MlInnern entfahrt. 

Am 1. Dezember wurden zwei britische Mili
tärbeobachter der Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha oud vier Marinebeobachter -
zwei aus den Philippinen. einer aus NeuseeIand und 
einer aus dem Vereinigten Königreich -. die sich in der 
Provinz Kampong Thom anf Patrouille befanden. von 
Streitkräften der Nationalen Armee des Demokratischen 
Kampuchea widerrechtlich gefangengenommen. Ein 
Hubschrauber der Behörde, der geschickt worden war. 
um die Verhandlungen zu ihrer Freilassung zu erleich
tern. wurde beschossen. wobei ein an Bord befindlicher 
französischer Militärbeobachter verwundet wurde. 
Außerdem sind heute sechs zivile PoIizeibeobachter der 
Behörde - drei Indonesier. zwei Tunesier und ein 
Nepalese - bei zwei Vorfällen. bei denen Landminen im 
Spiel waren. in der Provinz Siem Reap verwundet 
worden. 

Die Ratsmitglieder verurteilen diese Angriffe auf 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
verlangen. daß alle angesprochenen Parteien alles Er
forderliche tun. um eine Wiederholung solcher Angriffe 
zn verhindern. Die Ratsmitglieder erachten die Entfllh
rung und Gefangenhaltung von Friedenssicherungsperso
nal der Vereinten Nationen für völlig inakzeptabel und 



verlangen die sofortige und bedingungslose Freilassung 
des betreffenden Personals der Übergangsbehörde der 
Vereinten Nationen in Kambodscha und der Schutz
truppe der Vereinten Nationen." 

Auf seiner 3146. Sitzung am 9. Dezember 19921ud der 
Rat den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Pnnktes teiIzu
nehmen: "Die Situation in Bosnien und Herzegowina: Schrei
ben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herzegowinas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 7. Dezember 1992 (SJ24916)".17 

Auf derselben Sitzung ga,b der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefllhrte Konsultationen mit den Mitgliedern des Si
cherheitsrats die folgende Erk1llrung im Namen des Rates 
ab": 

"Der Sicherheitsrat ist höchst beunruhigt über die 
jf1ngsten Berichte, wonsch serbiscbe Mi1izen in der 
Republik Bosnien und Herzegowina eine erneute Offen
sive in Bosnien und Herzegowina, insbesondere gegen 
die Stadt Sarajewo, begonnen haben, die zu weiteren 
Verlusten an Menschenleben und Sachscblldeo geführt 
bat und die Sicherbeit der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und des internatiooalen HilfspersonaIs gefähr
det, wodurch der Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit bedroht werden. 

Der Rat ist besonders beunruhigt über Berichte, 
wonach die serbischen Milizen in der Republik Bosnien 
und Herzegowina die Einwohner Sarajewos zwingen, die 
Stadt zu evakuieren. Der Rat weist warnend darauf hin, 
daß Handlungen, die darauf abzielen, die Vertei1ung der 
humanitären Hilfsgf1ter zu behiodem und die Einwuhner 
Sarajewos zum Verlassen der Stadt zu zwingen, ein
sch1ießlich der Möglichkeit der 'ethnischen Säuberung', 
ernste Folgen für die Gesamtsituation im Lande haben 
würden. 

Der Rat verurteilt diese Angriffe nachdrlicklich als 
Verstöße gegen seine einschiligigen Resolutionen und 
gegen frilhere Vetpflichtungen, insbesondere soweit 
diese die Einstellung der Feindseligkeiten, das Verbot 
von militärischen Flügen im Luftraum der Republik 
Bosnien und Herzegowina, die Sicherheit der humaoitli
ren Hilfsmaßnahmen zugonsten der Zivilbevö1kerung 
und die Wiederherstellung der Strum- und Wasserver
sorgung betreffen. 

Der Rat verlangt die sofortige Einstellung dieser 
Angriffe sowie aller Hand1ungen, die darauf abzie1en, 
die Verteilung der humanitären Hilfsgflter zu behindern 
und die Einwohner Sarajewos zum Verlassen der Stadt 
zu zwingen. 

Wenn diese Angriffe und Hand1ungen weitergehen, 
wird der Rat so bald wie möglich weitere Maßnabmen 

gegen diejenigen prIlfen, die sie begehen oder unter
stfltzeo, mit dem Ziel, die Sicherheit der Truppe und des 
internationalen Hilfspersooals, die Fllhigkeit der Truppe. 
ihr Mandat zu ertlIllen, und die Befolgung der einsch1ll
gigen Resolutionen des Rates zu gewiihrleisten. 

Der Rat wird mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt bleiben." 

Aufseioer3150. Sitzung am 18. Dezemberl9921udder 
Rat den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Pnnktes "Die Situation in 
Bosnien und Herzegowina" teilzunehmen. 

Resolution 798 (l9!I2) 
WIll 18. Dozember UI!I2 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 770 (1992) und 
771 (1992) vom 13. August 1992 sowie auf die anderen 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

besttJrzt über Meldungen betreffend die massive, 
organisierte und systematische Internierung und Verge
wa�tigung von Frauen, insbesondere muslimlschen Frauen, in 
Bosnien und Herzegowina, 

verlongend, daß alle Internierungslager, insbesondere die 
Lager für Frauen, sofort geschlossen werden, 

unter KennIni.snIlhme der Initiative, die der Europäische 
Rat in bezog auf die rasche Entsendung einer Delegation zur 
Untersuchung der bisher eingegangenen Informationen ergrif
fen hat"', 

1. gibt seiner Untersrtl/zUng Ausdruck für die initia-
tive des Europäischen Rates; 

2. verurteilt mit Nachdruck diese Handlungen von 
unsagbarer Brutalitlit; 

3. erauchl den GeneraIsekretlir, alle erforderlichen 
UnterstIItzuogsmlttel bereitzustellen, über die er in dem 
Gebiet verfflgt, um der Delegation der Europäischen Gemein
schaft ungehinderten und sicheren Zugang zu den Inter
nieruogsorten zu ennöglicheo; 

4. erauchl die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft, den Genera1sekretlir über die Arbeit der 
Delegstion zu unterrichten; 

5. bittet den Generalsekretlir, dem Sicherheitsrat 
binnen t1lnfzehn Tagen nach Verabschiedung dieser Resolu
tion über die zur Unterstötzung der Delegation ergriffenen 
Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, mit der Aagelegenheit aktiv befaßt ZU 

bleihen. 

A14f tkr 3150. Sitzung elnstinrmigvembscllietlet. 
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Bericht des Generalsekretiirs iiber die Situation In 
Bosnien und Herzegowina 

In einem ftIr die Ratsmitglieder bestimmten, an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreihen 
vom 10. September 199296 nahm der Generalsekretär Bezug 
auf Ziffer 11 seines Berichts vom 10. September 1992 aber 
die Situation in Bosnien und Herzegowina", in dem er vor
geschlagen hatte, der Rat möge die Schutztruppe der Ver
einten Nationen ermächtigen, Konvois von aus den Internie
rungslagern in Bosnien und Herzegowina entlassenen Per
sonen Schutz zu gewähren, wenn das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz einen entsprechenden Antrag stelle und der 
Kommandeur der Truppe der Auffassung sei, daß dies prakti
kabel sei. Er erklärte außerdem, daß er von Cyrus Vance ein 
Telegrauun erhalten habe, in dem ihn dieser gebeten habe, 
bis zur Billigung der in seinem Bericht enthaltenen Empfeh
lung durch den Rat diesen zu bitten, die Truppe ausnahms
weise zu ermächtigen, ihre vorhandenen Ressourcen fiIr den 
Schutz von etwa 4.000 oder mehr muslimischen und kroati
schen Inhaftjerten einzusetzen, die voraussichtlich in KUrze 
aus serbischen Internierungslagern in Manjaca und Trnopolje 
im nördlichen Teil Bosnien und Herzegowinas entlassen 
werden wUrden und auf ihren Wunsch hin zu Transiteinrich
tungen in Kroatien gebracht werden sollten. Die kroatischen 
Behörden hätten dieser Regelung zugestimmt Die beiden 
Lager lägen im Umkreis von 50 Kilometern von bereits in 
Kroatien dislozierten Einheiten der Truppe, was es diesen 
ermöglichen wUrde, bei der Begleitung dieser Konvois auf 
dem Landwege von diesen Lagern nach Kroatien begrenzte 
UnterstUtzung zu gewähren. Der Generalsekretär unterstrich 
außerdem, daß eine entsprechende UnterstUtznng von Kon
vois von Personen, die aus weiter entfernten Lagern entlassen 
wUrden, durch die Truppe bis zur Dis10zierung der in seinem 
Bericht erwähnten zusätzlichen Einheiten wUrde warten mfls.. 
sen. Er stellte fest, daß Herr Vance unterstrichen habe, daß 
es aus humanitären Gründen dringend notwendig sei, den in 
Manjaea und Trnopolje Inhaftjerten die sichere Ausreise aus 
Bosnien und Herzegowina zu ermöglichen, und er beabsichti
ge, den Kommandeur der Truppe anzuweisen, entsprechend 
vorzugehen. 

Mit Schreiben vom 12. September 1992" untetrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitznteilen, daß die 
Aufmerksamkeit der Ratsmitglieder auf Ihr Schreiben 
vom 10. September 199296 gelenkt wurde, welches den 
von der Schutztruppe der Vereinten Nationen zu gewäh
renden Schutz der Inhaftjerten betrifft, die hoffentlich in 
KUrze aus den serbischen Internierungslagern in Manjaca 
und Trnopolje im nördlichen Teil Bosnien und Herzego
winas entlassen und im Einklang mit ihren Wanschen 
und mit Zustimmung der kroatischen Behörden nach 
Transiteinrichtungen in Kroatien verbracht werden. Die 

Mitglieder des Sicherheitsrats atimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3114. Sitzung am 14. September 1992 lud der 
Rat den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Bericht des 
Generalsekretärs aber die Situation in Bosnien und Herze
gowina (S/2454O)" teilzunehmen." 

Resolution 776 (1992) 
vom 14. September 1992 

Der SlcherheltsraJ, 

In Bekriiftigung seiner Resolution 743 (1992) vom 
21. Februar 1992 und aller danach verabschiedeten Res0-
lutionen im Zusammenhang mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen, 

mit dem Ausdruck seiner vollen Unterst/lW.lng ftIr die 
Grundsatzerklärung und die anderen Übereinkrnnmen, die 
während der am 26. und 27. August 1992 abgehaltenen 
Londoner Etappe der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien erzielt wurden, so auch das Über
einkommen der Konfliktparteien, bei der Auslieferung 
humanitärer HilfsgUter auf dem Straßenweg in ganz Bosnien 
und Herzegowina voll zusammenzuarbeiten, 

nach PrfI,fung des Berichts des Generalsekretärs vom 
10. September 1992 über die Situation in Bosnien und 
Herzegowina", 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Angeboten, 
die eine Reihe von Slasten nach der Verabscbiedung seiner 
Resolution 770 (1992) vom 13. August 1992 gemacht haben, 
MilitärpersonaI bereitzustellen, um die Auslieferung humani
tärer HilfsgUter In Sarajewo und überall sonst in Bosnien und 
Herzegowina, wo es notwendig ist, durch die zuständigen 
humanitären Organisationen der Vereinten Nationen und 
andere Stellen zu erleichtern, wobei das besagte Personal den 
Vereinten Nationen kostenlos zur Verfügung gestellt wUrde, 

in BekriJftigung seiner Entschlossenheit, den Schutz und 
die Sicherheit des Personals der Truppe und des Personals 
der Vereinten Nationen zu gewährleisten, 

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig Maß.. 
nahmen sind, die sich auf den Luftraum erstrecken, wie 
beisPielsweise das Verbot militärischer Flüge, zu dem sich 
alle an der Londoner Konferenz Beteiligten verpflichtet 
haben und dessen rasche Umsetzung unter anderem die 
Sicberheit der humanitären Maßnahmen in Bosnien und 
Herzegowina verstärken könnte, 

1. bUUgr den Bericht des Generalsekretärs vom 
10. September 1992 über die Situation in Bosnien und 
Herzegowina"; 

2. genehmigt, in DurchfUhrung von Ziffer 2 der Reso
lution 770 (1992), die vom Generalsekretär in seinem Bericht 
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empfohlene Ausweitung des Mandats und die Erhöhung der 
Truppenstärke der Schutztruppe der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina, damit die Truppe die in dem 
Bericht beschriebenen Aufgaben wahrnehmen kann, ein
schließlich des Schutzes der Konvois von freigelassenen 
Gefangenen, sofern das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz darum ersucht; 

3: bittet nachdrUcklich die Mitglieds_n, entweder 
als emzelstaatliche Maßnahme oder über regionale Ein
richtungen oder Abmachungen dem Genera1sekretllr die 
finanzielle oder sunatige Hilfe zukommen zu lassen, die er 
zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der in seinem 
Bericht beschriebenen Aufgaben für notwendig hält; 

4. beschUeßt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben, insbesundere um je nach Bedarf zu erwägen, welche 
weiteren Schritte erforderlich werden könnten um die 
Sicherheit der Truppe zu gewährleisten und sie U; die Lage 
zu versetzen, ihren Auftrag zu erfD\Ien. 

Auf der 3114. Sitzung mIl12 Stimmen ohne Gegen· 
stimme bei 3 EnIholtungen (ChIna, Indien, Simbabwe) 
verabscldedeL 

Beschllisse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
1. Oktuber 1992" nahm der GeneraIsekretlir Bezug auf 
Resolution 743 (1992) vom 21. Februar 1992, mit der der 
Rat die Schaffung der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
beschlossen hatte, sowie auf Resolution 776 (1992) vom 
14. September 1992, mit der der Rat eine zusätzliche 
Erweiternng des Mandats und der Persona1stllrke der Truppe 
in Bosnien und Herzegowinn beschloß. Zur DurchfUhrung der 
Resolution 776 (1992) und nach Abschluß der erforderlichen 
Konsultationen schlage er vor, Spanien und die Vereinigten 
Staaten von Amerika in die Liste der Mitgliedstaaten 
aufzunehmen, die Soldaten für die Truppe zur Verftlgung 
stellten. 

Mit Schreiben vom 6.0ktuber 1992100 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretllr wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom I. Oktuber 1992 betreffend die Ver
stllrkung der Schutztruppe der Vereinten Nationen" den 
Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem darin enthrutenen Vorschlag zu." 

Resolutionsentwurf In Dokument S/24570101 

Beschluß 

Auf seiner 3116. Sitzung am 19. September 1992 
erörterte der Rat den Punkt ''Resolutionsentwurf in Dokument 
S124570" ." 

Resolution 777 (1992) 
vom 19. s.p_1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekr/ifttgung seiner Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991 und aller danach verabschiedeten 
einschlltgigen Resolutionen, 

in der Auffassung, daß der vorma1s als Sozialistische 
Föderative Republik Jugoslawien bekannte Staat aufgehört 
hat zu bestehen, 

insbesondere unter Hinweis auf Resolution 757 (1992) 
vom 30. Mai 1992, in der er festgestellt hat. daß "der 
Anspruch der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegru), aotomatisch die Mitgliedschaft der ehemaligen 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien in den 
Vereinten Nationen fortzufilhren, nicht allgemein anerkannt 
worden ist", 

I. ist der Auffassung, daß die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegru) nicht aotomatisch die 
Mitgliedschaft der ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien in den Vereinten Nationen fortfUhren 
kann, und empfiehlt daher der Generalversammlung, zu 
beschließen, daß die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) einen Antrag auf Aufnahme in die Ver
einten Nationen stellen solle und daß sie nicht an der Arbeit 
der Generalversammlung teilnehmen werde; 

2. beschUeßt, sich vor Ende des Hauptteils der 
siebenundvierzigsten Tagung der Generalversammlung erneut 
mit dieser Angelegeubeit zu befassen. 

Arif der 3116. Sitzung mIl 12 Stimmen ohne Gegen· 
stimme bei 3 EnIholtungen (China. Indien, Simbabwe) 
verabscldedeL 

Bescbluß 

Mit Schreiben vom 9. Dezember 1992"12 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Präsidenten der Gene
ralversammlung wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die 
Ratsmitglieder in Konsultationen im Zusammenhang mit 
der Resolution 777 (1992) des Sicherheitsrats vom 
19. September 1992 übereingekommen sind, die in 
dieser Resolution behandelte Frage laufend weiter
zuverfolgen und sie später erneut zu behandeln." 

Weiterer Bericht des Generalsekretlirs gemlIß den 
Resolutionen 743 (1992) nnd 762 (1992) des Sicher. 
heltsrats 

Auf seiner 3118. Sitzung am 6. Oktuber 1992 lud der 
Rat den Vertreter Kroatiens ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes ''Weiterer Bericht des Generalse-
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kretärs gemäß den Resolutionen 743 (1992) und 762 (1992) 
des Sicherheitsrats (SI24600)" tei1zunehmen." 

Resolution 77'J (1992) 
vom 6. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriiftlgung seiner Resolution 743 (1992) vom 
21. Februar 1992 und aller danach verabschiedeten Res0-
lutionen in bezug auf die Aktivitäten der Schutztruppe der 
Vereinteu Nationen in Kroatien, 

1IIlCh PrlJfung des gemäß den Resolutionen 743 (1992) 
und 762 (1992) vorgelegten weiteren Berichts des General
sekretärs vom 28. September 1992103, 

besorgt über die Schwierigkeiten, denen sich die Truppe 
bei der Durcbfllhrung der Resolution 762 (1992) vom 
30. Juni 1992 gegenübersieht, infolge von Verletzungen der 
Waffenruhe und insbesondere der Schaffung paramilitärischer 
Kräfte in den Schutzzonen der Vereinten Nationen, unter 
Verstoß gegen den Friedenssicherungsplan der Vereinten 
Nationen34

, 

mit dem Ausdruck größter Beunruhigung angesichts der 
fortgesetzten Berichte über "ethnische Säuberung" in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen und Ober die Zwangs
vertreibung von Zivilpersonen und die Entziehung ihrer 
Aufenthalts- und Eigenrumsrechte, 

unter Begrtjßung der Gemeinsamen Erklärung, die am 
30. September 1992 von den Präsidenten der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) in Genf unterzeichnet wurde77, 

unter besonderer Begrtjßung der in der Gemeinsamen 
Erklärung bekräftigten Einigung Ober die Entmilitarisierung 
der IWbinsel Prevlaka, 

unter Hinweis auf Kapitel vm der Charta der Vereinten 
Nationen, 

I. bmigt den gemäß Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992 vorgelegten weiteren 
Bericht des Genernlsekretärs vom 28. September 199211", 

einschließlich der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die 
Kontrolle Ober den Peruca-Staudamrn durch die Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sicherzustellen; 

2. ermächtigt die Truppe, die Verantworrung für die 
Oberwachung der vereinbarten Regelungen für den voll
ständigen Abzug der jugoslawischen Annee ans Kroatien, die 
Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka und den Ahzug der 
schweren Waffen aus den benachbarten Gebieten Kroatiens 
und Montenegros zu übernehmen, gegebenenfalls in Zu
sammenarbeit mit der Überwachungsmission der Europäi
schen Gemeinschaft, sieht dem Bericht des Generalsekretärs 

ober die DurcbfOhrung dieser Aufgaben mit Interesse 
entgegen und fordert alle Parteien und sonstigen Beteiligten 
auf, mit der Truppe bei der Wahrnehmung dieser neuen 
Aufgabe in vollem Umfang Vlsammenzuarbeiten; 

3. forden alle Parteien und sonstigen Beteiligten auf, 
ihre Zusammenarbeit mit der Truppe bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben, die sie in den Schutzzonen der Vereinten 
Nationen und in den daran angrenzenden Gehieten bereits 
erfOllt, zu verbessern; 

4. bittet alle Parteien und sonstigen Beteiligten in 
Kroatien, ihren sich ans dem Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen" ergebenden Verpt1ichrungen nachzu
kommen, insbesondere was den Abzug und die Entwaffnung 
aller Streitkrllfte, einschließlich der paramilitäriscben Kräfte, 
betrifft; 

5. bUUgt die Grundsätze, auf die sich die Präsidenten 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) am 30. September 1992 geeinigt 
haben77, wonach alle unter Nötigung zustande gekommenen 
Erklärungen oder Verpflichtungen, insbesondere soweit sie 
Grund und Boden sowie Vermögen betreffen, völlig null und 
nichtig sind und alle Vertriebenen das Recht heben, in 
Frieden an ihre früheren Heimstätten zurOckVJkehren; 

6. untersttltzt nachdrllcklich die Anstrengungen, 
welche die Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz Ober das ehemalige Jugoslawien 
zur Zeit unternehmen, um, wie In Ziffer 38 des Berichts des 
Genernlsekretärs erwähnt, vor Einbruch des Wmters die 
Wiederherstellung der Elektrizitäts- und Wasserversorgung 
sicherzustellen, und fordert alle Parteien und sonstigen 
Beteiligten auf, zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten; 

7. beschiit:ßt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Regelung mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

A1lf der 3118. S_g einstimmig verobschiedet 

SehreIben des Stilndlgen Vertreters BosnIen und 
Herzegowinas bei den Vereinten Nationen an den 
PrIIsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

ScbreIben des Gescbliftstrigers aJ. der Stilndlgen 
Vertrelung der TOrkel bei den Vereinten Nationen an 
den PriIsldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

SehreIben des GeschiiftstrIig aJ. der Stilndigen 
Vertretung der Islamischen RepnbDk Iran bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 10. Angnst 1992 

Schrelben des Stilndlgen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinlen Nationen an den Prlisidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11, Augnst 1992 
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Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Prlisidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 

SchreIben des Geschäftstrilgers aJ. der Stlindlgen 
Vertretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Natio
nen an den Prlisidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11_ August 1992 

Schreiben des Geschäftstrilgers aJ. der Ständigen 
Vertretung Knwaits bei den Vereinten Nationen an 
den Prlisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. Angust 1992 

Schreiben des Stlindlgen Vertreters J>akfstans bei den 
Verelnten Nationen an den Prlisidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. Angust 1992 

Schreiben des StlIndIgen V et treters Ägyptens bei den 
Verelnten Nationen an den Prlisidenmn des Sicher
heitsrats, datiert vom 12. Angust 1992 

Sebrelben des StlIndIgen Vertreters der Vereinigten 
Arablseben Emirate bei den Verelnmn Nationen an 
den Prlisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
13. Angust 1992 

SchreIben des Ständigen Vertreters BahraIns bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. Angust 1992 

SchreIben des Stlindlgen Vertreters der Komoren bei 
den Vereinten Nationen an den Prlisidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 13. Angust 1992 

Schreiben des StlIndIgen Vertreters Katars bei den 
Vereinten Nationen an den Prlisidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 

SchreIben der Vertreter Ägyptens, der Islamischen 
Republik Iran, Pakistans, Saudi-Arabiens, Senegals 
nnd der Tllrkel an den Prlisidenten des Sieberheits
rats, datiert vom 5. Oktober 1992 

BesebInß 

Auf seiner 3119. Sitzung am 6. Oktoher 1992 beschloß 
der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas und 
Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und 
Herzegowinas bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 (SI24401)63; 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. Augast 1992 (SI24409)63; 

Schreiben des Oescbllftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 10. August 1992 (SJ24410)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 (S/24412)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 (S/24413)63; 

Schreiben des Oescbllftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (SJ24415)63; 

Schreiben des Gescbllftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 (SJ24416)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 11. August 1992 (S/24419)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 12. August 1992 (SJ24423)63; 

Schreiben des Ständigen V ertu:teIs der Vereinigten 
Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 
1992 (S/24431)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 (S/24433)63; 

Schreiben des Ständigen VertIeteIs der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 (Sfl4439)63; 

Schreiben des Ständigen VeItIetelS Katars bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 (SI2444O)63; 

Schreiben der Vertreter Ägyptens, der Islamischen 
Republik Iran, Pakistans, Saudi-Arabiens, Senegals und 
der Türkei an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 5. Oktoher 1992 (Sfl4620)I7". 

Resolntion 780 (1992) 
vom 6. Oktober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekrliftigung seiner Resolution 713 (1991) vom 
25. September 1991 und aller danach verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, 

- 39 -



unter Hinweis auf Ziffer 10 seiner Resolution 764 (1992) 
vom 13. Juli 1992, in der er bekräftigte, daß alle Parteien 
gehalten sind, ihren Verpflichtungen nach dem humanitliren 
Völkerrecht und insbesondere den Genfer Abkommen vom 
12. August 194965 nachzukommen und daß Personen, die 
schwere Verletzungen dieser Abkommen begehen oder an
ordnen, dafür individuell verantwortlich sind, 

sowie unter Hinweis auf seine Resolution 771 (1992) 
vom 13. August 1992, in der er unter anderem verlangte, daß 
alle Parteien und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugo
slawien und alle Streitkräfte in Bosnien und Herzegowina 
alle Verletzungen des humanitliren Völkerrechts sofort 
einstellen und unterlassen, 

mit dem erneuten Ausdruck seiner hiichsten Beunruhi· 
gung angesichts der fortgesetzten Berichte über weitver
breitete Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und besonders in 
Bosnien und Herzegowina, insbesondere angesichts der 
Berichte über massenhafte Tötungen und die Fortsetzung der 
Praxis der "ethnischen Säuberung", 

I. bekrlifti8t seinen in Ziffer 5 der Resolution 771 
(1992) enthaltenen Aufruf an die Staaten und die in Betracht 
kommenden internationalen humanitären Organisationen, in 
ihrem Besitz befmdliche oder ihnen vorgelegte nachgewiese
ne Informationen im Zusammenhang mit den im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen Verstößen 
gegen das humanitäre Recht, einschIießlich schwerer Ver
letzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 194965

, 

zusammenzustellen, und ersucht die Staaten, die zuständigen 
Organe der Vereinten Nationen und die zuständigen Organi
sationen, diese Informationen innerhalb von dreißig Tagen 
nach Verabschiedung dieser Resolution und gegebenenfalls 
danach der in Ziffer 2 genannten Sachverständigenkommis
sion zur Verfilgung zu stellen und diese auch auf andere 
geeignete Weise zu unterstötzen; 

2. ersucht den Generalsekretär, dringend eine unpar-
teiische Sachverständigenkommission einzusetzen mit dem 
Auftrag, die gemäß Resolution 771 (1992) und gemäß dieser 
Resolution vorgelegten Informationen sowie alle weiteren In
formationen, die die Sachverständigenkommission durch ihre 
eigenen Nachforschungen oder durch die Bemühungen ande
rer Personen oder Organe gemäß Resolution 771 (1992) er
hält, zu prüfen und zu analysieren und dann dem General
sekretär ihre Schlußfolgerungen hinsichtlich der Beweise über 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangene 
schwere Verletzungen der Genfer Abkommen und andere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat 
über die Einsetzung der Sachverständigenkommission Bericht 
zu erstatten; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Rat über 
die Schlußfolgerungen der Sachverständigenkommission Be
richt zu erstatten und diese Schlußfolgerungen in etwaigen 

Empfehlungen betreffend die in Resolution 771 (1992) gefor
derten weiteren Maßnalnnen zu berücksichtigen; 

5. beschll4ßt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Arif der 3119. SiIwtg einstimmig verabschiedet 

Bericht des Generalsekretllrs über die ehemalige 
jugosIawlsehe Republik Makedonien 

BesebIiisse 

In einem für die Ratsrnitglieder bestimmten, an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
23. November 1992104 nalnn der Generalsekretär Bezug auf 
die Situation in Makedonien und erklärte, daß ihm der Priisi
dent Makedoniens, Kiro Gligorov, während eines Besuchs am 
Amtssitz der Vereinten Nationen in New York am 11. No
vember 1992 in Anbetracht seiner Besorgnis über die mög
lichen Auswirkungen der Kämpfe in anderen. Teilen des 
ehemaligen Jugoslawien auf Makedonien ein Ersuchen um 
Dislozierang von Beobachtern der Vereinten Nationen in 
Makedonien übermittelt habe. Der Generalsekretär fUgte 
hinzu, daß er am 19. November 1992 von den Kovorsitzen
den des Lenkungsansscbnsses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien, Cyrus Vance und Lord 
Owen, die selbst vor kurzem Gespri!che mit Herrn Gligorov 
geführt hatten, eine Empfehlung dahin gehend erhalten habe, 
sehr hald eine kleine Gruppe von Militär- und Polizeibeob
achtern der Truppe mit dem entsprechenden politischen 
UnterstUtzungspersona! nach Skopje zu entsenden. Ihr unmit
telbarer Auftrag wllre es, die Grenzgebiete Makedoniens zu 
Albanien und Serbien zu besuchen und einen Bericht über 
die Frage zu erstellen, wie eine umfangreichere Dislozierung 
von Militär- und Polizeipersonal der Vereinten Nationen zur 
Sicherheit und zum Vertrauen in Makedonien beitragen 
könnte. Der Generalsekretär wUrde einen solchen auf Antrag 
der zuständigen Behörden Makedoniens erfolgenden Einsatz 
als vorbeugenden Einsatz im Sinne der Ziffern 28 his 32 
seines Berichts vom 17. Juni 1992 "Agenda für den Frie
den"I05 betrachten. Infolgedessen schlage er vor, den 
Kommandeur der Truppe anzuweisen, sofort eine aus Sol
daten, Polizisten und Zivilpersonen bestehende Gruppe von 
etwa zwölf Personen auf Sondierungsrnission nach Makedo
nien zu entsenden. Ihre Aufgabe wllre es, einen Bericht zu 
erstellen, auf dessen Grundlage der Generalsekretär dem Rat 
später eine Empfehlung betreffend einen umfangreicheren 
Einsatz der Truppe in Makedonien vorlegen könne. 

Mit Schreiben vom 25. November 1992106 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. November 1992104 den Ratsmitglie
dem zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen 
Ihrem Vorschlag zu, wie von den Kovorsitzenden des 
Lenkungsausscimsses der Internationalen Konferenz über 
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das ehemalige Jugoslawien empfohlen und von den be
troffenen zuständigen Behörden beantragt, eine aus 
Soldaten. Polizisten und Zivilpersonen bestehende 
Gruppe zu entsenden." 

Auf seiner 3147. Sitzung am 11. Dezember 1992 er
örterte der Rat den Punkt "Bericht des Generalsekretärs flber 
die ehemalige jugoslawische Republik Makedonien 
(S/24923).17" 

Resolntlon 79S (1992) 
vomlL_1992 

Der Sicherheitsrat. 

unter Hinweis auf seine Resolution 743 (1992) vom 
21. Februar 1992. 

unter Hinweis auf das Schrelben des Prilsidenten des 
Sicherheitsrats vom 25. November 1992"16. in dem der 
Sicherheitsrat sein Einverständnis mit dem Vorschlag des 
Generalsekretärs mitteilt, eine Sondierungsmission in die 
ehemalige jugoslawische Republik Makedonien zu entsenden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. Dezember 1992 über die ehemalige jugoslawische 
Republik Makedonien"l7, 

besorgt über mögliche Entwicklungen, die das Vertrauen 
und die Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Makedonien untergraben oder deren Hoheitsgebiet bedrohen 
könnten, 

mit Genugtuung über die Präsenz einer Mission der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Makedonien. 

in Anbetracht des Ersuchens der Regierung in der ehe
maligenjugoslawischen Republik Makedonien um die Errich
tung einer Präsenz der Vereinten Nationen in diesem Land, 

unter Hinweis auf Kapitel vm der Charta der Vereinten 
Nationen, 

1. billigt den Bericht des Genera1sekretärs vom 
9. Dezember 1992 über die ehemalige jugoslawische Repu
blik Makedonien107; 

2. ermJJcht/gt den Generalsekretllr, eine Präsenz der 
Schntztruppe der Vereinten Nationen in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Makedonien zu errichten, wie von 
ihm in seinem Bericht empfohlen, und die Behörden Alba
niens und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) dahin gehend zu unterrichten; 

3. ersucht den Genera1sekretllr, sofort das Mi1itllr-
personal, das Personal für zivile Angelegenheiten sowie das 
Verwaitungspersonal zu entsenden, wie in seinem Bericht 
empfohlen, und die Po1izeihenbachter sofort nach Eingang 
der Zustimmung der Regierung in der ehemaligen juga
slawischen Republik Makedonien zu entsenden; 

4. fordert die Präsenz der Truppe in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Makedonien nachdrllckl/ch a1ff, eine 
enge Koordinierung mit der dortigen Mission der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa herzustellen; 

5. ersucht den Genera1sekretllr, den Sicherheitsrat 
rege1mlißig über die Durchführung dieser Resolution unter
richtet zu halten; 

6. beschließt. mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Aqf der 3147. SItzung e/nstimmlg verabschiedet. 

DIE SITUATION IN KAMBODSCHA"" 

Besehluß 
Auf seiner 3029. Sitzung am 8. Januar 1992 erörterte der 

Rat den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Bericht des 
Generalsekretllrs über Kambodscha (S/23331 und Add.1)".' 

Resolution 728 (1992) 
vom 8. JIII11I8l" 1992 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990,717 (1991) vom 16. Oktober 1991 und 
718 (1991) vom 31. Oktober 1991, 

mit Genugtuung darüber, daß die Voransmission der 
Vereinten Nationen in Kambodscha, wie aus dem Bericht des 

Genera1sekretärs vom 14. November 1991109 hervorgeht, 
sich nunmehr im Einsatz befindet, 

sowie mit Genugtuung über die zu verzeichnenden 
Fortschritte bei der Durchführung derjenigen Bestimmungen 
der am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Überein
kommen über eine umfassende politische Regelung des 
Kambodscha_Konfliktsllo, die die Tätigkeit des Obersten 
Nationa1rats von Kambodscha unter dem Vorsitz Seiner 
Königlichen Hoheit Prinz Norodom Sihanouk und die 
Anfrechterhaltung der Waffenruhe betreffen, 

besorgt darüber, daß das Vorhandensein von Minen und 
Minenfeldern in Kambodscha eine ernste Gefahr für die 
Sicherheit der Menschen in Kambodscha sowie ein Hindernis 
für die reibungslose und rechtzeitige Durchführung der 
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Übereinkommen darstellt, insbesondere auch fIIr die baldige 
Rückkehr der kambodschanischen Flüchtlinge und Vertrie
benen. 

feststellend, daß das vom Sicherheitsrat in seiner 
Resolntion 717 (1991) gebilligte Mandat der Mission unter 
anderem die Schaffung eines Aufklärungsprogramms über die 
Minengefahr vorsieht und daß die Übereinkommen vorsehen, 
daß die Ühergangshehörde der Vereinten Nationen in Kam
bodscha unter anderem ein Programm zur Unterstützung hei 
der Minenräumung und zur Veranstaltung von Minenräum
Ausbildungsprogrammen und eines Aufklärungsprogramms 
über die Minengefahr bei der kambodschanischen Bevölke
rung durchfUhrt, 

die At4fassung vertretend, daß die Schaffung von 
Minenräum-Ausbildungsprogrammen zusätzlich zu dem be
reits bestehenden, von der Mission durchgeführten Auf
klärungsprogramm über die Minengefahr sowie die baldige 
Einleitung von Minenrällmmaßna1nnen Voraussetzungen fIIr 
die wirksame Durchführung der Übereinkommen sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
30. Dezember 1991 und 6. Januar 1992 über Kambod
scha"l, in dem vorgeschlngen wird, das Mandat der 
Mission auch auf die Minenräumausbildung und die Ein
leitung eines Minenräumprogramms auszudehnen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretl!rs vom 
30. Dezember 1991 und 6. Januar 1992 über KambodschalII, 
insbesondere die Gewährung von Hilfe bei den Minenräum
arbeiten der Kambodschaner; 

2. fordert den Obersten Nationalrat Kambodschas und 
alle kambodschanischen Parteien atif, auch künftig uneinge
schränkt mit der Vorausmission der Vereinten Nationen in 
Kambodscha zusammenzuarbeiten, so auch bei der Wahrneh
mung ihres erweiterten Mandats; 

3. fordert alle kambodschanischen Parteien erneut 
auf, die Waffenruhe genauestens einzuba1ten und der Mission 
jede erforderliche Unterstützung zU gewllbren; 

4. ersucht den Genera1sekretär, den Sicherheitsrat 
über die weitere Entwicklung unterrichtet ZU balten. 

Aufder 3029. Sitzung elns!lmmlg verabschiedet 

Bescbliisse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
10. Januar 1992112 na1un der Generalsekretär Bezug auf 
Resolution 728 (1992) vom 8. Januar 1992, mit der der Rat 
den Bericht seines VorgängersIll gebilligt hatte, in dem 
vorgeschingen wurde, das Mandat der Vorausmission der 
Vereinten Nationen in Kambodscha neben dem bestehenden 
Aufklärungsprogramm über die Minengefahr auch auf die 

Ausbildung von Kambodschanern in der Minenrilumung und 
auf die Einleitung eines Minenräumprogramms auszudehnen. 

Unter Berücksichtigung der Erweiterong des Mandats der 
Mission und der sich daraus ergebenden Erhöhung ihrer Per
sonalstärke schlug der Genera1sekretär nach Abschluß der 
erforderlichen Konsultationen vor, Bangladasch, die Nieder
lande und Thailand in die Liste der Mitgliedstaaten aufzuneh
men. die Soldaten fIIr die Mission zur Verfügung stellten. 

Mit Schreiben vom 13. Januar 1992113 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 10. Januar 1992 betreffend die erweiterte 
Zusammensetzung der Vorausmission der Vereinten Na
tionen in Kambodschall2 den Ratsmitgliedern zur Kennt
nis gebracht worden ist, die dem in Ihrem Schreiben ent
haltenen Vorschlng zustimmen." 

Mit Schreiben vom 14. Januar 1992114 na1un der Gene
ra1sekretär Bezug auf Ziffer 2 der Resolution 718 (1991) 
vom 31. Oktuber 1991, mit der der Rat ilm ermächtigt hatte, 
einen in seinem Namen tätig werdenden Sonderbeauftragten 
fIIr Kambodscha zu ernennen, und bestätigte, daß er Unter
generalsekretär Yasushi Akashi zur Ausübung dieses wichti
gen Amtes ernannt habe. 

Mit Schreiben vom 15. Januar 199211S unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. Januar 1992 betreffend die Ernen
nung von Untergeneralsekretär Yasushi Akashi zum 
Sonderbeauftragten fIIr Kambodschall4 den Ratsmitglie
dem zur Kenntnis gebracht worden ist, die Ihren Be
schluß begriIJ.len." 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
18. Januar 1992"6 erklärte der Genera1sekretär, daß er in 
Vorbereitung der Phase I der Dislozierung der Übergangsbe
hörde der Vereinten Nationen in Kambodscha beschlossen 
habe, der Generalversammlung einen Vorschlng fIIr die Be
reitstellung einer ersten Mittelbewilligung in Höhe von 
200 Millionen US-Dollar vorzulegen, die nach Billigung sei
nes Berichts über den Durchfilbrungsplan durch den Rat un
mittelbar für die Deckung des Bedarfs an Unterkünften, 
Transportmitteln, Nachrichtenverbindungen und anderen Un
terstützungsausrüstungen und -diensten zur Verfügung gestellt 
werden sollte. Dieser Betrag entspreche einer Abschätzung 
des anfänglichen Mittelbedarfs und würde nach Billigung des 
Hausbalts der Behörde durch die Generalversammlung auf 
die dann zu entrichtenden anteiligen Beiträge der Mitglied
staaten angerechnet. 

Mit Schreiben vom 24. Januar 1992117 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 
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"Ich beehre mich, auf Thr Schreiben vom 18. Ja
nuar 1992116 Bezug zu nehmen, in dem Sie mir mitteiI
ten, daß Sie beschlossen haben, der Generalversammlung 
einen Vorschlag für die Bereitstellung einer ersten 
Mittelbewilligung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar 
für die Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha vorzulegen. Ich habe Thr Schreiben unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zirkuliert, die zur 
Kennttrls nehmen, daß Sie in dieser Weise vorzugehen 
beabsichtigen, und die Thre Zusicherung begrilßen, daß 
dem Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen und dem Fünften Ausschuß der Generalver
sammlung eine genaue AufschIOsselung zur Verfllgung 
gestellt werden wird, wenn sie diese Frage behandeln." 

Auf seiner 3057. Sitzung am 28. Februar 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Bericht 
des Generalsekretärs über Kambodscha (S123613 und 
Add.l)".' 

Resolution 745 (l992) 
vom 28. Februar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriiftigll1lg seiner Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990.717 (1991) vom 16. Oktober 1991.718 
(1991) vom 31. Oktober 1991 und 728 (1992) vom 8. Ja
nuar 1992. 

sowie In Bekrllftigung seiner vollen Unterstützung für die 
am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom
men über eine umfassende politische Regelung des Kambod
scha_KonfliktsI1O, 

im Hinblick auf den gemäß Resolution 718 (1991) vorge
legten Bericht des Generalsekretärs vom 19. und 26. Febru
ar 1992 über Kambodschal18

, 

In dem Wl/1ISche, zur Wiederherstellung und Wahrung 
des Friedens in Kambodscha, zur Förderung der nationalen 
Aussöhnung, zum Schutz der Menschenrechte und zur Ge
wIlhrleistung des Rechts des kambodschanischen Volkes auf 
Selbstbestimmung durch freie und faire Wahlen beizutmgen, 

davon /Jberzeugt. daß freie und faire Wahlen unerläßlich 
sind, um eine gerechte und dauerhafte Regelung des Kam
bodscha-Konflikts herbeizuföhren und so zu Frieden und 
Sicherheit in der Region wie auch zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sicherheit beizutragen, 

eingedenk der tragischen neueren Geschichte Kambo
dschas und in dem festen Willen, die Politiken und Praktiken 
der Vergangenheit sich nicht wiederholen zu lassen, 

mit dem Ausdruck des Dankes für die Arbeit der Voraus
mission der Vereinten Nationen in Kambodscha bei der Auf
rechterhaltung der Waffenruhe. bei der Aufk1lIrung über die 
Minengefahr und bei der Minenräumung sowie bei der Vor-

bereitung der Dislozierung einer Übergangsbehörde der Ver
einten Nationen in Kambodscha, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemöhungen Sei
ner Königlichen Hoheit Prinz Norudom Sihanouk und des 
unter seinem Vorsitz stehenden Obersten Nationalrats 
Kambodschas im Zusammenhang mit der Dnrchföhrung der 
Bestimmungen der Übereinkommen, 

mit GenugtUung darlJber. daß der Generalsekretllr einen 
Sonderbeauftragten für Kambodscha ernannt hat, der in 
seinem Namen tätig sein wird, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. und 26. Februar 1992· über Kambodschal18 mit seinem 
Plan, der im Lichte der gewonnenen Brfabrungen zu über
prüfen sein wird, zur Durchföhrung des Mandats, das in den 
am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom
men über eine umfassende politische Regelung des Kambod
scha_Konfliktsl1O vorgesehen ist; 

2. beschliltßt, unter seiner Aufsicht im Einklang mit 
dem genannten Bericht für einen Zeitraum von nicht mehr als 
achtzehn Monaten die Übergangsbehörde der Vereinten Na
tionen in Kambodscha einzurichten; 

3. beschließt, daß es unbedingt notwendig ist, die 
Wahlen in Kambodscha bis spätestens Mai 1993 abzuhalten, 
wie vom Generalsekretllr in Ziffer 38 seines Berichts 
empfohlen; 

4. ersucht den GeneralsekretIIr, zur Durchfllhnmg 
dieses Beschlusses die Behörde so schnell wie möglich zu 
dialozieren, fordert nachdrücklich, daß sowohl die Dislozie
rung als auch die weitere Durchföhrung des Plans des Gene
ralsekretärs so effizient und kostenwirksam wie möglich 
erfolgen, und bittet den Generalsekretllr aus diesem Grund, 
den Einsatz eingedenk der grundlegenden Ziele der Überein
kommen ständig zu überprüfen; 

5. fordertden Obersten Nationalrat Kambodschas mif, 
seine in den Übereinkommen festgelegten besonderen Verant
wortIichkeiten zu erffll1en; 

6. fordert fI14ßerdem alle beteiligten Parteien mif, die 
Übereinkommen genauestens zu befolgen, mit der Behörde 
bei der Durchföhrung ihres Mandats uneingeschränkt zusam
menzuarbeiten und alles Erforderliche zu tun, um die Sicher
beit des gesamten Personals der Vereinten Nationen zu ge
währleisten; 

7. fordert ferner den Ohersten Nationalrat Kam
bodschas und alle Kambodschener mif, der Behörde im 
Namen des Gastlandes jede erforderliche Unterstützung zu 
gewllhren und alle erforderlichen Einrichtungen zur Ver
fügung zu stellen; 

8. fordert die kambodschanischen Parteien nach
drllckllch mif, der vollständigen Demobl1isierung ihrer militä-
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riscben Kräfte vor Abschluß des Prozesses der Wllh1erregi
strierung sowie der Vernicbtung der der Behörde zur Ver
wahrung übergebenen Waffen und Munition zuzustimmen, 
soweit deren Menge über das nach Auffassung der Behörde 
zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der nationalen 
Verteidigung erforderliche Maß hinausgeht oder soweit diese 
von der neuen kambodschanischen Regierung benötigt wer
den; 

9. appellien an alle Staaten, den Vereinten Nationen 
und ihren Programmen und Sonderorganisationen jede e.tfor
derliehe freiwillige Hilfe und Unterstützung flIrdie Vorberei
tungen und flIr die Maßnahmen zur Durcbfilhrung der Über
einkommen zu gewähren, insbesondere auch flIr den Wieder
aufbau und die Rückftlhrung von Flüchtlingen und Vertriebe
nen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
1. Juni 1992 Bericht zu erstatten und dem Rat danach im 
September 1992, im Januar 1993 und im April 1993 über den 
Stund der Durchführung dieser Resolution und über die im 
Rahmen des Einsatzes noch auszuführenden Aufgaben zu 
berichten, mit besonderem Augenmerk auf der wirksamsten 
und effizientesten Nutzung der Ressourcen; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3057. Sltvmg e/nstlmmlg verabschiedet. 

Beschlilsse 

In einem für die Ratsrnitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
8. März 1992119 nahm der Generalsekretär Bezug auf Res0-
lution 745 (1992) vom 28. Februar 1992, mit der der Rat 
beschlossen hatte, eine Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha zu schaffen, sowie auf das Schrei
ben seines Vorgängers vom 8. November 1991 betreffend die 
Ernennung des Kommandeurs des militärischen Antei1s der 
BehördeI"'. Nach Abschluß der erforderlichen Konsultatio
nen schlage er mit Zustimmung des Rates vor, Generalleut
nant John M. Sanderson aus Australien zum Kommandeur 
des militärischen Anteils der Behörde zu ernennen. Er 
schlage ferner vor, Brigadegeneral Michel Loridon aus 
Frankreich zum Stell vertretenden Kommandeur ZU ernennen. 

Mit Schreiben vom 11. März 1992121 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr vom 
8. März 1992 datiertes und beute eingegangenes Schrei
ben betreffend die Ernennung des Kommandeurs des 
militärischen Anteils der Übergangsbehörde der Verein
ten Nationen in Kambodschall9 den RatsrnitgIiedern zur 
Kenntuls gebracht worden ist. Die Mitglieder stimmen 
dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem flIr die Ratsrnitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
31. März 1992122 schlug der GeneraIsekretär nach Abschluß 
der e.tforderlichen Kousultationen vor, daß sich die militäri
schen Anteile der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen 
in Kambodscha aus Kontingenten der folgenden Staaten 
zusammensetzen sollten, die alle ihre grundsätz1iche Bereit
schaft erk1Iirt hatten, das erforderliche Personal zur Ver
fügung zu stellen: Algerien, Argentinien, Australien, Ban
gladesch, Bulgarien, Chile, China, Frankreich, Ghana, Indien, 
Indonesien, Irland, Italien, Kamerun, Kanada, Malaysia, Neu
seeland, Niederlande, ÖSterreich, Pakistan, Philippinen, 
Polen, Russische Föderation, Senegal, Tbailand, Tunesien 
und Uruguay. Mit Ausnahme Bulgariens, Chiles, Italiens, 
Kameruns und der Philippinen hätten alle diese Staaten be
reits Militärpersonal flIr die Vorausrnission der Vereinten Na
tionen in Kambodscha gestellt. Der Generalsekretär erwarte 
die Antwort bestimmter anderer Staaten, an die man infor
mell herangetreten sei, und er werde sich wieder an den Rat 
wenden, sobald ihm Hinweise darauf vorlägen, daß auch sie 
grundslltzlich bereit wären, Soldaten flIr die Behörde zur Ver
fügung zu stellen. 

In einem Schreiben an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 2. April 199212

' berichtete der Generalsekretär, 
daß ihn der Ständige Vertreter des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen 
davon in Kenntuls gesetzt habe, daß das Mi1itlirpersonal sei
nes Landes, das in der Vorausrnission der Vereinten Nationen 
in Kambodscha Dienst getan habe, flIr den Dienst in der 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
zur Verfügung stehe. Ein Beschluß über die mögliche Stel
lung zusätzlichen Mi1itärpersonals flIr die Behörde durch das 
Vereinigte Königreich sei noch nicht gefaSt worden. 

Mit Schreiben vom 2. April 1992124 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen rnitzuteilen, daß Ihre 
Schreiben vom 31. MärzI22 und 2. April 199212' betref
fend die Zusammensetzung der militärischen Anteile der 
Übergangsbebörde der Vereinten Nationen in Kambod
scha den RatsmitgIiedern zur Kenntuls gebracht worden 
sind. Sie stimmen Ihrem Vorschlag zu." 

Mit Schreiben vom 14. Mai 19921
'" unterrichtete der 

Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie folgt: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen ihren Dank flIr Ihren ersten Zwischenbe
richt über die Übergangsbehörde der Vereinten Nationen 
in Kambodscha vom I. Mai 1992126 zu übermitteln. 
Sie begrüßen die Ankündigung des Kommandeurs des 
militärischen Anteils der Behörde, General Sanderson, 
vom 9. Mai 1992, daß Phase 11 der Waffeoruhevereinba
rungen nach dem Friedenssicherungsplan der Vereinten 
Nationen flIr Kambodscha am 13. Juni 1992 beginnen 
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wild. Nach Auffassung der Ratsmitglieder ist es unerUIß
lieh, daß der Behörde die uneingeschrllokte Kooperation 
der Parteien zuteil wird und daß diese den Plan der Ver
einten Nationen voll einhalten. In diesem Zusammen
hang können Sie der nachhaltigen Unterstützung der 
Ratsmitglieder versichert sein." 

Auf seiner 3085. Sitzung am 12. Juni 1992 erörterte der 
Rn! den Punkt: "Die Situation in Kambodscha: Sonderberlcht 
des Genernlsekretärs Ober die Übergnngsbehörde der Verein
ten Nationen in Kambodscha (SI2409O)".43 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefilbrte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern die 
folgende Erklärung im Namen des Rntes ab'21; 

"Nach Kenntnisnahme des Sonderberlchts des 
GeneralSekretärs vom 12. Juni 1992 über die Über
gnngsbehörde der Vereinten Nationen in Kambod
scha128 ist der Sicherheitsrat zutiefst besorgt über die 
Schwierigkeiten, denen die Behörde bei der Durchfllh
rung der am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten 
Übereinkommen über eine umfassende politische Rege
lung des Kambodschn_Kontliktsllo unmittelbar vor Ein
tritt in Phnse n der Waffenruhe begegnet. Der Rn! stellt 
insbesondere fest, daß wIlhrend der Sitzung des Obersten 
Nationalrats Kambodschas am 10. Juni 1992 eine Partei 
außerstande war, in den ihrer Kontrolle unterstehenden 
Gebieten die erforderliche Disloziernng der Behörde zu 
genehmigen. Der Rn! ist der Auffassung, daß jede Ver
zögerung den gesamten Friedensprozeß gefllhrden könn
te, dem alle kambodschnnischen Parteien unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Pariser 
Konferenz Ober Kambodschn zugestimmt hnben. 

Der Rn! bekräftigt die Wichtigkeit der vo11inhn1tli
chen und zeitplangemäßen Durchfllhrung der Pariser 
Übereinkommen. Der Rn! würdigt die diesbezöglichen 
Bemühungen des Sonderbeauftragten des Generalsekre
tärs fIir Kambodscha und der Behörde. Er hekriiftigt, daß 
der Oberste Nationalrnt Kambodschas unter dem Vorsitz 
von Prinz Norodom Sihanouk die einzige rechtmäßige 
Instanz und Quelle der Stnatsgewalt ist, in der wIlhrend 
der Übergnngszeit die Souveränitlit, Unabhängigkeit und 
Einheit Kambodschas verkörpert sind. 1m Hinblick dar
auf sollte Abschnitt m des Ersten Teils des Übereinkom
mens über eine umfassende politische Regelung des 
Kambodschn-Kontlikts möglichst bald durchgeffl\nt wer
den. 

Der Rn! unterstreicht, daß es geboten ist, wie 
aufgrund der Pariser Übereinkommen beschlossen, am 
13. Juni 1992 mit Phnse n der militärischen Vorkehrun
gen zu heginnen. In diesem Zusammenhang bittet der 
Rn! den Generalsekretär nachdrücklich, die Entsendung 
der gesamten Friedenstruppe der Behörde nach Kambod
schn sowie deren Dis\ozierung innerba\b Kambodschas 
zu beschleunigen. 

Der Rn! fordert alle Beteiligten auf, sich strikt an 
die von ihnen eingegnngenen Verpflichtungen zu balten, 
einschließlich der Zusammenarbeit mit der Behörde. 
Konkret fordert er alle Beteiligten auf, den jüngsten For
derungen der Behörde nach Zusammenarbeit bei der 
Durchführung der Übereinkommen zu entsprechen." 

Auf seiner 3099. Sitzung am 21. Juli 1992 erörterte der 
Rn! den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Zweiter 80n
derberlcht des Genernlsekretärs über die Übergnngsbehörde 
der Vereinten Nationen in Kambodschn (SI24286)".63 

Resolution 766 (1992) 
vom 2L Juli 1992 

Der Sicherheitsrat, 

unter BekrlJftigung seiner Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990,717 (1991) vom 16. Oktober 1991,718 
(1991) vom 31. Oktober 1991, 728 (1992) vom 8. Janu
ar 1992 und 745 (1992) vom 28. Februar 1992, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des 
Sicherbeitsrats vom 12. Juni 1992121, 

sowie unter Hinweis darauf, daß alle Schwierigkeiten, 
die bei der Durchfllhrung der am 23. Oktober 1991 in Paris 
unterzeichueten Übereinkommen über eine umfassende poli
tische Regelung des Kambodschn-KontliktsllO auftreten, 
durch enge Konsultationen zwischen dem Obersten Nntio
naIrat Kambodschas und der Übergangsbehörde der Vereinten 
Nntionen in Kambodschn bereinigt werden sollen und daß 
nicht zugelassen werden darf, daß sie die GnmdsJitm dieser 
Übereinkommen in Frage stellen oder ihre zeitplangemäße 
Durchfllhrung verzögern, 

Kennlllis nehmend von dem zweiten Sonderbericht des 
Generalsekretärs vom 14. Juli 1992 über die Übergangs
behörde der Vereinten Nntionen in Kambodschn12!l und ins
besondere von der Tatsache, daß sich die KaJnb<xlSl'hanische 
Volkspartei, die Nationale Einheitsfront fIir ein unabhängiges, 
neutrales, friedliches und kooperatives Kambndschn sowie 
die Nntionale Befreiungsfront des Khmer-Volkes bereit 
erklärt haben, zur Durchfllhrung der in Anhang 2 des Über
einkommens Ober eine nmfassende politische Regelung des 
Kambodscha-Kontlikts festgelegten Phnse n der Waffenruhe 
zu schreiten, und daß die Partei des Demokratischen Kam
puchea sich bislang geweigert hat, dies zu tun, 

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Tokio 
über den Friedensprozeß in Kambodscha vom 22. Juni 
1992130 und von den sonstigen in Tokio unternommenen 
Bemühungen der betroffenen Länder und Parteien zur Durch
führung der Pariser Übereinkommen, 

1. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Schwierigkeiten, denen die Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodschn bei der Durchfllhrung der am 
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23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen 
aber eine umfassende politische Regelung des Kambodscha
Konfliktsllo begegnet; 

2. unterstreicht, daß alle Unterzelchner der Pariser 
Übereinkommen an alle ihnen daraus erwachsenden Ver
pflichtungen gebunden sind; 

3. mißbilligt die fortgesetzten Verletzungen der Wnf-
fenruhe und bittet alle Parteien nacluirilcldich, alle Feindse
ligkeiten ab sofort einzustellen, mit der Behörde bei der 
Kennzeichnung aller Minenfelder voll zusammenzuarbeiten 
und alle Dislozierungen, Bewegungen oder sonstigen Maß
nahmen zu unterlassen, die auf eine Ausweitung des von 
ihnen kontrollierten Gebiets abzielen oder zu neuerlichen 
Kämpfen flIhren könnten; 

4. bekriiftigt die feste Vetpflichtung der internationa-
len Gemeinschaft auf einen Prozeß, in dessen Rahmen die 
Behörde entsprechend der Ermächtigung durch die Pariser 
Übereinkommen frei in ganz Kambodscha operieren und so 
den Abzug aller ausländiscben Truppen verifizieren und die 
vollinhaltliche Durcbflihrung der Übereinkommen sicherstel
len kann; 

5. verlangt, daß alle Parteien den friedlichen Charak-
ter des Einsatzes der Behörde achten und alles Erforderliche 
tun, um die Sicherheit des gesamten Personals der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten; 

6. bittet alle Parteien nacluirilckllch, mit der Behörde 
hei der Übertragung von Informationen 7,lIsamme1lZU8fbeiten, 
die f!Ir die Durcbflihrung der Pariser Übereinkommen nUtz
lich sind; 

7. mißbiillgt entschieden die fortgesetzte Weigerung 
einer der Parteien, in den von ihr kontrollierten Gebieten die 
erforderliche Dislozierung aller Anteile der Behörde zu ge
stntten und es der Behörde so zu ermöglichen, ihre Aufgaben 
im Rahmen der Durcbflihrung der Pariser Übereinkommen 
voll wahrzunehmen; 

8. bittet nacluirilcldich alle Staaten, insbesondere die 
Nachbarländer, die Behörde zu unterstUtzen, um die wirksa
me Durcbflihrung der Pariser Übereinkommen zu gewährlei
sten; 

9. billigt die Bemühungen, die der Generalsekretär 
und sein Sonderbeauftragter f!Ir Kambodscha unternehmen, 
um die Pariser Übereinkommen trotz der aufgetretenen 
Schwierigkeiten weiter durchzuflIhren; 

10. bittet insbesondere den Genera1sekretär und seinen 
Sonderbeauftragten, die Dislozierung der zivilen Anteile der 
Behörde zu beschleunigen, insbesondere desjenigen Anteils, 
der mit der Überwachung oder Kontrolle der bestehenden 
Verwaltungsstrukturen beauftragt ist; 

11. verlangt, daß die Partei, die es bislnng verabsäumt 
hat, in den von ihr kontrollierten Gebieten der Behörde die 
Dislozierung zu erlnnben, dies unverzüglich tut und die Pha
se n des P1aris wie auch die anderen Aspekte der Pariser 
Übereinkommen vollinhaltlich durchf6hrt; 

12. ersucht den Genera1sekretär und seinen Sooderbe
auftragten, daf!Ir Sorge zu tragen, daß die internationale Hilfe 
f!Ir die Sanierung und den WIederaufbau Kambodschns von 
nun an nur denjenigen Parteien zugute kommt, die ihren Ver
pf!ichtungen aus den Pariser Übereinkommen nachkommen 
und mit der Behörde voll zusammenarbeiten; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit nktiv befaßt zu 
bleiben. 

AI4f der 3099. SItzung einstimmig verabschiedet. 

B-'Msse 

In einem f!Ir die Rntsmitg1ieder bestimmten, an den Prä
sidenten des Sicherlteitsrats gerichteten Schreiben vom 
6. Augnst 1992131 schlug der Generalsekretär nach Ab
schluß der erforderlichen Konsultationen vor, Japan in die 
Liste der LIInder aufzunehmen, die Soldaten für die Über
gangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha zur 
Verfilgung stellten. 

Mit Schreiben vom 7. Augnst 1992'32 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie fo\gt: 

"Ich beehre mich, llmen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 6. Augnst 1992 betreffend die Erweite
rung der Liste der LIInder, die Soldaten f!Ir die Über
gangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
zur Verfilgung stellen'3J, den Rntsmitg1iedern zur Kennt
nis gebracht worden ist, die dem in Ihrem Schreiben ent
haltenen Vorschlag zustimmen. n 

Auf seiner 3124. Sitzung am 13. Oktober 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Zweiter 
Zwischenberlcht des Genera1sekretärs über die Übergangs
behörde derVereinten Nationen in Kambodscha (S/24578)n." 

Resolution 783 (1992) 
..... 13. Oklober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekriiftigung seiner Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990, 717 (1991) vom 16. Oktober 1991,718 
(1991) vom 31. Oktober 1991, 728 (1992) vom 8. Januar 
1992,745 (1992) vom 28. Februar 1992 und 766 (1992) vom 
21. Juli 1992, 

unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Sicherheits
rats am 12. Juni 1992 abgegebene Erk1ärung127, 
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sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Tokio llber 
die Nonnalisierung und den Wiederaufbau Kambodschas 
vom 22. Jnni 19921311, 

in Würdigung der Bemühungen des Präsidenten des 
Obersten Nationalrats Kambodschas, Seiner Königlichen 
Hoheit Prinz Norodom Sihanouk, um die Wiederherstellung 
des Friedens und der nationalen Einheit in Kambodscha, 

Kenntnis nehmend von der Unterstlltzung, welche die 
Partei des Staates Kambodscha, die Nationale Einheitsfront 
für ein unabhängiges, neutrales, friedliches und kooperatives 
Kamhodscha und die Nationale Befreiungsfront des Khmer
Volkes der Übergangshehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha zukommen lassen, wie auch von der Tatsache, 
daß die Partei des Demokratischen Kampuchea es nach wie 
vor verabsäumt, den Verpflichtungen nachzukommen, die sie 
mit der Unterzeichnung der am 23. Oktober 1991 in Paris 
geschlossenen Übereinkommen llber eine umfassende poli
tische Regelung des Kambodscha_KonfIiktsl1O llhemommen 
hat, wie aus dem zweiten Zwischenbericht des Generalsekre
tärs vom 21. September 1992133 hervorgeht, 

erneut erkliirend, daß die Behörde zu den von den ein
zelnen Parteien kontrollierten Gebieten vollen und uneinge
scbr!inkten Zugang haben muß, 

mit Genugtuung llber die positiven Ergebnisse, die die 
Behörde bei der Durchführung der Pariser Übereinkommen 
erzielt hat, unter anderem im Hinblick auf die Dislozierung 
ihrer Truppen in nabezu dem gesamten Land, die VerldIn
dung des W nblgesetzes, die vorläufige Registrierung der poli
tischen Parteien, den Beginn der Wählerregistrierung, die 
sichere Repatriierung von mehr als einbundertfilnfzigtausend 
Fll\chtlingen, die Fortschritte bei den Wtederaufbauprogram
men und -projekten und die Kampagne zur Achtung der 
Menschenrechte, 

mit Genugtuung llber den Beitritt des Obersten National
rats Kambodschas zu mehreren interuationalen Menschen
rechtskonventionen, 

sowie mit Genugtuung llber die Fortschritte, die die Be
hörde bei der Verstärkung ihrer Aufsicht und Kontrolle llber 
die in den Pariser Übereinkommen beschriebenen Verwal
tungsstrukturen erzielt hat, sowie in Anerkennung der 
Bedeutung dieses Teils ihres Mandats, 

ferner mit Genugtuung über die Tatsache, daß der 
Oberste Nationalrat Kambodschas seine Aufgaben im 
Einklang mit den Pariser Übereinkommen wahrnimmt, 

mit Dank an die Staaten und internationalen Fmanz
institutionen, die während der Tokioer Ministerkouferenz 
über den Wiederaufbau und die Nonnalisierung Kambo
dschas am 20. und 22. Juni 1992 finanzielle Beiträge für den 
Wiederaufbau und die NormaIisierung Kambodschas ange
kllndigt haben, 

mit dem Ausdruck seiner Dankbarkeit gegenüber den Re
gierungen Thailands und Japans für ihre Bemllhungen, Lö
sungen für die gegenwärtigen Probleme bei der Durchführung 
der Pariser Übereinkommen zu finden, 

zutiefst besorgt llber die Schwierigkeiten, denen sich die 
Behörde gegenübersieht nnd die vor allem auf die Unsicher
heit und die WJrtschafts1age in Kambodscha zurl\ckzuführen 
sind, 

1. billigt den zweiten Zwiscbenbericht des General-
sekretärs vom 21. September 1992 über die Übergangsbe
hörde der Vereinten Nationen in Kambodscha!33; 

2. bestlitigt, daß der Wnblprozeß in Übereinstimmung 
mit Ziffer 66 des Berichts entsprechend dem in dem Durch
flIhrungsplan festgesetzten Zeitplan vonstatten gehen wird 
und daß infolgedessen die Wnblen zu einer verfassunggeben
den Versammlung spätestens im Mai 1993 abgehalten wer
den; 

3. unterstlitz.t die aus Ziffer 67 des Berichts hervor-
gehende Absicht des Generalsekretärs im Hinblick auf die 
Kontrollpunkte im Lande selbst und entlang der Grenzen zu 
den Nachbarländeru; 

4. dankt dem Generalsekretär und seinem Sonder
beauftragten für Kambodscha für ihre Bemühungen sowie 
den Mitgliedstaaten, die mit der Behörde im Hinblick auf die 
Lösung der SehWierigkeiten, die ihr begegnet sind, zusam
menarbeiten, und bittet nachdrllcklich alle Stanten, insbeson
dere die Nachharstaaten, die Behörde zu unterstlltzen, um die 
wirksame Durchführung der Pariser Übereinkommenl1o si
cherzustellen; 

5. mißbilligt die Tatsache, daß die Partei des Demo-
kratischen Kampnchea unter Mißachtung der in seiner Reso
lution 766 (1992) enthaltenen Ersuchen und Forderungen 
ihren Verpflichtungen bisher nicht nachgekommen ist; 

6. verlangt, daß die in Ziffer 5 genannte Partei ihren 
Verpflichtungen nach den Pariser Übereinkommen sofort 
nachkommt, daß sie in den von ihr kontrollierten Gebieten 
unverzi1g1ich die volle Dislozierung der Behörde erleichtert 
und daß sie Phase n des Plans, insbesondere die Kantonie
rung und Demobilisierung, sowie alle anderen Aspekte der 
Pariser Übereinkommen vollinhaltlich durchfllhrt, unter 
Berl\cksichtigung der Tatsache, daß alle Parteien in Kam
bodscha gleichermaßen zur Durchführung der Pariser Über
einkommen verpflichtet sind; 

7. verlangt die uneingescbr!inkte Einbaltung der Waf
fenrohe, fordert alle Parteien in Kambodscha auf, bei der 
Abgrenzung der Mineufelder mit der Behörde voll zusam
menzuarbeiten und alle Maßnabmen zu unterlassen, die auf 
eioe Ausweitung des von ihnen kontrollierten Gebiets ab
zielen, und verlangt ferner, daß diese Parteien die von der 
Behörde vorgenommenen Untersuchungen von Informationen 
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über ausländische Truppeu, ausländische Hilfe und Verlet
zungen der Waffenruhe in dem ihrer Kontrolle unterstehen
den Gebiet erleichtern; 

8. verlangt erneut, daß alle Parteien alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des ge
samten Personals der Vereinten Nationen ergreifen und jede 
gegen dieses Personal gerichtete Drohung oder Gewalthand
lung unterlassen; 

9. unterstreicht, wie wichtig es im Einklang mit Arti-
kel 12 des Übereinkommens über eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts ist, daß die Wahlen in 
einem neutralen politischen Umfeld stattfinden, ermutigt den 
Genera1sekretär und seinen Sonderbeauftragten, ihre Bemü
hungen um die Schaffung eines solchen Umfelds fortzuset
zen, und ersucht in diesem Zusammenhang insbesondere dar
um, daß der Hörfunksender der Behörde unverzüglich einge
richtet wird und daß er das gesamte Hoheitsgebiet Kambo
dschas erreicht; 

10. ermutigt den Generalsekretär und seinen Sonder
beauftragten, alle auf grund des Mandats der Behörde offen
stehenden Möglichkeiten, einschließlich nach Anhang 1 Ab
schnitt B Absatz 5 b) der Pariser Übereinkommen, in vollem 
Umfang zu nutzen, um der bestehenden Zivilpolizei bei der 
Lösung der zunehmenden Probleme hei der Anfrechterhal
tung von Recht und Ordnung in Kambodscha ein wirksame
res Vorgehen zu ermöglichen; 

11. bittet die Staaten und die internationalen Fmanz
institutionen, die auf der am 20. und 22. Juni 1992 in Tokio 
abgehaltenen Ministerkonferenz über die Normalisierung und 
den Wiederaufbau Kambodschas bereits angekilndigten Bei
träge so bald wie möglich hereitzustellen und dsbei denjeni
gen Beiträgen, die rasche Ergebnisse erwarten lassen, Vor
rang einzuräumen; 

12. bittet die Regierungen Thailands und Japans, in 
Zusammenarbeit mit den Kovorsitzenden der Pariser Kam
bodscha-Konferenz und gegebenenfalls im Benehmen mit 
anderen Regierungen ihre Bemühungen um die Lösung der 
gegenwärtigen Probleme bei der Durchführung der Pariser 
Übereinkommen fortzusetzen und dem Genera1sekretär und 
den Kovorsitzenden der Konferenz bis zum 31. Oktober 1992 
über das Ergebnis ihrer Bemühungen Bericht zu erstatten; 

13. bittet den Generalsekretär, entsprechend seiner in 
Ziffer 70 seines Berichts zum Ausdruck gebrachten Absicht 
die Kovorsitzenden der Pariser Kambodscha-Konferenz zu 
bitten, unmittelbar nach Erhalt des in Ziffer 12 erwiihnten 
Berichts entsprechende Konsultationen im Hinblick auf den 
vollständigen Vollzug des Friedensprozesses zu flihren; 

14. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat so 
bald wie möglich und spätestens bis zum 15. November 1992 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten, 
und verpflichtet sich, falls die derzeitigen Schwierigkeiten bis 
dahin nicht überwunden sind, zu prüfen, welche weiteren 

Schritte erforderlich und geeignet sind, um die Verwirkli
chung der grundlegenden Ziele der Pariser Übereinkommen 
sicherzustellen; 

15. beschlieJlt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

AI4 der 3124. Sltmng einstimmig veralnchledet. 

Beschliisse 

In einem Schteiben an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 21. Oktober 1992134 schlug der Genera1sekretär 
nach weiteren Konsultationen vor, Brunei Darussalam in die 
Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, die Soldaten für die 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
zur Verfilgung stellten. 

Mit Schteiben vom 23. Oktober 1992135 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß DIr 
Schteiben vom 21. Oktober 1992 betreffend die Hinzu
fügung eines Landes zur Liste der Mitgliedstaaten, die 
Soldaten für die Übergangsbehörde der Vereinten Natio
nen in Kambodscha zur Verfilgung stellen134

, den Rats
mitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist Sie stim
men dem darin enthaltenen Vorschlag zu." 

Anf seiner 3143. Sitzung am 30. November 1992 erörter
te der Rat den Punkt "Die Situation in Kambodscha: Bericht 
des Generalsekretärs über die Durchführung der Resolution 
783 (1992) des Sicherheitsrats (SJ24800)".17 

Resolution 792 (1992) 
vom 30. November 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Bekrliftlgung seiner Resolutionen 668 (1990) vom 
20. September 1990, 717 (1991) vom 16. Oktober 1991, 718 
(1991) vom 31. Oktober 1991, 728 (1992) vom 8. Januar 
1992, 745 (1992) vom 28. Februar 1992, 766 (1992) vom 
21. Juli 1992 und 783 (1992) vom 13. Oktuber 1992, 

unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärs 
vom 15. November 1992 über die Durchführung der Resolu
tion 783 (1992)136, 

in W/Jrdigung der kontinnierlichen Bemühungen des Prä
sidenten des Obersten Nationa1rats Kambodschas, Seiner Kö
niglichen Hoheit Prinz Norodom Sihanouk, um die Wieder
herstellung des Friedens und der nationalen Einheit in 
Kambodscha, 

in Bekriiftlgung seiner Verpflichtung, die am 23. Oktober 
1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen über eine um
fassende politische Regelung des Kambodscha_KonfliktsllO 

durchzufllhten, sowie seiner Entschlossenheit, den Zeitplan 
für den Vollzug des Friedensprozesses einzuhalten, der zur 
Abhaltung von Wahlen zu einer verfassunggebenden Ver-
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sammlung im April/Mai 1993, zur Annahme einer Verfas
sung und danach zur Bildung einer neuen kambodscbani
schen Regierung ftlhren soll, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, daß alle kambo
dschanischen Parteien, die betroffenen Staaten und der Ge
neralsekretär einen engen Dialog unterhalten, um den Frie
densprozeß wirksam zum Abschluß zu bringen, 

unter Hinweis darauf, daß alle Kambodschaner gemäß 
Artikel 12 des Übereinkommens über eine umfassende poli
tische Regelung des Kambodsche-Konflikts das Recht haben, 
ihre eigene politische Zukunft durch die freie und faire Wahl 
einer verfassunggebenden Versammlung zu bestimmen und 
daß politische Parteien, die an der Wahl teilzunehtnen 
wünschen, gemäß Ziffer 5 des Anhangs 3 zu dem Überein
kommen gebildet werden können, 

In Anbetracht der Erörterungen während der Konsultatio
nen vom 7. und 8. November 1992 in Beijing zwischen den 
Kovorsitzenden der Pariser Kambodscha-Konferenz hinsicht
lich einer Präsidentschaftswahl sowie der Auffassung der 
Kovorsitzenden, die vom Generalsekretär geteilt wird, daß 
eine solche Wahl zum Prozeß der nationalen Aussöhnung 
beitragen und das Klima der Stabilität in Kambodscha 
verstätken helfen könnte, 

mit Genugtuung über die Erfolge des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretäts für Kambodscha und der Übergangs
behörde der Vereinten Nationen in Kambodscha bei der 
Durchführung der Pariser Übereinkommen, 

mit Genugtuung insbesondere über die Fortschritte bei 
der Wählerregistrierung, 

sowie mit Genugtu1J1!g über die Bemühungen der Be
hörde, ihre Beziehungen zu dem Obersten Nationa1rat 
Kambodschas sowie ihre Aufsicht und Kontrolle über die 
bestehenden Verwaltungsstrukturen zu verstätken, unter 
anderem um größtmögliche Einigkeit über wesentliche Rege
lungen betreffend die Wahlen, die natürlichen Ressourcen, 
den Wiederautbau, das nationale Erbe und die Menschen
rechte, über die Beziehungen mit den internationalen Fmanz
institotionen und über die Frage der im Land lebenden Aus
länder und der Einwanderer zu erzielen, 

sowie In Anbetracht der Bemühungen der Behörde, auf 
die von der Partei des Demokratischen Kampuchea ge
äußerten Bedenken einzugehen, insbesondere auch durch 
Maßnalunen zur Nachprüfung des Abzugs aller ausländischen 
Kräfte, Berater und Soldaten aus Kambodscha, die enge Zu
sammenarbeit zwischen der Behörde und dem Obersten Na
tiona1rat als Verkörperung der kambodscbanischen Souveräni
tät, die Schaffung technischer Beratungsausschüsse zur 
Beratung des Obersten Nationalrates und der Behörde, die 
Ausweitung der Aufsicht und Kontrolle der Behörde über die 
füuf Schlüsselhereiche der Verwaltung, die in den Patiscr 
Übereinkommen festgelegt sind, in den Landestei1en, zu de
nen die Behörde Zugang hat, und die Schaffung von Arbeits-

gruppen in diesen Landesteilen, um die Parteien in die Lage 
zu versetzen, an den Akövitäten der Behörde in diesen füuf 
SchlUsseIhereichen beteiligt zu sein und darüber Informatio
nen zu erhalten, 

mit demAusdruck seiner Dankbarkeit gegenüber den Re
gierungen Japaus und Thailands für ihre Bemühungen, Lö
sungen für die gegenwärtigen Probleme bei der Durchführung 
der Patiscr Übereinkommen zu finden, 

sowie mit dem Ausdruck seiner Dankbarkeit für die Be
mühungen der Kovorsitzenden der Pariser Kambodscha
Konferenz, im Benehtnen mit allen Parteien gemäß Resolu
tion 783 (1992) einen Weg zu finden, um die Pariser 
Übereinkommen vollinhaltlich durchzuftlhren, 

unter MißbiUlgung dessen, daß die Partei des Demokrati
schen Kampuchea ihren Verpflichtungen aus den Pariser 
Übereinkommen nicht nachkommt, insbesondere was den un
gehinderten Zugang der Behörde zu den von der Partei des 
Demokratischen Kampuchea kontrollierten Landesteilen zum 
Zweck der Wählerregistrierung und zu anderen Zwecken der 
Übereinkommen betrifft und was die Anwendung von Pha
se n der Waffenruhe hinsichtlich der Kantonierung und 
Demobilisierung ihrer Truppen betrifft, 

unter MißblUlgung der jüngsten Verletzungen der Waf
fenruhe und ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit in Kam
bodscha, die Bedeutong der Einhaltong der Waffenruhe un
terstreichend und mit dem Aufruf an alle Parteien, ihren 
Verpflichtungen in dieser Hinsicht nachzukommen, 

unter Verurteilung der Angriffe gegen die Behörde, ins
besondere der vor kurzem abgegebenen Schüsse auf Hub
schrauber der Behörde und auf Wablregistrierungspersonal, 

besor,gtüher die wirtschaftliche Sitoation in Kambodscha 
und ihre Auswirkungen auf die Durchführung der Pariser 
Übereinkommen, 

1. macht sich den Bericht des Generalsekreläts vom 
15. November 1992136 über die Durchführung der Resolution 
783 (1992) des SicheIheitsrats zu eigen; 

2. bestiitlgt, daß die Wahl zu einer verfassunggeben-
den Versammlung in Kambodscha spätestens im Mai 1993 
abgehalten wird; 

3. nimmt Kenntnis von der Entscheidung des General-
sekretärs, seinen Sonderbeauftragten für Kambodscha dahin 
gehend anzuweisen, Eventoalfa1lpläne für die Organisation 
und Durchführung einer Präsidentschaftswahl durch die Über
gangsbehörde der Vereimen Nationen in Kambodscha aufzu
stellen, und ersucht den Generalsekretär außerdem in Anbe
tracht dessen, daß eine solche Wahl in Verbindung mit der 
geplanten Wahl zu einer verfassunggebenden Versammlung 
abzuhalten wäre, etwaige Empfehlnngen zur Abhaltung einer 
solchen Wahl dem Rat zur Beschlußfassung vorzulegen; 

4. ruft alle kambodscbanischen Parteien auf, mit der 
Behörde voll zusammenzuarbeiten, um ein neutrales politi-
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sches Umfeld für die Abhaltung freier und fairer Wablen zu 
schaffen und Akte der DrangsaIierung, der Einschlh;hterung 
und der politischen Gewalt zu verhindern; 

5. beschließt, daß die Behörde mit den Vorbereitun-
gen für freie und faire Wablen fortfährt, die im ApriIJMai 
1993 in allen Teilen Kambodschas abgehalten wenlen sollen, 
zu denen sie ab 31. Januar 1993 vollen und freien Zugang 
hat; 

6. foniert den Obersten NatinnaIrat Kambodschas auf, 
auch weiterhin in regelmäßigen Abständen unter dem Vorsitz 
seiner Königlichen Hoheit Prinz Norodom Sihanonk zusam
menzutreten; 

7. verurteilt, daß es die Partei des Demokratischen 
Kampuchea verabsäumt hat, ihren Verpflichtungen nachzu
kommen; 

8. verlangt, daß die Partei des Demokratischen 
Kampuchea ihren Verpflichtungen aus den am 23. Oktober 
1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen über eine 
uinfassende politische Regelung des Kambodscha_KonfliktsIlo 

sofort nachkommt; daß sie unverzüglich die volle Dislozie
rung der Behörde in den von ihr kontrollierten Landesteilen 
erleichtert; daß sie die Wäblerregistrierung in diesen Gebieten 
nicht behindert; daß sie die Betätigung anderer politischer 
Parteien in diesen Gebieten nicht behindert und daß sie die 
Phase TI der Waffenruhe, insbesondere die Kantonierung und 
Demobilisierung, sowie alle anderen Aspekte der Pariser 
Übereinkommen vollinhaltlich durchfährt, unter Berück
sichtigung der Tatsache, daß alle Parteien in Kambodscha 
gleichermaßen zur Durcbföhrung der Pariser Übereinkommen 
verpflichtet sind; 

9. verlangt nachdrtJcklich, daß die Partei des Deniir 
kratischen Kampuchea voll an der Durchführung der Pariser 
Übereinkommen mitwirkt, einschließlich deren Bestinnnun
gen betreffend die Wablen, und ersucht den Generalsekretär 
und die betroffenen Staaten, weiterhin bereit zu sein, den 
Dialog mit der Partei des Demokratischen Kampuchea zu 
diesem Zweck fortzusetzen; 

10. fordert diejenigen, die davon betroffen sind, auf, 
sicherzustellen, daß Maßnahmen im Einklang mit den Be
stinnnungen von Artikel vn des Anhangs 2 des Übereinkom
mens über eine umfassende politische Regelung des Kambo
dscha-Konflikts getroffen werden, um die Ueferung von 
Erdölprodukten in Landesteile zu verhindern, die von einer 
kambodschanischen Partei besetzt sind, welche die militäri
schen Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht einhält, 
und ersucht den Generalsekretär, die Modalitäten dieser Maß
nahmen zu prüfen; 

11. verpflichtet sich, geeignete Maßnahmen zu erwä
gen, die anzuwenden wären, falls die Partei des Demo
kratischen Kampuchea die Durcbföhrung des Friedensplans 
behindern sollte, wie zum Beispiel das Einfrieren ihrer 
Vermögenswerte außerhalb Kambodschas; 

12. bluet die Behörde, alle erforderlichen Grenzkon
trollpunkte zu errichten, ersucht die Nachbarstaaten um ihre 
uneingeschränkte Kooperation bei der Errichtung und Erhal
tung dieser Kontrollpunkre, und ersucht den Generalsekretär, 
sofortige Konsultationen mit den beteiligten Staaten hinsicht
lich der Errichtung und des Betriebs dieser Kontrollpunkte 
abzuhalten; 

13. unterstUtzt die Entscheidung des Obersten Natio
nalrats vom 22. September 1992, ein voröbergehendes Verbot 
für die Ausfuhr von Stammholz aus Kambodscha zu erlassen, 
um die natilrlichen Ressourcen Kambodschas zu schützen; er
sucht die Staaten, besonders die Nachbarstaaten, dieses 
vorübergehende Verbot zu achten, indem sie solches Stamm
holz nicht importieren; und ersucht die Behörde, geeignete 
Maßnahmen ZU treffen, um die Anwendung dieses vorüber
gehenden Verbots sicherzustellen; 

14. ersucht den Obersten Nationalrat, die Verabschie
dung eines ähnlichen voröbergehenden Verbots für die Aus
fuhr von Mineralien und Edelsteinen zu erwägen, um die na
türlichen Ressourcen Kambodschas zu schützen; 

15. verlangt, daß alle Parteien ihrer Verpflichtung zur 
Einhaltung der Waffenruhe nachkommen, und fordert sie auf, 
Zurückhaltung zu üben; 

16. ersucht die Behörde, die Waffenruhe auch weiter
hin zu überwachen und wirksame Maßnahmen zu treffen, um 
das Wiederaufleben oder eine Eskalation der Kämpfe in 
Kambodscha zu verbindern, ebenso wie VorftUle von Ban
ditentum nnd Waffenschmuggel; 

17. verlangt llI4ßerdem, daß alle Parteien alle erforder
lichen Maßnahmen treffen, um das Leben und die Sicherheit 
des Personals der Behörde in ganz Kambodscha zu schützen, 
indem sie insbesondere auch sofortige Anweisungen in die
sem Sinn an ihre militärischen Führer erteilen und dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs über ihr Vorgehen 
Bericht erstatten; 

18. ersucht den GeneraIsekretär, die Auswirkungen auf 
den Wablprozeß zu untersuchen, die sich durch die Weige
rung der Partei des Demokratischen Kampuchea ergeben, ihre 
Truppen zu kantonieren und zu demobilisieren, und in Anbe
tracht dieser Situation alle geeigneten Schritte zu unterneh
men, um den erfolgreichen Vollzug des Wablprozesses 
sicherzustellen; 

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Aus
wirkungen der möglicherweise unvollständigen Durchföhrung 
.der in den Pariser Übereinkommen enthaltenen Bestinnnun
gen fiber die Abrüstung und Demobilisierung auf die Sicher
heit in Kambodscha nach den Wablen zu untersuchen nnd 
darüber Bericht zu erstatten; 

20. bluet die Staaten und die internationalen Organisa
tionen, die Kambodscha WIrtschaftshiIfe gewähren, ein Tref
fen einzuberufen, um den derzeitigen Stand der WIrtscbafts
hilfe für Kambodscha im Gefolge der Ministerkonferenz fiber 
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die Normalisierung und den Wiederaufbau Kambodschas zu 
prIlfen, die am 20. und 22. Juni 1992 in Tokio abgehalten 
wurde; 

21. blttet.ferner den GeneralsekreUir, dem Sicherlteits
rat so bald wie möglich und spätestens am 15. Februar 1993 
über die Durchführung dieser Resolution sowie über alle wei
teren Maßnnhmen Bericht zu erstatten, die erforderlich und 
geeignet sein könnten, um die Verwirklichung der grundle
genden Ziele der Pariser Übereinkommen sichemJstellen; 

22. beschließt, mit der Angelegenhelt aktiv befaßt zu 
bleiben. 

AI4! der 3143, Silzung mit 14 StImmen olme Gegen
stimme bei 1 Enthaltlmg (China) verobschkdet. 

BrsebJiisse 

Im Anschluß an Konsu1tationen am 2. Dezember 1992 
gab der Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende 
Erklllrung gegenüber den Medien ab93: 

''Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten ihrer 
tiefen BesoIg11is und Empörung über die immer hlIufige
ren Angriffe auf Personal der Vetelnten Nationen bei 
verschiedenen Friedensoperationen Ausdruck verleihen. 

In den letzten Tagen ist es zu mehteren ernsten 
Vorfällen gekommen, von denen MIlitlir- und Zivilperso
na! bei der Verifikationsmisslon der Vetelnten Nationen 
für Angola II, der 'Obergangsbehörde der Vereinten Na
tionen in Kambod'ICha und der Schutztruppe der Verein
ten Nationen betroffen war. 

Am 29. November wurde in Uige im nördlichen 
Angola ein zur Verifikationsmisslon der Vereinten 
Nationen für Angola TI gehörender brasilianischer 
Polizeibeobachter infolge des Ausbruchs von Feindse
ligkeiten zwischen der Nationalen Union für die völlige 
Unabhängigkeit Angolas und Regierungsstreitkrfiften, in 
deren Verlauf das Lager der Mission ins Kreuzfeuer 
geriet, getötet. Die Ratsmitglieder sprechen der Regie
rung Brasiliens und den trauernden Angehilrlgen ihre 
tiefempfundene Anteilnnhme und iht Beileid aus. 

Die Sitnatlon bei der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, die bereits mehr als 300 AusfiU1e vmzeichaen 
mußte, darunter 20 Gefallene. ist auch weiterhin höchst 
beunruhigend. Am 30. November 1992 sind zwei 
spanische Soldaten der Truppe in Bosnien und Herze
gowina bei einem Minenangriff schwer verwundet 
worden, und heute wurde ein dlInischer Soldat der 
Truppe von bewaffneten Mlinnem entführt. 

Am 1. Dezember worden zwei britische Militllrbe
obachter der 'Übergangsbehörde der Vereinten Nationen 
in Kambodscha und vier Marinebeobachter - zwei aus 
den Pbillppinen, einer aus Neusreland und einer aus dem 
Vereinigten Königreich -, die sich in der Provinz Kom
pong Thom auf Patrouille befanden, von Streitkräften 
der Nationalen Armee des Demokratischen Kampuchea 
widerrechtlich gefangengenommen. Ein Hubschrauber 
der Behörde, der geschickt worden war, um die Ver
handlungen zu ihrer Freilassung zu erleichtern, wurde 
beschossen, wobei ein an Bord befindlicher französischer 
MililIirbeobachter verwundet wurde. Außerdem sind heu
te sechs zivile Pollzeibeobachter der Behörde - drei 
Indonesier, zwei Tunesier und ein Nepalese - bei zwei 
Vorfällen, bei denen Landminen im Spiel waren, in der 
Provinz Siem Reap verwundet worden. 

Die Ratsmitglieder verurteilen diese Angriffe auf 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
verlaagen, daß alle angesprochenen Parteien alles Erfor
derliche tun, um eine Wiederholung solcher Angriffe zu 
verhindern. Die Ratsmitglieder erachten die Entfilhrung 
und Gefangenbaltung von Friedenssicherungspersonal 
der Vereinten Nationen für völlig inakzeptabel und 
verlangen die sofortige und bedingungslose Freilassung 
des beneffenden Personals der 'Übergangsbehörde der 
Vereinten Nationen in Kambodscha und der Schutz
truppe der Vereinten Nationen." 

Auf seiner 3153. Sitzung am 22. Dezember 1992 erör
terte der Rat den Punkt "Die Sitnatlon in Kambodscha". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor get1lhrte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erklärung im Namen des Rates 
abl31: 

"Der Sicherlteitsrat verurteilt nachdrücklich die 
widerrechtliche Festhaltung von Persona! der 'Übergangs
behörde der Vereinten Nationen in Kambodscha durch 
Teile der Parte! des Demokratiscben Kampuchea sowie 
die gegen dieses Personal gerichteten Akte der Bedr0-
hung und Einschüchterung. Er verlangt, daß derartige 
Maßnalunen sowie alle sonstigen feindseligen Handlun
gen gegen die Behörde sofort aufhören und daß alle 
Parteien alles Erforderliche tun, um das Leben und die 
Sicherheit des Personals der Behörde zu gewilhrleisten. 

Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, 
ihre Verpflichtungen aus den am 23. Oktober 1991 in 
Paris unterzeichneten Übereinkommen über eine um
fassende politische Regelung des Kambodscha-Kon
fliktsU

" genauestens zu erfIIllen, uneingeschränkt mit der 
Behörde zusammenzuarbeiten und alle einschlägigen 
Resolutionen des Rates zu achten." 

- 51 -



DIE SITUATION IM NAHEN OSTENI38 

Bescblilsse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
14. Januar 1992139 berichtete der Generalsekretllr, daß die 
Regiernng Schwedens seinen Vorgänger davon in Kenntnis 
gesetzt habe, daß sie nicht in der Lage sein werde, die von 
ihr seit 1980 für die Interimstrnppe der Vereinten Nationen 
in Libanon gestellte Sanitätseinheit über den 31. Oktober 
1991 hinaus beizubehalten. Die Suche nach einem Ersatz 
habe einige Zeit in Anspruch genommen, und Norwegen und 
Schweden hätten als vorübergehende Maßnahme nach dem 
Abzug der schwedischen Einheit gemeinsam einen kleinen 
Sanitätstrnpp für Notfäl1e zur Verfügung gestellt. 

Nach· Abschluß der erforderlichen Konsultationen 
beabsichtige der Generalsekretllr, das Angebot der Regierung 
Polens, die bisher nicht zur Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libnnon beigetragen hobe, zur Stellung der 
Sanitätseinheit nnzunehmen. 

Mit Schreiben vom 17. Jnnuar 1992140 untenichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vOlD 14. Jnnuar 1992 betreffend die Sani
tätseinheit der Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libnnonl39 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrern 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem nn den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichte
ten Schreiben vom 20. Jnnuar 1992141 setzte der Generalse
kretär die Rntsmitglieder von einer die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon betreffenden Entwicklung in 
Kenntnis. 

Der Genera1sekretär erklärte, daß eine gemischte mili
täriscbe Arbeitsgruppe aus Vertretern der libanesischen 
Armee und der Truppe inzwischen eine Empfehlung vorge
legt habe, wonach die Truppe den westlichen Teil des Sek
tors des ghnnaischen Bataillons westlich von Marnkah der 
libanesischen Armee übergeben werde. Der Befehlshober der 
libanesischen Armee habe den Kommnndeur der Truppe da
von in Kenntnis gesetzt, daß die Regierung Libanons die 
Empfehlung der gemischten Arbeitsgruppe nngenommen 
habe. Der Generalsekretär begrüße diese Empfehlung und 
habe beschlossen, sie nnzunehmen, da der vorgeschlagene 
Schritt den Prozeß der Dislozierung der libanesischen Armee 
im sUdlichen Libnnon fortsetzen und auf diese Weise zur 
Wiederherstellung der Autorität der Regierung in diesem 
Gebiet beitragen werde. Er werde es der Truppe außerdem 
ermöglieben, ihre Dislozierung nn nnderen Orten des Ein
satzgebiets, nn denen ihre Präsenz stärker gebraucht werde, 
zu verstärken. Die Übergabe werde stattfinden, sobald die 

erforderlichen praktischen Vorkehrungen getroffen worden 
seien. 

Mit Schreiben vom 28. Jnnuar 1992142 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. Jnnuar 1992 betreffend die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon141 den Mitglie
dern des Sicherbeitsrats zur Kenntnis gebracht worden 
ist. 

Die Rntsmitglieder nehmen den Inhn1t des Schrei
bens zur Kenntnis und begrüßen insbesondere den Plan, 
wonach die Truppe den westlichen Teil des Sektors des 
ghanaischen Bataillons westlich von Marakah der liba
nesischen Armee übergeben wird, wodnrch die Truppe 
in die Lage versetzt wird, ihre Dlslozierung nn nnderen 
Orten des Einsatzgebiets zu verstärken." 

Auf seiner 3040. Sitzung am 29. Innuar 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Sitnation im Nahen OSten: Bericht 
des Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon (S/23452)"! 

Resolution 734 (1992) 
vom 29. JIIDIUU' 1m 

Der SIcherheilsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. März 1978,501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5.1uni 1982, 509 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Sitnation in Libanon, 

nach Priiftmg des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. Jnnuar 1992 über die Interimstruppe der Vereinten Na
tionen in LibanonI" und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen, 

unter Hinweis auf das Addendum vom 28. Jnnuar 
1991144 zum Bericht des Generalsekretärs vom 22. Jnnu
ar 1991145, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen nn den 
Generalsekretär, datiert vom 17. Jnnuar 1992146

, 

dem Antrag der Regierung Libnnons stattgebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libnnon um einen weiteren 
Interimszeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31. Juli 1992, zu verlängern; 

2. büllgtdie Gesamtzielsetzong des Generalsekretärs, 
die in Ziffer 33 seines Berichts vom 21. Januar 1992 über die 
Interlmstruppe der Vereinten Nationen in LibanonI" enthn1ten 
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ist, wonach die Effektivität der Truppe verbessert werden 
soll; 

3. billigt insbesondere die Empfehlungen. die in 
Ziffer 59 c) i) und ü) des Addendums vom 28. Januar 
1991144 zu dem Bericht des Generalsekretärs vom 22. Januar 
1991145 zusammengefaßt sind; 

4. bittet den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
truppensteIlenden Ländern weiter zu prüfen, wie die in Zif
fer 2 genannte Gesamtzielsetzung verwirklicht werden kann, 
und im Hinblick auf die in den Ziffern 2 und 3 genannten 
Ziele entsprechende Maßnahmen zu ergreifen; 

5. bekundet ermut Seine nachdrückliche Unterstüt-
zung fiIr die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhlingigkeit Libanons innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen; 

6. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 
426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978147 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die volle Wabrnehmung ihres Auf
trags uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

7. erkllirt erneut, daß die Truppe ihren in den Res0-
lutionen 425 (1978),426 (1978) sowie in allen anderen ein
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag voll wahrzuneh
men hat; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen von der Durch
filhrung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fort
zusetzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

AIif der 3040. SI/VJIIg einstimmig verabschiedet 

BeschlIisse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 734 (1992) die folgende 
Erklärung ab14': 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den ge
mäß Ratsresolution 701 (1991) vom 31. Juli 1991 vorge
legten Bericht des Generalsekretärs vom 21. Januar 1992 
über die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non1

'" mit Dank zur Kenntnis genommen. 

Die Ratsmitglieder bekräftigen ihr Eintreten fiIr die 
volle Souveränität, Unabhlingigkeit, territoriale Unver
sehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen. In diesem Zusam
menhang erklliren sie, daß alle Staaten jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhlin
gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung oder 
Androhung von Gewalt zu unterlassen haben. 

AnIäßlich der vom Rat auf der Grundlage der Re
solution 425 (1978) vom 19. März 1978 vorgenommenen 
Verllingerung des Mandats der Truppe um einen weite
ren Interimszeitraum betonen die Ratsmitglieder erneut 
die Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich durch
zuführen. Sie hekunden erneut ihre volle Unterstützung 
für das Übereinkommen von Taif und beglückwünschen 
die libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Be
mühungen. in voller Abstimmung mit der Truppe Ein
heiten ihrer Armee im Süden des Landes zu dislozieren. 
Die Ratsmitglieder bitten alle Beteiligten nachdrücklich, 
die Truppe uneingeschränkt zu unterstützen. 

Die Ratsmitglieder bringen ihre Besorgnis über die 
im südlichen Libanon nach wie vor andauernde Gewalt 
zum Ausdruck und bitten alle Parteien nachdrücklich, 
Zurückhaltung zu ühen. 

Die Ratsmitglieder benutzen diesen Anlaß, dem 
Generalsekretär und seinen Mitarheitern fiIr die an
haltenden Bemühungen zu danken. die sie in dieser 
Hinsicht unternehmen, und den Soldaten der Truppe und 
den truppenstellenden Ländern fiIr ihre Opfer und ihr 
unter schwierigen Umständen erfolgendes Eintreten fiIr 
die Sache des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit ihre Anerkennung auszusprechen." 

Auf seiner 3053. Sitzung am 19. Februar 1992 erörterte 
der Rat den Punkt ''Die Situation im Nahen Osten: Schreiben 
des Ständigen Vertreters Libanons bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
17. Februar 1992 (S/23604)": 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen die folgende Erklärung ab!49: 

"Die Ratsmitglieder sind tief besorgt über die er
neut und verstärkt einsetzende Gewalt im südlichen li
banon und in anderen Gebieten der Region. Der Rat be
klngt insbesondere die jüngsten Tötungen und die an
haltende Gewalt, die weitere Todesopfer zu fordern und 
die Region noch mehr zu destabilisieren droht 

Die Ratsmitglieder fordern alle Beteiligten auf, 
größte ZurIickhaitung zu üben, um der Gewalt ein Ende 
zu setzen. 

Die Ratsmitglieder bekräftigen ihr in Resolution 
425 (1978) vom 19. März 1978 niedergelegtes Eintreten 
fiIr die volle Souveränität, Unabhlingigkeit, territoriale 
Unversehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen. In diesem 
Zusammenhang erklären sie, daß alle Staaten die gegen 
die territoriale Unversehrtheit nder die politische Un
abhängigkeit eines Staates gerichtete nder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinhare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. , 
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Die Ratsmitglieder bringen ihre anhaltende Unter
stützung fIJr alle Bemühungen zum Ausdruck, auf der 
Grundlage der Resolutionen 242 (1 %7) vom 22. Novem
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 Frieden 
in der Region herbeizuführen. Die Ratsmitgliederfordern 
alle betroffenen Parteien nachdrilcklich auf, den laufen
den Friedensprozeß nach Kräften zu fördern." 

Auf seiner 3081. Sitzung am 29. Mai 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: Bericht des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nntionen fIJr die Truppenentflechtung (S/23955)".43 

Resolution 756 (1992) 
vom 29. Mall992 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Mai 1992 über die Beobachtertruppe der Vereinten Na
tionen fIJr die Truppenentflechtung"". 

beschließt, 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durcbfilh-
rung seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 
aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nntionen fIIr die Truppenentflechtung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. Novem
ber 1992, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Situation 
und die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getrof
fenen Maßnahmen vorzulegen. 

A1if der 3081. Slr.ung eInsümmIg verabschiedet. 

Bescbliisse 

Auf derselben Sitzung gah der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 756 (1992) die folgende 
Erklärung ahl51 : 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nntionen fIJr die Trup
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

Bekanntlich heißt es in Ziffer 20 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 19. Mai 1992 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nntionen fIJr die 
Truppenentfiechtung150: '1m israeliseh-syrischen 
Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nabostsi
tuation insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell 
geflihrlich, woran sich voraussichtlich auch nichts 
ändern wird, solange keine umfassende, alle 

Aspekte des Nahostproblems einbeziehende Rege
lung erzielt werden kann.' Diese Erklärung des 
Generalsekretärs gibt auch die Auffassung des 
Sicherheitsrats wieder." 

Auf seiner 3102. Sitzung am 30. Juli 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situntion im Nahen Osten: Bericht des 
Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereimen 
Nntionen in Libanon (SI2434I)"." 

Resolution 768 (1992) 
vom 30. JoH 1992 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

nach PriJfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. Juli 1992 über die Interimstruppe der Vereinten Nntionen 
in Libanon'" und Kenntnis nehmend von den darin getrof
fenen Feststellungen, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nntionen an den 
Generalsekretär, dntiert vom 15. Juli 1992153, 

dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

1. beschUeßt, das derzeitige Mandat der Interims-
truppe der Vereinten Nntionen in Libanon um einen weiteren 
Interitnszeitraum von sechs Monaten. das heißt bis zum 
31. Januar 1993, zu verlängern; 

2. bekundet erneut seine nachdrilckliche Unterstüt-
zung fIJr die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 
Unahhängigkeit Libanons innerhalb seiner internntional aner
kannten Grenzen; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 
426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978141 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die volle Wahrnehmung ihres Auf
trags uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

4. erkliirt erneut, daß die Truppe ihren in den Res0-
lutionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag voll wahr
zunehmen hat; 

5. eT9UCht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regieruog Libanons und den anderen von der Durch
föhrung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu 
erstatten. 

A1if der 3102. SIr.ung eInsümmIg verabschiedet. 
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Beschlüsse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Mitgliedern des Si
cherheitsrats und nach Verabschiedung der Resolution 768 
(1992) die folgende Erklärung ab''': 

"Die Ratsmitglieder haben den gemäß Resolution 
734 (1992) vom 29. Januar 1992 vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 21. Juli 1992 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon"2 mit Dank 
zur Kenntnis genommen. 

Die Ratsmitglieder bekräftigen ihr Eintreten für die 
volle Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unver
sehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen. In diesem Zusam
menhang erklliren sie, daß alle Staaten jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Anweodung oder 
Androhung von Gewalt zu unterlassen haben. 

Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Re
solution 425 (1978) vom 19. März 1978 vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der Truppe um einen weite
ren Interimszeitraum betonen die Ratsmltglieder erneut 
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution vollin
haltlich durchzuführen. Sie bekunden erneut ihre volle 
Unterstützung für das Übereinkommen von Taif und für 
die anhaltenden Bemühungen der libanesischen Regie
rung um die Festigung des Friedens, der nationalen 
Einheit und der Sicherheit in Libanon. 

Die Ratsmitglieder beglückw!lnschen die libanesi
sche Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühungen, in 
voller Abstimmung mit der Truppe Einheiten ihrer 
Armee im SUden des Landes zu dislozieren. 

Die Ratsmitglieder bringen ihre Besorgnis über die 
im südlichen Libanon nach wie vor andauernde Gewalt 
zum Ausdrock, beklagen den Tod von Zivilpersonen und 
bitten alle Parteien nachdrllcklich, Zurückhaltung zu 
üben. 

Die Ratsmitglieder benutzen diesen Anlaß, dem 
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die an
haltenden Bemühungen zu danken, die sie in dieser 
Hinsicht unternehmen, und den Soldnten der Truppe und 
den truppenstellenden Ländern für ihre Opfer und ihr 
unter schwierigen Umständen erfolgendes Eintreten für 
die Sache des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit ihre Anerkennung auszusprechen." 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicberheitsmts gerichteten Schreiben vom 
17. November 1992'>5 erklärte der Generalsekretär, daß 
Generalleutnant Lars-Erlc Wablgren, der seit dem I. Juli 
1988 als Kommandeur der Interimstruppe der Vereinten Na-

tionen in Libanon Dienst getan hatte, am 22. Februar 1993 
aus diesem Posten mlsscheiden werde. Nach den üblichen 
Konsultationen und vorbehaltlich der Verlängerung des 
Mandats der Truppe durch den Rat beabsichtige der General
sekretär, Generalmajor Trond Furuhovde aus Norwegen mit 
W'trkung vom 23. Februar 1993 zum Nachfolger General 
Wablgrens zu ernennen. 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 1992"" unterrichtete 
der Präsident des Sicherbeitsmts den Generalsekretär wie 
folgt: 

''Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 17. November 1992'>5 betreffend die Er
nennung des nächsten Kommandeurs der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen Ihrem 
darin enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3141. Sitzung am 25. November 1992 erör
terte der Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: 
Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung (S!24821)" .'7 

Resolution 790 (1992) 
_ 25. November 1992 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. November 1992 über die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentfiechtung'S7, 

beschließt, 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfüh-
rung seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktnber 1973 
aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung um einen weiteren 
Zeitmum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mal 
1993, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitmums einen Bericht über dle Entwicklung der Situation 
und die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Auf der 3141. SItzung einstimmig verabschiedet. 

Bescbloß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 790 (1992) die folgende 
Erklärung ab"": 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschie
deten Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-

- 55-



penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

Bekanntlich heißt es in Ziffer 20 des Berichts des 
Generalsekretärs vom 19. November 1992 über die Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppen-

entflechtungI57: 'Im israeIisch-syrischen Sektor herrscht zwar 
derzeit Ruhe, die Nahostsimation insgesamt ist jedoch wei
terhin potentiell geflihrlich, woran sich voraussichtlich anch 
nichts ändern wird, solange keine nmfassende, alle Aspekte 
des Nabostproblems einbeziehende Regelnng erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretär.! gibt auch die 
Auffassung des Sicherl!eitsrats wieder." 

FRAGEN BETREFFEND DIE UBYSCH-ARABISCHE DSCHAMABIRIJA 

Schreiben vom 20, und 23. Dezember 1991 

Bescblilsse 

Auf seiner 3033. Sitzung am 21. Januar 1992 beschloß 
der Rat, die Vertreter Iraks, der Islamischen Republik Iran, 
Italiens, Jemens, Kanadas, Kongos, der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija, Mauretaniens nnd Sudans einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben vom 
ZO. und 23. Dezember 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, 
S/23309, S/23317)" teilzunehmen. 1,. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Autrag des Vertreters MarokkosI60, den U nrergeneralsekre
tär der Liga der arabischen Staaten, Adnan Omran, gemäß 
Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnnng einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters MarokkoSI<I, den Ständigen Beob
achter der Organisation der Islamischen Konferenz bei den 
Vereinten Nationen, Engin Ansay, gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolntion 731 (1992) 
vom 21. Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

zutiefst beunruhigt darüber, daß weltweit noch immer 
Handlungen des internationalen Terrorismus in allen seinen 
Formen vorkommen, insbesondere auch solche, in die unmit
telbar oder mittelbar Staaten verwickelt sind, und daß diese 
Handlungen nnschuldige Menschenleben gefdbrden oder ver
nichten, sich schädlich auf die internationalen Beziehnngen 
auswirken und die Sicherheit der Staaten gefährden, 

zutiefst besorgt über alle gegen die internationale Zivil
luftfabrt gerichteten widerrechtlichen Aktivitäten nnd unter 
Bekräftigung des Rechts aller Staaten, im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Grund
sätzen des Völkerrechts ihre Staatsangehörigen vor Handlnn
gen des internationalen Terrorismus zu schützen, welche 
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellen, 

In BekriiftJgung seiner Resolution 286 (1970) vom 
9. September 1970, in der er die Staaten aufgefordert hat, 
alle nur möglichen gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
jede Störung des internationalen Zivilluftverkehrs zu verbin
dern, 

sowie In Bekr4ftlgung seiner Resolution 635 (1989) vom 
14. Juni 1989, in der er alle widerrechtlichen Störungen der 
Sicherheit der Zivilluftfabrt verurteilt nnd alle Staaten auf
gefordert hat, bei der Ausarbeitung nnd Durchführung von 
MaßnaInnen zur Verhfltnng aller terroristischen Handlungen, 
insbesondere anch solcher, bei denen Sprengstoffe verwendet 
werden, zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf die am 30. Dezember 1988 vom Präsi
denten des Sicherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder 
abgegebene Erklärung, in der die Zerstörnng des Pan-Am
Flugs 103 aufs schlIrfste verurteilt und alle Staaten aufgefor
dert wurden, bei der Ergreifung nnd strafrechtlichen Verfol
gnng deJjenigen zu helfen, die für diese verbrecherische Tat 
verantwortlich sind, 

zutiefst besorgtUber UntelSuchnngsergebnisse, durch die 
Beamte der libyschen Regiernng belastet werden und die sich 
in Dokumenten des Sicherheitsrats finden, welche anch die 
an die libyschen Behörden gerichteten Ersuchen Frank
reichsI'" 165, des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
nnd NordirlandI." 166 sowie der Vereinigten Staaten von 
AmerikaI." 163. 164 im Zusammenhang mit den gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Angriffe auf den Pan-Am-F1ug 103 
und den Union-de-transports-a6riens-F1ug 772 enthalten, 

In demfesten Willen, den internationalen Terrorismus zu 
beseitigen, 

1. verurteUt die Zerstörnng des Pan-Am-F1ugs 103 
nnd des Union-de-transports-amens-F1ugs 772 und die da
durch verursachten Verluste von Hnnderten von Menschenle
ben; 

2. mifJbllUgt entschieden die Tatsache, daß die 
libysche Regierung den obigen Ersuchen um volle Zusam
menarbeit bei der Feststellung der Verantwortlichkeit für die 
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genannten terroristischen Handlungen gegen den Pan-Am
Flug 103 und den Union-de-transport-a6riens-Flug 772 hisher 
noch nicht wirksam entsprochen bat; 

3. bittet die lihysche Regierung TIIlChdrUckUch. diesen 
Ersuchen sofort von und wirksam zu entsprechen. um so zur 
Beseitigung des internationalen Terrorismns beizutragen; 

4. ersucht den Generalsekretär. sich um die Zusam-
menarbeit der libyschen Regierung zu bemOhen. damit sie 
diesen Ersuchen von und wirksam entspricht; 

5. bittet alle Staaten TIIlChdrUckUch. der libyschen 
Regierung einzeln und gemeinsam nahezulegen, diesen Ersu
chen von und wirksam zu entsprechen; 

6. beschließt. mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3033. SIItung einstimmig verabschiedet. 

a) Schreiben vom 20. und 23. Dezember 1991 

b) Bericht des GeneraIsekretlt gemliß ZIffer 4 
der Resolution 731 (1992) des Sicherheitsrats 

c) Weiterer Bericht des Generalsekretlirs gemliß 
ZIffer 4 der Resolution 731 (l992) des Sicher
heitsrats 

BeschIlisse 

Auf seiner 3063. Sitzung arn 31. März 1992 beschloß 
der Rat, die Vertreter Iraks, 1ordaniens, der Lybisch-Arabi
sehen Dscharnahirija, Mauretaniens und Ugandas einzuladen. 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"a) Schreiben vom 20. und 23. Dezember 1991 
(8123306.8123307.8123308.8/23309.8/23317) .... ; 

b) Bericht des Generaisekretllrs gemäß Ziffer 4 der 
Resolution 731 (1992) des Sicherheitsrats 
(8123574),; 

c) Weiterer Bericht des Generalsekretllrs gemäß 
Ziffer 4 der Resolution 731 (1992) des Sicher
heitsrats (8123672)"'. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Marokkosl67• den Ständigen Beob
achter der Organisation der Islamischen Konferenz bei den 
Vereinten Nationen, Engin Ansay. gemäß Rege139 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolutlou 748 (l992) 
vom 3L MlIrz 1m 

Der Sicherheitsrat. 

in Bekrtiftigung seiner Resolution 731 (1992) vom 
21. 1anuar 1992. 

Kenntnis nelurulnd von den gemäß Ziffer 4 der Resolu
tion 731 (1992) des Sicherheitsrats vorgelegten Berichten des 
Generalsekret!lrs vom 11. Februar'" und 3. März 1992 .. •• 

zutiefst besorgt darüber. daß die libysche Regierung den 
Ersuchen in seiner Resolution 731 (1992) noch immer nicht 
voll und wirksam entsprochen hat, 

Uberzeugt. daß die Unter bindung von Handlungen des in
ternationalen Terrorismus, so auch von Handlungen. an denen 
unmittelbar oder mittelbar Stanten beteiligt sind, für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
unabdingbar ist, 

daran erinnernd, daß die Ratsmitglieder in der Erklä
rung. die arn 31. 1anuar 1992 anläßlich der Sitzung des 
Sicherheitsrats auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs herausgegeben wurdelltl

• ihre tiefe Besorgnis üher 
Handlungen des internationalen Terrorlsmns zum Ausdruck 
gebracht und betont haben. daß die internationale Gemein
schaft allen derartigen Handlungen wirkungsvoll entgegen
treten muß. 

erneut erkliirend, daß jeder Staat gemäß dem Grundsatz 
in Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen ge
halten ist, davon Abstand zu nehmen. in einem anderen Staat 
terroristische Handlungen zu organisieren, anzustiften. zu 
unterstützen oder sich darau zu beteiligen beziehungsweise 
auf seinem Hoheitsgebiet organisierte Aktiviülten zu dulden. 
die auf die Begehung derartiger Handlungen gerichtet sind, 
wenn diese Handlungen mit der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt verhunden sind, 

in diesem Znsarnmenbaugfeststellend. daß die Tatsache. 
daß die libysche Regierung ihren Venicht auf den Terrorls
mns nicht durch konkrete MaßnaIunen unter Beweis gestelIt 
hat und daß sie insbesondere den Ersuchen in Resolution 731 
(1992) noch immer nicht voll und wirksam entsprochen hat, 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt, 

entschlossen, den internationalen Terrorismns zu beseiti
gen, 

unter Hinweis auf das Recht der Staaten nach Artikel 50 
der Charta, den Sicherheitsrat zu konsultieren. wenn sie sich 
aufgrund der DurchfIlhrung von Vorbeugungs- oder Zwangs
maßnahmen vor besondere wirtschaft1iche Probleme gestelIt 
sehen. 

tlJJig werdend nach Kapitel vn der Charta, 

I. beschließt. daß die libysche Regierung numnehr 
Ziffer 3 der Resolution 731 (1992) betreffend die Ersuchen. 
die von Frankreichl 

... 
16
'. dem Vereinigten Königreich Groß

britannien und Nordirland16
' und von den Vereinigten Staaten 

von AmerikaI'" 163 an die libyschen BehOrden gerichtet 
wurden. ohne weiteren Verzug Folge leisten muß; 
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2. beschließt außerdem, daß die libysche Regierung 
sich verpflichten muß, alle Formen von terroristischen Hand
lungen und jede Unterstützung von terroristischen Gruppen 
endgültig einzustellen, und daß sie umgehend durch konkrete 
Maßnahmen ihren Verzicht auf den Terrorismus unter Be
weis stellen muß; 

3. beschließt, daß am 15. April 1992 alle Staaten die 
nachstehenden Maßnahmen ergreifen werden, die so lange 
Anwendung finden, bis der Sicherheitsrat beschließt, daß die 
libysche Regierung den Ziffern 1 und 2 Folge geleistet hat; 

4. beschließt außerdem, daß alle Staaten 

a) jedem Luftfahrzeug die Erlaubnis zum Start oder 
zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet beziebungsweise zum 
Überfliegen ihres Hoheitsgebiets verweigern werden, wenn 
es im Hoheitsgebiet Libyens landen soll oder von dort ge
startet ist, es sei denn, der betreffende Flug ist von dem 
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Ziffer 9 aus erheblichen 
humanitären Beweggründen genehmigt worden; 

b) die Lieferung von Luftfahrzeugen oder von Luft-
fahrzeugbauteilen an Libyen, die Durchführung von techni
schen Diensten und Wartungsarbeiten fiIr libysche Luftfahr
zeuge oder Luftfahrzeughsuteile, die Bescheinigung der Luft
tüchtigkeit fiIr libysche Luftfahrzeuge, die Zahlung neuer 
Forderungen aus bestehenden Versicherungsverträgen sowie 
die Gewährung neuer Direktversicherungen fiIr libysche Luft
fahrzeuge durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem H0-
heitsgebiet aus verbieten werden; 

5. beschließt ferner, daß alle Staaten 

a) jede BereitsteIJung von Waffen und Wehrmaterial 
jeder Art, einschließlich des Verkaufs oder der Weitergabe 
von Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und militllri
schem Gerät, paramilitllrischer Po1izeiausrüstung sowie von 
Ersatzteilen dafiIr an Libyen durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus wie aueb die Bereitstellung 
aller Arten von Ausrüstung und Versorgungsartikeln sowie 
die Gewährung von Lizenzverträgen fiIr deren Hetstellung 
oder Wartung verbieten werden; 

b) jede BereitsteIJung, durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus, von technischer Beratung, 
Unterstützung oder Ausbildung im Zusammenhsng mit der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung oder Verwendung der 
unter Buchstabe a) genannten Gegenstände an Libyen ver
bieten werden; 

c) alle ihre offizieIJen Vertreter oder Beauftragten 
abziehen werden, die sich zur Berntung der libyschen Behör
den in militllrischen Fragen in Libyen befinden; 

6. beschließt, daß alle Staaten 

a) das Personal in den libyschen diplomstischen Mis-
sionen und konsularischen Vertretungen zahlen- und rangmä-

ßig beträchtlich reduzieren und die Freizügigkeit des verblei
benden Personals auf ihrem Hoheitsgebiet einschriinken oder 
üherwachen werden; was die libyschen Vertretungen hei 
internationalen Organisationen betrifft, kann der Gaststaat, 
soweit er dies fiIr erforderlich hält, die jeweilige Organisation 
hinsichtlich der zur Durchführung rueser Bestimmung 
erforderlichen Maßnahmen konsultieren; 

b) die Funktion aller Büros der Libyan Arab Airlines 
verhindern werden; 

c) alle geeigneten Maßnahmen ergreifen werden, um 
libyschen Staatsangehörigen, denen aufgrund ihrer Beteili
gung an terroristischen Handlungen von anderen Staaten die 
Einreise verweigert worden ist beziehungsweise die von die
sen ausgewiesen worden sind, die Einreise zu verweigern he
ziehungsweise sie auszuweisen; 

7. fordert alle Staaten, einschließlich der Staaten, die 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, sowie alle inter
nationalen Organisationen auf, streng im Einklang mit den 
Bestimmungen dieser Resolution zu haodeln, ungeachtet et
waiger Rechte oder Fflichten aus einem vor dem 15. April 
1992 geschlossenen internationalen 'Übereinkommen oder 
Vertrag oder einer vor diesem Datum gewährten Lizenz oder 
Bewilligung; 

8. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis zum 
15. Mai 1992 über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
sie ergriffen haben, um den in den Ziffern 3 bis 7 genannten 
Verpf1ichtungen nachzukommen; 

9. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen Ge-
schliftsordnung einen aus allen Ratsmitgliedern bestehenden 
Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, 
die nachstehenden Aufgaben wahrzuoehmen, dem Rat über 
seine Arbeit Bericht zu erstatten und Bemerkongen und 
Eropfehlungen vorzulegen: 

a) Prüfung der nach Ziffer 8 vorgelegten Berichte; 

b) Einholung weiterer Informationen von allen Staa
ten über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur wirksa
men Durchführung der mit den Ziffern 3 bis 7 verhängten 
Maßnahmen; 

c) Prüfung aller ihm von den Staaten zur Kenntnis 
gebrachten Informationen über Verstöße gegen die mit den 
Ziffern 3 bis 7 verhängten Maßnahmen und in diesem Zu
sammenhsng Abgabe von Eropfehlungen an den Rat über 
Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit; 

ti) Eropfehlung angemessener Maßnahmen im Falle 
von Verstößen gegen die mit den Ziffern 3 bis 7 verhängten 
Maßnahmen und regelmäßige Versorgung des Generalsekre
tärs mit Informationen zur Weiterleitung an die MitgIiedstaa
ten; 
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e) prompte Behandlung und Bescheidung jedes An-
trags von Staaten auf Genehmigung von Flügen aus erhebli
chen humanitären Beweggründen im Einklang mit Ziffer 4; 

fJ Zuwendung besonderer Aufmerksamkeit im Falle 
etwaiger Mitteilungen nach Artikel SO der Charta von Nach
barstaaten oder anderen Staaten mit besonderen wirtschaftJi
chen Problemen infolge der Durcbfllhrung der mit den Zif
fern 3 bis 7 verhängten Maßnahmen; 

10. fordert alle Staaten arif, mit dem Ausschuß bei der 
Erffl1lung seines Auftrags voll zusammenzuarbeiten, unter 
anderem dadurcb, daß sie dem Ausschuß die von ihm gemiiß 
dieser Resolution angeforderten Informationen übermitteln; 

11. ersucht den Genera1sekretär, dem Ausschuß jede 
erforderliche Unterstützung zu gewähren und im Sekretariat 
die dafür notwendigen Vorkehrungen zu treffen; 

12. bittet den Generalsekretär, seine Rolle nach Zif
fer 4 der Resolution 731 (1992) weiterhin wahrzunehmen; 

13. beschließt, daß der Sicherheitsrat die mit den Zif
fern 3 bis 7 verhängten Maßnahmen alle 120 Tage oder frü
her, faIIs es die Situation erfordert, im Lichte der Befolgung 
der Ziffern 1 und 2 durch die libysche Regierung überprüfen 
und dabei gegebenenfalls alle Berichte berücksichtigen wird, 
die der Generalsekretär in bezug auf seine Rolle nach Zif
fer 4 der Resolution 731 (1992) erstellt; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3063. Sitzung mit 10 Stimmen ohne Gegen
stimme bet5 Enthahungen (Chlrut,lndlen, Kap Verde, 
Morokko, 51mbtlbwe) verabschiedet 

Bescblfisse 

Am 12. August 1992 gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen mit den Ratsmitg\iedern die folgende Erklä
rung im Namen der Ratsmitglieder ab171: 

"Die Ratsmitglieder führten am 12. August 1992 
informelle Konsultationen gemiiß Ziffer 13 der Resolu
tion 748 (1992) vom 31. März 1992, mit der der Rat 
beschloß. die mit den Ziffern 3 bis 7 gegen die Libysch
Arabische Dschamahirija verhl!ngten Maßnahmen alle 
120 Tage oder früher, fa\\s es die Situation erfordert, zu 
überprüfen. 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Präsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe unter den 
Ralsmitg\iedern keine Übereinstimmung dahin gehend, 
daß die notwendigen Voraussetzungen fIIr eine Änderung 

der mit den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 748 (1992) 
verfilgten SanktiOßAAJ.ßnahmen gegeben seien." 

Am 9. Dezember 1992 gab der Präsident im Anschluß 
an Konsultationen mit den Ratsmitg\iedern die folgende 
Erkll!rung im Namen der Ratsmitglieder ab172: 

"Die Ratsmitglieder führten am 9. Dezember 1992 
informelle Konsultationen gemiiß Ziffer 13 der Resolu
tion 748 (1992) vom 31. März 1992 , mit der der Rat 
heschloß, die mit den Ziffern 3 bis 7 gegen die Libysch
Arabische Dschamahirija verh1ingten Maßnahmen alle 
120 Tage oder früher, falls es die Situation erfordert, zu 
überprüfen. 

Nach Anhllrung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratsprllsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine 
Übereinstimmung dahin gehend, daß die notwendigen 
Voraussetzungen fIIr eine Änderung der mit den Zif
fern 3 bis 7 der Resolution 748 (1992) verfllgten Sank
tionsmaßnahmen gegehen seien." 

SchreIben des Stlindigen Vertreters V .. nemelas bei 
den Vereinten Nationen an den Prlisldenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 2. April 1992 

Bescblfisse 

Auf der 3064. Sitzung am 2. April 1992 erörterte der Rat 
den Punkt "Schreiben des Stiindigen Vertreters Venezuelas 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherbeitsrats, datiert vom 2. April 1992 (SI23771)"." 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende Erklärung im Namen des Rates 
ahl'l3: 

''Der Rat verurteilt nachdrücklich die gewalttlltigen 
Angriffe auf die RI!umlichkeiten der Botschaft Venezue
las in Tripoli und deren Zerstörung, zu denen es heute 
gekommen ist. Die Tatsache, daß diese untragbaren und 
l!ußerst gravierenden Ereignisse sich nicht nur gegen die 
Regierung Venezuelas, sondern auch gegen die Resolu
tion 748 (1992) des Rates vom 31. März 1992 richten 
und eine Reaktion darauf darstellen, unterstreicht den 
Ernst der Lage. 

Der Rat verlangt, daß die Regierung der Libysch
Arabiscben Dschamabirija alle erforderlichen Maßnab
men im Hinblick auf die Einhaltoog ihrer völkerrecht
lichen Verpflichtongen zur Gewährleistung der Sicher
heit des Personals und zum Schutz des Eigentums der 
Botschaft Venezuelas und aller anderen in der Libysch
Arabischen Dschamahirija befindlichen diplomatischen 
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und konsularischen Räumlicbkeiten beziehungsweise Be
diensteten, einschließlich detjenigen der Vereinten Na
tionen und verwandter Organisationen, vor Gewaltband
lungen und terroristischen Handlungen ergreift. 

Der Rat verlangt ferner, daß die Libysch-Arabische 
Dschamahirija der Regierung Venezuelas für den verur-

sachten Schaden sofortigen und vollen Schadenersatz 
leistet 

Jedj: Andeutung, daß diese Gewaltbandlungen 
nicht gegen die Regierung Venezuelas, sondern gegen 
die Resolution 748 (1992) gerichtet und als Reaktion auf 
diese erfolgt seien, ist äußerst schwerwiegend und völlig 
unannehmbar." 

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IN SOMALIA 

SchreIben des Geschliftstriig &L der StlindIgen 
Vertretung Somalias bei den Vere1oteo Nationen an 
den Prllsldeoteo des Sicherheitsrats, datiert vom 
20. Januar 1992 

Beschloß 

Auf seiner 3039. Sitzung am 23. Januar 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes ·Schreiben des Geschäftsträ
gers ai. der Ständigen Vertretung Somalias bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
20. Januar 1992 (SJ23445)· tei1zunehmen.3 

ResoIntion 733 (1992) 
vom 23. Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Anbetracht des Antrags Somalias auf Behandlung der 
Situation in Somalia dUJCh den Sicherheitsratl74, 

nach Anhörung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Situation in Somalia und in Würdigung der von ibm er
griffenen Initiative im humanitären Bereich, 

In hlJchstem Mqße beunruhigt über die rasche Ver
schlechterung der Situation in Somalia und die großen 
Verluste an Menschenleben und die weitreichenden Sach
schäden infolge des Konflikts in dem Land, sowie im Be
wußtsein der sich daraus ergebenden Auswirkongen auf die 
Stabilitllt und den Frieden in der Region, 

besorgt derüber, daß das Fortbestehen dieser Situation, 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs dargelegt, eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

unter Hinweis darauf, daß ibm nach der Charta der Ver
einten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels 
vm der Charta, 

mit dem Ausdruck seines Dankes an die internationalen 
und regionalen Organisationen, die den von dem Konflikt be
troffenen Bevölkerungsgruppen Hilfe geleistet haben, sowie 
beklagend, daß Mitarbeiter dieser Organisationen bei der 
Wahrnehmung ihrer humanitären Aufgaben ums Leben ge
kommen sind, 

Kenntnis nehmend von den Appellen, die der Vorsitzen
de der Organisation der Islamischen Konferenz am 16. De
zember 1991, der Generalsekretlir der Organisation der afri
kanischen Einheit am 18. Dezember 1991175 und die Liga 
der arabischen Staaten am 5. Januar 1992176 an die Parteien 
gerichtet haben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekre-
tärs über die Situation in Somalia und verleiht seiner Besorg
nis aber die in dem Land herrschende Situation Ausdruck; 

2. ersucht den Generalsekretär, sofort die erfotderli-
ehen Maßnahmen zur Verstärkong der bmnanitären HiJfe zu 
ergreifen, die die Vereinten Nationen und ihre Sonder
organisationen in Verbindung mit den anderen internationalen 
humanitären Organisationen der betroffenen Bevö1kerung in 
allen Teilen Somalias leisten, und zu diesem :l!Weck einen 
Koordinator zur Überwachung der effektiven Gewiibrung die
ser Hilfe zu ernennen; 

3. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, im Benehmen mit dem Generalsekretär der Organisation 
der afrikanischen Einheit und dem Generalsekretär der Liga 
der arabischen Staaten sofort mit allen an dem Konflikt be
teiligten Parteien Verbindung aufzunehmen, sich darum zu 
bemfihen, daß sie sich zur Einstellung der Feindseligkeiten 
verpflichten, damit die humanitäre Hilfe zur Verteilung ge
langen kann, eine Waffenruhe und deren Einhaltuog zu för
dern und den Prozeß einer politischen Beilegung des Kon
f1ikts in Somalia zu unterstfitzen; 

4. fordert alle Konf1iktparteien nachdrUcldlch auf, so-
fort die Feindseligkeiten einzustellen und einer Waffenruhe 
zuzustimmen und den Prozeß der Aussöhnung und einer poli
tischen Regelung in Somalia zu unterstfitzen; 
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5. beschließt nach Kapitel vn der Charta der Ver-
einten Nationen, daß alle Staaten zum Zweck der Herstellung 
von Frieden und Stabilität in Somalin sofort ein allgemeines 
und vollständiges Embargo fIir alle Ueferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia verhängen werden, bis 
der Rat einen gegenteiligen Beschluß faßt; 

6. fordert alle Staaten atif, alles zu unterlassen, was 
zu einer Verschärfung der Spannungen und zur Behinderung 
oder Verzögerung einer friedlichen VerhendlungslÖSUDg des 
Konflikts in Somalia beitragen könnte, die es allen Somaliern 
gestatten würde, ihre Zukunft in Frieden zu bestimmen und 
aufzubauen; 

7. fordert alle Parteien atif, zu diesem Zweck mit 
dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten nnd die Gewllh
rung der humanitären HiJfe an alle Hilfsbedürftigen durch die 
Vereinten Nationen, ihre Sonderotganisationen nnd andere 
hunnmitäre Organisationen unter der Aufsicht des Koordina
tors zu erleichtern; 

8. bittet alle Parteien naclulrtlcklich, alle erforder-
lichen Maßnalunen zu ergreifen, um die Sicherheit des zur 
hunnmitären Hilfeleistung entsandten Personals zu gewährlei
sten, es bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstüt
zen nnd die uneingeschränkte Achtung der Normen und 
Grundsätze des Völkerrechts in bezug auf den Schutz der 
Zivilbevölkerung sicherzustellen; 

9. fordert alle Staaten und internationalen Organi-
sationen atif, zu den Bemöhungen um die hunnmitäre HIlfe
leistnng an die Bevölkerung in Somalia beizutragen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
baldmöglichst über diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3039. S/tomg einstimmig verabschiedet. 

Besehliisse 

Einem fIir die Ratsmitglieder bestimmten, an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
3. Februar 1992177 fügte der Generalsekretär ein Schreiben 
des Geschäftsträgers a.i. der StIIndigen Vertretnng Dentsch
lands bei den Vereinten Nationen vom 31. Januar 19921lS 

bei, mit dem dieser den Wortlaut eines Schreibens des Bun
desministers des Auswärtigen Dentschlands an den General
sekretär übermittelte und diesen darum ersuchte, dieses 
Schreiben den Ratsmitgliedern zur Kenntnis zu bringen. In 
diesem Schreiben wurde Bezug genommen auf die große Ge
fahr, welche die Verminung des gesamten Hoheitsgebiets des 
nördlichen Somalia fIir die Zivilbevölkerung darstelle, und 
erklärt, daß die dentsche nichtstaatliche Organisation Komitee 
Kap Anamur die dentsche Regierung gebeten habe, ein be
reits vom Komitee Kap Anamur durchgefflhrtes Minenrllum
programm zu unterstützen. Insbesondere habe das Komitee 

um die Bereitstellung von zwei entmilitarisierten Minen
räumpanzern ersucht Die dentsche Regierung sei bereit, 
diesem Ersuchen Folge zu leisten, nnd gehe davon aus, daß 
diese hunnmitäre Maßnalune den Bestinunungen der Ratsre
solntion 733 (1992) nicht widerspreche. 

Mit Schreiben vom 5. Februar 1992'''' unterrichtete der 
Präsident des Sieherheitsrats den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, llmen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 3. Fehruar 1992177

, mit dem eine Mittei-
1nng des Bundesministers des Auswärtigen der Bundes
republik Dentschland übermittelt wurde, den Ratsmit
gliedern zur Kenntnis gebracht worden ist Sie haben 
von der Absicht der dentschen Regierung Kenntnis 
genommen und erheben keine Einwlinde." 

me SItuatIon In SomaJla 

Besehliisse 

Auf seiner 3060. Sitzung sm 17. März 1992 bescbloß 
der Rat, die Vertreter Italiens, Kenias, Nigerias und Somalias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Pnnktes teilzunehmen: 

"Die Situation in Somalia: 

a) Schreiben des Gescbliftstrllgers a.i. der Stlindigen 
Vertretnng Somalias bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
20. Januar 1992 (SI23445)'; 

b) Bericht des Generalsekretärs (SI23693 nnd 
Korr.l)'''. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Marokkos"", den Stlindigen Beobach
ter der Organisation der Islamischen Konferenz bei den 
Vereinten Nationen, Eogin Ansay, gemäß Regel 39 der vor
läufigen Geschllftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des VettleteIs Marokkos'·', den Stlindigen Beobach
ter der Uga der arabischen Staaten bei den Vereinten Na
tionen, Abonl Nasr, gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge
schäftsordnung einzuladen. 

Resolution 746 (l992) 
vom 17. MlIn 1m 

Der Sicherheitsrat, 

In Anbetracht des Antrags Somalias auf Behandlung der 
Situation in Somalia durch den Sicherheitsrat'74, 

In Bekriiftigung seiner Resolution 733 (1992) vom 
23. Januar 1992, 

nach BeJuuuilung des Berichts des Generalsekretärs vom 
11. MlIrz 1992 über die Situation in Somalial81, 
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Kenntnis nehmend von der Unterzeichnung der Waffen
ruhevereinbarungen183 am 3. März 1992 in Mogadischo, 
einscbließlich der Vereinbnrungen llber die DurchfIIhrung von 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Waffenruhe durch eine 
Überwachungsmission der Vereinten Nationen, 

mit tiefem Bedauem darllber, daß sich die Splitter
gruppen bislang nicht an ihre V CIpflichtnng gehalten haben, 
die Feuereinstellung durchzuflIhren, und daß sie somit die 
ungehinderte Bereitstellung und Verteilung humanitärer Hilfe 
an die bedllrftige Bevölkerung in Somalia noch nicht zugelas
sen haben. 

zutiefst beunruhigt öber das Ausmnß des durch den Kon
flikt verursachten menschlichen Leids und besorgt darIIber, 
daß das Fortbestehen der Situation in Somalia eine Bedr0-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

im Hinblick darauf, daß die in Ziffer 76 des Berichts des 
Generalsekretärs beschriehenen Faktoren berllcksichtigt wer
den müssen, 

Im Bewl4ßtseln dessen, wie wichtig die zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen Organi
sationen im Kontext des Kapitels vm der Cbnrta der Ver
einten Nationen ist, 

unterstreichend, fUr wie wichtig er es hl!lt, daß die 
internationalen, regionalen und nichtstandichen Organisa
tionen, einscbließlich des Internationalen Komitees vom Ro
ten Kreuz, der Bevölkerung Somalias unter schwierigen Um
ständen anch weiterhin humanitäre und sonstige Notstands
hilfe leisten, 

mit dem Ausdruck. seines Dankes an die regionalen Orga
nisationen, namentlich die Organisation der afrikanischen 
Einheit, die Liga der arabischen Staaten und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, fUr ihre Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen in dem Bemllhen, das somaUsche Pr0-
blem zu lösen. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs vom 11. März 1992 llber die Situation in 
SomaIia!82; 

2. bittet die somalischen Splittergruppen nachdrlJck-
lieh, Wer mit den am 3. März 1992 in Mogadischu unter
zeichneten Waffenruhevereinbnrungen183 eingegangenen Ver
pflichtung nachzukommen; 

3. bittet nachdrlJcklich alle somalischen Splitter-
gruppen, mit dem Generalsekretär ztJsammenzuarbeiten und 
die Gewährung der humanitären Hilfe an alle Hilfsbedllrfti
gen durch die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen 
und andere humanitäre Organisationen unter der Aufsicht des 
in der Resolution 733 (1992) erwähnten Koordinators zu er
leichtern; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine humanitären 
Bemllhungen in Somalia fortzusetzen und alle ihtn zur Ver
fllgung stehenden Mittel einzusetzen, einscbließlich dexjeni
gen der entsPrechenden Organisationen der Vereinten Na
tionen, um den kritischen Bedllrfnissen der hetroffenen Be
völkerung in Somalia unverzllglich nachzukommen: 

S. appeU/ert an alle Mitgliedstanten und an alle 
humanitliren Organisationen, zu diesen humanitären Hilfs
bemllhungen beizutragen und ihre Zusammenarheit zu ge
wlIbren; 

6. unterstfltzt nachtlrlJcklich den Beschluß des 
Generalsekretärs, umgehend ein von dem Koordinator be
gleitetes technisches Team nach Somalia zu entsenden, mit 
dem Auftrag, innerhalb des in den Ziffern 73 und 74 seines 
Berichts vorgegebenen Rahmens und im Hinblick auf die 
darin genannten Ziele tlItig zu werden und dem Sicherheitsrat 
rasch einen Bericht lIber diese Angelegenheit vorzulegen; 

7. ersucht darum, daß das technische Team auch 
einen DringUchkeitsplan fUr die Schaffung von Mechanismen 
ausarbeitet, welche die ungehinderte Erhringung der humani
tären Hilfe gewährleisten; 

8. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Mogadischn im besonderen und in Somalia im all
gemeinen auf, die Sicherheit des technischen Teams und des 
Personals der hnmanitären Organisationen voll zu respektie
ren und ihre uneingescbriinkte Bewegungsfreiheit in und um 
Mogadischu und in anderen Teilen Soma1ins zu garantieren; 

9. fordert den Generalsekretär auf, in enger Zu-
sammenarbeit mit der Organisation der afriknnischen Einheit, 
der Liga der arabischen Slasten und der Organisation der 
Islamischen Konferenz seine Konsultationen mit allen 
somalischen Parteien, Bewegungen und Splittergruppen im 
Hinhlick auf die Einberufung einer Konferenz fUr nationale 
Aussöhnung und Einheit in Somalia fortzusetzen; 

10 fordert alle somalischen Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen auf, mit dem Generalsekretär bei der Durch
fllbrung dieser Resolution voll zusammenzuarbeiten; 

11. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

A,q du 3060. SItzung eimltimmJg verabschiedet. 

Besehluß 

Auf seiner 3069. Sitzung am 24. April 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter SomaIias einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Somalia: 
Bericht des Generalsekretärs (S/23829 und Add.1 und 2)"' 
teilzunehmen. 43 
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Resolution 751 (1992) 
vom 24. AprD 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Anbetracht des Antrags Somalias auf Behandlung der 
Situation in Somalia durch den SicherheitsratI", 

in Bekrliftlgung seiner Resolutionen 733 (1992) vom 
23. Januar 1992 und 746 (1992) vom 17. März 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. und 24. April 1992 über die Situation in Somalial84, 

Kenntnis nehmend von der Unterzeichnung der Waffen
ruhevereinbarungen am 3. März 1992 in MogadischulS3, ein
schließlich der Vereinbarungen über die Durchfilhrung von 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Waffenruhe durch eine 
'Oberwachungsmission der Vereinten Nationen, 

sowie Kenntnis nehmend von der Unterzeichnung schrift
licher Vereinbarungen in Mogadischu, Hargeisa und Kismayo 
über den Mechanismus zur Überwachung der Waffenruhe 
und die Vorkehrungen fUr die gerechte und wirksame Ver
teilung der homanitären IDlfe in und um Mogadischul "', 

zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des durch den Kon
flikt verursachten menschlichen Leids und besorgt darüber, 
daß das Fortbestehen der Situation in Somalia eine Bedr0-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

im Bewußtsein dessen, wie wichtig die Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen Orga
nisationen im Kontext des Kapitels vm der Charta der Ver
einten Nationen ist, 

unrersrreichend, fUr wie wichtig er es hält, daß die inter
nationalen, regionalen und nichtstaatIichen Organisationen, 
einschließlich des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, der BevöIkerung Somalias unter schwierigen Umstän
den auch weiterhin humanitäre und sonstige NotstsndshiIfe 
leisten, 

mit dem Ausdruck seines Dankes an die regionalen Orga
nisationen, namentlich die Organisation der afrikanischen 
Einheit, die Liga der arabischen Staaten und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, fUr ihre Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen in dem Bemühen, das somalische Pro
blem zu lösen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs vom 21. und 24. April 1992 über die Situa
tion in Somalial84

; 

2. beschließt, unter seiner Aufsicht und zur Unter-
stützung des Generalsekretärs im Einklang mit Ziffer 7 eine 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia einzurichten; 

3. ersucht den Genera1sekretllr, im Einklang mit den 
Ziffern 24 bis 26 des Berichts des Generalsekretärs sofort 
eine Einheit von ftlnfzig Beobachtern der Vereinten Nationen 
zur Überwachung der Waffenruhe in Mogadischu zu dislozie
ren; 

4. kommt grundsätzlich dahin gehend /Jberein, außer-
dem unter der GesamtIeitung des Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs eine Sicherheitstrnppe der Vereinten Nationen 
aufzustellen, die so bald wie möglich disloziert werden soll, 
um die in den Ziffern 27 bis 29 des Berichts des General
sekretärs beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen; 

5. ersucht den Genera1sekretllr, seine Konsultationen 
mit den Parteien in Mogadischn hinsichtlich der vorgesehe
nen Sicherheitstrnppe der Vereinten Nationen fortzusetzen 
und dem Sicberheitsrat im Lichte dieser Konsultationen wei
tere Empfehlungen seinerseits vorzulegen, daniit der Rat so 
bald wie möglich einen Beschluß fassen kann; 

6. begri4ßt die vom Genera1sekretllr in Ziffer 64 sei-
nes Berichts zum Ausdruck gebrachte Absicht, einen Sonder
beauftragten fUr Somalia zu ernennen, mit dem Auftrag, die 
GesamtIeitung der Aktivitäten der Vereinten Nationen in 
Somalia zu übernehmen und dem Generalsekretllr bei seinen 
Bemühungen um die Herbeiführung einer friedlichen Lösung 
des Konflikts in Somalia behilflich zu sein; 

7. ersucht den GeneraIsekretlir a'4fJerrkm, als TeI1 
seiner andauernden Mission in Somalia eine sofortige wirk
same Einstellung der Feindseligkeiten und die Einhaltung 
einer Waffenruhe im ganzen Land zu erleichtern, mit dem 
Ziel, den Prozeß der Aussöhuung und einer politischen Rege
lung in Somalia zu fördern und dringende humanitäre IDIfe 
zu leisten; 

8. begri4ßt die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Liga der arabischen Staaten, der 
Organisation der afrikanischen Einheit und der Organisation 
der Islamischen Konferenz bei der Lösung des Problems in 
Somalia; 

9. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splitter-
gruppen in Somalia auf, die Feindseligkeiten sofort einzu
stellen und im ganzen Land eine Waffenruhe einzuhalten, mit 
dem Ziel, den Prozeß der Aussöhuung und einer politischen 
Regelung in Somalia zu fördern; 

10. ersucht den Genera1sekretllr, seine Konsultationen 
mit allen soma1ischen Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen im IDnblick auf die Einberufung eioer Konferenz fUr 
nationale Aussöhnung und Einhelt in Somalin in enger Zu
sammenarbeit mit der Liga der arabischen Staaten, der Orga
nisation der afrikanischen Einheit und der Organisation der 
Islamischen Konferenz vorrangig fortzusetzen; 

11. beschließt, gemäß Regel 28 der vorläufigen Ge
schäftsordnung des Sicherheitsrats einen aus allen Ratsmit-
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gliedern bestehenden Ausschuß des Sicherheitsrats einzuset
zen, mit dem Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahrzn
nehmen, dem Rat über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten 
und Bemerkungen und Empfehlungen vorzuJegen: 

a) Einholung von Informationen von allen Staaten 
üher die Maßnalunen, die sie zur wirksamen Durchfflhrung 
des mit Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) verhllngten all
gemeinen und vollstiindigen Embargos fIIr alle Lieferungen 
von Waffen nnd militärischem Gerät nach Somalia ergriffen 
haben; 

b) Prilfung aller ihm von den Staaten zur Kenntnis 
gebrachten Informationen über Verstöße gegen das Embargo 
und in diesem Zusammenhang Abgabe von Empfehlungen an 
den Rat über Möglichkeiten zur Erhöhung der Wlfksamkeit 
des Embargos; 

c) Empfehlung angemessener Maßnalunen im Falle 
von Verstößen gegen das Embargo und regelmäßige Versor
gung des Generalsekretärs mit Informationen zur Weiter
leitung an die Mitgliedstaaten; 

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Anstren
gungen, welche die Vereinten Nationen und ihre Sonderorga
nisationen sowie humanitäre Organisationen anch weiterhin 
unternehmen, um die Bereitstellung der humanitären Hi1fe an 
Somalil,l, insbesondere an Mogadischu, sicherzustellen; 

13. fordert die internationale Gemeinschaft mif, die 
Durchfllhrung des neunzigtägigen Aktionspians fIIr humanitä
re Notstandshilfe an Somalia finanziell und anf andere Weise 
zu unterstützen; 

14. bittet nacluJriicklich alle Beteiligten in Somalia, die 
Bemühungen der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisa
tionen und der humanitären Organisationen um die Bereitstel
lung dringender humanitärer Hilfe an die betroffene Bevölke
rung in Somalia zu erleichtern, und fordert erneut dazu auf, 
die Sicherheit des Personals der humanitären Organisationen 
voll zu respektieren und seine uneingeschränkte Bewegungs
freiheit in und um Mogadischu und in anderen Teilen Soma
lias zu garantieren; 

15. fordert alle soma1ischen Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen mif, mit dem Generalsekretär bei der Durch
führung dieser Resolution voll zusammenzuarbeiten; 

16. beschließt, bis zur Erzielung einer friedIichen 
Lilsung mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf tkr 3069. Sitzung einstimmig verabschletkt. 

Bescbliisse 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
24. April 1992'86 naIun der Generalsekretär Bezug auf Zif
fer 6 der Resolution 751 (1992) vom 24. April 1992, mit der 
der Rat seine Absicht begrüßt hatte, einen Sonderbeauftragten 

fIIr Somalia zu ernennen, mit dem Auftrag, die Gesamtlei
tung der Aktivitäten der Vereinten Nationen in Somalia zu 
übernehmen und ibm bei seinen Bemühungen um eine fried
liche Lösung des Konflikts in diesem Land behilflich zu sein. 

Der Generalsekretär setzte den Rat davon in Keuntnis, 
daß er nach Abschluß der erforderlichen Konsultationen be
absichtige, Mohanuned Salmoun zum Sonderbeanftragten fIIr 
Somalia zu ernennen. 

Mit Schreiben vom 28. April 1992'87 unterrichtete der 
Präsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, llmen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 24. April 1992 betreffend die Emennung 
Mohammed Salmouns zu llIfem Sonderbeanftragten fIIr 
Somalia'86 den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht 
worden isL Sie begrüßen llIfen Beschluß." 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
22. Juni 1992'" naIun der Generalsekretär Bezug auf die 
Resolution 751 (1992) des Sicherheitsrats vom 24. April 
1992, mit der der Rat beschlossen hatte, eine Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia einzurichten. Nach Abschluß 
der erforderlichen Konsultationen schlage er vor, daß sich der 
militärische Anteil der Operation ans Kontingenten der fol
genden Staaten zusammensetzen solle, die alle ihre grund
sätzliche Bereitschaft erklärt hätten, des erforderliche 
Personal zur Verfligung zu stellen: Ägypten, Bangladesch, 
Fidschi, Fmnland, Indonesien, Jordanien, Marokko, öster
reich, Simbabwe und Tschechoslowakei. 

Mit Schreiben vom 25. Juni 1992'89 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, llmen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 22. Juni 1992 betreffend die Znsammen_ 
setzung des militärischen Anteils der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia'" den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden isL Sie stimmen dem in 
llIfem Schteiben enthaltenen Vorschlag zu." 

In einem fIIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sichetheitsrats gerichteten Schreiben vom 
23. Juni 1992'90 naIun der Generalsekretär Bezug auf Zif
fer 3 der Resolution 751 (1992) vom 24. April 1992, in 
welcher der Rat den Generalsekretär ersucht hatte, sofort eine 
Einheit von 50 Beobachtern der Vereinten Nationen zur 
Überwachung der Waffenruhe in Mogadischu zu dislozieren, 
im Einklang mit den Ziffern 24 bis 26 seines Berichts vom 
21. und 24. April 1992 über die Situation in Somalia'''. Der 
Generalsekretär unterrichtete den Rat anßerdern, daß sein 
Sonderbeauftragter fIIr Somalia ihm mitgeteilt habe, daß 
beide Hauptgruppen in Mogadischu der sofortigen Dislnzie.. 
rung der uniformierten und unbewaffneten Beobachter zuge
stimmt hätten und daß er dementsprechend sufortige Maßnah
men zur Durchfllhrung dieser Dislozierung ergreifen werde. 
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Man erwarte, daß das Vorauskommando der Beobachter der 
Vereinten Nationen unter dem Befehl des Leitenden Militär
beobachters am 5. Juli 1992 in Mogadischu eintreffen werde. 
Die anderen Beobachter sollten bis zum 10. Juli 1992 in dem 
Einsatzgebiet der Mission eintreffen. 

In einem ftIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den Pr!l
sidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
23. Juni 1992'91 schlug der Generalsekretär nach Abschluß 
der erforderlichen Konsultationen mit Zustimmung des Rates 
vor, Brigadegeneral Imtiaz Shaheen aus Pakistan zum Lei
tenden Militärbeobachter der Gruppe der Militärbeobachter 
der Operation der Vereinten Nationen in Somalia zu ernen
nen. 

Mit Schreiben vom 25. Juni 1992'92 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. Juni 1992 betreffend die Ernennung 
des Leitenden Militärbeobachters der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia'" den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3101. Sitzung am 27. Juli 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Somalia: 
Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia 
(S/24343)" teilzunehmen."' 

Resolution 767 (1992) 
vom rT. JuD 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Anbetracht des Antrags Somalias auf Behandlung der 
Situation in Somalia durch den Sicherheitsrat'74, 

in BekrliJ'tigung seiner Resolutionen 733 (1992) vom 
23. Januar 1992, 746 (1992) vom 17. März 1992 und 751 
(1992) vom 24. Aprill992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. Juli 1992 über die Situation in Somalia''', 

in Anbetracht des Schreibens des Generalsekretärs vom 
23. Juni 1992'90, in dem dieser dem PrIlsidenten des Sicher
beitsrats tnitteilt, daß alle Parteien in Mogadischu der 
Disloziernng der fünfzig Militärbeobachter zugestimmt haben 
und daß das Vorauskommando der Beobachter am 5. Juli 
1992 in Mogadischu eingetroffen ist und die rest1ichen Beob
achter am 23. Juli 1992 im Einsatzgebiet eingetroffen sind, 

z.utiefst besorgt darüber, daß sich Waffen und Munition 
in den Händen von Zivilisten befinden, sowie über das Über
handnehrnen bewaffneter Banden in ganz Somalia, 

hOckst beunruhigt über die sporadischen Ausbrüche von 
Feindseligkeiten in mehreren Teilen Somalias, die nach wie 

vor zu Verlusten an Menscbenleben und zu Sachschäden 
flIhren und das Personal der Vereinten Nationen, der nicht
staatlichen Organisationen und anderer internationaler 
humanitärer Organisationen in Gefahr bringen und deren 
Tätigkeit behindern, 

z.utiefst beunruhigt Ober das Ausmaß des durch den Kon
flikt verursachten menschlichen Leids und besorgt darüber, 
daß die Situation in Somalia eine Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

in hOchstem Muße beunruhigt über die Verschlechterung 
der humanitären Situation in Somalia und unter Hervorhe
bung der dringenden Notwendigkeit der raschen Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter im ganzen Land, 

in der Erwtigung, daß die Gewährung humanitärer Hilfe 
in Somalia ein wichtiger Teil der Bemühungen des Rates ist, 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit in dem 
Gebiet wiederherzustellen, 

in Antwort auf die driugenden Aufrufe der Parteien in 
Somalia, die internationale Gemeinschaft möge in Somalia 
Maßnahmen ergreifen, um die Ausliefernng humanitärer 
Hilfsgüter sicherzustellen, 

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen des General
sekretärs, wonach die Vereinten Nationen bei ihrem Ein
schreiten in Somalia ein umfassendes, dezentralisiertes und 
gebietsweises Vorgehen wlihlen sollten, 

im Bewußtsein dessen, daß der Erfolg eines solchen 
Vorgchens die Zusammenarbeit aller Parteien. Bewegungen 
und Splittergruppen in Somalia erfordert, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 22. Juli 1992 Ober die Situation in 
Somalia'''; 

2. ersucht den Generalsekretär, vollen Gebrauch von 
allen zur Verfilgung stehenden Möglichkeiten und Vor
kehrungen zu machen, nnd namentlich auch dringend eine 
Luftbrücke einzurichten, mit dem Ziel, die Anstrengungen zu 
erleichtern, welche die Vereinten Nationen, ihre Sonder
organisationen und die humanitären Organisationen unter
nehmen, um die humanitäre Versorgung der betroffenen 
Bevölkerung in Somalia, die von massenhaftem Hungertod 
bedroht ist, zu beschleunigen; 

3. bi#et nachtJrlickllch alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia, die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, ihrer Sonderorganisationen und der humanitären 
Organisationen um die Bereitstellung dringender humanitärer 
Hilfe an die betroffene Bevölkerung in Somalin zu erleich
tern, und fordert erneut dazu auf, die Sicherheit des Personals 
der humanitären Organisationen voll zu respektieren und 
seine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in und um Moga
dischu und in anderen Teilen Somalias zu garantieren; 
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4. forden alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia auf, mit den Vereinten Nationen im Hin
blick auf die dringende Dislozierung der in den Ziffern 4 
und 5 seiner Resolution 751 (1992) geforderten Sicherheits
kräfte der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten und auch 
sonst bei der allgemeinen Stabilisierung der Situation in 
Somalia bebilflich zu sein. Bei Ausbleiben einer solchen Zu
sammenarbeit schließt der Rat andere Maßnahmen zur Aus
lieferung humanitärer Hilfsgüter an Somalia nicht aus; 

5. appellien von neuem an die internationale Gemein-
schaft, angemessene finanzielle und sonstige Ressourcen für 
die humanitären Anstrengungen in Somalia bereitzustellen; 

6. bestlirkt die Vereinten Nationen, ihte Sonderorga-
nisationen und die humanitären Organisationen, einschließlich 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, in ihten lau
fenden Bemilhungen, die Auslieferung hunumitärer Hilfsgüter 
in alle Regionen Somalias sicherzustellen; 

7. appellten an alle Parteien, Bewegungen und Split-
tergruppen in Somalia, mit den Militärbeobachtem der Ver
einten Nationen in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und 
Maßnalnnen zu ergreifen, um ihte Sicherheit zu gewährlei
sten; 

8. ersucht den Generalsekretär, sich im Rahtnen 
seiner fortgesetzten Anstrengungen in Somalia für eine 
sofortige wirksame Einstellung der Feindseligkeiten und die 
Einhaltung einer Waffenruhe im ganzen Land einzusetzen, 
mit dem Ziel, die dringende Auslieferung humanitärer Hilfs
güter und den Pmzeß der Anssöhnung und einer politischen 
Regelung in Somalia zu erleichtern; 

9. forden alle Parteien, Bewegungen und Splitter-
gruppen in Somalia auf, die Feindseligkeiten sofort ein
zustellen und im ganzen Land eine Waffenruhe einzubalten; 

10. hebt die Notwendigkeit hervor, das in Ziffer 5 
seiner Resolution 733 (1992) beschlossene allgemeine und 
vollständige Embargu für alle Lieferungen von Waffen und 
militärischem Gerät nach Somalia einzuhalten und genau zu 
überwachen; 

11. begrUßt die Zusammenarbeit zwischen den Verein
ten Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit, der 
Liga der arsbischen Staaten und der Organisation der islami
schen Konferenz bei der Lösung der Situation in Somalia; 

12. billigt den Vorschlag des Generalsekretärs, inner
halb der zusammengefaßten Operation der Vereinten Natio
nen in Somalia vier Einsatzzonen in Somalia festzulegen; 

13. ersucht den Generalsekretär, dsfür zu sorgen, daß 
sein Sonderbeauftragter für Somalia alle Unterstützungsdien
ste erhält, die er benötigt, um seinen Auftrag wirksam wahr
nehmen zu können; 

14. unterstatzt nachdrilcklich den Beschluß des 
Generalsekretärs, unter der Gesamtleitung seines Sonder
beauftragten umgehend ein technisches Team nach Somalia 
zu entsenden, das im Rahtnen und nach Maßgabe der in 
Ziffer 64 seines Berichts dargelegten Zielsetzungen tätig sein 
und dem Sicherheitstat schnell einen Bericht lIher diese 
Angelegenheit vorlegen soll; 

15. stellt fest, daß alle Beamten der Vereinten Natio
nen und alle im Anftrag der Vereinten Nationen in Somalia 
tätigen Sachverständigen die in dem Übereinkommen vom 
13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen'" und in anderen einschlägigen Über
einkünften vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten genie
ßen und daß alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia gehalten sind, ihnen uneingeschränkte Bewe
gungsfreiheit und alle erforderlichen Erleichterungen zu 
gewähren; 

16. ersucht den Generalsekretär, seine Konsultationen 
mit allen Parteien, Bewegungen und Splittergruppen in 
Somalia im Hinblick auf die Einberufung einer Konferenz für 
nationale Aussöhnung und Einheit in Somalia in enger 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Liga der arabischen Staaten und der Organisation 
der Islamischen Konferenz vordringlich fortzusetzen; 

17. forden alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia auf, mit dem Generalsekretär bei der 
Durchfllhrung dieser Resolution voll zusammenzuarbeiten; 

18. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Atif tkr 3101. Sitzung einstimmig verabschiedet 

Beschlüsse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
12. August 1992"" nahm der Generalsekretär Bezug auf 
die Resolution 767 (1992) des Sicherheitsrats vom 27. Juli 
1992, mit der der Rat alle Parteien, Bewegungen und Split
tergruppen in Somalia nachdrücklich gebeten hatte, mit den 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die dringende Dislozie
rung der in den Ziffern 4 und 5 seiner Resolution 751 (1992) 
vom 24. April 1992 geforderten Sicherheitskräfte der Ver
einten Nationen zusammenzuarbeiten. Der Generalsekretär 
berichtete außerdem, daß sein Sonderbeauftragter für Somalia 
berichtet habe, daß sich die beiden Hauptsplittergruppen in 
Mogadischu inzwischen mit der sofortigen Dislozierung einer 
500 Mann starken Sicherheitstruppe als Teil der Operation 
der Vereinten Nationen in Somalia einverstanden erlillirt 
hlltten. Nach Abschluß der erforderlichen Konsultationen 
schlage er vor, diese Truppe aus einem Kontingent Pakistans 
zu bilden, das seine gmndslitzliche Bereitschaft erklärt habe, .1 

das erforderliche Personal für die Operation zur VerfI1guny 
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zu stellen. Er beabsichtige, die Dislozierung dieser Sicher
heitstruppe so bald wie möglich vorzunehmen. 

Mit Schreiben vom 14. August 1992"1
• unterrichtete 

der Präsident des Sicherbeitsrats den GeneralsekrelIIr wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 12. August 1992 betreffend die Zusam
mensetzung einer 500 Mann starken Sicherbeitstruppe 
als Teil der Operation der Vereinten Nationen in Soma
lia gemäß den Resolutionen 751 (1992) vom 24. April 
1992 und 767 (1992) vom 27. Juli 1992!'" den Ratsmit
g1iedera zur Kenntnis ge)lracht worden ist. Sie stimmen 
dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu.· 

Auf seiner 3110. Sitzung am 28. August 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Somalias e1nzu1aden, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Somalia: 
Bericht des Generalsekrellirs über die Situation in Somalia 
(S/24480 und Add.l)" teiIzunehmen.63 

Resolution 775 (1992) 
vom 2& August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

in Anbetracht des Autrags Somalias auf Behandbmg der 
Situation in Somalia durch den Sicherheitsrat!?', 

in BekrlJftlgung seiner Resolmionen 733 (1992) vom 
23. Januar 1992, 746 (1992) vom 17. März 1992, 751 (1992) 
vom 24. April 1992 und 767 (1992) vom 27. Juli 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrellirs vom 
24. und 28. August 1992 über die Situation in Somalia!97, 

tutiefst besorgt über die Verfilgbarlreit von Waffen und 
Munition und das Überhandnehmen bewaffneter Banden in 
ganz Somalia, 

höchst beunruhigt über die fortgesetzten sporadiscben 
AusbrUche von Feindseligkeiten in mehreren Teilen Somali
as, die nach wie vor zu Verlusten an Menschenleben und zu 
Sachschäden fUhren und das Personal der Vereinten Natio
nen, der nichtstaatlichen Organisationen und anderer inter
nationaler humanillirer Organisationen in Gefahr bringen und 
deren Tätigkeit behindern, 

zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des durch den Kon
flikt verursachten menschlichen Leids und besorgt darüber, 
daß die Situation in Somalia eine Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

in hOchstem Mqße beunruhigt über die Verschlechterung 
der humanitären Situation in Somalia und unter Hervorbe
bung der dringenden Notwendigkeit der raschen Auslieferung 
humanillirer Hilfsgllter im ganzen Land, 

bekrlJftlgend, daß die Gewährung humanillirer Hilfe in 
Soma1ia ein wichtiger Teil der Bemllhnngen des Rates ist, 
den Weltfrieden und die internationale Sicherbeit in dem 
Gebiet wiederherzustellen, 

mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie das loter
nationale Komitee vom Roten Kreuz, nichtstaatliche Organi
sationen und Stasten zur Zeit unternehmen, um der betroffe
nen Bevölkerung in Somalia humanillire Hilfe zu gewähren, 

insbesondere mit Genugtuung Ober die Ioitiativen, über 
eine Luftbrllcke Soforthilfe zu gew!Uuen, 

Uberzeugt, daß ohne eine politische Gesamtlösung in 
Soma1ia kein dauerhafter Fortschritt erzielt werden kann, 

insbesondere Kenntnis nehmend von Ziffer 24 des 
Berichts des Generalsekretärs, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekrellirs vom 24. und 28. August 1992 Ober die 
Situation in Somalia!97 betreffend die Feststellungen des 
technischen Teams und von den darin enthaltenen Emp
fehlungen des Generalsekrelllrs; 

2. bittet den Generalsekrelllr, Hauptquartiere für vier 
Einsarzwnen zu errichten, wie in Ziffer 31 des Berichts 
vorgeschlagen; 

3. genehmigt die Erhöhung der Truppenslllrke der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia nnd die 
anschließende Dislozierung entsprechend den Empfehlungen 
in Ziffer 37 des Berichts des Generalsekrelllrs; 

4. begr4ßt den Beschluß des Genetalsekretlirs, die 
Lnfttransporte in die Gebiete, die vorrangiger Aufmerk
samkeit bedürfen, maßgeblich zu verslllrken; 

5. fordert nIle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia auf, mit den Vereinten Nationen im 
Hinblick auf die in den Ziffern 4 und 5 seiner Resolution 751 
(1992) geforderte dringende Dislozierung der Sicherheits
krIlfte der Vereinten Nationen, entsprechend den Empfehlun
gen in Ziffer 37 des Berichts des Generalsekrelllrs, zu
sammenzuarbeiten; 

6. begr4ßt außerdem die von einer Reihe von Staaten 
gewährte materielle und logistische Unterstützung und bittet 
nachdrOcklich darum, daß die Transporte im Rahmen der 
LuftbrIIcke wirksam von den Vereinten Nationen koordiniert 
werden, wie in den Ziffern 17 bis 21 des Berichts des 
GeneralsekrelIIrs beschrieben; 

7. bittet nachdrlicklich nIle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia, die Bemllhungen der Verelnten 
Nationen, ihrer Sonderotganisationen nnd der hnmanilliren 
Organisationen um die Bereitstellung dringender humanillirer 
Hilfe für die betroffene Bevölkerung in Somalia zu erleich-
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tern, und fordert erneut dazu auf, die Sicherheit des Personals 
dieser Organisationen voll zu respektieren und seine uneinge
schränkte Bewegungsfreiheit in und um Mogadischu und in 
anderen Teilen Somalias zu garantieren; 

8. appellIen von neuem an die internationale Gemein-
schaft, angemessene finanzielIe und sonstige Ressourcen fDr 
die humanitären Anstrengungen in Somalia bereitzustellen; 

9. bestlJrkt die Vereinten Nationen, ihre Sonderorga-
nisationen und die humanitären Organisationen, einschließlich 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und die 
nichtstaatlichen Organisationen in ihren laufenden Bemllhun
gen, die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter in alle Regionen 
Somalias sicherzustellen, und unterstreicht, wie wichtig die 
Koordinierung dieser Bemllhungen ist; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger 
Znsammenarheit mit der Organisation der afrikanischen Ein
heit, der Liga der arabischen Staaten und der Organisation 
der Islamischen Konferenz seine BemIlhungen um die Her
beifIlhrung einer umfassenden politischen Lösung der Krise 
in Somalia fortzusetzen; 

11. [orden alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia mif, die Feindseligkeiten sofort einzustel
len und im ganzen Land eine Waffenruhe einzuhalten; 

12. hebt die Notwendigkeit hervor, das in Ziffer 5 
seiner Resolntion 733 (1992) heschlossene allgemeine und 
vollstiindige Embargo fDr alle Lieferungen von Waffen und 
militärischem Gerät nach Somalia einzuhalten und genau zu 
flberwachen; 

13. [orden alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia auf, mit dem GeneraIsekretär hei der 
Durchfllhrung dieser Resolution voll zusammenzoarheiten; 

14. beschließt, bis zur Erzielung einer friedlichen 
Lösung mit dieser Angelegenheit hefaßt zu bleiben. 

Auf der 3110. SI_g einstimmig verabschiedet. 

BescbIiIsse 

In einem Schreihen vom 1. September 1992 an den PrI!
sidenten des Sicherheitsrats!" nalnn der Generalsekretär 
Bezug auf Ziffer 37 seines Berichts vom 24. August 1992 
über die Situation in Somalia109, in dem er ausgefllhrt hatte, 
daß es Sache des Rates sei, die von ilun empfohlenen Erhö
hungen der Truppenstärke der Operation der Vereinten Na
tionen in Somalia zu genehmigen. Dies gelte flIr die Errich
tung von vier Hauptquartieren in den einzelnen Zonen und 
die Dislozierung von vier zusätzlichen Sicherheitseinheiten 
mit jeweils bis zu 750 Mann aller Ränge. Am 28. August 
1992 habe er ein Addendum zu seinem Bericht'"" zirkuliert, 
in dem er ausgefilhrt habe, daß eine Operation dieser 
Größenordnung und Komplexität eine mnfangreicbe Unter
stIltzuog dun:h Logistik-, Femmelde- und Saoitätseinheiten 
benötigen würde, die am besten von drei Spezialelnheiten ge-

wiihrt werden könne, der in der Anfangsphase der Dislozie
rung bis zu 719 Mann aller Ränge angehören wi1rden. Das 
Addendum entha1te außerdem die Kostenvoranschliige fDr die 
Erweiterung der Operation einschließlich der Logistikanteile. 
Der Generalsekretär filgte hinzu, daß der Rat in seiner Res0-
lution 775 (1992) vom 28. August 1992 offensichtlich nur 
auf Ziffer 37 des Berichts vom 24. August 1992, nicht jedoch 
auf das Addendum Bezug genommen habe. Zweck seines 
Schreibens sei es, diese Angelegenheit dem Rat zur Kenntnis 
zu bringen und diesen über den Präsidenten zu ersuchen, die 
Anwendbarkeit der Genehmigung in Ziffer 3 der Resolution 
775 (1992) auf die logistische Untersliltzuogselnheit auszu
dehnen. Der Generalsekretär erk1llrte, daß sich die Gesamt
truppenstärke der Operation auf 4.219 Mann aller Ränge 
belaufen sollte (3.000 Mann Sicherheitskrllfte einschließlich 
der bereits genehmigten 500 Mann starken Einheit fDr Moga
dischu und 719 Mann aller Ränge fDr die Logi<tikeinheiten). 

Mit Schreiben vom 8. September 1992211! unterrichtete 
der Ratspräsident den Generalsekretär wie folgt: 

''Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Thr 
Schreiben vom 1. September 1992 betreffend die logi
stische Untersliltzuogselnheit der Operation der Verein
ten Nationen in Somalia!" den Ratsmitgliedem zur 
Kenntnis gebracht worden ist, die dem in diesem Schrei
ben entha1tenen Vorschlag zustimmen." 

In einem Schreiben vom 1. September 1992 an den PrI!si
denten des Sicherheitsrats"" nalnn der GeneraIsekretär Be
zug auf die Ziffern 2 und 3 der Resolution 775 (1992) vom 
28. August 1992. Um der Genehmigung zur Erhöhung der 
Truppenstärke der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia Wirkung zu verleihen, habe er mit den Regierungen 
der folgenden Staaten Konsultationen gefi1hrt: Ägypten, 
Australien, Belgien, Dlinemark, Deutschland, Kanada, Nige
ria, österreich, Schweden und Schweiz. In Anbetracht der 
dringend erforderlichen Dislozierung dieser Einheiten ersuche 
er den Rat, die obige Liste der voraussichtlichen truppensteI
lenden Regierungen zu billigen; er werde den Sicherheitsrat 
üher das Ergebnis seiner Konsultationen und die endgültige 
Liste der fDr diese Operation ansgewiihlten truppensteUenden 
Regierungen in Kenntnis setzen. 

In einem anderen Schreiben vom 8. Septemher 1992203 

unterrichtete der Prl!sident des Sicherheitsrats den GeneraIse
kretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ibnen mitzuteilen, daß Thr 
Schreiben vom 1. September 1992 betreffend die Er
höhung der Truppens!ärke der Operation der Vereinten 
Nationen in SomaIia21l2 den Ratsmitgliedem zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Die Ratsmitglieder stimmen der in 
diesem Schreiben enthaltenen Empfehlung zu.· 

Am 16. Oktober 1992 gab der Prl!sident im Anschluß an 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedem gegenüher den Me-
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dien im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung 
ab204

: 

"Der Sicherheitsrat hat heute eine Mitteilung von 
Herrn Sabnoun, dem Sonderbeauftragten des General
sekretärs in Somalia, gehört. Bei dieser Gelegenheit 
haben die Mitglieder des Sicherheitsrats von neuem ihre 
volle Unterstlltzung für das Vorgehen des Generalsekre
tärs und seines Sonderbeauftragten zum Ausdruck ge
bracht. Sie haben außerdem den Wunsch geäußert, der 
vor kurzem in Genf ergangene Aufruf zur Erhöhung der 
humanitären Hilfe an Somalia möge befolgt werden. 

Die Ratsmitglieder haben ihre tiefe Besorgnis über 
die ihnen von Herrn Salinoun überbrachten informatio
nen zum Ausdruck gebracht, insbesondere was die 
Schwierigkeiten betrifft, auf die er bei der Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter stößt. In diesem Zusammen
hang ist die rasche Dislozierung des Personals der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia unabding
bar. Die Ratsmitglieder vertreten die Auffassung, daß 
diejenigen, welche die Dislozierung der Operation in 
Somalia behindern, die Verantwortung für die Verschär
fung einer jetzt schon beispieIlosen humanitären Kntn
strophe auf sich nehmen würden." 

In einem Schreiben vom 21. Oktober 1992 an den PrIlsi
denten des Sicherheitsrats"" setzte der Generalsekretllr den 
Rat davon in Kenntnis, daß von den in seinem Schreiben 
vom 1. September 1992 an den PrIlsidenten des Sicherheits
rats"" aufgefilhrten Ländern Ägypten, Belgien und Kanada 
zugesagt hätten, jeweils ein Bntnillon für die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia zur Verfilgung zu stellen, und 
daß Australien sich bereit erktllrt habe, Personal für die 
Logistikeinheit der Operation zur Verfilgung zu steIlen. 
Seither hätten Norwegen und Neuseeland ebenfalls logisti
sches Personal angeboten. Er ersuche den Sicberheitsrat, der 
Aufnahme Norwegens und Neuseelands in die Liste der trup
peDStellenden Länder zuzustimmen. 

Mit Schreiben vom 26. Oktober 1992206 unterrichtete 
der PrIlsident des Sicherheitsrats den Generalsekretllr wie 
folgt: 

'1ch beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 21. Oktober 1992 betreffend die logisti
sche Unterstlltzungseinheit der Operation der Vereinten 
Nationen in SomaIia2ll> den Ratsmitgliedem zur Kenntnis 
gebracbt worden ist. Sie stimmen Ihrem darin enthalte
nen Vorschlag zu." 

In einem Schreiben vom 19. November 1992 an den Prä
sidenten des Sicherheitsrat"" nahm der Generalsekretllr 
Bezug auf sein Schreiben vom 21. Oktober 1992"", mit dem 
er eine Liste der Länder Ubermittelt hntte, die angeboten 
hntten, für die Operation der Vereinten Nationen in Somalia 
ein Bataillon sowie Teile der Logistikeinheiten der Operation 
zur Verfügung zu stellen. Er erklärte. daß in der Folge auch 

Irlaad einen Logistikanteil angeboten habe, und bat den Rat, 
der Aufnahme Irlands in die Liste der Kontingente stellenden 
Länder zuzustimmen. 

Mit Schreiben vom 24. November 1992"'" unterrichtete 
der PrIlsident des Sicherheitsrats den Generalsekretllr wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 19. November 1992 betreffend die logi
stische Unterstlltzungseinheit der Operation der Ver
einten Nationen in Somalia"" den Ratsmitgliedem zur 
Kenntnis gebracht worden ist, die Ihrem darin enthalte
nen Vorschlag zustimmen." 

Aufseiner3145. Sitzung am 3. Dezember 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teiIzunehmen: 

''Die Situation in Somalia: 

Schreiben des Generalsekretärs an den PrIlsidenten des 
Sicherheitsrats. datiert vom 24. November 1992 
(S/24859)17 ; 

Schreiben des Generalsekretärs an den PrIlsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 29. November 1992 
(SI24868)17". 

Resolution 794 (1m) 
vom3._1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekrlijtlgung seiner Resolutionen 733 (1992) vom 
23. Januar 1992. 746 (1992) vom 17. März 1992, 751 (1992) 
vom 24. April 1992. 767 (1992) vom 27. Juli 1992 und 775 
(1992) vom 28. Auguat 1992, 

In Erkenntnis der Einmaligkeit der derzeit in Somalia 
herrschenden Situation und in dem Bewußtsein. daß ihre Ver
schlechterung' ihre Komplexitlit und iht ungewöhnlicher 
Charakter eine sofortige und außerordentliche Autwort 
erfordern. 

feststellend, daß das Ausmaß der durch den Konflikt in 
Somalia verursachten mensch1ichen Tragödie. die noch weiter 
verschärft wird durch die Hindernisse, die der Verteilung der 
humanitären Hilfsgüter in den Weg gelegt werden, eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

In hiJchstem Mqf3e beunruhigt über die Verschlechterung 
der humanitären Situation in Somalia und unter Hervorhe
bung der dringenden Notwendigkeit der raschen Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter im ganzen Land, 

Kenntnis nehmend von den Bemühungen der Liga der 
arabischen Staaten, der Organisation der afrikanischen 
Einheit, insbesondere von dem Vorschlag des derzeitigen 
Vorsitzenden der Versammlung der Stnats- und Regierungs-
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chefs der Organisation der afrikanischen Einheit anllißlich der 
siebenundvierzigsten ordentlichen Tagung der Generalver
sammlung betreffend die VeranstaItung einer internationalen 
Konferenz über Somalia""', sowie den Bemühungen der Or
ganisation der Islamischen Konferenz und anderer regionaler 
Einrichtungen und Abmachungen, die daranf gerichtet sind, 
die Aussöhnung und eine politiscbe Regelung in Somalia zu 
fördern und auf die humanitären Bedllrfnisse der Bevölke
rung des Landes einzugehen, 

In WUrdigung der Anstrengungen, welche die Vereinten 
Nationen, ihre Sonderorganisationen und die humanitären 
Organisationen sowie nichtstaatliche Organisationen und 
Staaten derzeit unternehmen, um die Auslieferung humani
tärer Hilfsgüter in Somalia sicherzustellen, 

In Antwon auf die dringenden Aufrufe aus Somalia, die 
internationale Gemeinschaft möge Maßnahmen ergreifen, um 
die Anslieferung humanitärer Hilfsgöter in Somalia sicherzu
stellen, 

mit dem Ausdruck hDchster Beunruhigung angesichts der 
anhaltenden Berichte über weitverbreitete Verstöße gegen das 
humanitäre VöIkerrecht in Somalia, insbesondere über Ge
walttätigkeit und Gewaltandrohungen gegen das rechtmäßig 
an den unparteüschen humanitären Hilfsmaßnahmen mitwir
kende Personal, über vorslitzliche Angriffe auf Nicbtkom
battanten, Hi!fslieferungen und Fahrzeuge sowie medizinische 
und Hilfseinricbtungen und über die Behinderung der Aus
lieferung von Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfs
gütern, die für das Überleben der Zivilbevölkerung unerliiß.. 
lich sind, 

bestIirzJ über das Fortbestehen von Bedingungen, welche 
die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter an ihre Bestim
mungsorte in Somalia behindern, und insbesondere die Be
richte aber die Plünderung von Hilfslieferungen, die für die 
hungernde Bevölkerung bestimmt sind, über Angriffe auf 
Flugzeuge und Schiffe. die humanitäre Hilfsgüter transpor
tieren, und über die Angriffe auf das pakistanische Kontin
gent der Operation der Vereinten Nationen in Somalia in 
Mogadischu, 

mit Dank Kenntnis TU!hmend von den Schreiben des 
Generalsekretärs vom 24.210 und 29. November 1992211 

an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 

die Einschätzung des Genera1sekretärs teilend, daß die 
Situation in Somalia untragbar ist und daß es notwendig ge
worden ist, die grundlegenden Prämissen und Grundsätze der 
Anstrengungen der Vereinten Nationen in Somalia zu über
prlIfen, und daß die bisherige Vorgehensweise der Operation 
unter den gegenwärtigen Umstiinden keine angemessene Ant
wort auf die Tragödie in Somalia wäre, 

entschlossen, so bald wie möglich die erforderlichen Be
dingungen für die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter aber
alI dort in Somalia, wo sie benötigt werden, herzustellen, im 
Einklang mit den Resolutionen 751 (1992) und 767 (1992), 

In Anbetracht des Angebots von Mitgliedstaaten mit dem 
Ziel, so bald wie möglich ein sicheres Umfeld für die huma
nitären Hi\fsmaßnabmell in Somalia zu schaffen, 

al4ßerdem entschlossen, den Frieden, die Stabilitlit sowie 
Recht und Ordnung wiederberzustellen, um den Prozeß einer 
politischen Regelung unter der Schirmberrscbaft der Verein
ten Nationen zu erleichtern, dessen Ziel die nationale Aus
söhnung in Somalia ist, und den Generalsekretär und seinen 
Sonderbeauftragten für Somalia ermutigend, ihre Arbeit auf 
nationaler und regiona1er Ebene zur Förderung dieser Ziele 
fortzusetzen und zu verstärken, 

In der Erkennmls, daß das Volk Somalias letztlich selbst 
die Verantwortung für die nationale Aussöhnung und den 
W'J.ederaufbau seines eigenen Landes trägt, 

1. bekrliftigt seine Forderung, daß alle Parteien, 
Bewegungen und Splittergruppen in Somalia die Feindselig
keiten sofort einstellen, im ganzen Land eine Waffenrube 
einhalten und mit dem Sonderbeauftragten des Genera1sekre
tärs für Somalia sowie mit den Streitkräften zusammenarbei
ten, die aufgrund der in Ziffer IO erteilten Ermächtigung 
aufgestellt werden, um den Prozeß der Verteilung der Hilfs
güter, der Aussöhnung und der politischen Regelung in 
somalia zu erleichtern; 

2. verlongt, daß alle Parteien, Bewegungen und Split-
tergruppen in Somalia alle erforderlichen Maßnalrmen ergrei
fen, um die Bemühungen der Vereinten Nationen, ihrer Son
derorganisationen und der humanitären Organisationen um 
die Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für die 
betroffene Bevölkerung in Somalia zu erleichtern; 

3. verlongt al4ßerdem, daß alle Parteien, Bewegungen 
und Splittetgruppen in Somalia alle erforderlichen Maßnah
men ergreifen, um die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des gesamten anderen an der Bereitstellung der 
humanitären Hilfe mitwirkenden Personals zu gewährleisten, 
einschließlich der Streitkräfte, die aufgrund der in Ziffer 10 
erteilten Ermächtigung aufgestellt werden; 

4. verlongt ferner, daß alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia sofort alle Verletzungen des 
humanitären Völkerrecbts einstellen und unterlassen, ins
besondere auch die oben beschriebenen Handlungen; 

5. veruneilt entschieden alle in Somalia begangenen 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere 
auch die vorsätzliche Behinderung der Auslieferung von 
Nabtungsrnittein und ßledizinischen Hilfsgütern, die für das 
Überleben der Zivilbevölkerung unerläßlich sind, und be
kräftigt, daß diejenigen, die derartige Handlungen begeben 
oder anordnen, dafür individuell verantwortlich gemacht wer
den; 

6. beschlitifJt, daß die Operationen und die weitere 
Dislozierung von 3500 Angehörigen der Operation der Ver
einten Nationen in Somalia, die mit Ziffer 3 der Resolu-

- 70-



tion 115 (1992) genehmigt wurden, nach dem Ermessen des 
Generalsekretärs im Lichte seiner Einschätzung der Bedin
gungen auf dem Boden fortgesetzt werden sollen; und ersucht 
ihn, den Rat unterrichtet zu halten und die Empfehlungen zu 
unterhreiten, die ihm zur BrfüIlung des Mandats der Opera
tion, wo die Bedingungen es zulassen, angezeigt erscheinen; 

7. schließt sich der Empfehlung des Generalsekretärs 
in seinem Schreiben vom 29. November 1992 an den Präsi
denten des Sicherheitsrats"ll an, wonach Maßnahmen nach 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen ergriffen 
werden sollen, um so hald wie möglich ein sicheres Umfeld 
für die humanitären Hilfsmaßnahmen in Somalia zu schaffen; 

8. begriißt das in dem genannten Schreiben des Gene-
ralsekretärs beschriebene Angebot eines Mitgliedstaates 
betreffend die Aufstellung einer Operation zur Schaffung 
eines solchen sicheren Umfelds; 

9. begrilßt außerdem das Angebot anderer Mitglied-
staaten, sich an dieser Operation zu beteiligen; 

10. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, ermiichtlgt den Generalsekretär und die 
zur Umsetzung des in Ziffer 8 genannten Angebots kooperie
renden Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, 
um so hald wie möglich ein sicheres Umfeld für die humani
tären Hilfsmaßnahmen in Somalia zu schaffen; 

11. fordert alle Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage 
sind, auf, Streitkräfte bereitzuatellen und zusätzliche Beiträge 
in Form von Barzahlungen oder Sachleistungen im Einklang 
mit Ziffer 10 zu leisten, und ersucht den Generalsekretlir, 
einen Fonds einzurichten, durch den die Beiträge den betref
fendeu Staaten oder Operationen nach Bedarf zufließen könn
ten; 

12. ermiichtigt den Generalsekretlir und die betref
fenden Mitgliedstaaten außerdem, die erforderlichen Vor
kehrungen für die gemeinsame Fübrung der beteilIgten Trup
pen zu treffen, die dem in Ziffer 8 genannten Angebot Rech
nung tragen; 

13. ersucht den Generalsekretlir und die nach Ziffer 10 
tätig werdenden Mitgliedstaaten, geeignete Mechanismen für 

die Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und 
ihren Streitkräften einzurichten; 

14. beschließt, eine aus Mitgliedern des Sicherheitsrats 
bestehende Ad-hoc-KommissIon zu ernennen, die dem Rat 
über die Durchfübrung dieser Resolution Bericht erstattet; 

15. bittet den Generalsekretlir, einen kleinen Ver
bindungsstah der Operation zum Felditanptquartier der Ge
meinsamen Fübrung abzustellen; 

16. tätig werdend nach den Kapiteln VII und VIII der 
Charta, fordert die Staaten auf, einzelstaatlich oder über 
regionale Einrichtungen oder Ahmachungen die erforderli
chen Maßnahmen zur Sieberstellung der strikten Anwendung 
von Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) zu ergreifen; 

17. ersucht alle Staaten, insbesondere diejenigen in der 
Region, geeignete Unterstützung für die Maßnahmen zu ge
währen, welche die Staaten einzelstaatlich oder über regiona
le Einrichtungen oder Alnnachungen gemäß dieser und ande
rer einschlägiger Resolutionen ergreifen; 

18. ersucht den Generalsekretär und gegebenenfalls die 
betreffenden Staaten, dem Rat rege1mlißig über die Durchfüh
rung dieser Resolution und die Erreichung des Ziels der 
Schaffung eines sicheren Umfelds Bericht zu erstatten, erst
mals spätestens filnfzehn Tage nach der Verabschiedung die
ser Resolution, damit der Rat den erforderlichen Beschluß im 
Hinblick auf einen raschen Übergang zur Wiederaufnahme 
der friedensichernden Operationen fassen kann; 

19. ersucht den Generalsekretär arifJerdem, dem Rat 
anfangs innerhalb von filnfzehn Tagen nach der Verabschie
dung dieser Resolution einen Plan vorzulegen, um sicherzu
stellen, daß die Operation in der Lage sein wird, ihr Mandnt 
nach dem Abzog der Gemeinsamen Fübrung zu erfU1Ien; 

20. bittet den Generalsekretär und seinen Sonder
beauftragten, ihre Bemühungen um die Herbeifübrung einer 
politischen Regelung in Somalia fortzusetzen; 

21. beschließt, mit dieser Angelegenbeit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Auf der 3145. S/tumg einstimmig verabscldedet. 

DIE VERANTWORTUNG DES SICBERBEITSRATS IM HINBLICK AUF DIE 
WAHRUNG DES WELTFRIEDENS UND DER INTERNATIONALEN 

SICHERHEIT 

Bescbliisse 

Auf seiner 3046. Sitzung, die arn 31. Januar 1992 auf 
der Ebene der Staats- und Regierungschefs stattfand, erörterte 
der Rat den Punkt "Die Verantwortung des Sicherheitsrats im 

Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit". 

Am Ende der Sitzung gab der Präsident im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab1'1O: 
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"Die Ratsmitglieder haben mich ermächtigt, in 
ihrem Namen die folgende Erklärung abzugeben. 

Der Sicherheitsrat ist am 31. Januar 1992 am 
Amtssitz der Vereinten Nationen in New York erstmals 
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs zusam
mengetreten. Im Rahmen ihrer Verpflichtung auf die 
Charta der Vereinten Nationen haben sich die Ratsmit
glieder mit der Frage 'Die Verantwortung des Sicher
heitsrats im Hinblick auf die Wabrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit' befaßf12• 

Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß ihr 
Zusammentreffen zum richtigen Zeitpunkt stattfindet und 
der Tntsache Rechnung trägt, daß ein neues, günstiges 
internationales Umfeld entstanden ist, in dem der Sicher
heitsrat begonnen hat, seine Hauptverantwortung flir die 
Wabrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit wirksamer wabrzunehm,m. 

Eine Zeit des Wandels 

Diese Sitzung des Rates fIrulet in einer Zeit 
umwälzender Veränderungen statt. Die Beendigung des 
Kalten Krieges hnt Hoffnungen auf eine sicherere, ge
rechtere und menschlichere Welt geweckt. In vielen Re
gionen der Welt hnt es rasche Fortschritte auf dem Weg 
zur Demokratie und zur Herausbildung entsprechender 
Regierungsformen wie auch zur Erreichung der in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele gege
ben. Die endgültige Abschaffung der Apartheid in Süd
afrika würde einen maßgeblichen Beitrag zu diesen Zie
len und [lßsitiven Tendenzen darstelIen, insbesondere 
auch zur Förderung der Achtung vor den Menschenrech
ten nnd Grundfreiheiten. 

Unter der FlIhrung der Vereinten Nationen ist es 
der internationalen Gemeinschaft im vergangenen Jahr 
gelungen, Kuwait in die Lage zu versetzen, seine Souve
ränität und territoriale Unversehrtheit, die es infolge der 
irakischen Aggression verloren hatte, zurOckzugewinnen. 
Die vom Rat verabschiedeten Resolutionen sind flir die 
WiederherstelIung von Frieden und Stabilität in der 
Region nach wie vor von entscheideruler Bedeutung und 
müssen voll durchgeführt wenlen. Gleichzeitig bereitet 
den Ratsmitgliedern die humanitäte Situation der un
schuldigen Zivilbevölkerung Iraks Sorge. 

Die Ratsmitglieder unterstützen den Nabost
Friedensprozeß, der durch die Russische Föderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika gefördert wird, und 
hoffen, daß er auf der Grundlage der Ratsresolutionen 
242 (1967) vom 22. November 1967 und 338 (1973) 
vom 22. Oktober 1973 zu einem erfolgreichen Abschluß 
gebracht wird. 

Die Ratsmitglieder begrUßen es, daß die Vereinten 
Nationen nach der Charta bei den Fortschritten zur Bei-
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legung von seit langem bestehenden regionalen Streitig
keiten eine Rolle spielen konnten, und sie werden sich 
flir weitere Fortschritte in Richtung auf deren endgültige 
Lösung einsetzen Sie nehmen mit Beifall Kenntnis von 
dem wertvollen Beitrag der Friedenstruppen der Verein
ten Nationen, die sich zur Zeit in Asien, Afrika, Latein
amerika und Europa im Einsatz befInden. 

Die Ratsmitglieder stellen fest, daß die Aufgaben 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Friedenssi
chernng in den letzten Jahren zugenommen und eine be
trächtliche Ausweitung erfabren haben. Die Überwa
chung vnn WabIen, die VerifIkation der Achtung der 
Menschenrechte und die Rückfllhrnng von Flüchtlingen 
waren bei der Beilegung einiger regionaler Konflikte, auf 
Ersuchen oder mit Zustimmung der betroffenen Parteien, 
integrale Bestandteile der Bemühungen des Sicherheits
rats um die Wabrung des Weltfriedens nnd der interna
tionalen Sicherheit. Die Ratsmitglieder begrüßen diese 
Entwicklungen. 

Gleichzeitig sind sich die Ratsmitglieder dessen 
bewußt, daß dieser Wandel, so willkommen er anch ist, 
neue Risiken flir die Stabilität und die Sicherheit mit 
sich gebracht hat. Einige der akutesten Probleme sind 
das Ergebnis der Veränderungen staatlicher Strukturen. 
Die Ratsmitglieder werden alle Austrengungen unter
stützen, die dazu beitragen, daß wiihrend dieser Ver
änderungen Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit ge
wahrt bleiben. 

Die internationale Gemeinschaft steht somit in 
ihrer Suche nach dem Frieden vor neuen Herausfonle
rungen. AlIe Mitgliedstaaten erwarten von den Vereinten 
Nationen, daß sie in dieser entscheidenden Phase eine 
zentrale Rolle übernehmen. Die Ratsmitglieder betonen, 
wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen gestärkt 
werden und ihre Leistungsfllhigkeit verbessert wird. Sie 
sind entschlossen, sich ihrer Verantwortung innerhalb der 
Vereinten Nationen im Rahmen der Charta voll und ganz 
zu stellen. 

Die Abwesenheit von Krieg und militüriscben 
Konflikten zwiscben den Staaten garantiert flir sich 
allein noch nicht den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit. Die nichtmilitllriscben Ursachen von Instabili
tät im wirtschafdichen, sozialen, humanitären und ökolo
gischen Bereich sind zu Bedrohungen des Friedens und 
der Sicherheit geworden. Die Mitglieder der Vereinten 
Nationen in ihrer Gesamtheit müssen der Lösung dieser 
Angelegenheiten höchste Priorität beimessen und dabei 
unter Einschaltung der zuständigen Gremien vorgehen. 

Verpflichtung mif den GrwuJsatz der kollektiven Sicher
heit 

Die Ratsmitglieder bektmden feierlich ihre Ver
pflichtung auf das Völkerrecht und auf die Charta der 



Vereinten Nationen. Alle Streitigkeiten zwischen Staaten 
sollen im Einklang mit der Charta friedlich beigelegt 
werden. 

Die Ratsmitglieder verpflichten sich erneut auf das 
kollektive Sicherheitssystem der Charta, um Bedrohun
gen des Friedens entgegenzutreten und Angriffshandlun
gen rückgängig zu machen. 

Die Ratsmitglieder bringen ihre tiefe Besorgnis 
über Akte des internationalen Terrorismus zum Ausdruck 
und betonen, daß die internationale Gemeinschaft allen 
derartigen Handlungen wirkungsvoll entgegentreten muß. 

Friedensscho[ftmg und Frledenss/cherung 

Um die Wirksamkeit dieser Verpflichtungen zu er
höhen und dem Sicherheitsrat die Mittel zur Wahrneh
mung seiner nach der Charta der Vereinten Nationen be
stehenden Hanptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit an die 
Hand zu geben, haben die Ratsmitglieder folgendes Vor
gehen beschlossen: 

Sie bitten den Genera1sekretär, zur Verteilung an 
die Mitglieder der Vereinten Nationen bis zum 1. Juli 
1992 eine Analyse sowie Empfehlungen zu der Frage 
auszuarbeiten, wie die Kapazitiü der Vereinten Nationen 
zur vorbeugenden Diplomatie, zur Friedensschaffung und 
zur Friedenssicherung im Rahmen der Charta und llIfer 
Bestimmungen ausgebaut und effizienter gestaltet 
werden kann. 

Die Analyse und die Empfehlungen des General
sekretärs könnten sich auf die Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Erkennung von potentiellen Krisen und 
Gebieten der Instabilitiü sowie darauf erstrecken, wel
chen Beitrag die regionalen Organisationen nach Kapitel 
VIII der Charta zur Unterstützung der Tätigkeit des 
Rates leisten könnten. Sie könnten sich auch auf den 
Bedarf an ausreichenden nutteriellen und finanziellen 
Ressourcen erstrecken. Der Generalsekretär könnte sich 
die Erfahrungen aus den jüngsten Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen zunutze machen, um Empfehlungen 
darüber abzugeben, wie Planung und Abwicklung durch 
das Sekretariat wirksamer gestaltet werden könnten. Er 
könnte außerdem prüfen, wie von seinen Guten Diensten 
und seinen sonstigen Aufgaben nach der Charta vermehrt 
Gebrauch gemacht werden könnte. 

Abrüstung, Rastungskontrolle und Massenvem/chlungs
wojJen 

Die Ratsmitglieder erklären erneut, im vollen Be
wußtsein der Verantwort1ichkeiten der anderen Organe 
der Vereinten Nationen auf den Gebieten der Abrüstung, 
der Rüstungskontrolle und der Nichrverbreitung, daß 
durch Fortschritte in diesen Bereichen ein entseheidender 
Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
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tionalen Sicherheit geleistet werden kann. Sie verpflich
ten sieb, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die 
WirJcsamkeit der Vereinten Nationen in diesen Bereichen 
zu verbessern. 

Die Ratsmitglieder unterstreichen die Notwendig
keit, daß alle Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen in be
zug auf Rüstungskontrolle und Abrüstung erfüllen, daß 
sie jede Verbreitung aller Arten von Massenvemich
tungswaffen verhüten, daß sie die exzessive und destabi
lisierende Anhäufung und Weitergabe von Waffen ver
meiden und daß sie etwaige Probleme im Zusammen
hang mit diesen Fragen, welche die Erhaltung der 
regionalen und weltweiten Stabilitiü bedrohen oder stö
ren, auf friedlichem Wege im Einklang mit der Charta 
regeln. Sie betonen, wie wichtig die baldige Ratifikation 
und DurchfOhrung aller internationalen und regionalen 
Rüstungskontrnllvereinbarungen, insbesondere des Ver
trages llber die Reduzierung und Begrenzung der strate
gischen Offensivwaffen und des Vertrages über konven
tionelle Streitkräfte in Europa, durch die betreffenden 
Staaten ist. 

Die Verbreitung aller Massenvernichtungswaffen 
stellt eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit dar. Die Ratsmitglieder verpflichten 
sieb, darauf hinmwirken, daß die Verbreitung von Tech
nologien im Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Herstellung solcher Waffen verhindert wird, und zu 
diesem Zweck geeignete Maßna1unen zu ergreifen. 

Hinsichtlich der Verbreitung der Kernwaffen steI
len die Ratsmitglieder fest, wie wichtig die Entscheidung 
zahlreicher Länder ist, dem Vertrag vom 1. Juli 1968 
über die Nlchrverbreitung von Kernwaffen'" beizutre
ten, und betonen die unverzichtbare Rolle voll wirksamer 
Sicherungsmaßna1unen der Internationalen Atomenergie
Organisation bei der DurcbfUhrung dieses Vertrages 
sowie die Wichtigkeit wirksamer Ausfuhrkontrollen. Sie 
werden im Falle etwaiger Verstöße, die ihnen von der 
Internationalen Atumenergie-Orgnnisation notifiziert wer
den, geeignete Maßnahmen ergreifen. 

IDnsichtlich der chemischen Waffen unterstützen 
die Ratsmitglieder die Bemühungen der Dritten Konfe
renz der Vertragspartelen zur Überprüfung des Über
einkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstel
lung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) und 
von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen, vom 9. bis 27. September 1991 in Genf, die 
darauf gerichtet sind, eine Einigung über den Abschluß 
eines universalen Übereinkommeus zum Verbot chemi
scher Waffen, einschließlich eines Verifikationsregimes. 
vor Ende 1992 zu erzielen. 

Hinsichtlich der konventionellen Waffen stellen sie 
fest, daß das Votum der Genera1versammlung zugunsten 
eines Registers der Vereinten Nationen für Waffentrans-



fers einen ersten Schritt darstellt, und anerkennen in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, daß alle Staa
ten alle in der Resolution der Genera1versamm1ung ver
langten Informationen bereitstellen2l4

• 

* 

* * 
Ahschließend bekräftigen die Ratsmitglieder ihre 

Entschlossenheit, auf der Initiative ihres Zusammentref
fens aufzubauen, um positive Fortschritte bei der Förde
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu erzielen. Sie sind sich darin einig, daß dem Genera1-
sekretär eine entscheidende Rolle zuflU1t. Die Ratsmit
glieder sprechen dem aus dem Amt geschiedenen Gene
ralsekretär, Javier P6rez de Cu611ar, ihren tiefempfunde
nen Dank für seinen herausragenden Beitrag zur Tätig
keit der Vereinten Nationen aus, der in der Unterzeich
nung des Friedensabkommens von EI Salvador seinen 
krönenden Abschluß gefunden bat. Sie heißen den neuen 
Genera1sek:retär, Boutros Boutros-Ghali, willkommen 
und nehmen mit Genugtuung Kenntnis von seiner Ab
sicht, die Funktionsfähigkeit der Vereinten Nationen zu 

stärken und zu verbessern. Sie versichern ibn Ihrer vol
len Unterstützung und verpflichten sich, mit lluu und 
seinen Mitarbeitern bei der Verwirklichung ihrer gemein
samen Ziele eng zusammenzuarbeiten, so insbesondere 
bei der Verbesserung der Effizienz des Systems der 
Vereinten Nationen. 

Die Ratsmitglieder sind sich darin einig, daß der 
derzeitige Augenblick für die Welt die günstigste Kon
stel1ation seit der GrlIndung der Vereinten Nationen dar
stellt, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
zu verwirklichen. Sie verpf1ichten sich, bei ihren eigenen 
Anstrengungen im Hinblick auf dieses Ziel eng mit den 
anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zusam
menzuarbeiten und sich auch vordringlich um Lösungen 
für alle die anderen Probleme zu bemühen, die eine ge
meinsame Antwort der internationalen Gemeinschaft 
erfordern, insbesondere soweit sie die wirtscbaftlicbe 
und soziale Entwicklung betreffen. Sie erkennen an, daß 
Frieden und Wohlstand nnteilbar sind und daß eine wirk
same internationale 7mammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut und zur Förderung eines besseren Lebens für alle 
in größerer Freiheit die Voraussetzung für dauerhaften 
Frieden und dauerhafte Stabilität ist." 

FRAGEN IN BEZUG AUF DIE SITUATION ZWJSCHEN IRAK UND KUWAIT 

Die Situation zwischen Irak nnd KnWlll.fIB 

BescbIfuwe 

Am 5. Februar 1992 gab der Präsident im Namen der 
Ratsmitglieder gegenüber den Medien die folgende Erk1lirung 
ab"6: 

"Die Ratsmitglieder führten am 28. Januar und 
5. Februar 1992 informelle Konsultationen gemi16 
Ziffer 21 der Resolution 687 (1991) vom 3. April 
1991. Sie danken dem Generalsekretär für seinen Bericht 
vom 25. Januar 1992 über die Erfüllung aller Irak mit 
der Resolution 687 (1991) und den darauffolgenden ein
schlägigen Resolutionen auferlegten Verpflichtungen 
durch JrakZ17. 

Nach Kenntnisna1une des Berichts des Gene
ralsekretärs und nach Anhörung aller im Verlaufe der 
Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Präsident zu der Schlußfolgerung, es 
bestehe keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die 
notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung der 
Verfügungen in Ziffer 20 der Resolution 687 (1991), wie 
vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolution, gegeben 
seien. 

Was resolutionskonfurmes Verhalten betrifft, so 
nehmen die Ratsmitglieder mit Besorgnis Kenntnis von 
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dem jfingsten Zwischenfall in Bagdad, der die man
gelade Kooperation Iraks bei der Befolgung der Resolu
tionen des Rstes veranschaulicht. 

Im Zusammenbang mit dem Bericht des General
sekretärs Ober die Erfill1ung aller Irak mit der Resolution 
687 (1991) und den darauffolgenden einschlägigen 
Resolutionen auferlegten Verpf1ichtungen durch Irak 
stellen die Mitglieder des Sicherheitsrats fest, daß zwar 
schon große Fortschritte erzielt worden sind, daß aber 
noch viel zu tun bleibt. Es gibt schwerwiegende Beweise 
dafOr, daß Irak seine Verpflichtungen in bezug auf seine 
Programme für Massenvernichtungswaffen sowie in be
zug auf die Repatriierung kuwaitiscber Staatsangehöriger 
und Staatsangehöriger dritter Staaten, die in Irak festge
halten werden, nicht einhält. Viele kuwaitische Vermll
genswerte sind noch zurückzugeben. Die Ratsmitglieder 
sind beunruhigt über die mangelnde Zusammenarbeit 
Iraks. Irak muß die Resolution 687 (1991) und die 
darauffolgenden einsch1ägigen Resolutionen voll durch
ftlbren, wie es in der Erklärung hieß, die der Präsident 
im Namen der Ratsmitglieder auf der am 31. Januar 
1992 unter Betei1igung der Staats- und Regierungscbefs 
abgehaltenen 3046. Sitzung verlesen hat11O• 

Die Ratsmitglieder stellen fest, daß der Ausschuß 
des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) zur 



Situation zwischen lnlk und Kuwait im Hinblick auf die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Zivilbevölke
rung in lnlk auf humanitlirem Gebiet und zur Erleich
terung der Inanspruchnalune von Ziffer 20 der Resolu
tion 687 (1991) gebeten worden ist, eine Studie darüber 
zu erstellen, für welche Güter und Versorgungsgegen
stände zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölke
rung und für humanitäre Zwecke - abgesehen von Medi
kamenten, die keinen Sanktionen unterliegen, und 
Nnhrungsmitteln, die frei geliefert werden dürfen - statt 
des 'Kein-Einwand'-Verfnhrens ein einfaches Notifizie
rungsverfabren Anwendung finden könnte. Die Rats
mitglieder nelnnen außerdem Kenntnis von dem diesbe
zlIglichen Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses. Sie 
sprechen dem Vorsitzenden ihren Dank aus für seine Be
mühungen, zu einem Schluß zu gelangen, und legen ihm 
nnhe, seine Konsultationen mit den Mitgliedern des Aus
schusses in bezug auf die Studie fortzusetzen und dem 
Rat bald Bericht zu erstatten. 

Die Ratsmitglieder mißbilligen entschieden, daß 
die irakischen Behörden beschlossen und dem Sekretariat 
mitgeteilt haben, daß sie die Kontakte mit dem Sekre
tariat üher die Durchfllhrung der Resolutionen 706 
(1991) vom 15. August 991 und 712 (1991) vom 
19. September 1991 beenden, in denen der Rat lnlk die 
Möglichkeit einräumt, Erdöl zu verkaufen, um den Kauf 
von Nnhrungsmitteln, Medikamenten sowie Gütern und 
Versorgungsgegenständen für den Grnndbedarf der Zivil
bevölkerung zwecks Gewährung von humanitärer Sofort
hilfe zu finanzieren. Sie unterstreichen, daß die Regie
rung lnlks durch ihr Verhalten die Möglichkeit vergibt, 
den Grundbedarf der Zivilbevölkerung zu decken, und 
somit die volle Verantwortung für deren humanitäre 
Probleme trägt. Sie hoffen, daß eine Wiederaufnalune 
der Kontakte zur haldigen Verwirklichung des in diesen 
Resolutionen dargelegten Plans fiihren kann, damit 
humanitäre HilfsgOter zur irakischen Bevölkerung 
gelangen können." 

Im Anschluß an die am 19. Februar 1992 geführten 
Konsultationen gab der Präsident im Namen der Ratsmit
g\ieder die folgende Erklllrung ab"·: 

''Oie Mitglieder des Sicherheitsrats danken dem 
Generulsekretär für den dem Rat am 18.Februar 1992 
vorgelegten Sonderbericht des Exekutivvorsitzenden der 
Sonderkommission'19; die vom Generalsekretär gemIIß 
Ziffer 9 Buchstabe b) i) der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats eingerichtet wurde. 

Die Ratsmitglieder stellen fest, daß zwar Fort
schritte erzielt worden sind, daß jedoch, was die Durch
führung der einschlilgigen Resolutionen des Rates be
bifft, noch viel zu tun bleibt. Die Ratsmitglieder sind 
ernsthaft besorgt üher die Tatsache, daß lnlk nach wie 
vor nicht alle seine Verpflichtungen nach den Rats-

resolutionen 707 (1991) vom 15. August 1991 und 715 
(1991) vom 11. Oktober 1991 anerkennt und die mit der 
letztgenannten Resolution gebilligten Pläne des General
sekretlIrs"" und des Generaldirektors der Internationa
len Atomenergie-Organlsation221 zur laufenden Über
wachung und Verifikation der ErfOllung von lnlks Ver
pflichtungen nach den Ziffern 10, 12 und 13 der Resolu
tion 687 (1991) vom 3. April 1991 nach wie vor ablehnt. 

Die laufende Überwachung und Verifikation der 
Verpflichtungen lnlks ist ein integrierender Bestandteil 
der Resolution 687 (1991), mit der eine Waffenruhe und 
die unerlllßlichen Voraussetzungen für die Wiederherstel
lung des Friedens und der Sicherheit in der Region fest
gelegt wurdeu. Diese laufende Überwachung und Verifi
kation ist ein äußerst wichtiger Schritt in Richtung auf 
das in Ziffer 14 dieser Resolution dargelegte Ziel. 

Die Tatsache, daß lnlk seine Verpflichtungen nach 
den Resolutionen 707 (1991) und 715 (1991) nicht aner
kennt, die heiden Pläne zur laufenden Überwachung und 
Verifikation hislang nhlehnt und seine Rüstungskapazität 
nicht uneingescbrllnkt, endgültig und voüständig offenge
legt hat, stellt eine anhaltende erhebliche Verletzung der 
einsch\l!gigen Bestimmungen der Resolution 687 (1991) 
dar. Die bedingungslose Zustimmung lnlks zur ErfOllung 
dieser Verpfliehtungen ist eine der unabdingbaren 
Voraussetzungen für jede nach den Ziffern 21 und 22 
der Resolution 687 (1991) vorzunehmende Überpr!lfung 
der in diesen Ziffern erwilhnten Verbote durch den Rat 

Die Ratsmitglieder unterstützen den Beschluß des 
Generalsekretärs, sofort eine Sondermission unter 
Leitung des Exekativvorsitzenden der Sonderkommission 
nach lnlk zu entsenden, um mit höchsten Vertretern der 
irakischen Regierung znsammenzutreffen und Gespräche 
zu fiihren, mit dem Ziel, lnlks bedingungslose Zustim
mung zur ErfOllung aller seiner einschlilgigen Ver
pflichtungen nach den Resolutionen 687 (1991), 707 
(1991) und 715 (1991) zu erhalten. Die Mission soll die 
emstbaften Konsequenzen hervorheben, die die Verwei
gerung einer derartigen Zustimmung hätte. Der General
sekretllr wird ersucht, dem Sicherheitsrat nach der Rück
kehr der Sondermission über deren Ergebnisse Bericht 
zu erstatten." 

Auf seiner 3058. Sitzung um 28. Februar 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen lnlk und Kuwait 
Mitteilung des Generalsekretllrs (S/23643) .... 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen unter den Ratsmitgliedern die 
folgende Erk\iIrung im Namen des Rates nh222: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken dem 
GeneralsekretIIr für den dem Rat am 25. Februar 1992 
gemIIß Ziffer 9 Buchstabe b) i) der Resolution 687 
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(1991) vorgelegten Berichf". mit dem die Ergebnisse 
der vom Generalsekretär gemäß der Erklllrung des Rats
präsidenten vom 19. Februar 1992218 nach Irak entsand
ten Sondermission übermittelt werden. Die Ratsmitglie
der billigen uneingeschränkt die im Bericht enthaltenen 
Schlußfolgerungen der Sondermission und insbesondere 
deren Feststellung. daß Irak nicht bereit ist, der ErfOl
lung aller seiner Verpfli.chtungen nach den Resolutionen 
687 (1991) vom 3. April 1991. 7m (1991) vom 15. Au
gust 1991 und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 bedin
gungslos zuzustimmen. 

Die Ratsmitglieder mißbilligen und vernrteiIen das 
Versäumnis der Regierung Iraks. der Sondermission, wie 
es die Resolution 7m (1991) verlangt, eine nneinge
schränkte. endgültige und vollständige. alle Aspekte um
fassende Aufstellnng seiner Programme zur Entwicklnng 
von Massenvernichtungswaffen und von ballistischen 
Flugkörpern mit einer Reicbweite von mehr als 150 Ki
lometern. einschließlich Einsatzmittel. sowie über alle 
seine Bestände derartiger Waffen, ihrer Komponenten 
und Produktionseinrichtungen und ihrer Standorte sowie 
über alle sonstigen Nuklearprogramme zur Verfilgung zu 
stellen. und das Versäumnis Iraks, die vom Genera1se
kretär"" und dem Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation"21 vorgelegten und mit Res0-
lution 715 (1991) gebilligten P1lIne zur 1nufenden Über
wachung und Verifikation zu befolgen. In der vor Ent
sendung der Sondermission nach Irak abgegebenen Er
klärung des Präsidenten vom 19. Fehrnnr 1992 stellten 
die Ratsmitglieder fest, daß Iraks Verhalten eine erhebli
che Verletzung der Resolution 687 (1991) darstellt. 
Bedauerlicherweise ist dies weiterhin der Fall. 

Ferner mißbilligen und verurteilen die Ratsmit
glieder gleichermaßen die Tatsache, daß Irak nicht inner
halb des von der Sonderkommission auf Antrag Iraks 
vorgeschriebenen Zeitraums mit der Vernichtnng der von 
der Sonderkommission zur Vernichtung bestimmten Aus
rustungen im Zusammenhang mit ballistischen Flugkör
pern begonnen hat. Die Ratsmitglieder erkIliren erneut, 
daß es allein der Sonderkommission zusteht, festzulegen. 
welche Gegenstände nach Ziffer 9 der Resolution 687 
(1991) zu vernichten sind. Das Schreiben der Regiernng 
Iraks vom 28. Februar 1992 an den Exekutivvorsitzen
den der Sonderkommission ist daher inakzeptabel Die 
Weigerung Iraks, den Anordnungen der Sonderkommis
sion nachzukommen. stellt eine weitere erhebliche 
Verletzung der einscblJigigen Bestimmungen der Resolu
tion 687 (1991) dar. 

Die Ratsmitglieder verlangen. daß Irak nnver
züglich allen seinen Verpflichtungen nach Ratsresolution 
687 (1991) und den darauffolgenden Resolutionen zu 
Irak nachkommt. Die Ratsmitglieder verlangen von der 
Regierung Iraks. dem Rat nnmittelbar ohne weiteren 

Verzug mitzuteilen, daß sie ihre Zustimmung zur An
nahme und Durchführung der genannten Verpflichtnn
gen. und konkret zur Befolgung der Anordnung der 
Sonderkommission, welche die Vernichtung der Ausrü
stungen im Zusammenhang mit ballistischen Flugkörpern 
verlangt, offiziell und bedingungslos anerkennt. Die 
Ratsmitglieder betonen, daß Irak sich der ernsthaften 
Konsequenzen anhaltender erheblicher Verletzungen der 
Resolution 687 (1991) bewußt sein muß. 

Die Ratsmitglieder nehmen zur Kenntnis, daß eine 
imkische Delegation bereit ist, nach New York zu kom
men, sobald eine enlllpJechende Einladung ausgespro
chen wird. Die Ratsmitglieder haben den Ratspräsidenten 
gebeten, die Delegation einzuladen. ohne weitere Verzö
gernng nach New York zu kommen. Die Ratsmitglieder 
beabsichtigen, ihre Bebandlnng dieser Frage in jedem 
Fall spätestens in der Woche vom 9. März 1992 fortzu
setzen." 

Auf seiner 3061. Sitzung am 19. März 1992 erörterte der 
Rat den Pnnkt "Die Situation zwischen Irak und Kuwait". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geftIhrte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende ErkllIrung im Namen des Rates 
ab224: 

"Der Sicherheitsrat begrüßt die Ankündigung der 
imkischen Bebllrden, daß sie die Gespräche mit dem 
Sekretariat betreffend die Durchführung des in den 
Reso1utionen 706 (1991) vom 15. August 1991 und 712 
(1991) vom 19. September 1991 vorgesehenen Plans für 
den Verkauf von imkIschem Erdöl und imkischen Erd
ölprodukten und für die Nutzung der Erlöse aus diesen 
Verkllufen in 'Obereinstiounung mit dem gemäß Ziffer 5 
der Resolution 706 (1991) des Sicherheitsrats vorgeleg
ten Bericht des Generalsekretärs vom 4. September 
199122> und den genannten Resolutionen wiederaufneb
men werden. 

Der Rat begrüßt außerdem die Absicht des Gene
ra1sekretärs, diese Gesprilche unverzüglich in die Wege 
zu leiten. 

Der Rat ist bereit, das Verfahren für den Verkauf 
von lrskiscbem Erdöl und imkischen Erdölprodukten auf 
dieser Grund\age für den gleichen Zeitraum wie in den 
genannten Resolutionen festgelegt zu genehmigen, s0-

bald der Generalsekretär erkIlirt, daß die irakiscben 
Behörden bereit sind, zu einem bestimmten Zeitpnnkt 
mit der Ausfuhr von Erdöl und Erdölprodukten in Ober
einstinunnng mit dem Plan zu beginnen. 

Die Ratsmitglieder sind bereit, Iraks Mitarbeit bei 
diesem Vorgehen vorausgesetzt und auf der Grundlage 
der fortlaufenden Bewertung des Bedarfs und der Erfor
dernisse durch den Rat in Übereinstimmung mit Ziffer 1 
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Buchstabe d) der Resolution 706 (1991), zu eiJu?m ge
eigneten Zeitpunkt die Möglichkeit weiterer Verlänge
rungen dieses Zeitraums zu erwIlgen." 

Im Anschluß an Konsultationen am 27. MIlrz 1992 gab 
der Prlisident im Namen der Ratsmitg1ieder die folgende 
Erk1lirung ab"': 

"Die Ratsmitglieder filhrten am 27. MIlrz 1992 
informelle Konsultationen gemlUl den Ziffern 21 und 28 
der Resolution 687 (1991) vum 3. April 1991 und Zif
fer 6 der Resolution 700 (1991) vom 17. Juni 1991. 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsu1tatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratsprl!sldent zu der Schlußfolgerung, es bestehe nach 
wie vor keine Öbereinstinunung dahin gebend, daß die 
notwendigen Voraussetzungen gegeben seien fDr eine 
Änderung der Verfilgungen in Ziffer 20 der Resolution 
687 (1991), wie vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolu
tion; in den Ziffern 22 bis 2S der Resolution 687 (1991), 
wie vorgesehen in Ziffer 28 dieser Resolution, und in 
Ziffer 6 der Resolution 700 (1991). Die Ratsmitg1ieder 
gaben der Hoffnung Ausdruck, daß die vor kmzem von 
1mk übermittelten Kooperationsangehote auch wirkllch 
in vollem Umfang in die Tat umgesetzt werden mögen. " 

Am 31. MIlrz 1992 unterhreitete der Genera1sekretlir sei-
nen Bericht über die Beohachtennission der Vereinten Na
tionen fDr 1mk und Kuwait fDr den Zeitraum vom 3. Oktober 
1991 bis 31. MIlrz 1992""' und empfahl dem Rat in Zif
fer 26 dieses Berichts, die Mission fDr einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten aufrechtzuerhalten. 

Mit Schreiben vom 6. April 1992"" unterrichtete der 
Prlisident des Sicherheitsrats den Genera1sekretlir wie folgt: 

"Die Ratsmitg1ieder haben im Rahmen informeller 
Konsultationen am 6. April 1992 im Einklang mit den 
Bestimmungen der Resolution 689 (1991) vom 9. April 
1991 eine ÜberprlIfong der Frage der Beendigung oder 
der Fortsetzung der Mission sowie ihrer Modalltäten 
durchgefllhrt, im lichte Ihres Berichts vom 31. MIlrz 
1992 ilber die Beohachtennission der Vereimen Nationen 
fDr 1mk und Kuwait fDr den Zeitraum vom 3. Oktober 
1991 bis 31. MIlrz 1992221

• 

Ich beehre mich, Ibnen mitzuteilen, daß die 
Mitglieder mit Ihrer Bmpfehlung, insbesondere in Zif
fer 26 Ihres Berichts, einverstanden sind." 

Im Anschluß an Konsultationen am 10. Apri11992 gab 
der Präsident im Namen der Ratsmitg1ieder die folgende 
Erk1lirung ab"": 

"Die Ratsmitg1ieder haben durch den Exekutivvor
sitzenden der Sonderkommissinn mit ernster BesorgnIs 
von neueren Entwicklungen erfahren, die es angezeigt 
erscheinen lassen, die Luftöherwachungsflüge der Son-

derlrommission über Irak, deren Sicherheit bedroht sein 
dllrfte, einzustellen. Die Ratsmitglieder möchten darauf 
hinweisen, daß diese Überwachungsflüge auf der Grund
lage der Resolutionen 687 (1991) vom 3. Apri1 1991, 
7rrT (1991) vom 15. August 1991 und 715 (1991) vom 
11. Oktober 1991 durchgefDhrt werden. Die Ratsmit
g11eder bekräftigen das Recht der Sonderkommlssion zur 
Durchfllhrung solcher Luftöherwachungsflüge und for
dern die Regierung lmks auf, alle erforderlichen Schritte 
zu unternehmen, um sicherzustellen, daß die irakischen 
Streitkräfte die betreffenden Flüge nicht beeintd!chtigen 
oder deren Sicherheit bedrohen, und ihren Verantwort
licbkeiten in bezug auf die Gewährleistung der Sichef'o 
heit der Luftfahrzeuge und des Personals der Sonder
kommission wllhrend ihrer Flüge üher irakischem Ho
heitsgebiet nachzukommen. Die Ratsmitg1ieder warnen 
die Regierung lmks vor den ernaten Konsequenzen, die 
sich aus einer Nichteinhaltung dieser Verpt1ichtungen 
ergeben witrden." 

Im Anschluß an Konsultationen am 27. Mai 1992 gab 
der Prlisident im Namen der Ratsmitg1ieder die folgende 
Erk1lirung ab230: 

"Die Ratsmitg1ieder filhrten am 27. Mai 1992 
informelle Konsultationen gemäß Ziffer 21 der Resolu
tion 687 (1991) vom 3. April 1991. 

Nach AabÖfUßg aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gehmchten Meinungen gelangte der 
RatspriIsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe nach 
wie vor keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die 
notwendigen Voraussetzungen fDr eine Änderung der 
VerfilgungeninZiffer 20 derResolution 687 (1991), wie 
vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolution, gegeben 
seien." 

In einem fDr die Ratsmitg1ieder bestimmten, an den 
Prlisidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
9. Juni 1992231 nahm der Genera1sekretlir Bezug auf die 
Beohachtermission der Vereimen Nationen fDr 1mk und 
Kuwalt. Er unterrichtete den Rat, daß Genera1major Günther 
o. Oreindl (österreich), der seit Einrichtung der Mission im 
Apri1 1991 Leitender Milltllrbeohachter war, seinen Befehl 
am 10. Juli 1992 niederlegen wiIrde, um in den Staatsdienst 
seines Landes zudlckzukehren. Nach den üblichen Konsul
tationen schlnge der Oenemlsekretllr vor, Genersbxuijor 
T"llßntby K. Dibuama (Ghana), der derzeit als sein MilitlIrbe
mtertätig sei, mitW"rrkung vom 12. Juli 1992 zum Leitenden 
Milltllrbeohachter der Mission zu ernennen. 

Mit Schreiben vom IS. Juni 1992'" unterrichtete der 
Ratsprllsident den Genera1sekretlir wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Jhr 
Schreiben vom 9. Juni 1992 betreffend die Ernennung 
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von GeneralJrutior Tunothy K. Dibuama zum Leitenden 
Militärbeobachter der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Irak und Kuwait mit Wukung vom 12. Juli 
1992231 den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebmcht wor
den ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

Im Anschluß an Konsultationen am 17. Juai 1992 gab 
der Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende Er
klärung ab233: 

"Die Ratsmitglieder haben das Schreiben des Vor
sitzenden der Orenzkommission für Irak und Kuwait 
vom 17. April 1992 an den Generalsekretär zur Kenntnis 
genommen und verleihen ihrer vollen Unterstützung für 
die Tätigkeit des Genernlselo:etlirs und der Grenzkmn
mission zur Durcbfilhrung von Ziffer 3 der Resolu
tion 687 (1991) vom 3. April 1991 Ausdruck. Sie 
erinnern in diesem Zm",mmenhang daran, daß die Kum
mission durch die Festlegung des Grenzverlaufs keine 
Neuaufteilung von Hoheitsgebiet zwischen Kuwait und 
Irak vornimmt, sondern lediglich die technische Aufgabe 
wahrnimmt, die zur erstmaligen Festlegung der genauen 
Koordinaten der Grenze zwischen Kuwait und Irak 
erforderlich ist. Diese Aufgabe wird unter den nach der 
Invasion Kuwaits durch Irak gegebenen besonderen Um
ständen sowie nufgrund der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats und des Berichts des Generaiselaetlirs 
vom 2. Mai 1991 über die Durcbfllhrung von Ziffer 3 
der Resolution234 durchgefilhrt. Sie sehen dem Ab
schluß der Arbeit der Kommission mit Interesse ent
gegen. 

Die Ratsmitglieder haben mit besonderer Besorg
nis von dem Schreiben des Ministers für auswllrtige An
gelegenheiten der Republik Irak vom 21. Mai 1992 an 
den Genernlselo:etär betreffend die Arbeit der Kommis
sion23S Kenntnis genommen. das die Befolgung der 
Resolution 687 (1991) durch Irak offensichtlich in Frage 
stellt. Die Ratsmitglieder sind besonders besorgt darüber. 
daß das Schreiben Iraks vom 21. Mai 1992 dahin gehend 
nusgelegt werden könnte. daß die Endgültigkeit der Ent
scheidungen der Kummiasion abgelehnt wird, !rotz der 
Bestimmungen der Resolution 687 (1991) und des ge
nannten Berichts des Generalsekretllrs, die beide von 
Irak formell angenommen worden sind. 

Die Ratsmitglieder stellen mit Bestflrzung fest, daß 
das Schreiben an fröhere Anspruche Iraks gegenüber Ku
wait erinnert. ohne dabei den späteren Verzicht Iraks nuf 
diese Ansprüche zu erwähnen. der unter anderem durch 
die Annahme der Resolution 687 (1991) durch Irak er
folgt ist. Sie weisen entschieden alle Andeutungen 
zurück. welche die Existenz Kuwaits seihst, eines Mit
gliedstaates der Vereinten Nationen. in Frnge stellen 
könnten. 

Die Ratsmitglieder erinnern Irak an seine Ver
pflichtungen nufgrund der Resolution 687 (1991). insbe
sondere deren Ziffer 2. sowie nufgrund der anderen ein
schlllgigen Resolutionen des Rates'. 

Die Ratsmitglieder erinnern Irak außerdem daran. 
daß es die vom Rat gemäß Kapitel V1I der Chartn der 
Vereinten Nationen verabschiedeten Resolutionen. 
welche die Grundlage der Waffenruhe darstellen. an
genommen hat. Es ist den Ratsmitgliedern ein Anliegen. 
Irak nachdrücklich nuf die Unverletzlichkeit der inter
nationalen Grenze zwischen Irak und Kuwait hinzuwei
sen, deren Verhmf zur Zeit von der Kummiasion festge
legt und vom Rat gemäß Resolution 687 (1991) garan
tiert wird, und die schwerwiegenden Kunsequenzen eines 
jeden Verstoßes dagegen zu unterstreichen." 

Im Anschluß an Konsultationen am 6. Juli 1992 gab der 
Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende Er
klilrung ab236

: 

"Die Ratsmitglieder haben mit Besorgnis davon 
Kenntnis erlangt, daß sich die Regierung Iraks weigert. 
einer von der Sonderkommiasion nach Irak entsandten 
Gruppe von Inspektoren zu gestatten. bestimmte von der 
Kummission zur Inspektion vorgesehene Räumlichkeiten 
zu betreten. 

Die Ratsmitglieder erinnern daran. daß Irak nach 
Ziffer 9 b) i) in Abschaitt C der Resolution 687 (1991) 
gehalten ist, der Sonderkmnmission zu gestatten. eine 
sofortige Vor-Ort-Inspektion aller von der Kommission 
bezeichneten Orte vorzllnehmen. Diese Verpflichtung be
steht nufgrund eines Beschlusses, den der Rat nach 
Kapitel V1I der Chartn der Vereinten Nationen gefußt 
hat. Darliber himms hat Irak diesen Inspektionen als eine 
Vorbedingung flIr das Zustundekommen einer formellen 
Waffenruhe zwischen Irak und Kuwait und den mit Ku
wait gemäß Resolution 678 (1990) vom 29. November 
1990 kooperierenden Mitgliedstaate'l zugestimmt. Die 
Ratsmitglieder erinnern ferner daran. daß der Rat mit 
Ziffer 3 b) der Resolution m (1991) vom 15. August 
1991 die entsprechende Bestimmung der Resolution 687 
(1991) bekräftigt und nusdrücklich verlangt hat, daß Irak 
'der Sonderkommission ... und ihren Inspektionsgruppen 
sofortigen. bedingungslosen und uneingeschränkten 
Zugang zu nusnahmslos allen Gebieten. allen Einrichtun
gen. allem Gerät, allen Unterlagen und allen Transport
mitteln gewährt. die sie zu inspizieren wllnschen'. 

Die derzeitige Weigerung Iraks. der sich zur Zeit 
in Irak befindlichen Inspektionsgruppe Zugang zu den 
von der Sonderkmnmission bezeichneten Räumlichkeiten 
zu gewähren. stellt eine erhebliche und inakzeptable Ver
letzung einer Bestimmung der Resolution 687 (1991) 
durch Irak dar. mit der eine Waffenruhe berbeigefilhrt 
und die unerläßlichen Voraussetzungen flIr die Wieder
herstellung des Friedens und der Sicberheit in der 
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Region festgelegt wmden. Sie verlangen, daß die 
Regierung Iraks dem von dem Vorsitzenden der Sonder
kommission geforderten Zutritt der Inspektoren der 
Kommission zu den betreffenden RlIumlicbkeiten sofort 
zustimmt, damit die Kommission feststellen kann, ob 
sich dort Dokumente, Aufzeichnungen, Material oder 
Geräte befinden, die im Hinblick auf die Aufgaben der 
Kommission von Belang smd" 

Auf wer 3098. Sitzung am 17. Juli 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Kuwait". 

Im Anschluß an zuvor gefiIhrte Konsultationen mit den 
Ratsmitgliedern gab der Präsident auf derselben Sitzung im 
Namen des Rates die folgende Erkliirung a.liS': 

"Der Rat bek1agt zutiefst den Mon! an einem 
Mitglied des SicheIheitskontingents der Vereinten Na
tionen am 16. Juli 1992 m der Provinz Dohuk m Irak. Er 
unterstützt den Beschluß des Generalsekretlirs, eine 
sofortige eingehende Untersuchung dieses entsetzlichen 
VeIhrechens anzuonlnen. Die Ratsmitglieder sprechen 
den Angehörigen von Herrn Ravuama Dakia, dem Opfer, 
und der Regierung Fidschis ihre tiefernpfundene Anteil
nahme aus. 

Der Rat bekundet seme tiefe Sorge über die 
Verschlechterung der Sicherheitshedingungen, durch 
welche die Sicherheit und das Wohl des Personals der 
Veremten Nationen m Irak heemlrächtigt winI. Er 
verlangt, daß Angriffe auf das Sicherheitskontingent der 
Vereinten Nationen und anderes, m humanitlirem Einsatz 
m Irak befindliches Personal sofort aufhören und daß die 
Behönlen bei der Untersuchung dieses VeIhrechens wie 
auch heim Schutz des Personals der Veremten Nationen 
ein Höchstmaß an Kooperation beweisen." 

Im Anschluß an Konsultationen am 27. Juli 1992 gab der 
Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklä
rung aIf"': 

"Die Ratsmitglieder fiIhrten am 27. Juli 1992 
mformelle Konsultationen gemliß den Ziffern 21 und 28 
der Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991 und Zif
fer 6 der Resolution 700 (1991) vom 17. Juni 1991. 

Nach Anhörung aller im Ver1sof der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Memungen gelangte der 
Ratsprilsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine 
Übereinstimmung dahin gebend, daß die notwendigen 
VoranssetZIJngen gegeben seien fiIr eine Änderung der 
Verfügungen m Ziffer 20 der Resolutinn 687 (1991), wie 
vorgesehen m Ziffer 21 dieser Resulution; m den Ziffern 
22 bis 25 der Resolution 687 (1991), wie vorgesehen m 
Ziffer 28 dieser Resolution; und m Ziffer 6 der Reso-

700 (1991)." 

Auf semer 3108. Sitzung am 26. August 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Kowait". 

Resolution 773 (1992) 
..... Z6. August l!I!I2 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekri$lgung semer Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991, und insbesondere deren Ziffern 2 bis 4, sowie 
semer Resolution 689 (1991) vom 9. April 1991, 

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs vom 
2. Mai 1991 m bezog auf Ziffer 3 der Resolution 687 (1991) 
des Sicherheitsrats Ober die Einsetzung der Grenzkommission 
der Vereinten Nationen fiIr Irak und Kuwaif34 und den an
schließenden Briefwechsel vom 6. und 13. Mai 1991 zwi
schen dem Generalsekretär und dem Präsidenten des Sicher
heitsrats"" , 

nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 12. August 1992 an den Präsidenten des SicheIheitsrats 
zur ilhermittIung des weiteren Berichts der Kommission, 

in diesem Zusammenhang daran erinnernd, daß die 
Kommission durch die Festlegung des Grenzverlaufs kerne 
Neuaufteilung von Hoheitsgebiet zwischen Kuwait und Irak 
vornimmt, sondern lediglich die technische Aufgabe wahr
omuot, die zur erstmallgen Festlegung der genauen Koor
dinnten der Grenze erfonIerlich ist, die m dem von ihnen am 
4. Oktober 1963 unterzeichneten Einvernehmlichen Protokoll 
zwiscben dem Staat Kowait und der Republik Irak betreffend 
die Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen, die 
Anerkeanung und damit zusammenhängende Angelegenhei
ten"'" dargelegt ist, und daß diese Aufgabe unter den nach 
der Invasion Kuwaits durch Irak gegehenen besonderen Um
ständen sowie JlUfgrund der Resolution 687 (1991) und des 
Berichts des Generalsekretärs Ober die Durchftlhrung von 
Ziffer 3 der Resolution durchgefllhrt winI, 

1. begrl4fJt das Schreiben des Generalsekretärs vom 
12. August 1992 an den Präsidenten des Sicherheitsrats und 
den weiteren Bericht der Grenzkommission der Vereinten 
Nationen fiIr Irak und Kuwait, der diesem beigelegt war; 

2. dankt der Kommission fiIr ihre Arbeit zur FestIe-
gung des Verlaufs der Landgrenze und begrllBt ihre Be
schlUsse in bezog auf die Fest1egung des Orenzverlaufs; 

3. begrl4fJt au:ßerdem den Beschluß der Kommission, 
den östlichen Abschnitt der Grenze, der auch die Grenze zum 
Meer hin mit einschließt, auf ihrer nlIchsten Tagung zu be
handeln, und bittet die Kommission nachdrllcklich, den Ver
lauf dieses Teils der Grenze so bald wie möglich festzulegen 
und somit ihre Arbeit abzuschließen; 

4. unterstreicht seme Garantie der Unverletzlichkeit 
der genannten internationalen Grenze und seinen Beschluß, 
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zu diesem Zweck je nach Bedarf alle erfonlerlichen Maßnah
men im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu 
ergreifen, wie dies in Ziffer 4 der Resolution 687 (1991) 
vorgesehen ist; 

5. begrtqJt ferner die Absicht des Generalsekretlirs, 
sobald es praktisch durchfilbrbar ist, die Neufestlegung der 
in Ziffer 5 der Resolution 687 (1991) genannten entmilita
risierten Zone vorzunehmen, damit diese dem von der Kom
mission festgelegten Verlauf der internationalen Grenze ent
spricht, mit dem sich daraus ergebenden Abzug der iraki
schen Po1izeiposten; 

6. bittet die beiden betroffenen Staaten naclufrlJcklich, 
mit der Kommission bei ihrer Arbeit voll zusammenzuarbei
ten; 

ben. 
7. beschll~~ mit der Angelegenheit befaßt zu blei-

Auf Mr 3108. Si/Z1l1lg mit 14 Stimmen ohne Gegen· 
stimme bei einer Enthaltung (Ecuador) verab:rchiedet. 

Bescbliisse 

Im Anschluß an die Kousultationen am 24. September 
1992 gab der Präsident im Namen der Ratsmitg1ieder die fol
gende Erklärung ab'41: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats fIIhrten am 
24. September 1992 informelle Konsultationen gemäß 
Ziffer 21 der Resolution 687 (1991) vom 3. Apri11991. 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe auch 
weiterhin keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die 
notwendigen Vomussetzungen für eine Änderung der 
Verfilgnngen in Ziffer 20 der Resolution 687 (1991), wie 
vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolution, gegeben 
seien." 

Auf seiner 3117. Sitzung am 2. Oktober 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Kuwait". 

Resolution 778 (1992) 
vom 2. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu
tionen und insbesondere die Resolutionen 706 (1991) vom 
15. August 1991 und 712 (1991) vom 19. September 1991, 

Kenntnis nehmend von dem vom 15. Juli 1992 datierten 
Schreiben des Genera1sekretärs an den Präsidenten des Si
cherheitsrats über Iraks Einha1tung der Verpflichtungen, die 
ihm die Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991 und die 
danach vembschiedeten Resolutionen auferlegen, 

unter Verurteilung dessen, daß Irak nach wie vor seinen 
Verpf1ichtungen aus den einschlägigen Resolutionen nicht 
nachkommt, 

In Bekr4ftigung seiner Besorgnis über die Ernährungs
und Gesundheitssituation der irakischen Zivilbevölkerung und 
die Gefahr einer weiteren Verschlechterung dieser Situation, 
und in dieser Hinsicht darauf hinweisend, daß die Resolutio
nen 706 (1991) und 712 (1991) einen Mechanismus für die 
Gewährung humanitlirer Hilfe an die irakische Bevölkerung 
bieten, und daß die Resolution 688 (1991) vom 5. April 1991 
eine Grundlage für die humanitliren Hilfshemübungen in Irak 
darstellt, 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß der in den Resolutio
nen 706 (1991) und 712 (1991) genannte Zeitmum von sechs 
Monaten am 18. Mlirz 1992 abgelaufen ist, 

unter Mißbilligung der Weigerung Iraks, bei der Durch
fllhrung der Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) zu ko
operieren, was zu einer Gel1lhrdung seiner eigenen Zivilbe
völkerung fiIhrt und eine N'lChteiaba1tung seiner Verpflichtun
gen aus den einschlägigen Ratsresolutionen darstellt, 

daron erinnernd, daß das in den Resolntionen 706 
(1991) und 712 (1991) vorgesehene Treuhandkonto aus vom 
Genera1sekretlir verwalteten imkiscben Mitteln gebildet wird, 
die zu verwenden sind für Zahlungen an den Entschlldigungs
fonds der Vereinten Nationen, zur Bestreitung der gesamten 
Kosten in Zusammenhang mit der Durchführung der Aufga
ben nach Abschnitt C der Resolution 687 (1991), der ge
samten Kosten, die den Vereinten Nationen bei der Erleichte
rung der Rückgabe aller von Irak beschlagnahmten kuwaiti
schen VefmÖgenswerte entstehen, und der Hälfte der Kosten 
der Grenzkommission der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait, sowie für die den Vereinten Nationen entstehenden 
Kosten im Zoge der Durchführung der Resolution 706 (1991) 
und anderer erforderlicher humanitlirer Aktivitäten in Irak, 

daron erinnernd, daß Irak, wie in Ziffer 16 der Resolu
tion 687 (1991) festgehalten ist, unbeschadet seiner vor dem 
2. August 1990 entstandenen Schulden und Verpflichtungen, 
die nach den üblichen Verfahren behandelt werden, für alle 
nnmitte1baren Schäden haftet, die als Folge seiner Invasion 
und Besetzung Kuwaits entstanden sind, 

erinnernd an seinen in Resolution 692 (1991) vom 
20. Mai 1991 enthaltenen Beschluß, daß die irakiscbe Bei
tmgspflicht gegenüber dem Entschädigungsfonds für be
stimmtes imkisches Erdöl und Erdölprodukte gilt, die vor 
dem 3. Apri11991 aus Irak ausgeführt wurden, sowie für das 
gesamte irakische Erdöl und alle irakischen Erdölprodukte, 
die nach dem 2. Apri11991 aus Irak ausgeführt wurden, 

tIJJIg werdend nach Kapitel vn der Charta der Vetleinll 
Nationen, 

- 80-



I. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich finan
zielle Mittel der Regierung Iraks oder irakischer staatlicher 
Stellen, Gesellschaften oder Agenturen befinden, die den 
Verkaufserlös von irakischem Erdöl oder irakischen Erdöl
produkten darstellen, die vom Käufer oder in dessen Namen 
am oder nach dem 6. August 1990 bezahlt wurden, so bald 
wie möglich die Überweisung dieser Mittel (oder gleichwerti
ger Beträge) auf das in den Resolutionen 706 (1991) und 712 
(1991) vorgesehene Treuhandkonto veranlassen, wobei indes
sen kein Staat durch diese Bestimmung gehalten ist, Mittel 
von mehr als 200 Millionen US-DoUar zu überweisen, oder 
mehr als 50 Prozent der nach den Ziffern 1 bis 3 insgesamt 
überwiesenen oder eingezahlten Mittel; dabei gilt außerdem, 
daß die Staaten alle diejenigen Mittel von der Anwendung 
dieser Bestimmung ausnehmen können, die bereits vor der 
Verabschiedung dieser Resolution an einen Antragsteller oder 
Lieferanten freigegeben wurden, sowie alle anderen Mittel, 
die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Resolution den 
Ansprilchen Dritter unterlagen oder zur Befriedigung der An
sprilche Dritter benötigt wurden; 

2. beschließt außerdem, daß alle Staaten, in denen 
sich Erdöl oder Erdölprodukte befinden, die im BIgentom der 
Regierung Iraks oder irakischer staatlicher Stellen, Gesell
schaften oder Agenturen stehen, alle machbaren Maßnahmen 
ergreifen, um dieses Erdöl beziehungsweise diese Erdölpro
dukte anzukaufen oder deren Verkauf zu veranlassen, zu 
fairen Marktpreisen, und danach die Erlöse so hald wie 
möglich auf das in den Resolutionen 706 (1991) und 712 
(1991) vorgesehene Treuhandkonto zu ilberweisen; 

3. fordert alle Staaten nachdrilcklich auf, so bald wie 
möglich Mittel aus anderen Quellen auf das Treuhandkonto 
einzuzahlen; 

4. beschließt ferner, daß alle Stasten dem <leneraIse-
kretär die fiIr die effektive Durcbfllhrung dieser Resolution 
notwendigen Informationen zur Verfllgung stellen und die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, daß 
Banken und andere Körperschaften und Personen alle sach
dienlichen Infonnationen zur Auffindung der in den Ziffern 
1 und 2 genannten Mittel und Einzelheiten über alle damit in 
Zusammenhang stehenden Transaktionen sowie Informatio
nen über das besagte Erdöl heziehungsweise die besagten 
Erdölprodukte bereitstellen, so daß alle Stasten und der 
Generalsekretär diese Informationen zur effektiven Durch
filhrung dieser Resolution nutzen können; 

5. ersucht den Generalsekretär, 

a) den Verbleib und die Menge des besagten Erdöls 
und der besagten Erdölprodukte sowie den Verbleib und die 
Höhe der in den Ziffern 1 und 2 angesprochenen Verkaufs.. 
erlöse zu ermitteln, unter Heranziehung der unter der 
Schirmherrschaft der Entschädigungskommission der Ver
einten Nationen bereits geleisteten Arbeit, und dem Rat so 
bald wie möglich über die Ergebnisse Bericht zu erstatten; 

b) die Kosten der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung von Maasenvernichtongswaffen und zur Ge
währung humanitärer ID1fe in Irak sowie der anderen Tätig
keiten der Vereinten Nationen, die in den Ziffern 2 und 3 der 
Resolution 706 (1991) genannt werden, zu ermitteln und 

c) die folgenden Maßnahmen ZU treffen: 

i) Überweisung, aus den in den Ziffern 1 und 2 
genannten Mitteln, des in Ziffer 10 genannten 
Prozentsatzes an den Entschädigungsfonds der 
Vereinten Nationen; und 

ü) Verwendung des Restbetrages der in den Ziffern 
1 bis 3 genannten Mittel zur Deckung der Kosten 
der Aktivitllten der Vereinten Nationen zur Besei
tigung von Maasenvernichtongswaffen, zur Ge
währung humanitärer Hilfe in Irak sowie der 
anderen Tätigkeiten der Vereinten Nationen, die in 
den Ziffern 2 und 3 der Resolution 706 (1991) ge
nannt werden, unter Beriicksichtigung der PriIfe.. 
renzen der Stasten, die Mittel überweisen oder 
einzahlen, hinsichtlich des Verwendungszwecks 
dieser Mittel; 

6. beschließt, daß, solange Erdölexporte gemlIß dem 
in den Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) vorgesehe
nen System oder aufgrund der schließlichen Aufhebung der 
Sanktionen gemlIß Ziffer 22 der Resolution 687 (1991) 
stattfinden, die Durcbfllhrung der vorstehenden Ziffern 1 bis 
5 ausgesetzt wird und alle Erlöse aus diesen Erdölexporten 
umgehend vom Generalsekretär in der WIlhrung, in der die 
Überweisung auf das Trellhandkomo ststtgefonden hat, auf 
die Konten oder an die Staaten überwiesen werden, von 
denen Mittel gemäß den Ziffern 1 bis 3 bereitgestellt 
wurden, und zwar in der Höhe, die zur vollständigen Auf
ftI1Iung der so bereltgestelhen Beträge erforderlich ist 
(zuzllglich der entsprechenden Zinsen), und daß, fa11s zu 
diesem Zweck erforderlich, etwaige weitere auf dem Treu
handkonto verbleihende Mittel ebenso auf diese Konten be
ziehungsweise an diese Staaten überwiesen werden, wobei 
jedoch der Generalsekretär dringend benötigte Mittel fiIr die 
in Ziffer 5 c) ii) genannten Zwecke zurückbehalten und ver
wenden kann; 

7. beschließt, daß die Anwendung dieser Resolution 
die Rechte, Schulden und AnspriIche unberührt llIßt, die in 
bezug auf diese Mittel vor ihrer Überweisung auf das 
Trenbandkonto bestanden, und daß die Konten, von denen 
derartige Mittel überwiesen wurden, fiIr eine Rückllber
weisung der fraglichen Mittel offen bleiben sollen; 

8. bektilftigt, daß das in dieser Resolution genannte 
Treuhandkonto, ebenso wie der Entschädlgungsfonds, die 
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen genießt, 
einschlIeßlich der Immunität von der Gerichtsbarkeit sowie 
von jeder Pfllndung, Forderungspfändung oder Zwangsvoll
streckung, und daß kein Anspruch zugelassen wird, der von 
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einer natürlichen oder juristischen Person im Znsammll1lbang 
mit irgendeiner in Befolgung oder DurchfiIlmmg dieser R&
solution ergriffenen Maßnahme geltend gemacht wird; 

9. ersucht den Generalsekretär, aufgrund dieser 
Resolution überwiesene Beträge aus den auf dem Treuhand
konto verfügbaren Mitteln an den Staat oder das Konto zn
rilckznzahlen, aus dem die Mittel überwiesen wurden, falls 
er zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen sollte, daß eine Über
weisung nicht aus dieser Resolution unterliegenden Mitteln 
stammt; eine derartige Feststellung könnte von dem Staat 
beantragt werden, von dem die Mittel überwiesen wurden; 

10. bestlJtigt, daß der an den Entscbädigungsfonds zu 
entrichtende Prozentsatz des Werts der Exporte von Erdöl 
und Erdölprodukten aus Irak, für die Zwecke dieser Resolu
tion und soweit es sich um ExJXIrle von Erdöl und Erdölpro
dukten nach Ziffer 6 der Resolution 692 (1991) handelt, der
selbe Prozentsatz ist, den der Sicherheitsrat in Ziffer 2 der 
Resolution 705 (1991) vom 15. August 1991 festgelegt hat, 
solange der Verwaltungsrat des Entscbädigungsfonds nichts 
anderes beschließt; 

11. beschließt, daß für die in Ziffer 20 der Resolution 
687 (1991) festgelegten Zwecke keine weiteren irakischen 
Guthaben freigegeben werden, ausgenommen zugunsten des 
nach Ziffer 8 der Resolution 712 (1991) eingerichteten Unter
kontos des Treuhandkontos oder direkt an die Vereinten 
Nationen für humanitäre Aktivitäten in Irak; 

12. beschließt, daß für die Zwecke dieser Resolution 
wie auch der anderen einschlägigen Resolutionen der Begriff 
"Erdölprodukte" petrochemische Derivate nicht einschließt; 

13. fordert alle Staaten auf, bei der DurchfiIlmmg 
dieser Resolution uneingeschränkt zusammenzuarbei; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befallt zu 
bleiben. 

Auf der 3/17. S/Izmg mIt l4 StImmen oIuuJ Gegen. 
stimme bel einer _, (China) .. robschIedet. 

BeschIfI.sse 

Mit Schreiben vom 9. Oktoher 1992 untenichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie 
folgt>": 

"Im Einklang mit den Bestimmungen der Rats
resolution 689 (1991) vom 9. April 1991 und im Lichte 
lhres Berichts vom 2. Oktober 1992 über die Beobach
termission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait 
für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September 
19'}2'43 haben die Mitglieder des Sicherheitsrats die 
Frage der Beendigung oder Weiterfilhrung der Mission 
sowie die Modalitäten fIIr ihre Tätigkeit überprüft. 

Ich beehre mich lhnen mitzuteilen, daß die Rats
mitglieder lhren Empfehlungen, Insbesondere in Ziffer 
27 lhres Berichts, zustimmen." 

Mit Schreiben vom 3. November 1992'" unterrichtete 
der Präsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Die Rntsmitglieder haben die dem Präsidenten 
durch Ihr Schreiben vom 23. September 1992 zur 
Kenntnis gebrachte Frage geprüft. Sie teilen vollkommen 
die von dem KommandelJr der Beobachtermlssion der 
Vereinten Nationen für Irak und . Kuwait geiIaBerten 
Bedenken in bezug auf die Sicherheitsgefl!hrdung, die 
durch das Vorbandensein von irnkischem und kuwaiti
sehern militllrischem GeriIt in sechs Bunkern innerhalb 
der entmilitarisierten 7Dne in der Nähe des Hauptquar
tiers der Mission entstanden ist. Die RntsrDitglieder 
erachten es für notwendig, wie vom Kommandeur der 
Mission empfohlen, die Bunker zu riIumen. 

Die RntsrDitglieder haben zur Kenntnis g€\nommen, 
daß die Mission i:nne.tbalb der entmilitarisierten 7Dne, in 
der sie disloziert ist, die Zerstllrung von Minen und 
Munition, die für die Beobachter geflihrIich sein könn-· 
ten, durchgefllhrt hat, wie angegeben in Ihrem Bericht 
vom 5. und 9. April 1991 über die Durchfllhnmg von 
Ziffer 5 der Resolution 687 (1991) des Sicherheits
rats"', der mit Resolution 689 (1991) vom 9. April 
1991 gehilIigt wurde, in Ihrem Bericht vom 2. Oktober 
1991 überdieBeobachtermission derVereinten Nationen 
für Irak und Kuwait für den Zeitraum vom 9. April bis 
2. Oktober 1991"', in Ihrem Bericht vom 31. Mllrz 
1992 über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Irak und Kuwait für den Zeitraum vom 3. Oktober 
1991 bis 31. Mllrz 1992'" und in Ihrem Bericht vom 
2. Oktober 1992243 über die Beobachtermission der Ver
einten Nationen für Irak und Kuwait für den Zeitraum 
vom 1. April bis 30. September 1992. Sie sind der 
Auffassung, daß das militllrische GerIlt, auf das in Ihrem 
Schreiben vom 23. September 1992 Bezug genommen 
wird und das ebenfalls eine Gefahr für die Sicherheit der 
Mitglieder der Mission daratelJt, gleicliermaBen von der 
Mission oder einer darauf Ilpezialisierten FI11IIlI, die auf 
Ersuchen der Mission und unter ihrer Aufsicht tätig 
wird, zerstört werden sollte. 

FUr den Fall, daß die Mission eine bestimmte 
Firma mit der ZerstIInmg des militärischen Geräts in den 
sechs Bunkern beauftragt, sollten die Kosten dieser 
Tätigkeit nicht aus dem regulOren Haushalt der Mission 
bestritten werden, sondern von Irak und Kuwait Jeder 
der beiden Staaten sollte die finanzielle Belastung tragen, 
die sich im Zusammenhang mit der ZerstIInmg des 
Inhalts der Bunker in seinem Hoheitsgebiet ergibt, d.h. 
auf seiner Seite der Grenze, wie von der Grenzkommis
sion für Irak und Kuwait festgelegt 
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Die Ratsmitglieder sind der Auffassung. daß es fllr 
die Mission sinnvoll wllre. die Sonderkommission zn 
konsultieren. um sie in die Lage zn versetzen, zn prlIfen, 
inwieweit das militärische Gerät in den sechs Bunkern 
in die in Ziffer 8 der Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991 genannte Kategorie flIIlt. In diesem FaIl 
sollte das Gerät von der Sonderkommission in Ab
stinnnung mit der Mission zerstört werden." 

a) Die Situation zwlsehen Irak und KuwaIt 

b) SebreIben des Stlindigen Vertreters der TIlrkeI. 
bei den Vereinten Nationen an den PriIsIdenten 
des Sicherheltarats, datiert vom 2. April 1991 

Schreiben des Geschiiftstriger a.L der StlindI. 
gen Vertretung FrankreIchs bei den Vereinten 
Nationen an den PrlIsIdenten des SIcherheits
rats, datiert vom 4. April 1991 

SchreIben des Geschiiftstrige a.L der StlindI· 
gen Vertretnng Belgiens bei den Vereinten 
Nationen an den PrlIsIdenten des SlcherheIts
rats, datiert vom 5. MlIrz 1992 

Auf seiner 3059. Sitznng am 11. März 1992 beschloß 
der Rat, gemäß der in den vorherigen Konsultationen er· 
zielten Einigung die Delegationen Iraks und Knwaits einzn· 
laden. im Einklang mit Artikel 31 der Charta der Vereinten 
Nationen und Regel 37 der vorillufigen GescblIftsordnung an 
der Behandlung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"a) Die Situation zwischen Irak und Knwait; 

b) Schreiben des Ständigen V",lIeteJs der Tflrkei bei 
den Vereinten Nationen an den Priisldenten des 
Sicherheitsrats. datiert vom 2. April 1991 
(SI2243st"; 

Schreiben des Geschllftstrllgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 
4. April 1991 (S/22442)""; 

Schreiben des Geschllftstrllgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 
5. März 1992 (S/23685)'". 

Auf derselben Sitznng beschloß der Rat, gemäß der in 
den vorherigen Konsultationen erzielten Einigong. Hans Blix. 
den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organi
sation. und Rolf Ekeus. den Exekutivvorsitzenden der 
Sonderkommission. gemäß Regel 39 der vorillufigen Ge
schäftsordnung einznIaden. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefilhrte Konsoltationen unter den Ratsmitgliedern die 
folgende einleitende Erklärung im Namen des Rates ab"": 
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"L ALLGBMEINE VERPFLICHTUNG 

1. Die Resolutionen betreffend die Situation zwischen 
Irak und Knwait erlegen Irak eine Reihe von aIlgemei· 
nen wie auch besonderen Verpflichtungen auf. 

2. Was die allgemeine Verpflichtung anbelangt, so ist 
Irak nach Ziffer 33 der Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991 gehalten. dem GeneraIsekretli und dem 
Sicherheitsrat offizieIl die Annahme der Bestimmungen 
der gesamten Resolution zn notifizieren. 

3. Irak hat seine bedingongslose Annahme in zwei 
gleichlantenden Schreiben an den Generalsekretär und an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 6. April 
1991 .... und in einem Schreihen des Ständigen Ver
treters Iraks bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherbeitsrats. datiert vom 10. April 
1991250• sowie in eineJn Schreiben des Geschäfts.. 
trägers a.i. der Ständigen Vertretung Iraks bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 23. Januar 1992"1 mitgeteilt. 

4. Die anl!!ß1ich der Sitznng des Sicherheitsrats auf 
der Ebene der Staats- und Regierungschefs am 31. Janu
ar 1992 vom Präsidenten im Namen der Rall!!nitglieder 
abgegebene abschließende Erklärung (3046. Sitznng)l1O 
enthielt den folgenden Absatz: 

'Unter der FOhrung der Vereinten Nationen ist 
es der internationalen Gemeinschaft im vergange
nen Jahr gelungen, Knwait in die Lage zn ver
setzen, seine Souverllnillit und territoriale Unver
sebrtheit, die es infolge der irakischen Aggression 
verloren hatte, ZI11iIckzugewinnen. Die vom Rat 
verabschiedeten Resolutionen sind fllr die Wie
derherstellung von Frieden und Stabilit!!t in der 
Region nach wie vor von entscheidender Bedeu
tung und müssen voll durcbgeftlbrt werden. 
Gleichzeitig bereitet den Ratsmitgliedern die 
humanitllre Situation der nnschuldigen Zivilbevöl
kerung Iraks Sorge: 

5. Am 5. Februar 1992 gab der Präsident im Namen 
der Ratsmitglieder eine Erklärung ab'l<, in der er unter 
anderem feststellte: 

'Im ZUsammenhang mit dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 25. Januar 1992 Ober die 
ErfD11ung aller Irak mit bestimmten Resolutionen 
des Sicherheitsrats betreffend die Situation zwi
schen Irak und Knwait, insbesondere mit der 
Resolution 687 (1991) und den darauffolgenden 
einschl!!gigen Resolutionen. auferlegten Verpflich
tongen durch Irak'17 steIlen die Ratsmitglieder fest, 
daß zwar schon große Fortschritte erzielt worden 
sind. daß aber noch viel zu tun bleibt. •.• Die 



Ratsmitglieder sind beunruhigt Ober die mangelnde 
Zusammenarbeit Iraks, Irak muß die Resolution 
687 (1991) und die darauffolgenden einschlägigen 
Resolutionen voll durchfllbren, wie es in der 
Erklärung!'" hieß, die der Präsident im Namen der 
Ratsmitglieder auf der um 31. Januar 1992 unter 
Beteiligung der Staats- und Regierungschefs abge
haltenen 3046. Sitzung verlesen bat.' 

6. In einer um 28. Februar 1992 im Namen des Rates 
abgegebenen Erklärung sagte der Präsident"": 

'Die Ratsmitglieder verlangen, daß Irak unver
züglich allen seinen Verpflichtungen nach Rats
resolution 687 (1991) und den darauffolgenden 
Resolutionen zu Irak nachkommL Sie verlangen 
von der Regierung Iraks, dem Rat unmittelbar 
ohne weiteren Verzog mitzuteilen, daß sie ihre Zu
stimmung zur Annabme und DurchfUbrung der 
genannten Verpflichtungen; und konkret zur Befol
gung der Anordnung der Sonderkommission, 
welche die Vernichtung der Ausrllstungen im 
Zusammenhang mit bal1istischen Flugkörpern 
verlangt, offiziell und bedingungslos anerkennt 
Die Ratsmitglieder betonen, daß Irak sich der 
ernsthaften Konsequenzen anhaltender erheblicher 
Verletzungen der Resolution 687 (1991) bewußt 
sein muß.' 

7. Außerdem muß ich die Aufmerksamkeit auf den 
weiteren Bericht des Genera1sekretllrs vom 7. März 1992 
i1ber den Stand der ErfiI11ung der Irak mit bestimmten 
Resolutionen des Sicherheitsrats betreffend die Situation 
zwischen Irak und Kowait auferlegten Verpflichtungen 
durch Irak"'" lenken. 

8. Aus den genannten Erklärungen des Präsidenten 
und den Berichten des Genera1sekretllrs geht hervor, daß 
der Rat trotz der Erklärungen Iraks, die Resolution 
687 (1991) bedingungslos anzunehmen, zu der Auffas
sung gelangt ist, daß Irak nicht alle seine Verpflicbtun
gen voll erflIllt bat. 

ll. BESONDERE VBRPFLIClITUNGEN 

9. Zusätzlich zu der allgemeinen Verpflicbtung, die 
Bestimmungen der Resolution 687 (1991) in ihrer 
Gesamtheit anzunehtnen, erlegen mehtere Ratsresolu
tionen Irak besondere Verpflichtungen auf. 

a) Achtung der Unverletz/lchkeit der internationa-
len Grenze 

10. In Ziffer 2 der Resolution 687 (1991) verlangt der 
Rat, daß Irak die Unverletzlichkeit der internationalen 
Grenze und die Zuteilung der Jnseln respektiert, die 
zuvor zwischen Irak und Kowait vereinbart worden war. 

- 84-

GemIIß Ziffer 3 der Resolution hat der Genem1sekretlIr 
eine Grenzkommission zur Festlegung des Verlaufs der 
Grenze zwischen Irak und Kowait geschaffen. Ziffer 5 
derselben Resolution verlangt, daß Irak und Kowait die 
vom Rat geschaffene entmilitarisierte Zone respektieren. 
Der Rat ist davon unterrichtet worden, daß Irak die 
entmilitarisierte Zone respektiert und sich uneinge
schränkt an der Arbeit der Grenzkommission beteiligt 
bat. Er ist außerdem davon unterrichtet worden, daß Irak 
sich weigert, eine Reihe von Polizei posten zurückzuzie
hen, die nicht dem Grundsatz der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kowait entsprechen, 
daß beide Seiten einen Abstand von 1.000 Metern zu der 
auf der Karte der Mission ausgewiesenen Grenzlinie 
halten sollen. 

b) Verpflichtungen imZusonunenJwng mit Waffen 

11. Abschnitt C der Resolution 687 (1991) erlegt Irak 
eine Reibe besonderer Verpflichtungen auf, was seine 
Programme für r.hemische und biologische Waffen, seine 
Programme für hal1istische Flugkörper mit einer 
Reichweite von meht als ISO Kilometern und seine 
Nuklemprogramme betrifft. Diese Verpflicbtungen 
werden in den Resolutionen 707 (1991) vom 15. Angust 
1991 und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 weiter 
ausgeftl1ut. Die Verpflicbtungen sind in den Ziffern 8 bis 
13 der Resolution 687 (1991) festgelegt und werden in 
den Ziffern 3 und 5 der Resolution 707 (1991) sowie in 
Ziffer 5 der Resolution 715 (1991) weiter ausgeftllut. 

12. Die Informationen i1ber Iraks ErfiI11ung der 
Verpflicbtungen, die in den Ziffern der von mir soeben 
genannten Resolutionen festgelegt sind, finden sich in 
Anhang I des Berichts des Generalsekretärs vom 7. März 
1992"'. 

13. Mit Resolution 699 (1991) vom 17. Juni 1991 
beschloß der Rat, daß die Regierung Iraks für die vollen 
Kosten der DurchfUbrung der mit Abschnitt C der Res0-
lution 687 (1991) genehmigten Aufgaben haftet Von 
Irak sind bisher keine Mittel zur ErfiI11ung dieser 
Verpflichtung eingegangen. 

14. Der Rat hat festgestellt, daß seit Vernbschiedang 
der Resolution 687 (1991) bei der Verwirklichung von 
Abschnitt C dieser Resolution Fortschritte erzielt worden 
sind, daß jedoch noch viel zu tun bleibt Es liegt eine 
schwerwiegende NichteJfi1llung der Verpflicbtungen 
betreffend die Programme für Massenvernicbtungswaffen 
und hal1istische Flugkörper vor, und die Ratsmitglieder 
haben befunden, daß dies eine anhaltende erheblicbe 
Verletzung der Resolution 687 (1991) darstellt 

15. Die Sonderkommission hat den Rat i1ber die offe
nen Angelegenheiten untenichtet, die gegenwllrtig um 
wichtigsten erscheinen. Die Aufmerksamkeit des Rates 



wird erneut auf Anhang I des Berichts des Generalsekre
tärs vom 7. März 1992 gelenkt. 

16. Der Rat hat außerdem die in Abschnitt C des 
Anhangs zu dem Bericht des Generalsekretlirs vom 
25. Januar 1992'11 entbalteneBrldlirungderInternationa
len Atomenergie-Organlsatlon zur Kenntnis genommen. 
Die Anfmerksamkeit des Rates wird auf die im Anhang 
zu dem weiteren Bericht des GenerahiekretII vom 
7. März 1992 zu findenden Informationen gelenkt, 
welche die beiden jüngsten Inspektionen der Internati0-
nalen Atomenergie-Organlsatlon zur Kontrolle von Iraks 
Erfl11lung seiner Verpflichtungen nach den Ratsn:solutio
nen bezüglich nuklearer Aktivitäten betreffen. 

17. In einer im Namen der Ratsmitglieder abgege
benen Erldlirung'18 stellte der Präsident am 19. Febru
ar 1992 fest: 

'Die Tatsache. daß Imk seine Verpflichtungen 
nach den Resolutionen 707 (1991) und 715 (1991) 
nicht anerkennt, die beiden PIIine zur laufenden 
Überwachung und Verifikation blsIang ablehnt und 
seine RIlstungskapazitlit nicht uneingescbrllnkt, 
endgültig und vollstllndig offengelegt bat, stellt 
eine anhaltende erhebliche Verletzung der ein
schlägigen Bestimmungen der Resolution 
687 (1991) dar.' . 

18. In einer weiteren, am 28. Februar 1992 im Namen 
des Rates abgegebenen ErkIJIrung'" segle der Präsident: 

'Die )<latsmitglieder mißbUligen und verurteilen 
das Versllmnnis der Regierung Iraks, der Sonder
mission, wie es die Resolution 707 (1991) ver
langt, eine uneingeschrl/nkte, endgültige und 
vollstllndige, alle Aspekte nmfftS_de Aufstellung 
seiner Programme zur BntwickIung von Mas
senvernichtungswaffen und von ballistischen Flng
körpern mit einer Reichweite von mehr als 
150 Kilometern, einschließlich Binsatzmittel, s0-

wie über alle seine Bestände derartlger Waffen, 
ihrer Komponenten und Prodoktionseinrichtungen 
und ihrer Standorte sowie über alle sonstigen 
Nuklearprogranune zur VerfI1gung zu stellen, und 
das V ers1bnnnis Iraks, die ... mit Resolution 
715 (1991) gebllligten PIIine zur laufenden Über
wachung und Verifikation zu befolgen .... Ferner 
mißbilligen und verurteilen die Ratsmitglieder 
gleichermaßen die Tatsache. daß Imk nicht inner
halb des von der Sonderkommission auf Antrag 
Iraks vorgeschriebenen Zeitraums mit der Ver
nichtung der von der Sonderlrommission zur Ver
nichtung bestiJbmten Ausrilstungen hn ZIrsamlllll"
bang mit ba1llstischen Flugkötpem begonnen hat. 
Die Ratsmitglieder erkllireu erneut, daß es allein 
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der Sonderkommissioo zusteht, festzulegen, wei
che Gegenstände nach Ziffer 9 der Resolu
tion 687 (1991) zu vernichten sind'. 

c) Repatriierung kuwaitischer StaatsangehiJrlger 
und StaatsangehiJrlger dritter Staaten in Irale 
und Zugang 1:U Ihnen 

19. IDnsichtlich kuwaitischer Staatsangehöriger und 
Staatsangehöriger dritter Staaten in Imk erlegen die 
Resolutionen 664 (1990) vom 18. Angust 1990, 666 
(1990) vom 13. September 1990, 667 (1990) vom 
16. September 1990, 674 (1990) vom 29. Oktober 1990, 
686 (1991) vom 2. März 1991 und 687 (1991) vom 
3. April 1991 Imk die Verpflichtung anf, diese Personen 
freizn10SSC'l, ihre Repatriierung zu· erleichtern und 
sofortigen Zugang zu ihnen ZU gewähren sowie die 
sterblichen 'Oberreste aller gefallenen Mitglieder der 
Streitkräfte Kuwaits und der mit Kuwait gemäß Resolu
tion 678 (1990) vom 29. November 1990 kooperierenden 
Mitgliedstsate'l zurilckzugeben. Ziffer 30 der Resolution 
687 (1991) verlangt von Imk ferner, dem Internationalen 
Komitee vom Roten KIeuz jede erforderliche Unter
sti1tzung bei der Erleichterung der Suche nach kuwai
tischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen dritter 
Staaten zu gewähren, deren Verbleib noch ungeklärt ist. 

20. Der Rat wurde im lanunr 1992 vom Internationa
len Komitee vom Roten KIeuz unterrichtet, daß seit 
Anfang März 1991 fast 7.000 Personen aus Imk in ihre 
Heimatländer zurilckgekehrt sind. Das Komitee stellte 
außerdem fest. daß trotz aIl seiner Bemühungen noch 
Tausende von Personen von den KonfJiktparteien als 
vermißt gemeldet werden. 

21. Eine SonderkommiftSion, bestehend aus den 
Vertretern Frankreichs, Iraks, Kuwaits, Saudi-Arabiens, 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland und der Vereinigten Staaten von Amerika, ist 
unter der Schirmherrschaft des Komitees zusammen
getreten, um zu versuchen, eine Einigung unter anderem 
über die Verwirklichung von Ziffer 30 der Resolu
tion 687 (1991) zu erzielen. Das Komitee hat dem Rat 
jedoch mitgeteilt, daß es bislang noch keine Informatio
nen f1ber den Verbleib der Personen erbalten bat, die als 
in Imk vermißt gemeldet worden sind. Auch habe es 
keine detaillierten und dokumentarisch belegten Informa
tioDen über die von den irakischen Behörden gefilbrten 
Sucbaktionen erbaIten. Scbließlich erwarte es auch nach 
wie vor Informationen über Personen, die in der Haft 
verstorben sind. 

22. Die Aufmerksamkeit des Rates wird auf die Zif
fern 12 bis 14 des weiteren Berichts des Genera1sekre
tärs vom 7. März 1992"" gelenkt. 



d) Iraks Hqftung nach dem VlJlkerrecht 

23. Eine weitere Verpflichtung betrifft Iraks völker
rechtliche Haftung. In Resolution 674 (1990) erinnert der 
Rat Irak daran, 'daß es nach dem Völkerrecht fDr alle als 
Folge der Invasion und unrechtmlißigen Besetzung 
Kuwaits durch Irak verursachten Verluste, Schäden oder 
Beeinträchtigungen in bezog auf Kuwait und dritte 
Staaten sowie deren Staatsangehörige und Unternehmen 
haftet'. Iraks völkerrechtliche Haftung wird in Ziffer 2 
Buchstabe b) der Resolution 686 (1991) und Ziffer 16 
der Resolution 687 (1991) bekrl!ftigt. Letztere Resolution 
präzisiert ferner, daß Irak 'nach dem Völkerrecht fDr alle 
unmittelbaren Verluste, Schilden, einscbließlich Umwelt
schäden und der Erschöpfung der natOrllcben Ressour
cen, und sonstigen Beeinträchtigungen haftet, die frem
den Regierungen, Staatsangehörigen und Unternehmen 
als Folge der unrechtmäßigen Invasion und Besetzung 
Kuwaits durch Irak entstanden sind'. 

24. Mit Ziffer 18 derselben Resolution schuf der Rat 
einen Fonds zur Befriedigung der geltend gemachten 
Ansprüche nach Ziffer 16, der durch einen Prozentsatz 
des Werts der Exporte von Erdöl und Erdölprodukten 
aus Irak zu finanzieren ist. Angesichts der kraft Resolu
tion 661 (1990) vom 6. August 1990 bestehenden 
W'rrtschaftssanktionen gegen Irak wurde Irak mit den 
Resolutionen 706 (1991) vom 15. April 1991 und 
712 (1991) vom 19. September 1991 vom Sicherheitsrat 
gestattet, als Ausnahme eine begrenzte Menge Erdöl zu 
verkaufen, wobei ein Teil der daraus erzielten Bin
naIuuen zur Finanziernng des Fonds benutzt werden 
sollte. Bisher hat Irak diese Möglichkeit nicht in An
spruch genommen. Der Rat stellt fest. daß diese Geneh
migung am 18. März 1992 auslaufen soll. Den Ratsutit
gliedern ist bewußt. daß Irak um einen fllnfjährigen Zah
lungsaufschub fDr seine finanziellen Verpflichtungen 
ersucht hat, darunter auch fDr die Zahlungen an den 
Entschädigungsfonds. 

e) Rllckzahlung und Bedümung der Ausltmds
schulden Iraks 

25. Was eine weitere Verpflichtung betrifft, verlangt 
der Rat in Ziffer 17 der Resolution 687 (1991), daß Irak 
alle seine Verpflichtungen betreffend die Bedienung und 
Rückzahlung seiner Auslandssehulden genauestens 
erfUIlt. 

26. Die Aufmerksamkeit des Rates wird auf die 
Ziffern 17 und 18 des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. März 1992252 gelenkt. 

fJ Rllckgabe von VermlJgenswerten 

27. Ich komme nun zu der Frage der ROckgabe von 
Venuögenswerten. Der Sicherheitsrat verlangt in Ziffer 2 
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Buchstabe <f) der Resolution 686 (1991), daß Irak sofort 
mit der ROckgabe aller von ihm beschlagnahtnten 
kuwaitiscben Vermögenswerte beginnt und die ROckgabe 
so rasch wie möglich abschließt. Die Ratsutitglleder 
haben utit Genugtuung zur Kenntnis genonunen, daß -
wie In dem weiteren Bericht des Generalsekretllrs 
festgestellt - die utit der Rückgabe von Vermögens
werten befaßten irakischen Vertreter mit den Vereinten 
Nationen uneingescbriinkt zusammengearbeitet haben, 
um diese Rückgabe zu erleichtern. 

g) Monatllche ArifsteUungen der Gold- und Devi
senrese11len 

28. Ziffer 7 der Resolution 706 (1991) enthlilt eine 
weitere Verpflichtung, der znfolge von der Regiernng 
Iraks verlangt wird, dem Generalsekretllr und den 
entsprechenden internationalen Organisationen monatlich 
Aufstellnagen ihrer Gold- und Devisenreserven vor
zulegen. Dem Generalsekretllr oder dem Internationalen 
WlIImmgsfonds sind bis hente keine solchen Aufstellun
gen vorgelegt worden. 

h) Zusage, Handlungen des internatioruden Terro
rismus weder ZU begehen noch zu unterstlltzen 

29. Mit Ziffer 32 der Resolution 687 (1991) wird von 
Irak verlangt, Handlungen des Internationalen Terroris
mus weder zu begehen noch zu unterstützen und OrganI
sationen, deren Ziel die Begehnag derartiger Handlnagen 
ist, nicht zu gestatten, In seinem Hoheitsgebiet zu 
operieren, und alle terroristiscben Handlnagen, Me1ltoden 
und Praktiken unmißverständlich zu verurteilen und 
ihnen zu entsagen. 

30. Der Rat nimmt die in zwei g1eichlatrtenden 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Iraks bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretllr und an den Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 11. Juni 1991253 und in einem Schreiben 
des Geschliftstrligers a.i. der Ständigen Vertretnag Iraks 
bei den Vereinten Nationen an den PrlIsidenten des 
Sicberlteitsrats vom 23. Januar 1992'" enthaItenenErkJli
rungen Iraks zur Kenntnis, daß Irak Vertmgspartei von 
internationalen Übereinkiinften gegen den Terrorismus 
ist und niemals eine Politik verfolgt hat, die den inter
nationalen Terrorismus, wie er vom Völkerrecht definiert 
wird, begiinstigt. 

I) Mqßrulhmen des Sicherheitsrats betreffend die 
Iraklsche ztvllbevlJlkerung 

31. Die Resolutionen 706 (1991) nad 712 (1991) 
geben Irak die Mittel an die Hand, seine Verpflichtungen 
zur Versorgung seiner Zivilbevölkerung mit der erfor
derlichen humanitllren HUfe, insbesondere mit Nahrungs
mitteln und Medikamenten, zu er.ftlllen. Irak weigert sich 
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bis heute, diese Resolutionen durcbzufllhren. Nachdem 
Irak zunächst Gespräche mit Sekretariatsvertretem über 
die Durchftihrung aufgenommen hatte, beendete es diese 
Gespräcbe vielmehr abrupt. 

m. REsOLUTION 688 (1991) 
DES SICHERHBlTSRATS 

32. Ich möchte nun auf die Forderungen des Sicher
heitsrats in bezug auf die irakische Zivilbevö1kerung 
eingehen. In Ziffer 2 der Resolution 688 (1991) vom 
5. April 1991 verlangt der Sicherheitsrat, daß Irak als 
Beitrag zur Beseitigung der Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit in der Region die 
Unterdrückung seiner Zivilbevö1kerung einstellt. In den 
Ziffern 3 und 7 besteht der Rat darauf. daß Irak den 
internationalen humanitären Organisationen sofortigen 
Zugang zu a1len hi1fsbedürftigen Personen in allen 
Teilen Iraks gewährt, und verlangt. daß Irak zu diesem 
Zweck mit dem Genera1sekretär zusammenarbeitet. 

33. Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt ange
sichts der ernsten Menschenrechtsverstöße, welche die 
Regierung Iraks ungeachtet der Bestimmllngen der 
Resolution 688 (1991) nach wie vor gegen ihre Bevölke
rung begeht, insbesondere in der nördlichen Region 
Iraks. in den schiitischen Wohogebieten im SUden sowie 
in den südlichen Marschen"'. Der Rat stellt fest, daß 
diese Situation durch den Bericht des Sonderbericht
erstatters der Menschenrechtskommisslon über die 
Situation der Menschenrechte in Irak vom 5. Miirz 
1992'" und durch die Bemerkungen des Bnros des 
Leitenden Delegierten des Genera1sekretlI fiIr das 
humanitäre Unterstatzungsprogramm der Vereinten 
Nationen fiIr Irak, Kuwait und die Grenzgebiete zwi
schen Irak und Türkei und Irak und Iran"". die in dem 
weiteren Bericht des Genera1sekretärs vom 7. Miirz 
1992252 enthalten sind, bestätigt wird. 

34. Die Ratsmitg1ieder sind insbesondere besorgt über 
Berichte. wonach die Regierung Iraks Beschränkungen 
fiIr die Lieferung von lebenswichtigen Versorgungs
gUtem, insbesondere von Nahrungsmitteln und Brenn
stoffen. in die drei Nordprovinzen Dohuk, Erbil und 
Sulaimaniya verfllgt hat. In dieser Hinsicht bleibt, wie 
der Sonderberichterstatter in seinem Bericht festgestellt 
hat, in dem Maße. wie die Unterdrückung der Bevölke
rung anhlUt, die in Resolutinn 688 (1991) genannte 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit in der Region weiter bestehen. 

IV. ABSCIILlBSSBNDB BBMBRKUNG 

35. Angesichts der Feststellungen bezüglich des 
Verhaltens Iraks sieht sich der Rat in der Schlußfol
gerung gerechtfertigt. daß Irak die ihm vom Rat auf
erlegten Verpflichtungen nicht voll erfilIlt hat. Der Rat 
hofft und erwartet, daß diese Sitzung eine wertvolle 
Gelegenheit bieten wird. bei der Behandlung dieser 
Frage im Interesse des Weltfriedens und der internatio-

nalen Sicherheit wie auch im Interesse des irakischen 
Volkes voranzukommen." 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident auf der wieder
aufgenommenen 3059. Sitzung am 12. Miirz 1992 im Namen 
des Rates die folgende Erldilrung ab257: 

"Zum Abschluß der gegenwllrtigen Phase der 
Behandlung des Tagesordnungspunktes bin ich ermlich
tigt worden. im Anschluß an Kunsu1tationen unter den 
Ratsmitgliedern im Namen des Rates die folgende 
Erklllrung abzugeben: 

'Nachdem die Auffassungen des Rates darüber. in 
welchem Maße die Regierung Iraks ihre Verpflichtungen 
nach den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
befolgt hat, durch den PräsIdenten und durch die Er
klllrungen der Ratsmitglieder zum Ansdruck gebracht 
worden. hat der Rat mit großer Aufmerksamkeit die 
Erklärung des Stellvertretenden Ministerpräsiden Iraks 
und seine Erwiderungen auf die Fragen der Ratsmit
g1ieder angehört. 

Die Ratsmitglieder möchten erneut ihre volle 
Unterstützung fiIr die zu Beginn der 3059. Sitzung in 
ihrem Namen vom Ratspräsidenten abgegebene Erklil
rung2'" zum Ansdruck bringen. 

Nach Auffassung des Rates hat die Regierung 
Iraks diese Verpflichtungen bisher nicht uneingeschri!nkt 
und bedingungslos erfOllt, muß das tun und muß diesbe
züglich sofort die entsprechenden Maßnahmen treffen. 
Er hofft. daß dem vom Stellvertretenden Ministerpräsi
denten Iraks zum Ausdrnck gebrachten goten Willen 
Taten folgen werden.'" 

SehreIhen des GeschiIftstrIig aJ. der Stllndlgen 
Vertretung BelgIens bei den Ve.reInteu Nationen an 
den PrIIsldenten des Sicherbeltsrats, datiert vom 
7. August 1992 

SchreIben des GescblIf1strIIgers aJ. der Ständigen 
Vertretung Fnmkrelchs bei den Vereinten Nationen 
an den PrIIsldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
7. August 1992 

SehreIhen des StllndJgen Vertreters des Vereinigten 
DnIgreIchs Großbrhannlen und NordJrland bei den 
Vereinten Nationen an den PriIsIdenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 7. August 1992 

SchreIben des GeschiIftstrIig aJ. der Stlindlgen 
Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei 
den Vereinten Nationen an den Prlisldenten des 
Sicherheltsrats, datiert vom 7. August 1992. 

Beschluß 

Auf seiner 31OS. Sitzung am 11. August 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Iraks einzuladen. ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 
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"Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 7. August 
1992 (SI24393)63; 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 7. Au
gust 1992 (SI24394)63; 

Schreiben des Ständigen VeItleters des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland bei deo 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats. datiert vom 7. August 1992 (SI24395)63; 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats. datiert vom 7. August 1992 (SI24396) .. •. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat in Antwort auf 
die Ersuchen vom 7. August 1992 des Geschäftsträgers a.i. 
der Ständigen Vertretung Belgiens"". des Geschäftsträger 
a.i. der Ständigen Vertretung Frankteichs""i des Ständigen 
Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland2t>O und des Geschäftsträgers a.l. der Ständigen 
Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen''', Herrn van der StIlel gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordoung einzuladen. 

Schreiben des GeneraJsekretiirs an den PriIsIdenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 24. August 1992 

Beschlllsse 

Auf seiner 3112. Sitzung am 2. September 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Schreiben des Generalsekretärs an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 24. AUgnst 1992 
(SI24509) ..... 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgeude Erklärung ab"": 

"Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt Ober die 
derzeitige Lage des Interinstitutionellen humanitären 
Programms in Irak, die im Schreiben des GeneraJsekre.. 
tärs vom 24. August 1992 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats'" beschrieben wird, insbesondere auch 
über den Hinweis darauf. daß Irak seine mit den Ver
einten Nationen geschlossene Vereinbarung nicht 
erneuert hat. 

Der Rat erinnert an die Erklärung vom 17. Juli 
1992231• in der der Rat seine tiefe Sorge Ober die Ver
schlechterung der Bedingungen bekundet hat. dorch 
welche die Sicherheit und das Wohl des Personals der 
Vereinten Nationen in Irak beeintr!!chtigt werden. Der 
Rat ist besonders beunruhigt darüber. daß Irak nach wie 
vor die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des Personals der nichtstaatIichen Organisationen 
nicht gewährleistet 

Der Rat bringt seine Besorgnis zum Ausdruck über 
das Verhalten Iraks und seine Erklärungen in bezug auf 
das Programm, die mit den früheren Ratsresolutionen 
unvereinbar sind, in denen verlangt wird, daß Irak mit 
den internationalen humanitären Organisationen zu
sammenarbeitet 

Der Rat stellt fest, daß die kritischen humanitären 
Bedürfnisse der verwundbaren Groppen in Irak es 
erforderlich machen, daß rasch Vereinbarungen getroffen 
werden, welche die Fortsetzung des Programms gewähr
leisten. In dieser Hinsicht vertritt der Rat die Auffas
sung. daß der ungehinderte Zugang im gesamten Land 
und die Zusichetung ausreichender Sicherheitsmaßnab
men wesentliche Voraussetzungen für die wirksame 
Durchtllhrung des Programms sind. In diesem Sinne 
schließt sich der Rat vorbehaltlos dem Generalsekretär 
an, der auf geeigneten Felddienststellen für die beteilig
ten Organisationen und Programme der Vereinten 
Nationen und auf dem fortgesetzten Einsatz der Si
cherbeitsbeamten der Vereinten Nationen besteht Der 
Rat unterstützt nachdrücklich die Anstrengungen. die der 
Generalsekretär auch weiterhin unternimmt, um in allen 
Teilen Iraks eine humanitäre Präsenz der Vereinten 
Nationen und der nichtstaatIichen Organisationen auf
rechtzuerhalten, und bittet ihn nachdrücklich, auch 
weiterhin alle ihm zu Gebot stehenden Mittel einzuset
zen, um allen Bedürftigen in Irak zu helfen. Der Rat 
fordert Irak mit größtem Nachdruck auf, mit den Ver
einten Nationen zusammenzuarbeiten." 

a) Die SItuatIon zwlschen Irak und Kuwait 

b) SchreIben des StlIndfgen Vertreters der Türkei 
bei den Vereinten Nationen an den PriIsIdenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 2. April 19'J1 

SchreIben des GesehliftstrIigrs a.l. der StlInd!· 
gen Vertretung Frankreichs bei den Vereinten 
Nationen an den PriIsIdenten des Sicherheits. 
rats, datiert vom 4. April 1991 

SchreIben des GesehliftstrIigrs a.l. der Ständl. 
gen VettretnDg BelgIens bei den Vereinten 
Nationen an den PriIsIdenten des Sicherbeits
rats, datiert vom 5. MiIrz 1992 

SchreIben des Gesehliflstrilgers a.l. der StlIndI· 
gen Vertretnng Belgiens heI den Vereinten 
Nationen an den PriIsIdenten des Sicherheits· 
rats, datiert vom 3. August 1992 

SchreIben des StlIndIgen Vertreters Belgiens hei 
den Vereinten Nationen an den Priisldenten des 
Skherheltsrals, datiert vom 1!1. November 1992-

Beschlllsse 

Auf seiner 3139. Sitzung am 23. November 1992 be
schloß der Rat, die Vertreter Iraks und Kuwaits einzuladen, 
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ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

"a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait; 

b) Schreihen des Ständigen Vertreters der TOrkel hei 
den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 2. April 1991 
(S122435)247 ; 

Schreihen des Geschllftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4. April 1991 (S122442r; 

Schreihen des Geschllftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens hei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. März 1992 (S/23685 und Addl)'; 

Schreihen des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen 
an den PrIIsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. August 1992 (S/24386)63; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens hei 
den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 19. November 1992 
(S/24828)l7n

• 

Auf derselben Sitzung bescbloß der Rat, gemliß der in 
seinen vorherigen Konsultationen erzielten Einigung, Hans 
Blix, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie
Organisation, RolfEkeus, den Exekutivvorsitzenden der Son
derkommission, und Jan E1iasson, den Untergeneralsekretär 
ftIr humanitäre Angelegenheiten und Koordinator ftIr Nothil
fe, gemliß Regel 39 der vorlliufigen Geschäftsordnung des 
Rates einzuladen. 

Auf derselhen Sitzung bescbloß der Rat in Antwort auf 
das in einem Schreiben des Ständigen Vetltetexs Belgiens an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 19. November 
1992264 enthaltene Ersuchen. außerdem Herrn von der Stoel 
gemliß Regel 39 seiner vor1liufigen Geschäftsordnung 
einzuladen. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Auschluß an 
zuvor geführte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats die folgende einleitende Erklilrung ab'"": 

'I. ALLGEMEINE VERPPUCIITllNO 

1. Die Resolutionen betreffend die Situation zwischen 
Irak und Kuwait erlegen Irak eine Reihe von allgemei
nen wie auch besonderen Verpflichtungen auf. 

2. Was die allgemeinen Verpflichtungen anhelangt, 
so ist Irak nach Ziffer 33 der Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991 gehalten, dem Generalsekretär und dem 

- 89-

Sicherheitsrat offiziell die Annahme der Bestimmungen 
der gesamten Resolution zu notifizieren. 

3. Irak bat seine hedingungslose Annahme in zwei 
gleichlautenden Schreihen an den Generalsekretär und an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 6. April 
1991"'"', und in einem Schreihen des Ständigen Vertreters 
Iraks bei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 10. April 1991"", sowie in 
einem Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Iraks bei den Vereinten Nationen an den 
PrIIsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. Janu
ar 1992251, utitgeteilt. 

II. BESONDERE VERPPUCIITllNOBN 

4. Zm$zlich zu der allgemeinen Verpflichtung, die 
Bestimmungen der Resolution 687 (1991) in ihrer 
Gesamtheit anzunehmen, erlegen mehrere Ratsresolu
tionen des Sicherheitsrats Irak besondere Verpflich
tungen auf. 

a) Achtung der Unverletzlichkeit der internationa
len Greme 

5. In Ziffer 2 der Resolution 687 (1991) verlangt der 
Rat, daß Irak die Unverletzlichkeit der internationalen 
Grenze und die Zuteilung der Inseln respektiert, die 
zuvor zwischen Irak und Kuwait vereinbart worden war. 
Gemliß Ziffer 3 der Resolution bat der Generalsekretär 
eine Grenzkommission zur Festlegung des Verlaufs der 
Grenze zwischen Irak und Kuwait geschaffen. Ziffer 5 
derselben Resolution verlangt, daß Irak und Kuwait die 
vom Rat geschaffene entmilitarisierte Zone respektieren. 

6. Irak bat sich an den Arbeiten der Grenzkommis
sinn ftIr Irak und Kuwait auf ihren Tagungen im Juli 
1992 und Oktober 1992 nicht hetei1igt. Irak weigert sich 
bisher, mehrere Po1izeiposten zurlIckzuziehen, die nicht 
dem Grundsatz der Beobachtennission der Vereinten 
Nationen ftIr Irak und Kuwait entsprechen. daß heide 
Seiten einen Abstand von 1.000 Metern zu der auf der 
Karte der Missinn ausgewiesenen Grenzlinie halten 
sollen. In Ziffer 2 seiner Resolution 773 (1992) vom 
26. August 1992 hegrüßte der Rat die Beschlüsse der 
Kommission in hezug auf die Festlegung des Verlaufs 
der Landgrenze und in Ziffer 5 die Absicht des Gene
ralsekretärs, sobald praktisch durchflihrbar die Neufestle
gung der entmilitarisierten Zone vorzunehmen, damit 
diese dem von der Kommission festgelegten Verlauf der 
internationalen Grenze entspreche. mit dem sich daraus 
ergehenden Abzug der irakischen Polizeiposten. 

7. In Beantwortung des Schreihens des AuBenmlni
sters Iraks an den Generalsekretär vom 21. Mai 1992235 

wies der Rat in einer Erklärung vom 17. Juni 1992233 

Irak nachdrücklich auf die Unverletzlichkeit der inter-



nationalen Grenze zwischen Irak und Kowait bin, die 
von der Kommission festgelegt und vom Rat gemäß 
Resolotion 687 (1991) garantiert werde. In dieser 
Erklärung worde außerdem von den Ratsmitgliedem mit 
Bestürzung festgestellt, daß das genannte Schreiben an 
fr!Ihere Ansprüche Iraks gegenüber Kuwait erinnerte, 
ohne dabei den späteren Verzicht Iraks auf diese An
sprüche zu erwähnen. Die Ratsmitglieder wiesen ent
schieden alle Andeutungen zurück. welche die Existenz 
Kuwaits in Frage stellen könnten. In Resolution 773 
(1992) unterstrich der Rat seine Garantie der genannten 
internationalen Grenze und seinen Beschluß, zu diesem 
Zweck je nach Bedarf alle erforderlichen Maßnahmen im 
Einklang mit der Charta zu ergreifen, wie in Ziffer 4 der 
Resolution 687 (1991) vorgesehen. 

b) Verpflichtungen imZusammeniumg mit Wqffen 

8. Abschnitt C der Resolution 687 (1991) erlegt Irak 
eine Reihe besonderer VeIpfIichtungen auf, was seine 
Programme für chemische und biologische Waffen. seine 
Programme für ballistische Flugkörper mit einer 
Reichweite von mehr als 150 Kilometern und seine 
NokIemprogramme betrifft. Diese VeIpfIichtungen 
werden in den Resolutionen 707 (1991) vom 15. August 
1991 und 715 (1991) vom I I. Oktober 1991 weiter 
ausgef!lhrt. Die Verpflichtungen sind in den Ziffern 8 bis 
13 der Resolution 687 (1991) festgelegt und werden in 
den Ziffern 3 und 5 der Resolution 707 (1991) sowie in 
Ziffer 5 der Resolution 715 (1991) weiter ausgef!lhrt. 

9. Mit Resolution 699 (1991) vom 17. Juni 1991 
beschloß der Rat, daß die Regierung Iraks fiIr die vollen 
Kosten der Durchfllhrung der mit Abachnitt C der Reso
lution 687 (1991) genehmigten Aufgaben haftet. Von 
Irak sind bisher keine Mittel zur ErfUllung dieser 
Verpflichtung eingegangen. 

10. Der Rat hat festgestellt, daß seit Verabachiedung 
der Resolution 687 (1991) bei der Verwirklichung von 
Abschnitt C dieser Resolution Fortschritte erzielt worden 
sind, daß jedoch noch viel zu tun bleibt. Insbesondere ist 
es erforderlich, daß Irak alle Aspekte seiner Prograuune 
fiIr Massenvernichtungswaffen und ballistische Flugkör
per mit einer Reichweite von mehr als 150 Kilometern 
uneingeschriinkt, endgUltig und vollständig offenlegt. 
Insbesondere besteht das unabdingbnre Erfordernis, daß 
Irak vollständige Informationen beihringt. einschließlich 
glaubhafter Belege zum Nachweis der Produktion, der 
Lieferanten und des Verbrauchs aller verhntenen Gegen
stände durch Irak in der Vergangenheit sowie seiner 
fr!Iheren Produktionskapazität fiIr diese Gegenstände. 

11. Irak muß außerdem seine Verpflichtungen nach 
der Resolution 715 (1991) und den heiden mit dieser 
Resolution gebilligten Plänen fiIr die laufende Über
wachung und Verifikation eindeutig anerkennen. Es muß 
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sich bereit erklären, diesen Verpflichtungen bedingungs
los nachzukommen. In diesem Zusammenhang nimmt 
der Rat Kenntnis von dem Schreiben des Ministers fiIr 
auswärtige Angelegenheiten Iraks an den Generalsekretär 
vom 28. Oktober 1992266

, in dem um eine Überprü
fung der Bedingnngen und Vorschriften nicht nur der 
Resolution 715 (1991), sondern auch der Resolution 707 
(1991) nachgesucltt wird. Daraus geht eindeutig hervor, 
daß Irak offensichtlich nicht bereit ist, den ihm bereits 
übertragenen Verpflichtungen nachzukommen. 

12. Die Sonderkommission hat den Rat über die noch 
offenen Angelegenheiten unterrichtet, die zur Zeit am 
wichtigsten erscheinen. Der Rat hat von dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 19. Oktober 1992 über den Stand 
der Umsetzung des Plans fiIr die laufende Überwachung 
und Verifikation der Befolgung der einschlägigen Teile 
von Abachnitt C der Resolution 687 (1991) des Si
cberheitsrats durch Irak'"' Kenntnis genommen. 

13. Der Rat hat außerdem Kenntnis genommen von 
dem zweiten Bericht des Generaldirektors der inter
nationalen Atomenergie-Organisation vom 28. Oktober 
1992 über die Umsetzung des Plans dieser Organisation 
fiIr die künftige laufende Überwachung und Verifikation 
der Befolgung von Ziffer 12 der Resolution 687 (1991) 
durch Jrak'6". 

14. In einer im Namen der Mitglieder des Sicherheits
rats abgegebenen Erklärung über das Recht der Sonder
kommission zur Durchflihrung von Luftüberwachungs
flügen in J:mJr.22" hat der Präsident am 10. April 1992 
festgestellt 

'Die Ratsmitglieder möchten daraufbinweisen, 
daß die Überwacbungsflüge auf der Grundlage der 
Resolutionen des Sicberheitsrats 687 (1991) vom 
3. April 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991 
und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 durch
geftlhrt werden. Die Ratsmitglieder bekräftigen das 
Recht der Sonderkomtnission zur Durchflihrung 
solcher LuftUberwachungsflüge und fordern die 
Regierung Iraks auf, alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um sicherzustellen, daß die irald
schen Streitkräfte die betreffenden Flüge nicht 
beeinträchtigen oder deren Sicherheit bedrohen. 
und ihren Verantwortlichkeiten in bezug auf die 
Gewährleistung der Sicherheit der Luftfahrzeuge 
und des Personals der Sonderkommission während 
ihrer Flüge üher irakisehern Hoheitsgebiet nachzu
kommen.' 

Der Präsident fUgte hinzu: 

'Die Ratsmitglieder warnen die Regierung 
Iraks vor den ernsten Konsequenzen, die sich aus 
einer Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen 
ergeben würden.' 



15. Am 15. Oktober 1992 unterrichtete die Sonder
kommission den Rat über Handlungen, die die Sicherheit 
der Inspektionsgrnppen der Kommission in Irak gefähr
deten, insbesondere auch über eine systematische 
Schikanierungskampagne, Gewalttaten, vandallsche 
Sachbeschädigungen sowie verbale Anschuldigungen und 
Drohungen jeder Art. Am selben Tag gab der Rats
präsident eine Erk1ärung gegenüber den Medien ab, in 
der er die besondere Sorge des Rates um die Sicherheit 
der Inspektoren der Kommission hervorhob. 

16. In einer weiteren, am 6. Juli 1992 im Namen der 
Ratsmitglieder abgegebenen Erklärung"" betreffend die 
Weigerung der Regierung Iraks, einer Gruppe von 
Inspektoren der Kommission den Zugang zu bestimmten 
Räumlichkeiten zu gestatten, sagte der Präsident: 

'Die derzeitige Weigerung Iraks, der sich zur 
Zeit in Irak befindlichen Inspektionsgruppe Zu
gang zu den von der Sonderkommission bezeich
neten Räumlichkeiten zu gewähren, stellt eine 
erhebliche nnd inakzeptable Verletzung einer 
Bestimmung der Resolution 687 (1991) durch Irak 
dar, mit der eine Waffenruhe herbeigefllhrt und 
die unerläßlichen Voraussetzungen fUr die Wie
derherstellung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region festgelegt wurden. Die Ratsmit:glieder 
verlangen, daß die Regierung Iraks dem von dem 
Vorsitzenden der Sonderkommission geforderten 
Zutritt der Inspektoren der Kommission zu den 
betreffenden Räumlichkeiten sofort zustimmt, 
damit die Kommission feststellen kann, ob sich 
dort Dokumente, Aufzeichnungen, Material oder 
Geräte befinden, die im Hinblick auf die Aufgaben 
der Kommission von Belang sind.' 

In seiner Resolution 7m (1991) verlangt der Rat, daß 
Irak der Sonderkommission, der Internationalen Amm
energie-Organisation und ihren Inspektionsgruppen 
sofortigen, bedingungslosen und uneingeschränkten 
Zugang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen Einrichtnn
gen, allem Gerät, allen Unterlagen nnd allen Transport
mitteln gewährt, die sie zu inspizieren wünschen. Der 
Rat kann daher Iraks Beharren darauf, daß der Zugang 
der Inspektionsgruppen einer Begtenzung unterliegen 
muß, nicht akzeptieren. 

c) Repatriierung kuwaitischer StaatsangehlJrigkeit 
und StaatsangehlJriger dritter Staaten in Irak 
und Zugang ZU Ihnen 

17. Hinsichtlich kuwaitischer Staatsangehöriger und 
Staatsangehöriger dritter Staaten in Irak erlegen die 
Resolutionen 664 (1990) vom 18. August 1990, 666 
(1990) vom 13. September 1990, 667 (1990) vom 
16. September 1990, 674 (1990) vom 29. Oktober 1990, 
686 (1991) vom 2. März 1991 und 687 (1991) vom 
3. April 1991 Irak die Verpflichtnng auf, diese Personen 
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freizulassen, ihre Repatriierung zu erleichtern und 
sofortigen Zugang zu ihnen zu gewähren sowie die 
sterblichen Überreste aller gefallenen Mitglieder der 
Streitkrllfte Kuwaits und der mit Kuwait gemäß Resolu
tion 678 (1990) vom 29. November 1990 kooperierenden 
Mitgliedstaaten zurückzugeben. Ziffer 30 der Resolution 
687 (1991) verlangt von Irak ferner, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz jede erforderliche Unter
stützung bei der Erleichterung der Suche nach kuwai
tischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen dritter 
Staaten zu gewähren, deren Verbleib noch ungeklärt ist. 

18. Trotz aller seiner weiteren Bemühungen hat das 
Komitee bisher noch keine Informationen über den Ver
bleib der Personen erhalten, die als in Irak vermißt ge
meldet worden sind Es hat auch keine detaillierten und 
dokumentarisch be1egten Informationen über die von den 
irakischen Behörden gefIIhrten Suchaktionen erhalten. 
Nach der Ratssitzung mit dem Stellvertretenden Mini
sterpräsidenten Iraks am 11. und 12. März 1992 ver
öffentlichte Irak in seiner Presse Listen der Personen, 
von denen angenommen wird, daß sie in Irak vermißt 
oder gefangen sind. Dem Komitee ist immer noch nicht 
geslattet worden, irakische Gefängnisse und Internie
rnngszentren gemäß seinen üblichen Kriterien zu besu
chen. Seit März 1992 sind nur sehr wenige Vermißte 
oder Gefangene freigelassen worden, und es wird an
genommen, daß sich noch Hunderte im Innem Iraks 
befinden. 

d) Iraks Hqftung nach dem Völkerrecht 

19. Eine weitere Verpflichtung betrifft Iraks völker
rechtliche Haftung. In Resolution 674 (1990) erinnert der 
Rat Irak daran, 'daß es nach dem Völkerrecht fIIr alle als 
Fulge der Invasion und unrechtmäßigen Besetzung 
Kuwaits durch Irak verursachten Verluste, SchlWen oder 
Beeintdlchtigungen in bezog auf Kuwait und dritte 
Staaten sowie deren Staatsangehörige und Unternehmen 
haftet'. Iraks völkerrechtliche Haftung wird in Ziffer 2 
Buchstabe b) der Resolution 686 (1991) und Ziffer 16 
der Resoludon 687 (1991) bekräftigt. Letztere Resolution 
präzisiert ferner, daß Irak 'nach dem Völkerrecht fUr alle 
unmittelbaren Verluste, Schäden, einschließlich Umwelt
schlWen und der Erschöpfung der natürlichen Ressour
cen, und sonstigen Beeinträchtigungen bnftet, die frem
den Regierungen, Staatsangehörigen und Unternehmen 
als Folge der unrechtmäßigen Invasion und Besetzung 
Kuwaits durch Irak entstanden sind'. 

20. Mit Ziffer 18 derselben Resolution schuf der Rat 
einen Fonds zur Befriedigung der geltend gemachten 
Ansprüche nach Ziffer 16, der durch einen Prozentsatz 
des Werts der Exporte von Erdöl und ErdölprodUkten 
aus Irak zu finanzieren ist. Angesichts der kraft Resolu
tion 661 (1990) vom 6. August 1990 bestehenden WIrt
schaftssanktionen gegen Irak wurde Irak mit den Resolu-



tionen 706 (1991) vom 15. August 1991 und 712 (1991) 
vom 19. September 1991 vom Sicherlteitsntt gestaltet, 
als Ausnahme eine begrenzte Menge Erdöl zu verlawfen, 
wobei ein Teil der daraus erzielten Einnahmen zur 
Finanzierung des Fonds benutzt werden sollte. Bisher hat 
Irak diese Möglicbkeit nicht in Anspruch genommen. 
Der Rat stellte fest, daß diese Genehmigung am 
18. März 1992 ausgelaufen ist, erkllirte sich jedoch 
bereit, das Verfahren für den Verkauf von irakischem 
Erdöl und iraklschen Erdölprodukten für den gleichen 
Zeitraum wie in den genannten Resolutionen festgelegt 
zu genehmigen und die Möglichkeit weiterer Verlänge
rungen dieses Zeitraums zu erwägen, wie in der vom 
Präsidenten am 19. März 1992 im Namen des Rates 
abgegebenen Erklärung"" ausgefllhrt. Seither hat Irak 
keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, die Erörterungen 
über die Durchfilhrung dieser Resolutionen wieder
aufzunehmen. Den Ratsmitgliedern ist bewußt, daß Irak 
zu einem früheren Zeitpunkt um einen fönfjährigen 
Zahlungsaufschub für seine finanziellen Verpflichtungen 
ersucht hat, darunter auch für die Zahlungen an den Ent
schädigungsfonds der Vereinten Nationen. 

21. Da Irak nach mehreren technischen Gesprächs
runden mit dem Sekretariat seine Zusammenarbeit bei 
der Durchführung der Resolutionen 706 (1991) und 712 
(1991) verweigert hat, verabschiedete der Rat am 
2. Oktober 1992 die Resolution 778 (1992), die die 
Überweisung bestimmter eingeflOlener Guthaben Iraks 
anf ein Treuhandkonto der Vereinten Nationen vor
schreibt. Ein Teil dieser Mittel wird an den Entschlldi
gungsfonds überwiesen. 

e) RUc!wzhlung und Bedienung der Aus-
landsschulden Iraks 

22. Was eine weitere Verpflichtung betrifft, verlangt 
der Rat in Ziffer 17 der Resolution 687 (1991), daß Irak 
alle seine Verpflichtungen betreffend die Bedienung und 
Rückzahlung seiner Ausinndsscbulden genauestens 
erfilllt. 

f) Nlchtzulossung von AnsprfJchen, die sich aus 
den Auswirkungen der Mqßnahmen des Sicher
heitsrats nach Resolution 661 (1990) und 
damit zusammenhiingentkn Resolutionen 
(Ziffer 29 der Resolution 687 (1991» ableiten 

23. Nach zu diesem Gegenstand eingegangenen ln
fomtationen hat Irak Anstalten unternommen, einige 
AnsprUche durchzusetzen, durch die es Vorteile aus 
einem durch das Inkrafttreten der Resolution 661 (\990) 
hinfällig gewordenen Vertrag gezogen hätte, und zwar 
insbesondere durch die Konfiszierung der in Irak ver
bliebenen Vermögenswerte ausländischer Unternehmen 
und Organisationen. 

g) RUckgabe von VermiJgenswe11en 

24. Ich komme nun zu der Frage der Rückgabe von 
Vermögen.werten, Der Sicherbeitsntt verinngtin Ziffer 2 
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Buchstabe d) der Resolution 686 (1991), daß Irak sofort 
mit der ROckgabe aller von ihm beschlagnahmten 
kuwaitischen Vermögenswerte beginnt und die Rückgabe 
so rasch wie möglieh abschließt. Die Ratsmitglieder 
haben zu einem früheren Zeitpunkt mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß die mit der Rückgabe von 
Vermögenswerten befaßten iraklschen Vertreter mit den 
Vereinten Nationen ztJsarnmengearbeitet haben, um diese 
ROckgabe zu erleichtern. Umfangreiche Vermögens
werte, darunter auch Webrmaterial und Privatvermögen, 
sind bisher jedoch noch nicht zurOckgegeben worden. 

h) MonatUche AufsteUungen der Gold- und Devl
senrese",en 

25. Ziffer 7 der Resolution 706 (1991) enthält eine 
weitere Verpflichtung, der zufolge von der Regierung 
Iraks verlangt wird, dem Generalsekretär und den 
entsprechenden internationalen Organisationen monatlich 
Aufstellungen ihrer Gold- und Devisenreserven vor
zulegen. Dem Generaisekretlir oder dem Internationalen 
Währungsfonds sind bis heute keine solchen Aufstellun
gen vorgelegt worden. 

I) Zusage, Handlungen des internationalen Terro-
rismus weder ZU begehen noch zu unterstiJt"l.en 

26. Mit Ziffer 32 der Resolution 687 (1991) wird von 
Irak verinngt, Handlungen des internationalen Terroris
mus weder zu begehen noch zu unterstützen und Organi
sationen, deren Ziel die Begehung solcber Handlungen 
ist, nicht zu gestatten, in seinem Hoheitsgebiet zu 
operieren, und alle temniatischen Handlungen, Methoden 
und Praktiken unmißverstiindlich zu verurteilen und 
i1tnen zu entsagen. 

27. Der Rat nimmt die in zwei gleichlautenden 
Schreiben des Geschfiftsträge a.i. der Stiindigen 
Vertretong Iraks bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats und an den Generalse
kretär vom 11. Juni 19912>3 und in einem Schreihen des 
Gescbäftstrilgers a.i. der Stiindigen Vertretung Iraks bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 23. Januar 1992251 enthaltenen Erklä
rungen Iraks zur Kenntnis, daß Irak Vertragspar!ei von 
internationalen Übereinklinften gegen den Terrorismus 
ist und niemals eine Politik verfolgt hat, die den inter
nationalen Terrorismus, wie er vom Völkerrecht definiert 
wird, begünstigt. 

J) Mqßnahmen des Sicherheitsrats betrejJend die 
lra/dsche ZivilbevlJlkerung 

28. Die Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) 
gehen Irak die Mittel an die Hand, seine Verpflichtungen 
zur Versorgung seiner Zivilbevölkerung mit der erfor
derlichen humanitären Hilfe, insbesondere mit Nahrungs
mittein und Medikamenten, zu erfUllen. Resolution 778 
(1992) schreiht die Überweisung bestimmter eingefrore
ner Guthaben Iraks auf ein Treuhandkonto der Vereinten 
Nationen vor und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, 



Mittel aus anderen Quellen auf das Treuhandkonto ein
zuzahlen. Ein Teil dieser Mittel wird fOr humanitlire 
Hilfe verwendet. 

m. REsoLUTION 688 (1991) 
DES SICHERHElTSRATS 

29. Ich möchte nun auf die Forderungen des Sicher
heitsrats in bezug auf die irakische Zivilbevölkerung 
eingehen. In Ziffer 2 der Resolution 688 (1991) verlangt 
der Rat, daß Irak als Beitrag zur Beseitigong der Bedr0-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
in der Region die Unterdrilckung seiner Zivilbevölkerung 
einstellL In den Ziffern 3 und 7 besteht der Rat darauf, 
daß Irak den internationalen humanitären Organisationen 
sofortigen Zugang zu allen hiJfsbedürftigen Personen in 
allen Teilen Iraks gewährt, und verlangt, daß Irak zu 
diesem Zweck mit dem Genera1sekretär 7-Usammen
arbeitet 

30. Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt ange
sichts der ernsten Menscbenrechtsverstöße, welche die 
Regierung Iraks ungeachtet der Resolution 688 (1991) 
nach wie vor gegen ihre Bevölkerung begeht, insbeson
dere in der nördlichen Region Iraks, in den scbütiscben 
Wohngehietenim SOden sowie in den sDdlicben Mar
schen"". Der Sicherheitsrat stellt fest, daß diese Situation 
durch den Bericht des Sonderberichterstatters der 
Menschenrecbtskommission Ober die Situation der Men
schenrechte vom S. MlIrz 1992255 und in Teil I seines 
Berichts vom 3. August 1992269 bestlltigt wird. Die 
Ratsmitglieder erinnern an ihre öffentliche Sitzung mit 
Max van der Stoel am 11. August 1992"". 

31. Die Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen zur 
Kenntnis, daß die Vereinbarung zwischen den Vereinten 
Nationen und der Regierung Iraks, die den Ralunen fOr 
dringende hnmanltäre Hilfsmaßnabmen im ganzen Land 
liefert, am 22. Oktober 1992 verlängert wurde. 

IV. ABSCHLIIlSSBNDB BEMERKUNG 

32. Angesichts der Feststellungen bezüglich des 
Verhaltens Iraks und unbescbsdet weiterer Msßna1unen 
des Sicherheitsrats zur Frage der Durchfllhrnng seiner 
einschlilgigen Resolutionen durch Irak sieht sich der Rat 
in der Schlußfolgernng gerechtfertigt, daß Irak die ihm 
vom Rat auferlegten Vetpflichtungen bisher nur selektiv 
und dann nur zum Teil erfüllt bat. Der Rat hofft, daß 
diese Sitzung sich als wertvolle Gelegenheit erweisen 
wird, Irak nochmals eindringlich klarzumachen, daß die 
uneingeschrllnkte ErfIl11ung unbedingt erforderlIch ist, 
und von Irak Zusagen zu erhalten, die einen Fortschritt 
in der Behandlung dieser Frage darstellen wOrden, wie 
er im Interesse des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit sowie im Interesse des irakischen Volkes 
geboten isL· 

Auf seiner 3139. (wiedernufgenommenen) Sitzung am 
24. November 1992 setzte der Rat die Behandlung des 
Punktes fort. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefllbrte Konsultationen unter den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung 
nlf"; 

"Nachdem die Auffassungen des Sicherheitsrats 
darOber, in welchem Msß die Regierung Iraks ihre 
Verpflichtungen nach den einschlilgigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats befolgt bat, durch den PrlIsidenten 
und durch die Erklärungen der Ratsmitglieder zum Aus
druck gebrncht wurden, bat der Rat mit großer Auf
merksamkeit die Erklärungen des Stellvertretenden 
Ministerpriisidenten Iraks angehört Der Rat bedauert es, 
daß der Stellvertretende Ministerpriisident Iraks in seinen 
Erklärungen in keiner Weise darauf eingegangen ist, wie 
die Regierung Iraks die Resolutionen des Rotes zu 
befolgen gedenkL Der Rat bedauert außerdem die 
grundlosen Drohungen, Beschuldigongen und Augriffe, 
die der Stellvertretende Ministerpräsident Iraks gegen 
den Rat, die Sonderlrommission, die Internationale 
Atomenergie-Organisation, die Grenzkommission fOr 
Irak und Kuwait und den Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolution 661 (1990) betreffend die Situation 
zwischen Irak und Kuwait gerichtet baL Der Rat weist 
diese Drohungen, Beschuldigungen und Augriffe alle
samt zurück. 

Nach Anhörung aller Beiträge zu der Debatte 
beknndet der Rat von neuem seine volle Unterstützung 
fOr die Erk1llnmg, die der Ratspräsident im Namen des 
Rotes zur Eröffnung der 3139. Sitzung abgegeben baf6". 

Nach Auffassung des Rotes hat die Regierung 
Iraks, obwohl einige positive Schritte zu verzeichnen 
waren, ihre Verpflichtungen noch nicht uneingescbriinkt 
und bedingungslos erfüllt, ist gehalten, dies zu tun, und 
muß sofort die erforderlichen Msßna1unen in dieser 
Hinsicht ergreifen." 

Im Anschluß an Konsultationen am 24. November 1992 
gab der PrlIsident die folgende Erklärung im Namen der 
Ratsmitglieder ab""'; 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats fllbrten am 
24. November 1992 infonnelIc Konsultationen gemäß 
den ZIffern 21 und 28 der Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991 und Ziffer 6 der Resolution 700 (1991) 
vom 17. Juni 1991. 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdrnck gebrnchten Meinungen gelangte der 
Präsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine 
Übereinstimmung dahin gebend, daß die notwendigen 
Vornussetzungen gegeben seien fOr eine Änderung der 
Verfngungenin Ziffer20 der Resolution 687 (1991), wie 
vorgesehen in Ziffer 21 dieser Resolution; in den Ziffern 
22 bis 2S der Resolution 687 (1991), wie vorgesehen in 
Ziffer 28 dieser Resolution; und in Ziffer 6 der Resolu
tion 700 (1991)." 
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PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IN ANGOLA 

Weitere Berichte des GeneraIsekretlI fiber die 
VerifikationsmissioD der Vereinten Nationen fiir 
AngolaU 

BeschIfI.sse 

In einem für die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
6. Februar 1992273 nahm der Generalsekretär Bezug auf die 
von seinem Vorgänger gegenüber den Ratsmitgliedem bei 
einerinformellen Sitzung am 20. Dezember 1991 abgegebene 
Erklärung über das Ersuchen der Regierung der Volksrepu
blik Angola, wonach die Vereinten Nationen a) der Regie
rung technische Hi1fe bei der Vorhereitung der für September 
1992 geplanten Wahlen gewllhren sollen; b) Beobachter der 
Vereinten Nationen entsenden sollen, um den Wahlvorgang 
in Angola bis zu seinem Abschluß zu verfolgen. Der Gene
ralsekretlir erklllrte, er habe heschlossen, daß ein hoch
rangiger Beamter der Vereinten Nationen ernannt werden 
sollte, um die laufenden und vorbergesehenen Aktivitäten der 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit den Friedensab
kommen für Angola zu koordinieren. Der Sonderbeauftragte 
wäre bauptverantwortlicb für diese Aktivitäten und wäre 
gleichzeitig Leiter der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola n. Es sei seine Absicht, mit sofortiger 
W'uirung Margaret Ioan Anstee, derzeit Generaldirektorin des 
Büros der Vereinten Nationen in Wien, zur Sonderbeauftrag
ten tlir Angola zu ernennen. Er habe Prllsident J086 Eduardo 
dos Santos, den Präsidenten der Volksrepublik Angola, und 
Ionas Savimbi, den Präsidenten der Nationalen Union für die 
völlige Unabbängigkeit Angolas, dahin gebend unterticbtet. 
Er ersucbe den Präsidenten des Sicherbeitsrats, diese Infor
mation den Ratsmitgliedem zu ühermitte1n. 

Mit Schreiben vom 7. Februar 1992 unterticbtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretllr wie 
folgf"4: 

"leb beehre micb, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 6. Februar 1992273 betreffend die Ernen
nung von Margaret Inan Anstee zu Ibrer Sonderbeauf
tragten für Angola und Leiterin in der Verifikations
mission der Vereinten Nationen für Angola 11 den 
Ratsmitgliedem zur Kennmis gebracht worden ist, 
welcbe Ihren Beschluß begrüßen." 

Auf seiner 3062. Sitzung am 24. März 1992 heschloß 
der Rat, die Vertreter Angolas und Portugals einzuladen. 
ohne Stimmrecbt an der Erörterung des Punktes "Weiterer 
Bericbt des Generalsekretlirs über die Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola ß (SJ23671 und Add.I)" 
teilzunehmen.3 

ResolntIOD 747 (tm) 
vom 24. MIil'z 19!12 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolotion 696 (1991) vom 
30. Mai 1991, mit der er bescbloß, wie vom Generalsekretllr 
in Übereinstimmung mit den Friedensabkommen für Angola 
vorgeschlagen, der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola 11 ein neues Mandat zu i1bertragen, 

mit Genugruung über die anhaltenden Bemi1bungen des 
GeneralsekreIll das der Mission übertragene Mandat voll 
durcbzufDbren, 

mit Bej'rledigung Kenntnis nehmend von den bisherigen 
Bemühungen um die Anfrecbterbaltung der Waffenruhe 
seitens der Regierung der Volksrepublik Angola und der 
Nationalen Union fiIr die völlige Unabhlingigkeit Angolas, 
und mit dem Ausdruck der Besorgnis über die Verzögerun
gen und Unterlassungen bei der Erfi1IIung einiger der Haupt
aufgaben, die sieb aus den Abkommen ergeben, 

nochmols betonend, welche Bedentung er der nacb Treu 
und Glauben erfolgenden Erfi1IIung a\ler in den Abkommen 
entbaltenen Verpflichlungen durcb die Vertragsparteien 
beimißt, 

mit GenugllUUlg über die Ernennung einer Sonderbe-
. aoftragten fiIr Angola durcb den Genera1sekretlir, die fiIr alle 

lanfenden und nocb vorgesebenen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen im Zusammenhang mit den Abkommen verantwort
lieb und zugleich Leiterin der Mission sein wird, 

unter BerlJcksichligung des Berichts des Generalsekretllrs 
vom 31. Oktober 1991 aber die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen fiIr Angola II""', 

nach BeJumdlung des weiteren Bericbts des General
sekretlirs vom 3. und 20. März 1992 über die Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola 11"", 

I. bilUgt den weiteren Bericht des Generalsekretlirs 
vom 3. und 20. März 1992 über die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen in Angola27

" und die darin enthaltenen 
Empfehlungen betJeffend den Operationsplan fiIr die Wahl
beobachtung durch die Vereinten Nationen und die Erwei
terung der Mission; 

2. fordert die angolaniscben Parteien auf, mit der 
Sonderbeauftragten des Generalsekretlirs fDr Angola und mit 
der Mission voll zusammenzuarbeiten, insbesondere aucb bei 
der Erfi1IIung ihres erweiterten Mandats; 
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3. unterstreicht die in Ziffer 18 des Berichts des 
Generalsekretärs erwähnte Notwendigkeit, daß die WahImis
sion der Vereinten Nationen die ausdrflckliche Zustimmung 
der heiden Vertragsparteien der Friedensablrommen fllr 
Angola findet; 

4. beschließt. das Mandat der Mission so zu erwei-
tern, daß es fllr den Rest ibres gegenwllrtigen Mandats
zeitraums auch den in Ziffer 22 des Berichts des General
sekretärs vorgesehenen Auftrag umfaßt; 

5. bittet die angoIanischen Parteien 1/IlChdrllckl/ch, die 
Bestimmungen der Abkommen und die vereinbarten Tennine 
genauestens einzuba1ten und zu diesem Zweck unverzllglich 
die Demobilisierung ihrer Truppen, die Aufstellung von 
einheitlichen nationalen Streitlaiiften. den wirksamen Einsatz 
gemeinsamer polizeilicher Üherwachungsgruppen. die 
Ausweitung der zentmIen Verwa1tung und weitere wichtige 
Aufgaben in Angriff zu nehmen; 

6. fordert die angolanisehen Behörden und Parteien 
auf, die politischen, rechtllchen, organisatorlschen und 
haushaltsmäßigen Vorbereitungen fllr freie und faire Mehr
parteienwahlen im September 1992 abzuschließen und so 
bald wie möglich alle verfligbaren Ressourcen fllr den 
Wahlprozeß bereitzustellen; 

7. regt alle Staaten an. freiwillige Beiträge zu leisten, 
und ersucht die Programme und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen. die fllr die Vorbereitung freier und fairer 
Mehrparteienwahlen in Angola erforderliche Hi!fe und Unter
stützung zu gewähren; 

8. bittet die Parteien nachdrlIckl/ch, so hald wie 
möglich einen genauen Zeitplan fllr den Wahlprozeß in An
gola aufzustellen. damit die Wahlen zum festgelegten Zeit
punkt stattfinden können, und ersucht den Genera1sekretlir 
um seine diesbezügliche Zusammenarbeit; 

9. ersucht den Genera1sekretlir. den Sicherheitsrat 
über das weitere Geschehen unterrichtet zu halten und dem 
Rat innerhalb von drei Monaten nach Verabschiedung dieser 
Resolution einen weiteren Bericht vorzulegen. 

Atif Ihr 3062. Sltamg einstimmig verabschiedet. 

Bescldilsse 

In einem fllr die Ratsmitg\ieder bestimmten. an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schteiben vom 
14. Mai 1992277 verwies der Genera1sekretlir danutf. daß er 
in seinem weiteren Bericht vom 3. und 20. März 1992 über 
die Verifikationsmission der Vereinten Nationen fllr Ango
la If'6 aufgezeigt hatte. daß die gemeinsame Polizeibeob
achtung durch die Regierung und die Nationale Union fllr die 
völlige Unabhängigkeit Angolas. die von den Polizeibeob
achtern der Mission verifiziert werden sollte. zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wirksam begonnen hatte. Er stellte 

ebenso fest, daß weiterer Bedarf an Personal und Ausrflstung 
entstehen könnte und daß er die zuständigen Stellen erneut 
ansprechen werde. sollte dies der Fall sein. Der Genera1se
kretlir erklllrte, daß seine Sonderbeauftragte zu der Schluß
folgerung gelangt sei, daß es notwendig wäre. die Polizeistlir
ke der Mission in jeder Provinz Angolas von vier anf sechs 
Poliziaten zu erhöhen. den Aufgabenbereich des Po\izeikon
tingents der Mission zu erweitern und ihn namentlich anf die 
Mitwirkung an den Wahlanfgaben der Mission durch die 
Überwachung von Massenkundgebungen während des politi
schen Wahlkampfs und die Beobachtung der Wählerregistrie
rung und der Wab1lokale während der Wahlen Ende Septem
ber 1992 auszudehnen. Aus diesen Gründen empfabl der 
Generalsekretlir. die Po\izeistlirke der Mission von 90 anf 126 
Mann zu erhöhen. Die anf 1.175 Millionen US-Dollar ge
schätzten zusätzlichen Mittel fllr dieses zusätzliche Personal 
würden in den der Genera1versammlung vorzulegenden 
Haushalt der Mission aufgenommen. und einige der zusätzli
chen Kosten würden aus Kosteneinsparungen durch Verzö
gerungen bei der Dislozierung des Wahlpersonals der 
Mission bestritten werden. 

Mit Schreiben vom 20. Mai 1992m unterrichtete der 
Präsident des Sicherlteitsrats den Genera1sekretlir wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen. daß Ihr 
Schreiben vom 14. Mai 1992 betreffend die Erhöhung 
der Personalstlirke der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen fllr Angola n277 den Ratsmitg\iedern zur 
Kenntnis gabracht worden ist. Sie stimmen der darin 
en1haltenen Empfehlung zu." 

Auf seiner 3092. Sitzung am 7. Juli 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stinunrecbt an 
der Erörterung des Punktes "Weiterer Bericht des General
sekretiirs über die Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola n (S124145 und Korr.l)" teilzuneh
men.~ 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab"': 

"Der Rat hat den weiteren Bericht des Gene
ra1sekretiirs vom 24. Juni 1992 über die Verifikations
mission der Vereiaten Nationen fiIr Angola If'" sorg
fiUtig geprüft und nimmt die Bemühungen der angolaoi
schen Parteien um die ErflIllung der in den Friedens
abkommen fllr Angola eingegangenen Verpflichtungen 
zur Kenntnis. Er wilrdigt die Anstrengungen der Angola
ner zur Vorbereitung ibres Landes anf freie und faire 
Mehrparteienwahlen am 29. und 30. September 1992 in 
Übereinstimmung mit dem festgelegten Zeitplan. Eine 
praktikable Alternative dazu gibt es nicht. Der Rat 
fordert alle beteiligten Parteien anf. den Wahlprozeß in 
vollem Umfang zu unterstützen, um sicherzustellen. daß 
sich die Wahlen frei und fair gestalten. 
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Der Rat unterstreicht erneut die vom General
sekretär in seinem Bericht getroffene Feststellung, 
wonach Angola ein souveränes und unabhängiges Land 
ist und die Organisation und Überwachung aller im 
Rahmen der Abkommen wahrzunehmenden Aufgaben 
daher Sache der angolanischen Parteien selbst sei. Der 
Rat, der auf Ersuchen der angolanischen Parteien den 
Auftrag zur Beobachtung und Verifikation des Friedens
prozesses durch die Vereinten Nationen erteilt hat, ist 
jedoch nach wie vor ernsthaft besorgt über eine Reihe 
von Hindernissen. die diesen Prozeß zur Zeit noch 
verzögern. 

Die Wahrung des Friedens seit Mai 1991 und das 
Bekeuntnis aller Parteien zu dem Wahlprozeß sind 
ermutigend. Der Rat betont jedoch erneut, welche 
Bedeutung er der nach Treu und Glauben erfolgenden 
Erfüllung aller in den Abkommen enthaltenen Verpflich
tungen durch die Vertragsparteien beimißt In diesem 
Zusammenheng appelliert er nachdrücklich an die Regie
rung und die Nationale Union für die völlige Unabhän
gigkeit Angolas, die in dem Bericht beschriebenen 
Verzögernngen und Unzulänglichkeiten rasch zu über
winden und in der Frage der Kasernierung der Truppen 
und der Verwahrung der Waffen, der Demobilisierung 
nnd der Aufstellnng neuer Streitkräfte nnd einer nenen 
Polizei raschere Fortschritte zu erzielen. 

Der Rat verleiht außerdem seiner Besorgnis 
Ausdruck über die politische nnd sicherheitsbezogene 
Lage in Angola, die größte Zurückhaltung erfordert 
Gewalttätigen Zwischenfä1len, gegenseitigen Beschul
dignngen und feindseliger Propaganda muß ein Ende 
gesetzt werden, und Toleranz, Zusammenarbeit nnd 
Versöbnnng sollten an ihre Stelle treten. Eine nnver
zügliche Einignng über einen kurzen und klaren Kodex 
des Wahlverhaltens ist unerläßlich, nnd es muß sicher
gestellt werden, daß jeder Bewegongs- und Redefreiheit 
genießt und sich in allen Landesteilen ohne Furcht in die 
Wählerlisten eintragen lassen kann. Der Rat fordert die 
Regiernng und alle Parteien auf, eng mit der Sonder
beauftmgten für Angola und allen an dem Wahlprozeß 
beteiligten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, daß die Ein
tragnng in die Wählerlisten nach den festgelegten 
Verfahren erfolgt und rechtzeitig abgeschlossen wird. 

Der Rat fordert beide Parteien auf, alle verfIIg
baren Ressourcen in den Dienst der Wahl vorbereitungen 
zu stellen, damit sie ihre Verpflichtung, am 29. und 
30. September 1992 Wahlen abzuhalten, einhalten kön
nen, und nimmt mit Dank die von Geberländern abgege
henen Zusagen zur Kenntnis, wonach sie alle Aufgaben, 
die im Zusammenheng mit den letzten drei Monaten des 
Friedensprozesses unbedingt wahrgenommen werden 
müssen, in jeder Hinsicht unterstützen werden. Da die 

logistischen Schwierigkeiten diesen Prozeß maßgeblich 
behindern, appelliert der Rat nachdrücklich an die be
treffenden Mitgliedstnaten, die versprochene Hilfe rasch 
zu gewllbren, nnd bittet die Mitgliedstnaten wie auch die 
Organisationen der Vereinten Nationen nachdrücklich, 
sich bei dieser Zusammenarbeit flexibel und pragmatisch 
ZU zeigen, um sicherzuste1len, daß der erfolgreiche 
Abschluß der angolanischen Operation den Weg ZU 

Stabi1itllt und Wohlstand in Angola eröflnet 

Der Rat fordert alle Parteien auf, die Sicherheit 
des Personals nnd des Eigentums der Mission durch alle 
gebotenen Mnßnabmen zu gewährleisten. 

Der Rat wird die Entwicklung der Situation in 
Angola auch weiterhin genau verfolgen und sieht einem 
weiteren Bericht des Genera1sekretlirs zu Beginn der 
Wahlkampagne mit Interesse entgegen.· 

Auf seiner 3115. Sitzung am 18. September 1992 
beschloß der Rat, den Vertreter Angolas einzu1aden, ohne 
Stimmrecht an der Erörternng des Punktes "Weiterer Bericht 
des Generalsekretlirs über die Verifikationsmission der Ver
einten Nationen für Angola II" tei1zunehmen.63 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefilhrte Konsu1tntionen mit den Ratsmitgliedem im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab"'1: 

"Der Rat hat den weiteren Bericht des Gene
ra1sekretlirs vom 9. September 1992 üher die Verifi
kationsmisaion der Vereinten Nationen für Angola 
n282, den er sorgfältig geprüft hat, mit Genugtunng zur 
Kenntnis genommen. 

Der Rat erklärt erneut, welche Bedeutung er der 
vollständigen Durchführung der Friedensabkommen für 
Angola beimißt, die in freien und fairen Mehrparteien
wahlen am 29. nnd 30. September 1992 gipfeln sollen. 
Er beglflckwf1nscht die Angolaner zu ihrem Erfolg bei 
der Aufrechterhaltung der Waffenruhe und bei der 
Eintragnng der überwiegenden Mehrheit der Bevölke
rung in die Wählerlisten. Er ist davon überzeugt, daß 
dieser Prozeß nicht mehr rückgängig gemacht werden 
kann. 

Gleichzeitig fordert der Rat die angolanischen 
Parteien auf, dringend entschlossene Mnßnabmen zu 
ergreifen, um bestimmte wesentliche Vorkehrungen ab
zuschließen. Dazu gehören unter anderem die Demobili
siernng der restlichen Regierungstruppen nnd der 
Truppen der Nationalen Union für die völlige Unabhän
gigkeit Angolas, die Einsamm1nng und zentralisierte 
Lagerung der Waffen und der rasche Abschluß der Auf
stellnng der nenen angolanischen Nationalstreitkräfte. 
Ebenso wichtig ist es, daß die Polizei als eine neutrale, 
nationale Kraft fungiert 
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Der Rat ist außerdem besorgt über die jüngste 
Verschlechterung der politischen und sicherheitsbezoge
nen Lage in Angola. Er schließt sich dem Appell des 
Genera1sekretärs an Präsident dos Santos und Herrn Sa
vimbi an. in diesem kritischen Augenblick Führerschaft 
ZU beweisen und sicherzustellen, daß ihre Anhänger 
zurückhaltend und tolerant handeln. Der Rat sieht sich 
ermutigt durch die Berichte über die positiven Beschlüs
se, weIche die beiden flIhrenden Politiker auf ihrem 
Treffen am 7. September 1992 erzielt haben. und bittet 
sie nachdrücklich, diese unverzüglich in die Tat umzu
setzen. Von besonderer Wichtigkeit ist die berichtete 
grundsätzlicbe Einigung über die Bildung einer Regle
rung der nationalen Versöhnung nach den Wahlen. 

Der Rat fordert die ango1anischen Wahlbehörden 
auf, sicherzustellen. daß allen in den WlIhlerüsten 
eingetragenen Personen Gelegenheit gegeben wird, ihr 
Wahlrecht auszuüben, und die Wahllokale am zweiten 
Tag länger offenzuhaiten, fal1s dies erforderlich sein 
sollte. Der Rat unterstreicht außerdem, wie wichtig eine 
angemessene logistische Planung und Unterstützung ist, 
und bittet die Gebergemeinschaft nachdrücklich, rasch zu 
handeln. um den im Bericht des Genera1sekretärs aufge
zeigten und noch nicht gedeckten Bedarf zu befriedigen. 

Der Rat ist besorgt darüber, daß in Angola in der 
letzten Zeit Zweifel über die Wirksamkeit und Unpartei
lichkeit der Verifikationsmission der Vereinten Nationen 
für Angola 11 geäußert worden sind, und begrilßt den 
Beschluß des Generalsekretärs, der in Ziffer 9 seines 
Berichts zum Ausdruck kommt, alle in dieser Innsicht 
aufgebrachten Fragen eingebend zu untersuChen. Er 
bekundet dem Generalsekretär und dessen Sonderbeauf
tragten für Angola seine feste Unterstützung und spricht 
dem Personal der Mission, das seinen anstrengenden 
Aufgaben mit Mut, Unparteilichkeit und Einsatzbereit
schaft nachkommt, seine Anerkennung aus. Er bittet die 
angolanischen Parteien nachdrück1ich, mit den Vereinten 
Nationen auch weiterhin eng ZIIsammenZllarbeiten und 
alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um 
die Sicberheit des Personals und des BIgentoms der Ver
einten Nationen zu gewllhrleisten. 

Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß sich die 
Regierung und die Nationale Union für die völlige 
Unabhängigkeit Angolas Berichten zufolge darüber 
geeinigt haben, die Vereinten Nationen zu bitten. die 
Präsenz der Mission in Angola auf die Übergangszeit 
nach den Wahlen auszudehnen. Der Rat wird bereit sein, 
einen solchen Antrag zu prüfen, wenn er in Angola 
breite Unterstützung findet und wenn der Umfang und 
die Dauer des Mandats, das darin für die Mission 
vorgeschlagen wird, klar umrissen sind. 

Der Rat wird die Sitoation in Angola auch weiter
hin genau verfolgen und sieht mit Interesse einem 

weiteren Bericht des Genera1sekretärs nach den Wahlen 
entgegen." 

MflndJ!cher Bericht des Generalsekretllrs liber die 
VerJflkationsmlaslon der Vereinten Nationen fiIr 
Ango1aH 

Beschlft_ 

Auf seiner 3120. SitZl!ng am 6. Oktober 1992 beschloß 
der Rat. den Vertreter Angolas einzuladen. ohne Stimmreeht 
an der Erörterung des Punktes "Mündlicher Bericht des 
Generalsekretärs über die Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola 11" tei1Zllnehmen. 

Auf derselben SitZl!ng gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefiihrte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende Erklilrung ab"": 

''Der Rat hat den Wahlprozeß genau verfolgt, der 
gemäß der von ihm am 30. Mai 1991 im Anschluß an 
die Friedensabkommen für Angola verabscbiedeten 
Resolution 696 (1991) am 29. und 30. September 1992 
in Angola stattgefunden hat. Der Rat ist erfreut darüber. 
daß die PrIIsidentschafts- und Parlamentswahlen im 
ganzen Land in einer ruhigen Atrnosphllre unter starker 
Beteiligung der Wähler stattgefunden haben. Er möchte 
außerdem der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für Angola erneut seine ruckhaltlnse Unterstlltzung und 
seinen Dank bekunden für die außergewöhnlichen 
Ansttengungen, die sie zusammen mit dem gesamten 
Personal der Verifikationsmission der Vereinten Natio
nen für Angola 11 unternorumen bat, um die Durch
fUhrung dieser Resolution und insbesondere den rei
bungslosen Ablauf des Wahlprozesses sicherzustellen. 

Der Rat gibt seiner Besorgnis Ausdruck über die 
bei ihm eingegangenen Berichte, denen zufolge eine 
Partei der Abkommen die Gültigkeit der Wahlen anficht 
Er ist außerdem besorgt darüber, daß bestimmte, zu 
derselben Partei gehörende Generäle ihre Absicht 
bekundet haben, sich aus den neuen angolanischen 
Streitkrllften zurückzuziehen. 

Der Rat fordert alle Parteien auf, die von ihnen im 
Rahmen der Abkommen übernommenen Verpflichtungen 
einzuhalten, insbesondere die Verpflichtung, die endgül
tigen Wahlergehnisse zu respektieren. Jede Anfechtung 
muß mit lßlfe der für diesen Zweck geschaffenen 
Mechanismen geregelt werden. 

Der Rat hat beschlossen, so schnell wie möglich 
eine aus Mitgliedern des Rates bestehende Ad-hoc
Kommission nach Angola zu entsenden, um in enger 
Znsautrnenarbeit mit der Sonderbeauftragten die Durch
führung der Abkommen zu unterstützen. Die Zusam
mensetZl!ng dieser Kommission wird nach Konsultatio
nen unter den Ratsmitgliedern demnächst festgelegt," 
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Am 8. Oktober 1992 gab der Ratspriisident die folgende 
Mitteilung heraus""': 

"1. Der Präsident des Sicherheitsrats beehrt 
sich, auf die Erklärung Bezug zu nehmen, die er auf der 
3120. Sitzung des Rotes am 6. Oktober 1992 im Zu
sammenhang mit der Situation in Angola abgegeben 
hat'"'. 

2. In dieser Erklärung wurde insbesondere der 
Beschluß des Sicherheitsrats erwähnt, so sehneIl wie 
möglich eine aus Mitgliedern des Rntes bestehende Ad
hoc-Kommission nach Angola zu entsenden, um in enger 
Zusammenarbeit mit der Sonderbeauftragten des Gene
ralsekretärs fiIr Angola die Durehftlhrung der Friedens
abkommen fiIr Angola zu unterstiltzen. Außerdem hieß 
es in der Erklärung, daß die Zusammensetznng dieser 
Kommission nach Konsultationen unter den Ratsmit
gliedern demnächst festgelegt werde. 

3. Aufgrund dieses Beschlusses bat der Präsident 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern abgehalten. 
Nach diesen Konsultationen sind die Mitglieder über
eingekommen, daß sich die Ad-hoc-Kommission aus den 
folgenden vier Ratsmitgliedern zusammensetzen soll: 
Kap Verde, Marokko, Russische Föderation und Ver
einigte Staaten von Amerika." 

Am 19. Oktober 1992 gab der Prlisident im Anschluß an 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern gegenüber den 
Medien die folgende Erklärung im Namen der Ratsmitglieder 
ab""': 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
19. Oktober 1992 einen von den Mitgliedern der vom 
11. bis 14. Oktober 1992 nach Angola entsandten Ad
hoc-Kommission des Rotes mllndlich erstatteten Bericht 
gehört. 

Sie sprachen den Mitgliedern der Kommissions 
ihren Dank aus und äußerten ihre Genugtoung über den 
Beitrag, den die Kommission zur Verminderung der 
Spannungen in Angola und zu den Bemllhungen um eine 
Lösung für die nach den Wahlen am 29. und 30. Sep
tember 1992 aufgetretenen Schwierigkeiten geleistet bat. 

Die Ratsmitglieder riefen die Parteien erneut auf, 
sich genauestens an aIle Verpflichtungen zu halten, die 
sie im Rahmen der Friedensabkommen fiIr Angola 
eingegangen sind, insbesondere was die Demobllisiernng 
ihrer Truppen und die Aufstellung vereinter Streitkrllfte 
betrifft, und alles zu unterlassen, was die Spannungen 
erhöhen könnte. 

Die Ratsmitglieder stellten mit Befriedigung fest, 
daß die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs fiIr 
Angola in ihrer öffentlichen Erklärung vom 17. Oktober 
1992 bestätigt hat, daß die am 29. und 30. September 

1992 abgehaltenen Wahlen nach Abwligung aller Mängel 
im großen und ganzen als frei und fair bezeichnet 
werden können. 

Sie stellten außerdem mit Befriedigung fest, daß 
die Führer der beiden Parteien der Abkommen sich 
bereit erklärt haben, einen Dialog aufzunehmen, damit 
die Prlisidentschaftswahlen zum Abschluß gebracht 
werden können. 

Die Ratsmitglieder sehen den Empfehlungen des 
Generalsekretär hinsichtlich des Beitrags, den die 
Vereinten Nationen leisten können, damit die Präsident
schaftswahlen zum Abschluß gebracht werden, mit 
Interesse entgegen. Sie sind bereit, auf der Grundlage 
dieser Empfehlungen unverzllglich tliIig zu werden." 

Sehre!ben des Generalsekretär an den PriIsIdenten 
des Sk:herheltsrats, datiert vom 27. Oktober 1IJ92 

lJescliUisse 

Auf seiner 3126. Sitzung am 27. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Angolas einzuIaden, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes "Scbreiben des Generalsekre
tärs au den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
27. Oktober 1992" teilZllnehmen. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab""': 

"Der Sicherheitsrat hat von dem Schreiben des 
Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 27. Oktober 1992 betreffend die Situation in 
Angola Kenntois genommen. Er gibt seiner ernsthaften 
Besorgnis Ausdruck über die VerschIecbternng der 
politiachen Lage und die zunehmenden Spannungen in 
dem Land. 

Der Rat fordert die Parteien der Friedensabkom
men für Angola erneut auf, sich an alle Verpflichtungen 
zu halten, die sie im Rahmen dieser Abkommen einge
gangen sind, insbesondere was die Kasernierung ihrer 
Truppen und die Einsamm1ung ihrer Waffen, die Demo
bllisiernng und die Aufstellung der vereinten nationalen 
Streitkraft betrifft. Er fordert die Parteien außerdem auf, 
alles zu unterlassen, was die Spannungen erhöhen, die 
Fortsetzung des Wahlprozesses beeinträchtigen und die 
territoriale Unversehrtheit Angolas gefährden könnte. 

Der Rat fordert die Nationale Union für die völlige 
Unabhängigkeit Angolas und die anderen Parteien des 
Wahlprozesses In Angola auf, die Ergebnisse der 
Wahlen vom 29. und 30. September 1992 anzuerkennen, 
die die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs als im 
großen und ganzen frei und fair bestliligt bat. Er fordert 
die Führer der beiden Parteien der Abkommen nach
drücklich auf, unverzüglich einen Dialog aufzunehmen, 
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so daß der zweite Durchgang der Prlisidentschaftswahlen 
abgehalten werden kann. Der Rat wird jede Partei, die es 
ablehnt, sich an einem solchen Dialog zu beteiligen und 
so den gesamten Prozeß geflihrdet, daffIr verantwortlich 
machen. 

Der Rat verurteilt entschieden die Angriffe und 
grundlosen Anschuldigungen des Radiosenders der 
Nationalen Union fiIr die völlige Unabhängigkeit Ango
las, Vorgan, gegen die Sonderbeauftragte und die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Ango
la TI. Er verlangt, daß diese Angriffe und AnschuJdigun
gen sofort eingestellt werden, und bekundet nochmals 
seine volle Unterstiltzung für die Sonderbeauftragte und 
die Mission. 

Der Rat erklllrt ernent seine Bereitschaft, auf der 
Grundlage etwaiger Empfehlungen des Generalsekretärs 
hinsichtlich des Beitrags der Vereinten Nationen zur 
Vollendung des Wahlprozesses unverzllglich tätig zu 
werden." 

SchreIben des Generalsekretllrs an den PrIIsIdenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 

BesclJIoß 

Auf seiner 3130. Sitzung am 30. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, die Vertreter Angolas, Brasiliens, Portugals und 
Siidafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Schreiben des Generalsekretärs an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 
(S/24736)" teilzunehmen.17 

ResoIntion 785 (1992) 
..... 30. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat. 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 6% (1991) vom 
30. Mai 1991 und 747 (1992) vom 24. März 1992, 

sowie unter Hinweis auf die vom Präsidenten des 
Sicherheitsrats in Namen des Rates abgegebene Erk1lIrung 
vom 27. Oktober 1992""'. 

KennInis nehmend von dem Schreiben des Genera1se
kretllrs vom 29. Oktober 1992 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats""'. in dem er die Verlängerung des derzeiti
gen Mandats der Verifikatlorunnission der Vereinten Nationen 
für Angola n um einen Übergangszeitraum empfiehlt, 

zutiefst besor,gtf1her die Verschlechterung der politischen 
Lage und die zunehmenden Spannungen in Angola, 

außerdem zutiefst besorgt angesichts der Berichte flber 
die kflrzliche Wiederaufnahme der Feindseligkeiten seitens 
der Nationalen Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas 
in Luandn und Huambo, 

erldllrend. daß die internationale Gemeinschaft jede 
Partei zurflckweisen wird, die nicht alle Verpflichtungen 
einhlUt, die sie nach den Friedensahkommen für Angola 
eingegangen ist, und daß die Ergebnisse der Anwendung von 
Gewalt nicht anerkannt werden, 

1. billigt die Empfehlung des GeneraIsekretllrs, das 
derzeitige Mandat der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola n um einen Übergangszeitraum bis zum 
30. November 1992 zu verlängern; 

2. ersucht den GeneraIsekretlI. dem SicherheitsIat bis 
dahin einen detaillierten Bericht flher die Lage in Angola 
vorzulegen, der langfristige Empfehlungen hinsichtlich des 
Mandats und der Personalstllrke der Mission sowie eine Dar
stellung der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen 
enthlUt; 

3. verurteilt nachdrfJcklich jede Wiederaufnahme von 
Feindseligkeiten und verlangt dringend deren sofortige 
Einstellung; 

4. fordert alle Staaten ill4f. alles zu unterlassen, was 
die DurchfOhrung der Friedensahkommen in Angola direkt 
oder indirekt gefi!hrden und die Spannungen im Land 
erhöhen könnte; 

5. bekundet von neuem seine volle Unterstfltzung für 
die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Angola und 
für die Mission und seine entschiedene Verurteilung der 
Angriffe und grundlosen Beschuldigungen seitens des 
Radiosenders der Nationalen Un10n für die völlige Uoab
hängigkeit Angolas, Vorgan, gegen die Sonderbeauftragte 
und die Mission; 

6. unterst/JJV die Erklärung der Sonderbeanftragten. 
in der hestlltigt wird, daß die am 29. und 30. September 1992 
abgehaltenen Wahlen im großen und ganzen frei und fair 
waren, und fordert die Nationale Union für die völlige 
Unabhängigkeit Angolas und die anderen Parteien des Wahl
prozesses in Angola auf. die Wahlergebnisse zu respektieren; 

7. fordert die Parteien der Abkommen ill4f. sich an 
alle V CIpflichtungen zu halten, die sie im Rahmen dieser 
Abkommen eingegangen sind. insbesondere was die Kaser-
niemog ihrer Truppen und die Einsammlung ihrer Waffen, 
die Demobilisierung und die Aufstellung der vereinten na
tionalen Streitkraft betrifft, und alles zu unterlassen, was die 
Spannungen erhöhen, die Fortsetzung des Wahlprozesses be
eintri!chtigen und die territoriale Unversehrtheit Angolas 
gefährden könnte; 

8. fordert die FfIhrer der heiden Parteien nach-
drfJckllch ill4f. unverzllglich einen Dialog aufzunehmen. um 
so die rasche Abhaltung des zweiten Durchgangs der PrlIsi
dentschaftswahlen zu ermöglichen; 

9. erkUirt emeat. daß er jede Partei. die es ablebnt, 
sich an einem solchen Dialog zu beteiligen und die so den 
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gesamten Prozeß gefi!brdet, dafI1r verantwortlich tnIlChen 
wird, und erklärt ernent seine Bereitschaft, alle geeigneten 
Maßnahmen nach der Chnrta der Vereinten Nationen zu er
wägen, um die Durchführung der Abkommen sicherzustellen; 

10. beschließt, mit der Frnge befaßt zu bleihen. 

Auf der 3130. SiltJmg eln.rllmmls vel'l1lncJdedet. 

Weiterer Bericht des Generalsekretll:rs iIber die 
VerlflkatiOnsmlsslt)D der Vereinten Nationen fIIr 
AngoJaII 

Auf seiner 3144. Sitzung am 30. November 1992 
erörterte der Rat den Punkt "Weiterer Bericht des Generalse
kretärs über die Vetifikationsmission der Vereinten Nationen 
für Angola TI (sn4858 und Add.1)".17 

ResolntloD 793 (l992) 
vom 30. N_l99l 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 6% (1991) vom 
30. Mai 1991, 747 (1992) vom 24. MlIrz 1992 und 785 
(1992) vom 30. Oktober 1992, 

Kennmis nehmertd Von dem weiteren Bericht des Gene
ralsekretärs vom 25. und 30. November 1992 über die Veti
fikationsmission der Vereinten Nationen für Angola II"", 

zutiefst besorgt über die Verschlechterung der politischen 
und militärischen Lage in Angola und insbesondere über die 
erfolgten Truppenbewegungen sowie über die Feindseligkei
ten. zu denen es am 31. Oktober und 1. November 1992 
gekommen ist, 

unter Begriißung und in Unterstillzung der Bemühungen 
des Generalsekretärs und seiner Sonderbennftmgten für 
Angola um die Beilegung der gegenwärtigen Krise, 

beunruhigt dnrüber, daß wesentliche Teile der Friedens
abkommen für Angola auch weiterhin nicht durchgeführt 
werden, 

erneut seine Unterstützung für die ErkIlIrung der Sonder
beauftragten bekundend, daß die Wahlen am 29. und 30. Sep
tember 1992 im großen und gaDZIOII frei und fair waren, 
sowie znr Kenntnis nehmend, daß die Nationale Union für 
die völlige UnahhlIngigkeit Angolas die Wahlergebnisse 
akzeptiert hat, 

feststellend, daß der Generalsekretlir die Absicht hat, in 
dieser Zeit steigender Anforderungen an die Mittel für die 
Friedenssicberung die Ausgaben bei dieser und bei anderen 
Friedensoperationen auch weiterhin sorgfIUtig zu ilberwachen, 

I. billigt die Empfehlung des Generalsekretärs. dns 
derzeitige Mandat der Verifikationsmission der Vereinten 

Nationen für Angola TI um einen weiteren Zeitraum von zwei 
Mannten bis zum 31. Jannar 1993 zu verlängern; 

2. appeUiert an die Stnnten, die Truppen und Polizei-
krIIfte stellen, mit der Mission zusammenzunrbeiten, um die 
vorgeschriahene Personalstärke möglichst bald wiederherzu
stellen; 

3. begriißt die von der Regierung Angolas und der 
Nationalen Union für die völlige UnahhlIngigkeit Angolas am 
26. November 1992 in Namibe abgegahene gemeinsame 
Erldilrung und bittet sie nnchdrlIckIicb, sofort wirlcsame 
Maßnahmen gemlIß der Erldilrung zu ergreifen; 

4. lIer[Qngt, daß die beiden Parteien die Waffenruhe 
genauestens einhalten, sofort alle militärischen Konfrontatio
nen, insbesondere offensive Truppenbewegungen, einstellen 
und alle für die Vollendung des Friedensprozesses erforderli
chen Voraussetznngen schaffen; 

S. bittet die beiden Parteien nachdrf1ckl/ch, zu zeigen, 
daß sie die FVedensabkommen für Angola einhalten und 
ohne jede Ausnahme erfüllen, insbesondere was die Kaser
nierung Ihrer Truppen und die Einsammlung Ihrer Waffen, 
die Demobilisierung und die Anfstellung der vereinten 
nationalen Streitkraft betrifft, und alles zu unterlassen, was 
die Spannungen erhöhen und die Rllckkehr zu normalen 
Verhältnissen gefi!brden könnte; 

6. appelliert nachdrf1ckl/ch an die beiden Parteien, 
einen kontinuierlichen und konstruktiven Dialog aufzuneh
men, der nuf die nationale Ansoöhmmg und die Beteiligung 
aller Parteien am demokrntischen Prozeß gerichtet ist, und 
sich nuf einen genauen Zeitplan znr Erfüllung Ihrer Ver
pf�ichtungen aus den Abkommen zu einigen; 

7. erldlJrt erneut, daß er jede Partei, die es ablehnt, 
sich an einem solchen Dialog zu beteiligen und die so den 
gesamten Prozeß geflIhrdet, dafI1r verantwortlich machen 
wird, und erklllrt ernent seine Bereitschaft, alle geeigneten 
Maßnahmen nach der Chnrta der Vereinten Nationen zu 
erwägen, um die Durcbführung der Abkommen sicherzustel
len; 

8. fordert alle Stanten atif, alles zu unterlassen, was 
die Durchführung der Abkommen direkt oder indirekt 
gefl!brden und die Spannungen im Land erhöhen könnte; 

9. enuchtden GenenIlsekretlI, dem Sicberlieitsrat bis 
zum 31. Jannar 1993 einen weiteren Bericht über die 
Situntion in Angola zusammen mit seinen längerfristigen 
Empfehlungen betreffend die künftige Rolle der Vereinten 
Nationen in dem Friedenspr0ze8 vorzulegen, die hinsichtlich 
ihres Umfangs und ihres zeitlichen Ansma8es genau umrissen 
werden und nuf weitreichende Unterstützung in Angola 
gegründet sein sollte; 

10. beschließt, mit der Frnge befaßt zu bleiben. 

Auf der 3144. S/tt.ung einstimmig verabschiedet. 

- 100-



Beschluß 

Im Anschluß an Konsultationen am 2. Dezember 1992 
gab der Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende 
Erklärung gegenüber den Medien ab": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten ihrer 
tiefen Besorgnis und Empllrung über die immer hIlufige
ren Angriffe auf Personal der Vereinten Nationen bei 
verschiedenen Friedensoperationen Ausdruck verleihen. 

In den letzten Tagen ist es zu mehreren ernsten 
Vorfällen gekommen, von denen Mi1itllr- und Zivilperso
nal bei der Verifikationamission der Vereinten Nationen 
für Angola II, der Übergangabehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha und der Schutztruppe der Ver
einten Nationen betroffen war. 

Am 29. November 1992 wurde in U'Jge im nördli
chen Angola ein zur Verifikatjonsmission der Vereinten 
Nationen für Angola n gehörender brasilianischer Poli
zeibeobachter infolge des Ausbruchs von Feindseligkei
ten zwischen Streitkrllften der Nationalen Uninn für die 
völ1ige Unabblingigkeit Angolas und Regierungsstreit
kräften, in deren Verlauf das Lager der Mission ins 
Kreuzfeuer geriet, getötet. Die Ratsmltglieder Sprechen 
der Regierung BrasiIiens und den trauernden Angehöri
gen ihre tiefempfondene Anteilnahme und ihr Beileid 
aus. 

Die Situation bei der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, die bereits mehr als 300 AusflI11e verzeichnen 
mußte, darunter 20 Gefallene, ist auch weiterhin höchst 
beunruhigend. Am 30. November sind zwei spaniache 
Soldnten der Truppe in Bosnlen und HeI7egowina bei 
einem Minenangriff schwer verwundet wurden, und 
heute wurde ein dlInischer Soldat der Truppe von 
bewaffneten Mlinnern entführt. 

Am 1. Dezember 1992 wurden zwei britische 
Mi1itllrbeobachter der Übergangabehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha und vier Marinebeobilchter -
zwei aus den Phi1ippinen, einer aus Neusee1and und 
einer aus dem Vereinigten Königreich -, die sich in der 
Provinz Kompong Thom auf Patrouille befanden, von 
Streitkräften der Nationalen Armee des Demoktatischen 
Kamputschea widerrechtlich gefangengenommen. Ein 
Hubschrauber der Behörde, der geschickt worden war, 
um die Verhandlungen zu ihrer Freilassung zu erleich
tern, wurde beschossen, wobei ein an Bord befindlicher 
französischer Mi1itllrbeobachter verwundet wurde. 
Außerdem sind heute sechs zivile Po1izeibeobachter der 
Behörde - drei JmIonesier, zwei Tunesier und ein 
Nepalese - bei zwei Vorfällen, bei denen Landminen im 
Spiel waren, in der Provinz Siem Reap verwundet 
worden. 

Die Ratsmitglieder verurteilen diese Angriffe auf 
die Sicherheit des Personals der Vereimen Nationen und 

verlangen, daß alle angesprochenen Parteien alles 
Erforderliche tun, um eine Wiederholung solcher An
griffe zu verhindern. Die Ratsmitglieder erachten die 
Bntfllhrung und Gefangenbaltung von Friedenssiche
rungspersonal der Vereinten Nationen für völ1ig inakzep
tabel und verlangen die sofortige und bedingungslose 
Freilassung des betreffenden Personals der Übergangs
behörde der Vereinten Nationen in Kambodscha und der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen." 

SchreIben des GeneralsekretIb an den PrIlsIdenten 
des SIcherhellBrats, datiert vom 18. Dezember 1992 

Beschliisse 

Auf seiner 3152. Sitzung am 22. Dezember 1992 
beschloß der Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben des 
GeneraJsekretlirs an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(8/24996)" teilZlmebmen.11 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefIJhrte . Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung 
atr"': 

''Der Rat bat von dem Schreiben des General
sekretllrs vom 18. Dezember 1992 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats betreffend die Situation in Ango
Ja'!" Keonmis genommen. Er gibt seiner ernsthaften 
Besorgnis Ausdruck über das Ausbleiben von Fortschrit
ten bei der Durchflihrung der Friedensabkommen für 
Angola sowie über das Fortbestehen der gefährlichen 
politischen und sicherlleitspolitischen Lage in dem Land. 

Der Rat appelliert erneut nachdrllcklich an die 
beiden Parteien, einen kontinuierlichen und konstruktiven 
Dialog aufzunehmen, der auf die nationale Aussöhnung 
und die Beteiligung aller Parteien am demokratischen 
Prozeß gerichtet ist, und sich auf eineo genauen Zeitplan 
und ein Aktionsprogramm zu einigen, um die Durch
filhrung der Abkommen zum Abschluß zu bringen. Der 
Sicherheitsrat fordert mit Nachdruck, daß die Mi1itllr
streitkräfte der Nationalen Uninn für die völ1ige Un
abbllngigkeit Angolas sofort aus Uige und Negage 
abgezogen werden, daß die staatliche Verwaltung dort 
voll wiederhetgestellt wird und daß die beiden Parteien 
die am 26. November 1992 in Namibe begonnenen 
direkten Gesprl!che wiederaofnehmen. Er fordert beide 
Parteien erneut nachdriIck1ich auf, ihre Verpflicbtung auf 
die Abkommen unter Beweis zu stellen, insbesondere 
was die Kasernierung ihrer Truppen und die Einsamm
lung ihrer Waffen, die Demobilislerung, die Aufstellung 
der nationalen Streitkräfte und die Wiederherstellung der 
Zentralverwaltuag im ganzen Land betrifft. 

Der Rat blUt es außerdem für unerlliß1ich, daß sich 
beide Parteien unverzüglich auf Sicherheits- und andere 

- 101 -



Vorkehrungen einigen, die es allen Ministern und 
anderen hochrangigen Amtstrligern ermöglichen, die 
ihnen von der Regierung Angolas angebotenen Ämter 
einzunehmen, und die es allen Abgeordneten ermögli
chen, ihre Funktionen in der Nationalversammlung 
aufzunehmen. 

Der Rat hält es außerdem l1Ir unbedingt erforder
lich, daß sich beide Parteien auf einen realistischen 
Aktionsplan zur vollen DurchfIlhrung der Abkommen 
einigen und daß sie eine andauernde Präsenz der Ver
einten Nationen in Angola erleichtern. Er unterstreicht, 
daß beide Seiten rasch beweisen müssen, daß sie willens 
und fähig sind, gemeinsam auf die DurchfOhrung der 
Abkommen hinzuarbeiten, damit sieh die internationale 
Gemeinschaft ermutigt sieht, ihre knappen Ressourcen 

auch weiterhin l1Ir die Fortsetzung der Operation der 
Vereinten Nationen in Angola auf dem derzeitigen Stand 
einzusetzen. 

Der Rat unterstützt uneingeschränkt die Maßnah
men des Generalsekretärs zur Überwindung der derzeiti
gen Krise und appelliert an Präsident dos Santos und 
Herrn Savimbi, die Einladung des Generalsekretärs 
anzunehmen, an einem unter seiner Schirmherrschaft 
stebenden gemeinsamen Treffen an einem vereinbarten 
Ort teilzunehmen, um zu bestätigen, daß bei der Reakti
vierung der Abkommen von Bicesse im Hinblick auf 
deren volle Durchfllhrung echte Fortschritte erzielt 
worden sind und daß über das Fortbesteben der Präsenz 
der Vereinten Nationen in Angola Einigong erzielt 
worden ist." 

DIE SITUATION IN ZVPERN'"' 

BesdJliIase 

In einem l1Ir die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherbeitsrats gerichteren Schreiben vom 
23. März 1992292 erklärte der Generalsekretär, daß Genera1-
major C1ive Milner (Kanada), der seit 3. April 1989 Kom
mandeur der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zy
pern war, sein Amt am 9. April 1992 niederlegen werde. 
Nach den üblichen Konsultationen beabsichtige der Gene
ralsekretär, Brigadegeneral Michael Minehane (Irland) zu 
seinem Nachfolger zu ernennen. Die Regierung Irlands habe 
ihn unterrichtet, daß Brigadegeneral Minehane nach seiner 
Ernennung zu diesem Posten zum General:Jruüor befönIert 
wIlrde. 

Mit Schreiben vom 25. März 1992"'" unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. März 1992 betreffend die Ernennung 
des nächsten Kommandeurs der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern292 den Ratsmitgliedern zur 
Kennmis gebracht worden ist Sie stimmen dem in ihren! 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

Auf seiner 3067. Sitzung am 10. April 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation in Zypern: Berieht des General
sekretärs über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern 
(SI23780)".43 

ResoIntfon 750 (1992) 
vom 10. April 1!J!I2 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
3. April 1992 über seinen Gute-Dienste-AuftrlIg in Zy
pern294

, 

In Bekriiftlgung seiner frilheren Resolutionen zu Zypern, 

mit Besorgnis ,!eststeUend, daß seit dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 8. Oktuber 199129

' keine Fortschritte 
bei der Fertigstellung des Ideenkatalogs l1Ir eine Rahmen
Gesamtvereinbarung erzielt worden sind und daß auf einigen 
Gebieten sogar Rückschritte zu verzeichnen sind, 

mit Genugtuung darüber, daß die Führer der beiden 
Volksgruppen und die Ministerpräsidenten Griecbenlands und 
der Türkei dem Generalsekretär in den vergangenen zwei 
Monaten versichert haben, es sei ihr Wunsch, mit ihm und 
seinen Beauftragten zusammenzuarbeiten, 

1. wilrdigt die Bemühungen des Generalsekretärs und 
dankt ihm l1Ir seinen Bericht vom 3. April 1992 Ober seinen 
Gute-Dienste-AuftrlIg in Zypern294; 

2. bekriiftigt seinen in den Resolutionen 649 (1990) 
vom 12. März 1990 und 716 (1991) vom 11. Oktober 1991 
dargelegten Standpunkt, daß eine Zypern-Regelung von 
einem Staat Zypern ausgehen muß, der über eine einzige 
Souveränität und internationale Rechtspersilnlichkeit sowie 
eine einzige Staatsbilrgerschaft verfilgt, dessen Unahhllngig
keit und territoriale Unversehrtheit gewährleistet sind und der 
zwei politisch gleichberechtigte Volksgruppen entsprechend 
der Definition in Ziffer 11 des Berichts des Generalsekretärs 
in einer beide Volksgruppen einschließenden, bizonalen 
Föderation umfaßt, und daß eine derartige Regelung die voU
stiindige oder teilweise Vereinigong mit jedwedem anderen 
Land und jedwede Form der Teilung oder Sezession aus
schließen muß; 

3. fordert die Parteien erneut auf, sich uneinge
schränkt an diese Grundsätze zu halten und zu verhandeln, 
ohae Konzepte einzubringen, die zu ihnen im Widerspruch 
sieben; 
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4. unterstatzt den in den Ziffern 17 bis 25 und 27 des 
Berichts des Generalsekretärs dargelegten ldeenkatalog als 
geeignete Grundlage zur Erzielung einer Rahmen-Gesamt
vereinbarung. die vorbehaltlich der zu den offenen Fragen 
noch erforderlichen Arbeit, insbesondere hinsichtlich der 
Gebietsausgleiche und der Vertriebenen, als ein von beiden 
Volksgruppen vereinbartes integriertes Paket zum Abschluß 
zu bringen ist; 

5. ersucht alle Beteiligten. mit dem GeneraIsekretär 
und seinen Beauftragten voIl zusammenzuarbeiten. um diese 
offenen Fragen ohne Verzug zu klären; 

6. erklllrt erneut. daß der Gute-Dienste-Auftrag des 
Generalsekretärs sich aufbeide Volksgruppen bezieht, die an 
dem Prozeß gleichberechtigt tei1nehmen. um das Wohl
ergehen und die Sicherheit beider Volksgruppen zu gewähr
leisten; 

7. beschließt, mit der Zypernfrage laufend und direkt 
befaßt zu bleiben, um die Bemühungen zur FertigsteIlung des 
in Ziffer 4 genannten IdeenkatalQgs und zum Abschluß einer 
Rahmen-Gesamtvereinbarung zu unterstützen; 

8. ersucht den Generalsekretär. seine intensiven 
Bemühungen zur FertigsteIlung des in Ziffer 4 genannten 
ldeenkatalogs in den Monaten Mai und Juni 1992 fort
zuflIhren. den Rat über seine Bemühungen genau untenichtet 
zu halten und bei Bedarf den Rat um seine unmittelbare 
Unterstützung zu bitten; 

9. ist weiterhin der Auffassung. daß nach dem 
erfolgreichen Abschluß der intensiven Bemühungen des 
Generalsekretärs zur FertigsteIlung des in Ziffer 4 genannten 
ldeenkatalogs die Einberufung eines internationalen Treffens 
auf boher Ebene unter dem Vorsitz des Genera1sekretlirs. an 
dem die beiden Volksgruppen sowie Griechenland und die 
Türkei teilnehmen würden. ein wirl<sames Verfahren für die 
Schließung einer Rahmen-Gesamtvereinbarung darstellt; 

10. ersucht den Generalsekretär fJll!Jerdem, dem Rat 
bis spätestens Juli 1992 einen voIlständigen Bericht über das 
Ergebnis seiner Bemühungen vorzulegen und konkrete 
Empfehlungen zur Überwindung etwaiger noch bestehender 
Schwierigkeiten zu unterhteiten; 

11. bekrllftigt das der Fr1edenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern übertragene wichtige Mandat und 
erwartet den Bericht über die Truppe, den der General
sekretär im Mai 1992 vorzulegen gedenkt 

Alif der 3067. Sitzung ei1l.ltimmig verobschiedel. 

Auf seiner 3084. Sitzung am 12. Juni 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situntion in Zypern: Bericht des General
sekretärs über die Operation der Vereinten Nationen in 
Zypern (SJ24050 und Add.l)".43 

Resolution 759 (1992) 
vom 12. Juni 1m 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 31. Mai und 10. Juni 1992 über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern""'. 

sowie in Anbetracht der Empfehlung des Generalse
kretärs, der Sicberheitsrat möge die Stationierung der 
Friedenstrnppe der Vereinten Nationen in Zypern um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten verlängern, 

ferner in Anbetracht dessen. daß die Regierung Zyperns 
zugestimmt hat, daß es wegen der Verbältnisse auf der Insel 
erforderlich ist, die Truppe über den 15. Juni 1992 hinaus in 
Zypern zu belassen. 

in Bekrliftigung der Bestimmungen der Resolution 186 
(1964) vom 4. März 1964 und der anderen einsch1ägigen 
Resolutionen, 

1. verllingert erneut die Stationierung der gemäß 
Resolution 186 (1964) aufgesteIlten Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern um einen weiteren. am 
15. Dezember 1992 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den GeneraIsekretär. nach Beratung mit 
den truppensteIlenden Regierungen gemäß Ziffer 56 seines 
Berichts dem Sicherheitsrat bis spätestens 1. September 1992 
konkrete Vorschläge für die Neustruktnrierung der Truppe 
vorzulegen, wobei diese Vorschläge von den unter den 
gegebenen Umstiinden realistisch verfügbaren Alternativen 
ausgehen soIlten; 

3. ersucht den Generalsekretär. seinen Gute-Dienste-
.Auftmg fortzufilhren, den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschritte untenichtet zu halten und bis zum 30. Novem
ber 1992 einen Bericht über die Dnrchfllhrung dieser 
Resolution vorzulegen; 

4. fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe auf der 
Grundlage ihres gegenwärtigen Mandats auch weiterhin 
zusammenzuarbeiten. 

Alif der 3084. Sitzung _g verabscheut 

Besehlilsse 

Auf seiner 3094. Sitzung am 13. Juli 1992 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situntion in Zypern". 

Im Anschluß an zuvor geführte Konsultationen mit den 
Ratsmitg\iedern gab der Präsident auf derselben Sitzung im 
Namen des Rates die folgende Erklärung 00297; 

"Der Rat verweist auf den am 24. Juni 1992 
mönd1ich erstatteten Bericht über den Gute-Dienste
Anftrag des GeneraIsekretärs in Zypern. Er begrüßt die 
gesonderten Treffen des Generalsekretärs mit den 
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führenden Vertretern der beiden Volksgruppen vom 
18. bis 23. Juni. Er stellt mit Genugtuung fest, daß im 
Mittelpunkt der Erörterungen die Fragen der Gebietsaus
gleiche und der Vertriebenen standen und daß die 
übrigen sechs Fragen, die den Ideenkatalog für eine Rah
men-Gesamtvereinbarung ausmachen, ebenfalls geprüft 
wurden. Der Rat bekundet elnbelllg seine uneinge
schränkte Unterstützung für das vom Generalsekretär zur 
Durcbfübrung der Resolution 750 (1992) vom 10. April 
1992 gewählte Verfahren. 

Der Rat bekräftigt sein Eintteten für den Ideen
katalog, der, wie in Ziffer 4 der Resolution 750 (1992) 
erwähnt, eine geeignete Grund.Iage zur Erzielung einer 
Rahmen-Gesamtvereinbarung derstellt. 

Der Rat stellt mit Genugtuung fest, daß sich die 
Führer der beiden Volksgruppen bereit erklärt haben, 
ihre Treffen mit dem Generalsekretär am 15. Juli 1992 
wieder aufzunehmen und SO lange auszuharren, wie dies 
vernünftigerweise für den Abschluß der Arbeiten not
wendig ist. 

Der Rat ist der Auffassung, daß die bevorstehen
den Treffen eine entscheidende Phase in den Bemühun
gen des Generalsekretärs derstellen, und fordert die 
heiden Führer auf, bereit zu sein, die notwendigen 
Entscheidungen im Hinblick auf eine Einigung in allen 
Einzelfragen zu treffen, wie diese im Ideenkatalog 
abgehandelt wurden, der ein untrennbares Ganzes für 
eine Rahmen-Gesamtvereinbarung bildet. 

Der Rat billigt die Absicht des Generalsekretärs, 
die heiden Führer zu einem gemeinsamen Treffen 
einzuladen, sobald die indirekten Gespräche erkennen 
lassen, daß sich die Standpunkte der beiden Seiten zu 
dem Ideenkatalog so weit angenähert haben, daß eine 
Einigung erzielt werden kann, und, falls die Arbeit auf 
dem gemeinsamen Treffen erfolgreich abgeschIossen 
werden kann, zwecks Abschluß der Rahmen-Gesarrttver
einbarung ein internationales Treffen auf hober Ebene 
einzuberufen. 

Der Rat fordert alle Betei1igten auf, ihren Ver
antwortlichkeiten nachzukommen und mit dem General
sekretär voll zusammenzuarbeiten, um den Erfolg dieser 
Treffen sicherzustellen. 

Der Rat bekräftigt seinen Beschluß, mit der 
Zypernfrage laufend und unmittelbar befaßt ZU bleiben, 
um die Bemühungen um die Vervollständigung des 
Ideenkatalogs und den Abschluß einer Rahmen-Ge
samtvereinbarung zu unterstützen. 

Der Rat ersucht den Generalsekretär, Um fort
laufend über seine Einschätzung der Fortschritte zu 
unterrichten, die bei den am 15. Juli beginnenden 

Treffen erzielt werden, damit der Rat je nach dem 
Fortgang der Gespräche feststellen kann, wie er am 
besten seine uneingeschränkte und unmittelbare Unter
stützung zum Tragen bringen kömtte. 

Der Rat erwartet vom Generalsekretär zum 
Abschluß dieser Treffen einen vollständigen Bericht, wie 
er Um in Ziffer 10 der Resolution 750 (1992) erbeten 
hat. n 

Auf seiner 3109. Sitzung am 26. August 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Zypern: Bericht des 
Generalsekretärs über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern 
(SI24472)" ... 

ResoIutlon 774 (1992) 
vom 26. Augmd 1992 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. August 1992 über seinen Gute-Diens!e-Auftrag in 
Zypern"', 

in Bekriiftigung aller seiner frilheren Resolutionen zu 
Zypern, 

feststellend, daß einige Fortschritte erzielt worden sind, 
indem insbesondere beide Seiten das Recht auf Rückkehr und 
das Recht auf Eigentum akzeptiert haben und es zwischen 
Umen zu einer Annäherung in der Frage der Gebietsaus
gleiche gekommen ist, 

nichtsdestoweniger seiner Besorgnis dartJber Ausdruck 
verleihend, daß es aus den in dem Bericht erllluterten 
Gründen bisher noch nicht möglich gewesen ist, die in der 
Resolution 750 (1992) vom 10. April 1992 gesetzten Ziele zu 
erreichen, 

1. schließt sich dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. August 1992 f1ber seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zypern'" an und wllrdigt dessen Bemflhungen; 

2. bekriiftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen muß, der über 
eine einzige Souverllnität und internationale Rechtspersün
Iichkeit sowie eine einzige Staatsbürgerschaft verfügt, dessen 
Unabhllngigkeit und territoriale Unversehrtheit gewiihrleistet 
sind und der zwei politisch gleichberechtigte Volksgruppen 
entsprechend der Definition in Ziffer 11 des Berichts des 
Generalsekretärs vom 3. April 1992294 in einer beide Volks
gruppen einschließenden, bizonalen Föderation umfaßt, und 
daß eine derattige Regelung die vollstlindige oder teilweise 
Vereinigung mit jedwedem anderen Land und jedwede Form 
der Teilung oder Sezession ausschließen muß; 

3. schlWJt sich dem Ideenkatalog einschließlich der 
vorgeschlagenen Gebietsausgleiche, wie sie auf der Landkarte 
im Aabang zu dem Bericht des Generalsekretärs vom 
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21. August 1992 angegeben werden, nls GrundIage zur 
Erzielung einer Rahmen-Gesamtvereinbarung an; 

4. stimmt mit dem Generalsekretlir darin Ilbere/n, daß 
der ldeenkataIog nls untrennbares Ganzes nunmehr hinrei
chend ausgearbeitet worden ist, um beide Seiten in die Lage 
zu versetzen, eine Gesamtvereinbarung zu erzielen; 

5. fordert die Parteien auf, den erforderlichen 
politischen Willen zu beweisen und an die Bemerkungen des 
Generalsekretärs zur Lösung der in seinem Bericht erfaBten 
Fragen positiv heranzugehen; 

6. bittet die Parteien nachdrlJckltch, bei der Wieder-
aufnahme ihrer direkten Gespräche mit dem GeneraIsekretlir 
sm 26. Oktober 1992 ihre Verhandlungen am Amtssitz der 
Vereinten Nationen in New York ohne Unterbrechung 
fortzusetzen, bis eine Rahmen-Gesamtvereinbarung auf der 
Grundlage des gesamten ldeenkata10gs erzielt worden ist; 

7. bekriiftlgt seinen Standpunkt, daß der Genera1-
sekretär nach dem erfnlgreichen Abschluß der direkten 
Gespräche ein internationales Treffen auf hoher Ebene unter 
seinem Vorsitz zum Abschluß einer Rahmen-Gesamtverein
barung einberufen soll, an dem die beiden Volksgruppen 
sowie Griechenland und die Tflrkei tei1nehmen würden; 

8. ersucht alle Beteiligten, mit dem Generalsekretlir 
und seinen Beauftragten in vollem Umfang zusammen
zuarbeiten und den Boden vor der Wiederaufnahme der 
direkten Gespräche im Oktober so vorzubereiten, daß ein 
rascher Abschluß der Arbeit erleichtert wird; 

9. gibt seiner Erwartung Ausdruck, daß 1992 eine 
Rahmen-Gesamtvereinbarung geschlossen wird und daß das 
Jahr 1993 die Übergangszeit sein wird, während der die in 
der Anlage zu dem ldeenkatalog festgelegten Maßnahmen 
umgesetzt werden; 

10. bekrliftigt, daß im Einklang mit den frilheren 
Resolutionen des Sicherheitsrats der derzeitige Status quo 
inakzeptabel ist, und fordert den Generalsekretär auf, fflr den 
FaII, daß bei den im Oktober wiederaufzunehmenden 
Gesprächen keine Vereinbarung zustande kommt, die GrUnde 
fflr das Nichtzustandekommen aufzuzeigen und dem Rat 
andere mögliche Vorgehensweisen zur Lösung des Zypern
Problems zu empfehlen; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Sicberheltsrat 
vor Ende 1992 einen vollständigen Bericht über die Gesprä
che vorzulegen, die im Oktober wiederaufgenommen werden. 

AIif der 3109. Si_S einstimmig verabschiedet. 

BescliUIsse 

Mit Schreiben vom 28. September 1992'"" unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den GeneraIsekretlir wie 
folgt: 

"Die Ratsmitglieder haben von ihrem Bericht vom 
23. September 1992 über den Einsntz der Vereinten 
Nationen in Zypern300 Kenntnis genommen. Sie sehen 
einer positiven Haltung der Parteien bei den nächsten 
direkten Gesprächen über Zypern mit Interesse entgegen 
und verweisen auf Resolution 774 (1992) vom 26. Au
gust 1992, in welcher der Rat seiner Erwartung Aus
druck verliehen hat, daß 1992 eine Rahmen-Gesamtver
einbarung abgeschlossen werden würde. 

Die Ratsmitglieder sehen der Abhaltung weiterer 
Konsnltationen zu einem haldigen Zeitpunkt zwischen 
dem Sekretatiat und den truppensteIlenden Staaten mit 
Interesse entgegen sowie dem Erhalt des Berichts, 
welchen der Generalsekretlir gemäß Ziffer 2 der Resolu
tion 759 (1992) des Sicherheitsrats vom 12. Juni 1992 so 
bald nls möglich im Lichte der bei den direkten Gesprä
chen erzielten Fortschritte vorlegen solL 

In diesem Zusammenhang verweisen die Ratsmit
gIieder auf die gegenüber der Presse sm 12. Dezember 
1991 abgegebene Erklärung"", in welcher der Präsi
dem mitteilte, daß die Ratsmitglieder übereingekommen 
seien, die Frage der Fmanzierung der Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern auch künftig dringend 
weiterzuverfnlgen. " 

Auf seiner 3140. Sitzung am 25. Novemher 1992 
P.1etrliÖ",leierlete der Rat den Punkt "Die Situation in Zypern: Bericht 
des Generalsekretärs über seinen Gute-Dienste-Auf!rng in 
Zypern (SJ24830)".'7 

Resolution 789 (1992) 
vom 25. November 1992 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. November 1992 über seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zypern"", 

mit Genugtuung feststeUend, daß die Führer der beiden 
Volksgruppen alle Fragen in dem Ideenkata10g erörtert 
haben, mit dem Ergebnis, daß es Bereiche des Einverneh
mens gab, wie in dem Bericht festgestellt wird, 

mit Genugtuung darüber, daß die heiden Seiten über
eingekommen sind, Anfang März 1993 wieder mit dem 
Genernlsekretlir zusammenzukommen, um die Arbeit an 
einem einvernehmlichen Ideenkata10g abzuschließen, 

1. bekriiftlgt alle seine frilheren Resolutionen über 
Zypern, einschließlich der Resolutionen 365 (1974) vom 
13. Dezember 1974, 367 (1975) vom 12. März 1975, 541 
(1983) vom 18. November 1983, 550 (1984) vom 11. Mai 
1984 und 774 (1992) vom 26. August 1992; 
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2. schließt sich dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. November 1992 über seinen Gute-Dienste-Auftrag 
in Zypern"" an nnd würdigt dessen Bemühnngen; 

3. bekriJftigt al4fJerdem, daß er den Ideenkatalog 
einscbließlich der Gebietsausgleiche, wie sie auf der Land
karte im Anbnng zu dem Bericht des Generalsekretärs vom 
21. August 1992'" angegeben sind, als Grundlage zur Erzie.. 
lung einer Rahmen-Gesamtvereinbarung billigt; 

4. bekrllftigt ferner seinen Standpunkt, daß der 
derzeitige Status quo inakzeptabel ist und daß ohne weitere 
V C!ZÖgerungen eine Gesamtvereinbarung im Einklang mit 
dem IdeenkataIog erzielt werden soll: 

5. stellt fest, daß bei den letzten gemeinsamen 
Treffen das angestrebte Ziel nicht erreicht worden ist, 
insbesondere du bestimmte von der türkisch-zyprischen Seite 
vertretene Standpunkte in grundlegendem Widerspruch zu 
dem ldeenkntnlog standen; 

6. fordert die türkisch-zyprische Seite auf, Stand-
punkte einzunehmen, die hinsichtlich der vom General
sekretär in seinem Bericht vom 19. November 1992 aufge
zeigten Fragen mit dem ldeenkataiog im Einklang stehen, 
und fordert alle Beteiligten auf, bei der nächsten Gesprlichs
runde bereit zu sein, Entscheldnngen zu treffen, durch die 
eine rusche Einigung herbeigeführt wird; 

7. erkennt an, daß der Abschluß dieses Prozesses im 
MlIrz 1993 wesentlich erleichtert würde, wenn jede Seite 
Maßnahmen durchführte, die geeignet sind, das gegenseitige 
Vertrauen zu fördern; 

8. bittet alle Beteiligten nachdrUcklich, sich ZU den 
nachstehend aufgeführten vertrauenbildenden Maßnahmen zu 
verpflichten: 

a) daß als ein erster Schritt auf dem Weg zu dem im 
ldeenkntnlog vorgesehenen Abzug der nichtzyprischen 
Truppen die Zahl der ausländischen Truppen in der Republik 
Zypern beträchtlich verringert wird und daß die Verteidi
gungsausgaben in der Republik Zypern gesenkt werden; 

b) daß die Militärbehöroen beider Seiten mit der 
Friedenstruppe der Vereinten Nntionen in Zypern zusammen
arbeiten, um die Abzugsvereinbarung von 1989 auf alle Teile 
der von den Vereinten Nntionen kontrollierten Pufferzone 
auszudehnen, in denen die beiden Seiten in nächster Nähe 
voneinander sind; 

c) daß im Hinblick auf die Durchfllbrung der Resolu-
tion 550 (1984) die derzeit der Kontrolle der Truppe unter
stehende Zone auf Varosha ausgedehnt wird; 

d) daß jede Seite aktive Maßnahmen ergreift, um die 
zwischenmenschlichen Kontakte zwischen den heiden 

Volksgruppen zu fördern, indem sie die Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit von Personen über die Pufferzone hinweg 
vermindern; 

e) daß die Einschränkungen vermindert werden, die 
ausländischen Besuchern, welche die Pufferzone durchqueren, 
auferlegt werden; 

f) daß jede Seite bikommunale Projekte vorschlägt, 
die von kreditgewährenden nnd Geberregierangen sowie von 
intemntionalen Institutionen finanziert werden könnten; 

g) daß beide Seiten sich verpflichten, unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nntionen in ganz Zypern eine 
Volkszählung abzuhalten: 

h) daß die heiden Seiten zusammenarbeiten, um die 
Vereinten Nntionen in die Lage zu versetzen, an den ent
sprechenden Orten DurchflIhrbarkeitsstudien vorzunehmen· 
i) im Zusammenhang mit der Umsiedlung und Wiederein
g1iedernng von Personen, die von den Gebietsausgleichen im 
Ra1nnen der Gesamtvereinbarung betroffen wären, sowie 
ü) im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Entwick
lungsprogramm, das im Ra1nnen der Gesamtvereinbarung 
denjenigen Personen zugute käme, die sich wieder in der 
unter türkisch-zyprischer Verwaltung stehenden Zone 
ansiedeln würden; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der . 
genannten vertrauenbildenden Maßnahmen weiterzuverfolgen 
und den Sicherheitsrat entsprechend unterrichtet zu halten; 

10. ersucht den Generalsekretär tlI4ßerdem, die 
vorbereitenden Kontakte zu unterhalten, die er flIr die Zelt 
vor der Wiederaufnahme der gemeinsamen Treffen im März 
1993 flIr angezeigt hlIlt, und dem Sicherheitsrat Änderungen 
der Verhandlnngsmodnlitäten zur Prüfung vorzuschlagen, mit 
dem Ziel, diesen größere Wtrksamkeit zu verleihen; 

11. ersucht den Generalsekretär ferner, während der 
gemeinsamen Treffen im MlIrz 1993 zusammen mit dem Rat 
die Entwicklung der Lage regelmäßig zu überprüfen, um zu 
erwägen, welche weiteren MaßnaInnen seitens des Rates 
erforderlich sein könnten; 

12. ersucht den Generalsekretär, nach dem Abschluß 
der gemeinsamen Treffen, die im MlIrz 1993 wiederaufge
nommen werden, einen vollständigen Bericht vorzulegen. 

Auf der 3140. SlIzImg einstimmig verabschiedet. 

Auf seiner 3148. Sitzung am 14. Dezember 1992 er
örterte der Rat den Punkt "Die Situntion in Zypern: Bericht 
des Generalsekretärs ilberden Einsatz der Vereinten Nationen 
in Zypern (8124917 und Add.l)".'7 
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Resolutiou 7% (l!)92) 
vom 14. Dezomber I'J92 

Der Sicherheitsrat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 1. und 9. Dezember 1992 über den Einsatz der Ver
einten Nationen in Zypern"", 

sowie in Anbetracht der Empfehlung des GeneraJse.. 
kretärs, der Sicherheitsrat möge die Stationierung der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten verlängern, 

ferner in Anbetracht dessen, daß die Regierung Zyperns 
zugestimmt hat, daß es wegen der Verhältnisse auf der Insel 
erforderlich ist, die Truppe über den 15. Dezember 1992 
hinaus in Zypern zu belassen, 

in BekriifIlgung der Bestimmungen der Resolution 186 
(1964) vom 4. März 1964 und der anderen einschlägigen 
Resolutionen, 

1. verllJngert erneat die Stationierung der gemäß 
Resolutlon 186 (1964) aufgestellten Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern um einen weiteren, am 
15. Juni 1993 endenden Zeitnwm; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Gute-Dienste-
Auftrag forlZUfllbten, den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschriüe UJlteIrichtet zu balten und his zum 31. Mai 1993 
einen Bericht über die Durchfftbrung dieser Resolution 
vorzu1egen; 

3. begrqJJt die Absicht des Generalsekretärs, die aus 
Ziffer 46 seines Berichts hervorgeht, seine Konsultationen 
mit den truppenstellenden Regierungen hinsichdich einer 
Umstrukturierung der Truppe weiterzufilhren und dem 
Sicherheitsrat so hald wie möglich darüber Bericht zu 
erstatten; 

4. fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe auf der 
Grundlage ihres gegenwärtigen Mandats auch weiterhin 
zusammenzuarbeiten. 

AIlf der 3148. Sltvmg einstimmig verabschiedet. 

DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA304 

Beschllisse 

In einem an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichte
ten Schreiben vom 23. März 1992"" nahm der GeneraJse.. 
kretär Bezug auf den Bericht seines Vorgängers vom 19. De
zember 1991306, in der der Rat vom Rücktritt Johannes J. 
Manz' als Sonderbeauftragter fflr Westsahara unterrichtet 
wurde. Der Genera1sekretllr habe seither umfassende Kon
sultationen mit den Parteien über die Nachfolge abgehalten. 
Er habe beschlossen, Sababzada Yaqub-Khan, den ebem.all
gen Minister fflr auswärtige Angelegenheiten Pakistans, zu 
seinem Sonderbeauftragten fflr Westsahara zu ernennen. Er 
stellte ebenso fest, daß er seinen Beschluß den beteiligten 
Parteien bereits mitgeteilt habe. 

Mit Schreiben vom 25. März 1992"" unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

'1ch beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. März 1992 betreffend Ihren Be
schluß, Sababzada Yaqub-Khan zu Ihrem Sonderbeauf
tragten fflr Westsahara zu ernennen"", den Ratsmit
gliedern zur Kenntnis ge\nacht wurde, die Ihre Entscbei
dung begrllßen. Die Ratsmitglieder haben außerdem von 
Ihrem Bericht vom 28. Februar 1992 über die Mission 
der Vereinten Nationen fflr das Referendum in West
sahara308 Kenntnis genonunen und hekräftigen, daß der 

Rat Ihre Bemühnngen und auch die Bemühungen des 
Sonderbeauftragten unterstützen, die Durchführung des 
Regelungsplans fflr ein Selhsthestinunungsreferendum 
des Volkes von Westsahara zu beschleunigen. Unter 
Berücksichtigung der Drlnglichkeit der Lage sehen wir 
einem weiteren Bericht über die bei der Durchfftbrung 
des Plans gemachten Fortschritte mit Interesse ent
gegen." 

Mit Schreiben vom 3.1uni 1992309 unterrichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretlir wie folgt: 

'1ch beehre mich, Thnen mitzuteilen, daß Ihr 
Bericht vom 29. Mai 1992 über die Situation betreffend 
westsahara"w den Ratsmitgliedem zur Kenntnis se
\nacht wurde. 

Sie hegrIIßen die Tatsache, daß die beiden Parteien 
ßbereingekonunen sind, mit Ihrem Sonderbeauftragten 
fflr Westsahara Erörterungen zu führen, um den Rege
lungsplan fflr die Selbsthestinunung des Volkes von 
Westsahara wiederaufzunehmen. Sie bekräftigen ihre 
Unterstntzung fßr die Anstrengungen, die Sie persönlich 
und Ihr Sonderbeau:ftrag unternehmen. 

Die Ratsmitglieder teilen Ihre Ansichten über die 
Notwendigkeit, das Personal der Mission der Vereinten 
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Nationen für das Referendum in Westsahara vor Ort zu 
belassen, das der.reit in Westsabara disloziert ist, um die 
Waffenruhe zu überwachen. 

Angesichts der wachsenden Dringlichkeit der 
Situation wären die Ratsmitglieder dankbar, wenn Sie 
ihnen zum frDhestmögllchen Zeitpunkt einen weiteren 
Sachstandsbericht über die Durcbfllhrung des Planes 
vorlegen wUrden. n 

Mit Schreiben vom 31. Angust 1992'11 unterrichtete 
der Präsident des SicherIteitsrats den Generalsekretllr wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Bericht vom 20. Angust 1992 über die Situation in 
WestsahaIa'12 den Ratsmitglledern zur Kenntnis ge
bracht worden ist. 

Sie stimmen Ihrem VorscbIag, die derzeitige 
Dislozierung und Persona1stärke der Mission der Ver
einten Nationen für das Referendum in Westsabara 
beizubehalten, zu. 

Die Ratsmitglleder teilen Ihre AnsIchten dahin 
gehend, daß die Parteien die Waffenruhe genauestens 
einhalten und von jedem provokativen Verhalten, das 
den Regelungsplan gefährden könnte, Abstand nehmen 
mi1ssen. Sie verleihen auch Ihrer Hoffnung Ausdruck, 
daß beide Parteien mit dem Genera1sekretär und dem 
Sonderbeauftragten für Westsahara bei ihren Bemdhun
gen, rasche Fortschritte bei der Durcbfllhrung des Plans 
zu erzielen, eng :rusammenarbeiten werden. Sie fordern 
außerdem die Parteien selbst mit Nachdruck dazu auf, 
außergewöhaliche Anstrengungen zu unternehmen, um 
den Erfolg des Plans sicherzustellen. 

Die Ratsmitglieder sehen einem weiteren Sach
standsbericht über die Durcbfllhrung des genannten 
Planes vor Ende September 1992 mit Interesse ent
gegen. lf 

In einem für die Ratsmitglleder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
16. September 1992313 nahm der Oeneralsekretllr Bezug auf 
Ziffer 2 seines Berichts vom 20. Angust 1992 über die Situa
tion betreffend westsahaIa'J2. Er erldlirte, daß die Dienslzeit 
von Brigadegeneral Luis Block Urban (peru), der seit dem 
24. April 1992 als diensthabender Kommandeor der Mission 
der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsabara 
gedient hatte, am 30. September 1992 auslaufen weIde. Nach 
Führung der ühlichen Konsnltationen beahsichtige er, Oberst 
Andre van Baelen (Belgien) mit Wirkung vom 1. Oktober 
1992 zum dien.<thabenden Kommandeur der Mission zu 
ernennen. Die Regierung Belgiens habe ihn davon in Kennt
nis gesetzt, daß sie bereit sei, Oberst van Baelen zu diesem 
Zweck abzustellen, und daß er nach seiner Ernennung zum 
BrigndegeneraI befördert werden wUrde. 

Mit Schreiben vom 21. September 1992314 unterrichtete 
der Sicherheitsrat den Generalsekretllr wie folgt: 

"Ich beehre mich, llmen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 16. September 1992 betreffend die 
Emennung des diensthabenden Kommandeurs der 
Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsabara''' den Ratsmitgliedern zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben 
enthaltenen VorscbIag zu: 

In einem an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichte
ten Schreiben vom 2. Oktober 1992'" nahm der Oeneralse
kretlIr Bezug auf das Schreiben des Präsidenten vom 31. Au
gust 1992311, in dem die Bemerkungen des SicherheitSrats 
über seinen Bericht vom 20. August 1992 über die Situation 
betreffend Westsahani'12 dargelegt werden. Wie in diesem 
Schreiben erwähnt, hatte der Generalsekretllr In Ziffer 14 
seines Berichts seine Absicht bekundet, dem Rat vor Ende 
September 1992 einen weiteren Bericht vorzulegen, dessen 
Schwerpunkt auf den Ergebnissen der Gespräche seines 
Sonderbeauftragtn fiIr Westsabara mit jeder der Parteien lag, 
die am 24. Angust 1992 beginnen sollten und die sich auf die 
Interpretation der Kriterien für die Wahlberechtigung, die in> 
Anhang zu dem Bericht seines Vorgängers vom 19. Dezem
ber 1991"" angefilhrt waren, konzentrieren sollten. Diese Ge
sprIIche hätten am 25. Angust 1992 begonnen und seien bis 
25. September 1992 fortgesetzt worden. Der Sonderbeauf
tragte des Generalsekretllrs habe ihn davon In Kenntnis 
gesetzt, daß ihre Ergebnisse nicht endgilltig seien. Sein 
Sonderbeauftragt habe vorgeschlagen, weitere Konsnltatio
nen zu fiIbren, um bestimmte ungelöste Fragen klarzustellen, 
und der Genera1sekretär habe dem zugestimmt. Bis zum 
Abschlnll dieser Konsultationen schlage der Generalsekretär 
vor, die Vorlage seines Berichts bein3 Rat zu verschieben, da 
er meine, daß er In sechs bis acht Wochen eher In der Lage 
sein werde, einen vo1Istiindigen Bericht über die OesprIIche 
seines Sonderbeauftragten mit den Parteien und über die 
anschließenden Konsnltatjonen seines Sonderbeauftragten mit 
den Parteien und anderen interessierten Stellen sowie über 
seine eigenen Schlnllfolgerungen und Empfehlungen vor
zulegen. In der Zwischenzeit schlage er außerdem vor, die 
bestehende Dlslozierung und Personalstärke der Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara 
beizubehalten. 

Mit Schreiben vom 8. Oktober 1992316 unterrichtete 
der Präsident den Generalsekretllr wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 2. Oktober 1992 über die Situation 
betreffend Westsabara'I! den MitgIledern des Sicherheits
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. 

Die Ratsmitglieder bekrliftigen ihre volle Unter
stützung für die Anstrengungen, die Sie und Ihr Sonder
beauftragter für Westsahara weiterhin unternehmen, um 
die Probleme, die die Umsetzung des Regelungsplans 

- 108 -



behindern, zu lösen. Sie begrl1ßen insbesondere Ihre 
Absicht, gemeinsam mit den Parteien die Möglichkeit 
eines weiteren Treffens der Stammesf1lhrer zu prIIfen. 
Sie hetonen, daß es dringend nntwendig ist, die offenen 
Fragen zu lösen, insbesondere jene im Zusammenbang 
mit der Interpretation der Kriterien fIIr die Aufnahme in 
die Wählerlisten, so daß die Umsetzung des P1ans so 
bald wie mllglicb beginnen kann. 

Die RatsmitgIieder stimmen außerdem Ihrem 
VorscbIag zu, die bestehende Dislozierung und Persona1-
stärke der Mission der Vereinten Nationen fIIr das Refe
rendum in Westsahara beizubebalten. 

Sie sehen dem weiteren Beriebt, den Sie in sechs 
bis Bebt Wocben vorzulegen gedenken, mit Interesse 
entgegen." 

Dm SITUATION IN BEZUG AUF AFGHANISTAN'I7 

Bescblilsse 

Im Anschluß an Konsoltationen am 16. April 1992 gab 
der Präsident im Namen der Ratsmitglieder die folgende 
Erklärung ab"': 

"Die Mitglieder des Sicherheitsruts schließen sich 
mit Nachdruck der am 10. April 1992 abgegebenen 
Erklärung des Genera1sekretärs über die Situation in 
Afghanistan an und teilen die Besorgnis, die der Gene
ralsekretär in seiner Erklärung vom 16. Apri1 1992 
wegen der jüngsten Ereignisse in diesem Land zum 
Ausdruck gebracht hat. In dieser Hinsicht ist es un
erläßlich, daß alle Beteiligten ZurilckbaItung beweisen 
und die Bemühungen des PersOolichen Beauftragten des 
Genera1sekretärs fIIr Afghanistan und Pakistan um eine 
politische Lösung der Afghanistan-Krise unterstützen, zu 
der es keine gangbare Alternative gibt. Der Genera1se
kretär hat eine solcbe Lösung vorgeschlagen, mit dem 
Ziel, dem Blutvergießen und der Gewalt ein Ende zu 
bereiten, die nationale AussöhnUng zu ftIrdern und die 
Einbeit und territoriale Unversehrtheit Afghanistans zu 
gewährleisten. WIlrde dies versäumt, so kOnnten die 
Leiden des afghnnischen Volkes nur noch llInger an
danern. Die Ratsmitglieder fordern aIie Parteien in 
Afghnnistan nachdrücklich auf, die Sicberheit aller, ins-

besondere die Sicherlteit des Personals der Vereinten 
Nationen und dessen völlige Bewegungsfreibeit sowie 
die Sicherheit des Personals a11er diplomatischen Ver
tretungen, wie auch die sichere Ausreise aller Personen 
zu gewährleisten, die sieb entschieden hoben, das Land 
zu verlassen." 

Im Anschluß an die am 12. August 1992 abgebaltenen 
Konso1tationen gab der Präsident im Namen der Ratsmit
glieder gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
ab'I': 

"Die Ratsmitg1ieder bringen ihre höchste Besorgnis 
zum Ausdruck über die umfangreicben Kampfhandlun
gen, die in Kabol ausgebrochen sind und die bereits zu 
schweren Verlusten an Menschenleben sowie zu Sacb
schilden geführt hoben, von denen auch ausländische 
Vertretungen und deren Personal bettoffen sind 

Die Ratsmitglieder fordern die Regierung Afghani
stans nachdrilcklich auf, alles zu tun, um die Sicberheit 
aller diplomatischen und internationalen Vertretungen 
und ihres Personals in Kabol zu gewährleisten, und 
fordern alle an den Feindseligkeiten Beteiligten auf, die 
FeindseUgkeiten einzustellen und die nntwendigen 
Voraussetzungen fIIr die sicbere Evakuierung des 
aus1llndischen Personals zu schaffen." 

Dm SITUATION IN LlBERlA3211 

BeschIiIsse 

Auf seiner 3071. Sitzung am 7. Mai 1992 erllrterte der 
Rat den Punkt ''Die Situation in Liberia". 

Auf derselben Sitzung gab der Prilsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsoltationen des Sicherheitsruts im Namen 
des Rates die folgende Erklärung atr'1: 

"Die Ratsmitglieder erinnarten an die Erklärung, 
die der Ratspräsident im Namen des Rates am 22. Januar 
1991 zur Sitoation in Liberia abgegehen ltai"'. 
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Die RatsmitgIieder nabmen mit Genugtunng 
Kennmis von dem Schlußkommuniqu6 der informellen 
Konso1tativtagung des FIInfer-Ausschusses fIIr Liberia 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten, das am 7. April 1992 in Genf berausgegeben 
wunIe"'. 

Die Ratsmitglieder sprechen der Gemeinschaft und 
ihren verschiedeaen Organen, insbesondere dem FOnfer
Ausschuß, ihre Anerlrennung aus für ihre unermOdlicben 
Bemühungen, ein baldiges Ende des Iiberianischen 
Konflikts hetbeizufllhren. 



In diesem Znsmmnenhang sind die Ratsmitglieder 
der Auffassung, daß das am 30. Oktober 1991 geschlos
sene Abkommen von Yamoussoukro324 durch die 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für freie 
und faire Wahlen in Liberia den bestmöglichen Rahmen 
für eine friedliche Lösung des liberianischen Konflikts 
bietet. 

Die Ratsmitglieder fordem alle Konfliktparteien in 
Liberia erneut auf, die verschiedenen im Zuge des 
Friedeasprozesses des Fl1nfer-Ausscbusses geschlossenen 
Abkommen ZIJ achten und umzusetzen und dabei 
insbesondere von allen Maßnahmen Abstand zu nehmen, 
die die Sicherheit der Nachbarstaaten getllbrden. 

Die Ratsmitglieder sprechen dem Generalsekretär 
ihre Anerlrennung aus für seine Bemilhungen, den 
Opfern des Blirgerkriegs in Liberia humanitllre Hilfe zu 
gewähren, und bekräftigen in diesem Zusammenhang, 
daß sie eine Verstlirkung dieser lfiIfe unterstützen." 

Auf seiner 3138. Sitzung am 19. November 1992 
beschloß der Rat. die Vertreter Ägyptens, Beoins, Burkina 
Fasos, C6te d'lvoires, Gambias, Ghanas, Guineas, Liberias, 
Mauritius', Nigerias, Senegals. Sierra Leanes und Togos 
einZllladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation in Liberia: 

Schreiben des Ständigen Vertreters Benins bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats. datiert vom 28. Oktober 1992 (8124735)"; 

Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Liberias an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 18. November 1992 (SI24825)"". 

ResoIntinn 788 (1m) 
vom 19. November 1m 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf die Erklärungen über die Situation in 
Liberia. die der Präsident des Sicherheitsrats in dessen 
Namen am 22. Januar 1991"'" und 7. Mai 1992321 über die 
Situation in Liberia abgegehen hat. 

in BekrtJftigung seiner Auffassung, daß das Yamous
soukro-lV-Übereinkommen vom 30. Oktober 1991324 durch 
die &haffung der erforderlichen Voraussetzungen für freie 
und faire Wahlen in Liberia den bestmöglichen Rahmen für 
eine friediiche Lösung des liberianischen Konflikts bietet, 

unter Berlickslchtlgung des Beschlusses vom 20. Oktober 
1992 der in CotOROU abgehaltenen Gemeinsamen Tagung des 
Ständigen Vennittlungsausschusses und des Fünfer-Aus
schusses für Liberia der Wirtschaftsgemeinschaft der west-

afriknnischen Stnnten'" und des &hlußkommuniqu6l der 
ersten Tagung des Überwachungsausschusses der Neun über 
den liberianischen Konflikt, das am 7. November 1992 in 
Abuja herausgegeben wurde"". 

mit Betlauem darüber. daß die Konf1iktparteien in 
Liberin die verschiedenen bislang geschlossenen Übereinkom
men. insbesondere das Yamoussoukro-IV-Übereinkommen, 
weder eingehalten noch durcbgefilbrt haben, 

feststellend, daß die Verschlechterung der Situation in 
Liberia eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit darstellt, insbesondere im gesamten 
Westafrika, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels vm 
der Charta der Vereinten Nationen, 

feststellend, daß die Verschlechterung der Situation die 
Schaffung von Voraussetzungen verhindert, die der Ab
haltung freier und fairer Wahlen im Einklang mit dem 
Yamoussoukro-IV-Übereinkommen fürderlich sind, 

mit Genugtuung darüber, daß die Wutschaftsgemein
schaft der westafriknniscb Staaten auch weiterhin für eine 
friedliche Lösung des liberianischen Konflikts eintritt und 
diesbezllgliche Bemühungen unternimmt, 

femer mit Genugtuung darüber. daß die Organisation der 
afriknnischen Einheit diese Bemühungen befürwortet und 
unterstützt, 

feststellend, daß die Wutschaftsgemeinschaft der west
afriknnischen Stnnten die Vereinten Nationen am 29. Juli 
1992 ersucht hat. eine Beobachtergruppe ZIIr Verifikation und 
Überwachung des Wahlprozesses nach Liberia ZIJ entsenden, 

davon Kenntnis nehmend, daß die Wirtschaftsgemein
schaft der westafriksnischen Stnnten den GeneralsekretiIr am 
20. Oktober 1992 in Cotonou gebeten hat. erforderlichenfalls 
die Entsendung einer Gruppe ZIIr Beobachtung der Lager
untetbringung und Entwaffnung der kriegführenden Parteien 
in Erwägung zu ziehen, 

In Anbetracht der Notwendigkeit verstlIrkter humanitllrer 
Hilfe für Liberia. 

unter BeriJcksichtigung des Ersuchens. das der Ständige 
Vertreter Benins bei den Vereinten Nationen Im Namen der 
WJrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in 
einem an den Präsidenten des Sicherheitstats gerichteten 
&hreiben vom 28. Oktober 1992325 unterbreitet hat. 

sowie unter Berlickslchtlgung des Schreibens des 
Ministers für auswllrtige Angelegenheiten Liberias vom 
[8. November 1992 an den Präsidenten des Sicherheits
rats"", in dem das vom Ständigen Vertreter Benins bei den 
Vereinten Nationen im Namen der Wirtschaftsgemeinschaft 
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der westafrikanischen Staaten unterbreitete Ersuchen befIIr
wartet winI, 

In der Ob~eugung, daß es unbedingt notwendig ist, 
eine friedliche, gerechte und dauerhafte Lösung des Konflikts 
in Liberia zu finden, 

1. spricht der Wn'flIChaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten seine Anerkennung aus fOr ihre 
Bemühungen zur WtederhersteUung von Frieden, Sicherheit 
und Stabilität in Liberia; 

2. bekrllftJgt seine Auffassung, daß das Yamous-
soukro-IV-Übereinkommen324 durch die Schaffung der 
erforderlichen Voraussetzungen fOr freie und faire Wahlen in 
Liberia den bestmöglichen Rahmen fOr eine friedliche 
Lösung des Iiberianischen Konflikts bietet, und fordert die 
Wn'flIChaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten auf, 
ihre Anstrengungen zur Unterstfltzung der friedlichen Umset
zung dieses Übereinkommens fortzusetzen; 

3. verurteilt jede Verletzung der am 28. November 
1990 hergestellten Waffenruhe, gleichviel durch welche 
Konfliktpartei; 

4. verurteilt aJ4ßerdem die andauernden bewaffneten 
Angriffe auf die Friedenstruppen der Wn'flIChaftsgemeinschaft 
der westafrikanlschen Staaten in Liberia durch eine der 
Konfliktparteien; 

5. fordert alle Konfliktparteien und alle anderen 
Beteiligten auf, die Bestimmungen des humanitllrea Völker
rechts genau einzuhalten; 

6. fordert aJ4ßerdem alle Konfliktparteien auf, die 
Waffenruhe und die verschiedenen Übereinkommen des 
Friedensprozesses einzuhalten und durchzuflIhren, einschließ
lich des Y amoussoukro-IV -Übereinkommens und des am 
1. April 1992 in Genf herausgegebenen Schlußkommuniqu6s 
der Tagung der Infonnellen Bemtungsgruppe des FOnfer
Ausschusses der Wn'flIChaftsgemeinschaft der westafrilami
schen Staaten fOr Liberia"', denen sie selbst zugestimmt 
haben; 

1. ersucht den Generalsekretllr, zur Beurteilung der 
Situation dringend einen Sonderbeauftragten nach Liberia ZU 

entsenden und dem Rat 80 bald wie mögJich einen Bericht 
mit den ilun angebracht erscheinenden Empfehlungen vor
zulegen; 

8. beschließt nach Kapitel vn der Charta der 
Vereinten Nationen, daß alle Staaten zum Zweck der Her
stellung von Frieden und Stabilität in Liberia sofort 80 lange 
ein allgemeines und vo1lstllndiges Embargo fOr alle lieferun
gen von Waffen und militärischem Gerät nach Liberia 
verhängen werden, bis der Rat etwes anderes beschließt; 

9. beschließt aJ4ßerdem in diesem Rahmen, daß das 
mit Ziffer 8 verhängte Embargo nicht fOr Waffen und 
militärische Gerätschaften gilt, die ausschließlich zur Ver
wendung der Friedenstruppen der Wn'flIChaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten in Liberia bestimmt sind, 
vorbehaltlich einer Überprilfung, die aufgrund des Berichts 
des Generalsekretllrs eventuell notwendig sein wird; 

10. ersucht alle Staaten, die von der Wn'flIChafts
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten verfügten 
Maßnahmen zur Herbeiführung einer friedlichen Lösung des 
Konflikts in Liberia zu beachten: 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren Beziehun
gen mit allen Parteien des llberianischen Konflikts Zurück
haltung zu üben und alles zu unterlassen, was dem Friedens
prozeß schaden könnte: 

12. wUrdJgt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, des 
Systems der Vereinten Nationen und der humanitären 
Organisationen um die Bereitstellung humanitärer Hilfe fOr 
die Opfer des Konflikts in Liberia und erklärt in dieser 
Hinsicht erneut, daß er eine Erhöhung der humanitären Hilfe 
unterstiltzt; 

13. ersucht den Genera1sekretär, dem Sicherheitsrat so 
bald wie möglich einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

A14/ der 313& SItzung einstimmig verabschiedet. 

BeseblOsse 

In einem fOr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Prilsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
20. November 1992"'" nahm der Generalsekretär Bezug auf 
Ziffer 1 der Resolution 188 (1992) vom 19. November 1992, 
mit welcher der Rat ihn ersucht hane, dringend einen Sonder
beauftragten nach Liberia zu entsenden, um die Situation zu 
beurteilen und dem Rat 80 bald wie möglich Bericht zu er
statten, samt ilun angebracht erscheinenden Empfehlungen. 
Der Generalsekretär unterrichtete den Rat darüher, daß er 
beabsichtige, Trevor Gordon-Somers zum Sonderbeauftragten 
fOr Liberia zu ernennen. 

Mit Schreiben vom 23. Novemher 1992329 unterrichtete 
der Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär wie 
folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. November 1992 betreffend die Er
nennung von Trevor Gordon-Somers zu Ihrem Sonderbe
auftragten fOr Liberia32ll den Ratsmitgliedern zur Kennt
nis gebracht worden ist. Sie begrUßen Ihren Beschluß." 
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Dm SITUATION IN BEZUG AUF BERG-KARABACH 

Bescblilsse 

Auf seiner 3072. Sitzung am 12. Mai 1992 erörterte der 
Rat den Punkt 

'Die Situation in bezog auf Berg-Karabach: 

Schreiben des Ständigen Vertretets Asetbaidscbans bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 9. Mai 1992 (SI23894)"'; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Armeniens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. Mai 1992 (SI23896)43." 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefllhrte Konsultationen unter den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende Erldärung ab"": 

"Die Ratsmitglieder sind zutiefst besorgt über die 
jüngsten Meldungen einer Verschlechterung der Situation 
in bezog auf Berg-Karabach und Ober die Verletzungen 
der Waffenruhevereinbarungen, die zu großen Verlusten 
an Menschenleben und ausgedehnten SachschHdeq 
geführt haben, sowie Ober die Folgen, die sich für die 
Länder der Region daraus ergeben. 

Die Ratsmitglieder würdigen und unterstützen die 
Bemühungen, die im Rahmen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternommen 
werden, wie auch die sonstigen Bemühungen, die darauf 
gerichtet sind, den Parteien bei der Herbeiführong einer 
friedlichen Regelung behi1f1ich zu sein und Immanitäre 
Hilfe zu gewähren. 

Die Ratsmitglieder begrüßen es, daß der Genera1-
sekretär kurzfristig eine Mission in die Region entsendet, 
mit dem Auftrag, die Tatsachen zu ermitteln sowie zu 
prüfen, wie die im Rahmen der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa unternommenen 
Bemühungen, den Parteien bei der Herbeifflhrung einer 
friedlichen Regelung behi1f1ich zu sein, rasch unterstützt 
werden können. Die Mission wird auch einen techni
schen Anteil umfassen, dessen Aufgabe darin besteht, 
festzustellen, wie die internstionale Gemeinschaft umge
hend humanitäre Hilfe gewähren könnte. 

Die Ratsmitglieder fordern alle Beteiligten auf, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um der Gewalt 
ein Ende ZU bereiten, die Arbeit der Mission des Gene
ra1sekretärs zu erleichtern und die Sicherheit ihres 
Personals zu gewährleisten. Sie erinnern an die Er
klärungen, die vom Ratspräsidenten in ihrem Namen am 
29. Janua"''' und 14. Februar 1992332 anläßlich der 
Aufnabme Armeniens und Aserbaidschans in die Ver
einten Nationen abgegeben wurden, insbesondere an den 

Hinweis auf die Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen in bezug auf die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten und die Nichtanwendung von Gewalt." 

Am 26. August 1992 gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Ratsmitgliedern im Namen des 
Rates die folgende Erklärung alJ'33: 

"Die Ratsmitglieder sind zutiefst besorgt ange
sichts der jüngsten Meldungen über die Verschlechterung 
der Situation in bezug auf Berg-Karabach, die zu großen 
Verlusten an Menschenleben und ausgedehnten Sach
schäden geführt hat. 

Die Ratsmitglieder rufen alle Parteien und anderen 
Beteiligten nachdrücklich zu einer sofortigen Waffenruhe 
auf und unterstiltzen die Bemühungen der Minsker Kon
ferenz Ober die Frage von Berg-Karabach im Rahmen 
der Konferenz Ober Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa sowie die in Rom abgehaltenen vorbereitenden 
Verhandlungen. Sie bitten nachdrücklich alle Parteien 
und anderen Beteiligten, eng mit der Konferenz Ober 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammen
zuarbeiten und sich in positiver Weise an den Verhand
lungen zu beteiligen, mit dem Ziel, so bald wie möglich 
eine friedliche Beilegung ihrer Streitigkeiten zu errei
chen. Sie haben festgestellt, daß der Generalsekretär 
Ermittlungsmissionen in die Region entsandt hat und 
bereit ist, Beobachter zu den genannten Verhandlungen 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa zu entsenden. Die Ratsmitglieder werden die 
Rolle der Vereinten Nationen in Berg-Karabach zu 
gegebener Zeit im Lichte der weiteren Entwicklung der 
Situation in der Regiou weiter prüfen." 

Auf seiner 3127. Sitzung am 27. Oktober 1992 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in bezog auf Berg-Kara
bach: Schreiben des Ständigen Vertreters Armeniens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 12. Oktober 1992 (SI24656)" P 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen des 
Rates die folgende Erklärung aIi"'"': 

"Der Rat ist zutiefst besorgt über die ernste 
Situation, die in Berg-Karabach und den umliegenden 
Bezirken nach wie vor herrscht, sowie Ober die Verluste 
an Menschenleben und Sacbachäden, die dadurch 
verursacht werden, obwohl am 21. Septetuber 1992 in 
Sotschi eine Waffenruhevereinbarung geschlossen wurde. 

Der Rat bekräftigt den Inhalt seiner Erklärung vom 
26. August 1992 Ober die Situation in bezog auf Berg
KarabacIi"', insbesondere seine Unterstützung der Be
mühungen der Minsker Konferenz über die Frage von 
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Berg-Karabach im Rahmen der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa. Er fonlert alle 
Parteien und sonstigen Beteiligten nachdrücklich auf. die 
Waffenruhe unverzüglich in Kraft treten zu lassen und 
alle Blockaden aufzuheben. Er verlangt die sofortige 
Einberufung der Minsker Konferenz und die Aufnahme 
politischer Verbandbmgen nach den Verfahrensrege1n 
des Priisidenten. Er hittet alle Parteien und sonstigen 
Beteiligten nachdrücklich. mit der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eng zusam-

menzuarbeiten und durch eine positive Mitwll'kung an 
der Konferenz so rasch wie möglich zu einer Gesamt
regelung ihrer Streitigkeiten zu gelangen. 

Der Rat begrüßt die Absicht des Generalsekretärs. 
einen Beauftragten in die Region zu entsenden. der 
prilfen soll. welchen Beitrag die Vereinten Nationen 
leisten könnien. um die Bemühungen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu unter
stützen und um humanitäre Hilfe zu gewähren." 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS KUBAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN 
AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICREBBEITSRATS, DATIERT VOM '1.7. APRIL 1992 

BescbIoß 

Anf seiner 3080. Sitzung am 21. Mai 1992 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kubas einzuladen, ohne Stimmrecht an der 

Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Veillelels 
Kubas bei den Vereinten Nationen an den Priisidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 27. April 1992 (8123850)" 
teilzunehmen. 43 

AGENDA FÜR DEN FRIEDEN: VORBEUGENDE DIPLOMATIE, FRIEDENSSCHAFFUNG 
UND FRIEDENSSICHERUNG 

BeschIiisse 

Auf seiner 3089. Sitzung am 30. Juni 1992 eIÖllelte der 
Rat den Punkt "Agenda fiir den Frieden: Vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffnng und Friedenssicherung -
Bericht des Generalsekretärs gemäß der Erklllrung, die zum 
Abschluß der vom Sicherheitsrat auf der Ebene der Staats
und 'Regierungschefs abgehaltenen Sitzung am 31. Januar 
1992 verabschiedet wurde (S/24111)"'> 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicherl!eitsrats im Namen des Rates die folgende Erklllrung 
ab"': 

"Der Rat hat mit Interesse und Genugtnnng 
Kenntnis genommen von dem Bericht des Genera1se
kretärs 'Agenda fiir den Frieden' vom 17. Juni 1992"" 
über die Frage, wie die Kapazität der Vereinten Nationen 
zur vorhengenden Diplomatie, zur Friedensschaffnng und 
zur Friedenssicherung im Rahmen der Charta der 
Vereinten Nationen und ihrer Bestimmungen geatilrkt 
und effizienter gestaltet werden kann, der gemäß der 
Erklllrung erstellt worden ist, die zum Abschluß der vom 
Sicherheitsrat erstma1s auf Ebene der Staats- und Regie
rungschefs abgehaltenen Sitzung am 31. Januar 1992 
verabschiedet wurde"·. Er dankt dem Generalsekretär fiir 

seinen Bericht, der umfassende Überlegungen zu dem 
derzeit stattfindenden Prozeß der Stärkung der Vereinten 
Nationen enthlUt. In diesem Znsammeultang hegrüßt der 
Rat die Bemühungen des Generalsekretärs. 

Bei der Lektüre des Berichts hat der Rat eine 
Reihe von interessanten Vorschlilgen zur Kenntnis 
genommen, die an die verschiedenen Organe der Ver
einten Nationen sowie an die Mitgliedstaaten und die 
Regionalorganisationen gerichtet sind Der Rat geht 
daher davon aus, daß alle Organe und Stellen, insbeson
dere die GeneraIversammIung, dem Bericht besondere 
Aufmerksamkeit schenken und die sie betleffenden Teile 
des Berichts prilfen und auswerten werden. 

Int Rahmen seiner eigenen Zuständigkeit wird der 
Sicherl!eitsrat seinerseits die Empfeblongen des General
sekretärs eingehend und mit dem gebotenen Vorrang 
prüfen. 

Außerdem henutzt der Rat diesen Anlaß, um 
erneut zu erklären, daß er bereit ist, im Hinblick auf die 
Stärkung der Vereinten Nationen im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta mit dem Generalsekretär voll 
znsammenzuarbeiten." 

Anf der 3128. Sitzung am 29. Oktober 1992 gab der 
Präsident im Ansebluß an zuvor geführte Konsultationen mit 
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den Ratsmitgliedern im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab''': 

"Gemäß der Erklärung des Präsidenten vom 
30. Juni 1992'" hat der Sicherheitsrat damit begonnen, 
den Bericht des Generalsekretärs 'Agenda fi1r den 
Frieden' zu prüfen. 

Diese Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
'Agenda fi1r den Frieden' vom 17. Juni 1992'" durch 
den Rat wird mit den in der Generalversammlnng statt
findenden Erörternngen koordiniert. Der Rat begrOßt in 
dieser Hinsicht die bereits erfolgte Kontaktatd'nahme 
zwischen den Präsidenten der beiden Organe nnd fordert 
den Ratspräsidenten auf, diese Kontakte fm1zufi1bren nnd 
zu verstärken. 

Der Rat beabsichtigt, die Vorscblllge des General
sekretärs zu prüfen, die ihn betreffen oder an ihn 
gerichtet sind. Zu diesem Zweck haben die Ratsmit
glieder beschlossen, mindestens einmal monatlich eine 
Sitzung über den Bericht abzuhalten; diese Sitzungen 
werden nach Bedmf von einer Arbeitsgruppe vorbereitet. 

Ein Ziel dieser Prüfung ist es, zu Schlußfolge
rnngen zu gelangen, die auf einer Sondersitzung des 
Rates behandelt werden sollen. Der Rat wird den 
Zeitpunkt dieser Sitzung unter Beracksichtignng des 
Arbeitsfortschritts der laufenden Tngnng der Gene
ralversamm1ung festlegen, hofft aber, die Sitzung 
spätestens im kommenden Frühjahr abzuhalten. 

Der Rat hat mit großem Interesse die Auffassun
gen verfolgt, die von den Mitgliedstaaten in der Genera1-
versammlung während der Generaldebatte sowie wäh
rend der Erörterung von Punkt 10 der Tagesordnnng der 
Generalversammlnng zum Ansdruck gebracht worden 
sind. Er hat außerdem vom Bericht der Sondertngnng 
des Sonderausschusses fi1r friedensicbernde Operatio
nen337 Kenntnis genommen. Scbließlich hat er 
nnnmehr diejenigen Vorschläge des Generalsekretärs 
herausgegriffen, die den Sicherheitsrat betreffen oder an 
ihn gerichtet sind. 

U nbeschadet der weiteren Prüfung der sonstigen 
Vorschläge des Genernlsekretärs und unter Berücksichti
gung der starken Zunahme von Zahl und Komplexität 
der Friedenseinsätze, die vom Rat in den letzten Mona
ten genehmigt wurden, ist der Rat der Meinnng, daß 
zum jetzigen Zeitpunkt zwei in der 'Agenda fi1r den 
Frieden' enthaltene Vorschläge behandelt werden sollten: 

Der Rat ermutigt die Mitgliedstatrten im Einklang 
mit den in Ziffer 51 des Berichts des Genera1se
kretärs enthaltenen Empfehlungen, dem Generalse
kretär mitzuteilen, inwieweit sie bereit sind, den 
Vereinten Nationen Truppen oder Fähigkeiten fi1r 
Friedenseinsätze zur Verfügnng zu stellen, und 

welche Art von Einheiten oder Fähigkeiten kurz
fristig verfügbar wären, vorbehaltlich vorrangiger 
Erfordernisse der Landesverteidignng und der 
Znstimmung der Regierungen, die sie zur Ver
flIgung stellen. Er ermutigt nnßerdem das Sekretn
riat und diejenigen MitgJiedstnate1l, die eine solche 
Bereitschaft bekundet haben, in einen direkten 
Dialog einzutreten, damit der Genernlsekretär 
genauer abschätzen kann, welche Truppen oder 
Fähigkeiten den Vereinten Nationen fi1r bestimmte 
Friedenseinslitze bereitgestellt werden können und 
in welchem Zeitraum; 

Der Rat teilt die in Ziffer 52 des Berichts des 
GenernlsekretII zum Ansdruck kommende Auf
fassung hinsichtlich der Notwendigkeit einer 
Erhöhung der Zahl und der Kapazität der in 
Sekretariatsdiensten stehenden militärischen 
Mitarbeiter sowie des zivilen Personals, das sich 
im Sekretarist ganz nIlgemein mit Frngen der 
Friedenssicherung befaßt. Der Rat schlägt dem 
Generalsekretär vor, ihm sowie der Genera1ver
atunmlnng zu dieser Frage so bnld wie möglich 
Bericht zu erstatten. Der Generalsekretär könnte in 
seinem Bericht die Einrichtung eines verstärkten 
Friedenssicherungs-Plannngsstnbs sowie eines 
Einsatzzentrnms im Sekretarist anregen, um die 
wachsende Komplexität der anfänglichen Planung 
von Friedenseinslitzen und ihrer Steuerung vor Ort 
zu bewiiltigen. Der Rat schlägt ferner den Mit
gliedstasten vor zu erwägen, dem Sekretarist fi1r 
begrenzte Zeit Militär- oder ZivilpersonaI mit 
entsprechender Erfahrung zur Mitarbeit im Zusam
menhang mit Friedenseinslitzen zur Verfügnng zu 
stellen. 

Dnrllber hinnus beabsichtigt der Rat, diejenigen 
Abslitze zu prüfen, die an ihn gerichtet sind, einschließ
lich Ziffer 41 über die besonderen wirtschaftlichen 
Probleme, die anderen StnSIen bei der Verhängnng von 
Sanktionen gegen einen Stunt entstehen können, der 
Ziffern 64 und 65 betreffend die Rolle der Regional
organisntionen sowie Ziffer 25 betreffend die Zuhi1fe
nahme der Tntsachenermittlung durch die Vereinten 
Nationen." 

Am 30. November 1992 gab der Präsident im Anschluß 
an KonsuItntionen mit den Rntsmitgliedern im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab"": 

"Die RntsmitgJieder haben die Prüfung des Be
richts des Generalsekretärs 'Agenda fi1r den Frieden' 
vom 17. Juni 199211lS fortgesetzt. 

Die Ratsmitglieder begrilßen und nnterstötnen die 
Vorschläge in Ziffer 25 des Berichts des Genernlsekre-
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tärs über die Tatsachenermittlung. Sie sind der Auf
fassung, daß eine bliufigere Inanspruchnahme der Tatsa
chenermittlung als Instrument der vorbeugenden Diplo
matie im Einldang mit der Charta der Vereinten Natio
nen und der Erklärung über die Tatsachenermittlung 
durch die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit"', insbesondere deren Leitlinien, zu dem 
bestmöglichen Verstlindnis des objektiven Sachverhalts 
einer Situation fllhren kann, was dem Generalselaetllr 
die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Artikel 99 der 
Charta ermöglichen und die Beratungen des Sicher
heitsrats erleichtern wird. Sie teilen die Ansicht, daß je 
nach Sachlage verschiedene Foonen der Tatsachenermitt
lung Anwendung finden können und daß das Ersuchen 
eines Staates um die Entsendung einer Ermittlungs
mission in sein Hoheitsgebiet ohne ungebllhr\iche 
Verzögerung geprDft werden sollte. Sie ermutigen alle 
Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, dem General
sekretär die erforderlichen detaillierten Informationen 
über Fragen zur Verfügung zu stellen, die zu Besorgnis 
Anlaß geben, um so eine witksamc vorbeugende Diplo
matie zu erleichtern. 

Die Ratsmitglieder sind sich der umfangreicheren 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
vorbeugenden Diplomatie bewoßt und hitten den Gene
ra1sekretär, Maßnahmen ins Auge zu fassen, die geeignet 
und geboten sind, um das Sekretariat besser zu befiihi
gen, Informationen zu sammeln und diese eingehend zu 
analysieren. Außerdem bitten sie die Mitgliedstauteu und 
den Generalsekretär, zu erwägen, Sachversülndige ab
zustellen, die dabei mitwirken könnten. Sie hitten den 
Generalsekretär nachdrllcklich, durch geeignete Maßnah
men sicherzustellen, daß herausragende Persönlichkeiten, 
die sich mit den leitenden Beamten des Sekretariats die 
BOrde der Ermittlungsmissionen teilen könnten, kurz
fristig zur Verfügung stehen. Sie verweisen auf die 
positive Rolle, welche die regionalen Organisationen und 
Abmachungen bei der Tatsachenermittlung in ihrem 
jeweiligen Zustlindigkeitsbereich spielen, und begriIßen 
die Stärkung dieser Rolle und ihre enge Koordinierung 
mit den Tatsachenermittlungsbemtlhungen der Vereinten 
Nationen. 

Eingedenk der genannten Erklllrung und der 
Empfehlungen des Generalsekretärs in seinem Bericht 
werden die Ratsmitg\ieder ihrerseits jede geeignete 
Inanspruchnahme von Ermitt1UJ\gsmi"'lionen von Fall zu 
Fall und im Eink1ang mit den Zielen und Grundsätzen 
der Charta erleichtern und ermutigen. 

In diesem Zusammenhang nehmen die Ratsmit
g\ieder die Auffassung des Generalsekretärs zur Kennt
nis, daß eine Ermittlungsmission in manchen FIlIlen dazu 
beitragen kann, eine Streitigkeit oder Situation zu ent-

schlirfen, indem sie den Beteiligten vor Augen fIIhrt, daß 
die Vereinten Nationen und insbesondere der Sicher
heitsrat aktiv mit der Angelegenheit als einer bereits 
gegebenen oder möglichen Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit befaßt sind, und 
schließell sich dieser Auffassung an. In den Anfangs
phasen einer möglichen Streitigkeit kann eine solche 
Maßnahme besonders wirksam sein. Sie begrüßen es, 
daß der Genera\sekretär bereit ist, vollen Gebrauch von 
seinen Befugnissen nacb Artikel 99 der Charta zu 
machen, die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede 
Angelegenheit zu lenken, die nach seinem Dafilrbalten 
geeignet ist, den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit zu geftlbrden. Sie stellen mit Genugtuung fest, 
daß in jüngster Zeit stärker Oebmuch von Ermittlungs
missionen gemacht worden ist, wie es die nach Moldau, 
Berg-Karabach, Georgien, Usbekistan und Tadschikistan 
entsandten Missionen zeigen. 

Die Ratsmitg\ieder besbsichtigen, ihre Arbeit 
be""ombeofftife1end den Bericht des Generalsekretärs fortzusetzen, 
wie in der Erklärung des Präsidenten vom 29. Oktober 
1992"" festgestellt wird." 

Auf der 3145. Sitzung am 30. Dezember 1992 gab der 
Präsident im Anschluß an zuvor gefDlnte Konsultationen mit 
den Mitg\iedem des Sicherheitsrats im Namen des Rates die 
folgende ErIdärung 1IIi"": 

"Gemliß der Erklllrung des Prilsidenten vom 
29. Oktober 1992336 im Zusammenhang mit dem Bericht 
des Generalsekretärs 'Agenda für den Frieden''''', 
wonach 'der Rat beabsichtigt, diejenigen AbslItze zu 
prüfen, die an ihn gerichtet sind, einschließlich Ziffer 41 
über die besonderen wirtschIIftllchen Probleme, die 
anderen Staaten bei der VeIhlingung VOll Sanktionen 
gegen einen Staat entstehen können', hat der Sicherheits
rat die Frage der besonderen wirtschaft1ichen Prohleme 
untersucht, die sich für Staaten durch die Verhängung 
von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta der Ver
einten Nationen ergeben. 

Der Rat stimmt mit der vom Generalsekretär in 
Ziffer 41 seines Berichts getroffenen Feststellung 
überein, wonach es in FIIllen, in denen solche Ssnk
tionen nach Kapitel vn der Charta verhängt werden, 
wichtig ist, daß Staaten, für die sich dadurch besondere 
wirtschaftliche Probleme ergeben, das Recht haben, den 
Rat hinsichtlich dieser Probleme zu konsultieren, wie 
dies in Artikel 50 der Charta vorgesehen ist. Der Rat 
stimmt der Auffassung zu, daß die Lage dieser Staaten 
angeinessen berücksichtigt werden soll. 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Rat möge ein Biindel von Maßnah
men ausarbeiten, bei denen die Finanzinstirutionen und 
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andere Stellen des Systems der Vereinten Nationen 
einbezogen werden, um die Staaten gegen solche 
Schwierigkeiten ahznsichern. 

Der Rat stellt fest, daß diese Angelegenheit 
gegenwärtig zwar in anderen Foren der Vereinten 
Nationen behandelt wird, verJeiht jedoch seiner Ent
schlossenheit Ausdruck, diese AngeJegenheit weiter zu 
behandeln, und bittet den Generalsekretär, die Leiter der 

internationalen Finanzinstitutionen, andere Stellen des 
Systems der Vereinten Nationen und die Mitgliedstaaten 
zu konsultieren und dem Sicherheitsrat möglichst bald 
Bericht zu erstn!ten. 

Der Rat beabsichtigt, seine Arbeit betreffend den 
Bericht des Generalsekretärs fortzusetzen, wie in der 
BrkIllrung des Prlisidenten vom 29. Oktober 1992 
festgestellt wird. • 

DIE SODAFRIKAFRAGE341 

Besehltlsse 

Auf seiner 3095. Sitzung am 15. Juli 1992 bescbIoß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, AIgeriens, Angolas, Antigua und 
Barbudas, Austra1iens, Barbados', Botsuanas, BmsiJiens, 
Deutschlands, Indonesiens, KanadM, Kongos, Kubas, le
sothos, Malaysiu, Namibias, Nepals, Neu_lands, der 
Niederlande, NigeriM, Norwegens, Perus, der PbiIippinen, 
Portugals, Sambias, Schwedens, SeuegaJs, Spaniens, SIId
afrikns, Surinames, Ugandas, der Ulaaine, der Vereinigten 
Republik Tansania und Zaires einzuladM, nhne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes: ''Die SIIdafrikafrage: Schrei
ben des Geschäftsträgers a.i. der Stlindigen Vertretung 
Madagaskars bei den Vereinten Nationen an den PrIisidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 2. Juli 1992 (5124232)" 
teiJzunehme 63 u. 

Auf derselben Sitzung bescbIoß der Rat, den Vorsitzen
den des Sonderausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschtiftsordnung des Rates, einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Ersuchen des Vertreters Simbabwes"", SaJim A. Salim, den 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung ein
zuladen. 

Auf derselben Sitzung bescbIoß der Rat ferner auf du in 
zwei Schreiben enthaltene Brsuchen des Vertreters Simbab
wes"', Clarence Makwetu und Nelson MandeJa gemäß 
Regel 39 der vorIäufigen Geschäftsordnung einzuladen, 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Brsuchen 
des Vetueleis SIIdafrikas"", Mangosutbu G. ButheJezl, 
LUCM M. Mangope, Oupa J. Gqozo, J. N. Reddy, B. Joosab, 
Kenneth M. Andrew und E. E. Ngobeni gemäß Regel 39 der 
vorIllufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 3096. Sitzung am 16. Juli 1992 lud der Rat 
die Verlieter Griechenlands, der Islamischen Republik Iran 
und Italiens ein, ohne Stimmrecht an der Erörterung der 
Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung bescbIoß der Rat außerdem auf 
Ersuchen des Vertreters Indiens"', Bantu Holomisa, Essop 
Pabad, PbiIip Mablangu und Manguezi Zitba gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolution 765 (l992) 
vom 16. JuU tm 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 392 (1976) vom 
19. Juni 1976, 473 (1980) vom 13. Juni 1980, 554 (1984) 
vom 17. August 1984 und 556 (1984) vom 23. Oktober 
1984, 

In ernster Besorgnis llber die zu schweren Verlusten an 
Menschenleben filhrende Eskalation der Gewalt in Sildafrika 
und lIber deren Folgen fiIr die friedlichen VerhandIungen zur 
Schaffung eines demokratischen und geeinten Sildafrika ohne 
Rassenschranken, 

besorgt darüber, daß ein Andauern dieser Situation den 
Frieden und die Sicherheit in der Region ernstlich gefilhrden 
wIIrde. 

unter Hinweis auf die ErkIlirnng llber Apartheid und 
deren _SlÖletische Folgen im slldlichen Afrika"', die die 
Generalversammlung auf ihrer sechzeJmten Sondertagung am 
14. ne-nher 1989 im Konsens verabschiedet hat und in der 
sie forderte, daß in Sildafrika VerhandIungen in einetn 
gewaltfreien Klima stattfinden sollten, 

betonend, daß es den slldafrikanischen Behörden obliegt, 
alle erforderlichen Maßnahmen ZU treffen, um der Gewalt 
sofort ein Ende zu setzen und du Leben und du Eigentum 
aller Sildsfrikaner zu schlitzen, 

sowie die Notwendigkeit betonend, daß alle Beteiligten 
genteinsam die Gewalt beklImpfen und ZurllckhaItung llben, 

besorgt lIber die Unterbrechung des Verhandlungs
prozesses sowie entschlossen, dem Volk Sildafrikas in seinem 
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rechtmäßigen Kampf um eine demokratische Ge4iellschaft 
ohne Rassenschranken beizustehen, 

1. verurteilt die Bokalation der Gewalt in SOdafrika 
und insbesondere das Massaker am 17. Juni 1992 in Boipa
Iong sowie die nachfo1genden gewalttlitigen Zwischenflllle, 
bei denen auch auf unbewaffnete Demonstranten geschossen 
wurde; 

2. fordert die sOdafrikaniscben Behörden nach-
dracldich auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um den 
stattfindenden Gewalttätigkeiten wirksam ein Ende zu setzen 
und die dafür Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

3. fordert alle Parteien auf, gemeinsam die Gewalt zu 
bekämpfen und die wirksame DurchfUhrung der Nationalen 
Friedensühereinkunft"<' sicherzustellen; 

4. bittet den Generalsekretllr. dringend einen Sonder-
beauftragten fiIr SOdafrika zu ernennen. der unter anderem 
nach entsprechenden Erörterungen mit den Parteien Maßnah
men empfehlen sou. die zur HerheifiIhrong eines tatsächli
chen Endes der Gewalt und zur Schaffung der Voraus
setzungen fiIr Verhendlungen beitragen wl1rden. die zu einem 
friedlichen Übergang zu einem demokratischen und geeinten 
Südafrika ohne Rassenschranken fllbren, und der dem 
Sicherheitsrat möglJchst bald einen Bericht dazu vorlegen 
soll; 

5. bittet alle Beteiligten nachdrUcklich, den Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs bei der ErfUllung seines 
Maudata zu unterstützen und die Hindernisse zu beseitigen, 
die sich der Wiederaufnahme der Verhendlungen entgegen
stellen; 

6. unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß es 
geboten ist, daß alle Beteiligten bei der m6glichat raschen 
Wiederaufnahme des Verhendlungaprozesses zusammen
arbeiten; 

7. bittet die internationale Gemeinschaft nachdritck-
lieh, die vom Rat im IDnhlick auf die Herheifülnung eines 
baldigen Endes der Apartheid in SOdafrika verhllngten 
geltenden Maßnahmen beizubehalten; 

8. beschließt. bis zur Schaffung eines demokratischen 
und geeinten SOdafrika ohne RassenschraDken mit dieser 
Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Aufthr 3096. SIIzung -8-· 
In einem fiIr die Ratamitglieder he!<timmten. an den 

Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben vom 
17. Juli 1992348 nahm der Generalsekretllr Bezug auf Ziffer 
4 der Resolution 765 (1992) vom 16. Juli 1992, mit der der 
Rat ihn gebeten hatte, dringend einen Sonderbeauftragten fiIr 

Südafrika zu ernennen, der unter anderem nach Erörterungen 
mit den Parteien Maßnahmen empfehlen sollte, die zur 
Herheifülnung eines tatsächlichen Endes der Gewalt und zur 
Schaffung der Voraussetzungen fiIr Verhandlungen beitragen 
würden, die zu einem friedlichen Übergang zu einem 
demokratischen und geeinten Sildafrika ohne Rassenscbran
ken fIIbren wl1rden. und dem Sicherheitsrat möglichst bald 
einen Bericht vorzulegen. Der Generalsekretär untenichtete 
den Rat dahin gehend, daß er nach Abschluß der erforder
lichen Konsultationen beabsichtige, Cyrus Vance zum 
Sonderbeauftragte fiIr SOdafrika zu ernennen. 

Mit Schrel.ben vom 20. Juli 1992"" untenichtete der 
Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen. daß Ihr 
Schreiben vom 17. Juli 1992 betreffend die Ernennung 
von Cyrus Vance zu Ihrem Sonderbeauftragten fiIr 
Südafrika348 den Ratamitgliedern zur Kenntnis gebracht 
wurden ist. Sie hegrlIßen Ihren Beschluß." 

Auf seiner 3107. Sitzung am 17. August 1992 erörterte 
der Rat, den Punkt "Die Sl1dafrikafrage: Bericht des General
sekretärs lIber die Sildafrikafrage (8/24389)".'" 

Resolution 772 (1992) 
..... 17.August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

In Bekr4ftlgung seiner Resolution 765 (1992) vom 
16. Juli 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. August 199211ber die slIdafrikafrage'. 

entschlossen, dem Volk SIIdafrlkas in seinem recht
mIlBigen Kampf um eine demokratische Gesellschaft ohne 
Rassenscbranken beizustehen, 

sich der Erwartungen des Volkes von SOdafrika bewl4Pt, 
daß ihm die Vereinten Nationen bei der Beseitigung aller 
Hindernisse hehiIf1ich sein werden, die sich der Wieder
md'nahme des Verhandlungaprozesses entgegenstellen. 

eingedenk der Bereiche, die im Zusammenhang mit der 
Frage der Gewalt in Südafrika zu Besorgnis An1aB gehen, so 
auch der Problematik der Wohnheime. der gefllbrlichen 
Waffen, der RoUe der Sicherbeitskrllfte und anderer bewaff
neter Formationen, der Untersuchung und Verfolgung von 
sttatbarem Verhalten, der Massendemonstrationen und des 
Verhaltens der politischen Parteien, 

ferner eingedenk der Notwendigkeit, die gemIIB der 
Nationalen Friedensl1bereinkunft'4' geschaffenen einheimi
schen Mechanismen zu festigen und zu verstärken, demit sie 
besser in der Lage sind, jetzt und in Zukunft den Frieden zu 
konsolidieren. 
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entscldossen, dem Volk Sildafrikas dabei bebllt1ich zu 
sein, der Gewalt ein Ende zu setzen, deren Andauern den 
Frieden und die Sicherheit in der Region ernstlich geflihrden 
würde, 

in diesem Zusammenhang /JJIJerstreichend, wie wichtig 
es ist, daß alle Parteien bei der möglichst raschen Wtederauf
nahme des Verhandlungsprozesses zusammenarbeite 

1. begrl!f3t mit Genngtuung den Bericht des GenetaI-
sekretärs vom 7. Angust 1992 übet die SIIdafrlkafrage'; 

2. dankt allen beteiligten Parteien in SIldafr.ika fIIr 
ihre Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs fIIr SÜdafrika; 

3. fordert die sfldafrikanische Regierung und alle 
Parteien in Südafrika auf, die in dem Bericht des Generalse
kretärs enthaltenen einschlägigen Empfehlungen dringend 
umzusetzen; 

4. ermllchttgt den Generalsekretär, dringend Be-
obachter der Vereinten Nationen in Südafrika zu dislozieren, 
in der Weise und in der Anzahl, die er fIIr erforderlich hIiIt, 
um die in seinem Bericht aufgezeigten Bereiche, die zn Be
sorgnis Anlaß gehen, wirksam anzugehen, in Absprache mit 
den gemäß der Nationalen Friedensübereinkunft"" geschaffe
nen Strukturen; 

5. bittet den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
heteiligten Parteien hei der Stärkung der gemäß der Nationa
len Friedensübereinlrunft geschaffenen Strukturen bebilt1ich 
zu sein; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
alle drei Monate beziehungsweise erforderlichenfalls auch 
häufiger übet die Dutchfllhrung dieser Resolnt1on Bericht zu 
erstatten; 

7. fordert die Regierung SiIdafrikas, die Parteien und 
Organisationen und die gemäß der Nationalen Friedens
übereinkunft geschaffenen Strukturen auf, mit den Beobach
tern der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten, damit 
diese ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können; 

8. bittet die internationalen Organisationen, wie die 
Organisation der afrikanischen Einheit, das Commonwealth 
und die Europäische Gemeinschaft, die Entsendung eigener 
Beobachter nach Südafrika in Absprache mit den Vereinten 
Nationen und den gemäß der Nationalen Friedensüberein
kunft geschaffenen Strukturen zu erwägen; 

9. beschließt, bis zur Schaffung eines demokratischen 
und geeinten Slidafrika ohne Rassenschranken mit dieser 
Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Atif der 3107. SlI2ung einstimmig verab<chieder. 

Besehlfisse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident nach Ver,. 
abschiedung der Resolution 772 (1992) im Namen des Rates 
die folgende Erk1lirung aJT": 

"Die Ratsmitglieder gehen davon aus, daß der 
Generalsekretär den Rat in bezng auf die Zabl der 
Beobachter konsultieren wird, die er jeweils zu 
entsenden beabsichtigt.· 

Am 10. Septembet 1992 gab der Präsident im AnschInß 
an Konsultationen am seihen Tag gegenübet den Medien im 
Namen des Rates die folgende Erk1lirung ab"": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats mißbilligen die 
Tötung von 28 Demonstranten und die Verwundung von 
beinahe 200 weiteren Personen durch Sicherbeitskräfte 
in Südafrika am 7. Septembet 1992. Sie wiederholen 
ihre emste Besorgnis iIber die fortwährende Es1calation 
der Gewalt in SUdafrika. Sie betonen erneut, daß die 
südafrikanische Behörden fIIr die Anfrechterhaltung von 
Recht und Ordnung verantwortlich sind, und fordern sie 
auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um der 
Gewalt ein Ende zu setzen und das Recht aller Südafri
kaner auf friedliche politische Betätigung ohne Angst 
vor Einschüchterung oder Gewalt zu schützen. Sie bitten 
alle Parteien in Südafrika nachdrücklich, bei der Be
kämpfung der Gewalt zusammenzuarbeiten und größte 
Zurückhaltung zu Oben, um die Eskalation der Gewalt zu 
unterbinden. 

Die Ratsmitglieder betunen die Notwendigkeit, der 
Gewalt ein Ende zu setzen und die Vomussetzungen fIIr 
Verhandlungen zu schaffen, die zur Schaffung eines 
demokratischen und geeinten Sildafrika ohne Rassen
schranken führen. Sie stellen in diesem Zusammenhang 
fest, daß der Rat in seiner Resolution 772 (1992) vom 
17. August 1992 den Generalsekretär ermächtigt hat, in 
Absprache mit den gemäß der Nationalen Friedensübet
einkunft'" geschaffenen Strukturen Beobachter der 
Vereinten Nationen nach Sodafrika zu entsenden, um 
einen Rahmen und eine Basis fIIr die Beendigung der 
Gewalt in diesem Lande zu schaffen. Sie begrüßen die 
Entscheidung des Generalsekretärs, eine Vomusgruppe 
von 13 Beobachtem der Vereinten Nationen am 11. Sep
tembet 1992 in Sildafrika zu dislozieren, als Teil eines 
Kontingents von insgesamt 50 Beobachtem, die in Mo
natsfrist entsandt werden soUen. 

Die Ratsmitglieder fordern die Regierung SIId
afrikas, die Parteien und Organisationen sowie die 
gemäß der Nationalen Friedensübereinkunft geschaffenen 
Strukturen auf, mit den Beobachtem der Vereinten 
Nationen voU zusammenzuarbeiten, damit diese ihre 
Aufgaben wirksam wahrnehmen können. Sie wiederho-
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Jen ihren Aufruf an andere in Betracht kommende re
gionale und zwischenstaatliche Organisationen, zur För
derung des Friedensprozesses die Entsendung eigener 

Beobachter nach SDdafrika in Absprache mit den Ver
einten Nationen und den gemäß der Nationalen Friedens
abereinkunft geschaffenen Strukturen zu erwägen." 

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEM GENERALSEKRETÄR UND DEM 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEitSRATS BETREFFEND HAITI 

BescbliIsse 

In einem fiIr die Ratsmitglieder bestimmten, an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Scbreiben vom 
15. Jnli 1992353 machte der Generalsekrettir den Präsidenten 
auf einen Sclniftwechsel in bezug auf die Situation in Haiti 
anfmerksam. Am 18. Juni 1992 habe er von Präsident 
Aristide ein vom 3. Juni 1992 datiertes Schreiben"" erhal
ten, des er dem Generalsekretär der Organisation der ameri
kanischen Staaten zur Kenntnis gebracht habe, da diese 
Organisation auf Ersuchen der Außemninister 1hrerMitg1ied
staaten eine flihrende Rolle bei den Bernß!umgen zur Wie
derherstellung der Demokratie in Haiti eingenommen habe. 
Der Generalsekretär stellte fest, daß sein Mandat nach 
Resolution 46n der Generalversamm1ung vom 11. Oktober 
1991 beschränkt sei und sein allgemeiner Zweck die Umer
stlltzung der Maßnnhmen der Organisation der amerikani-

schen Staaten sei. Der Generalsekretär der Organisation der 
amerikanischen Staaten habe des Schreiben des Generalsekre
tärs am 10. Jnli 1992 beantwortet"'. Der Generalsekretär 
nnteIrlchtete den Rat außerdem, daß er beschlossen habe, des 
Angebot des Generalsekretärs der Organisation der amerika
nischen Staaten anzunehmen, an der vorgeschlagenen 
Mission nach Haiti auch Vertreter der Vereinten Nationen 
teilnehmen zu lassen. 

Mit Schreiben vom 29. Jnli 1992"" unterrichtete der 
RatsprIlsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich möchte den Empfang IInes Schreibens vom 
15. Jnli 1992 in bezug auf die Situation in Haiti353 

bestätigen. Ich habe des Schreiben den Ratsmitgliedern 
zur Kenntnis gebracht, die bei den informellen Kon
sultationen am 20. Jnli 1992 davon Kenntnis genommen 
haben." 

DIE SITUATION IN GEORGIEN 

Beseblilsse 

Am 10. September 1992 gab der PräsIdent im Anschluß 
an die am selben Tag geftlhrten Konsultationen mit den 
Ratsmitgliedern gegen!lber den Medien die folgende Er
klärung im Namen des Rates alT": 

''Nach Unterrichtung durch den Generalsekretli:r 
und in Anbetracht des Schlußdokmnents des Moskaner 
Treffens zwischen dem Präsidenten der Russischen 
Föderation und dem Vorsitzenden des Staatsrats der 
Republik Georgien am 3. September 1992 geben die 
Ratsmitglieder Ihrer Genugtuung Ausdruck aber die 
Bemfthungen der Teilnehmer des Treffens, eine sofortige 
Waffenruhe herbeizuflIhren, die Krisensituation zu 
überwinden und die Voraussetzungen fiIr eine umfassen
de politische Regelung in Abcbaslen zu schaffen, des ZU 

einer Zone bewaffneten Konflikts gewoxden ist. 

Die Rntstnitglieder unterstreichen die dringende 
Notwendigkeit einer auf dem Verhandlungsweg herbei
geftlhrten politischen Beilegung des Konflikts mit friedli
chen Mitteln und bekräftigen die Unzullissigkeit jeglicher 
Verletzung des PrinzIps der territorialen Unversebrtheit 

und der intemntional anerkannten Grenzen Georgiens 
sowie die Notwendigkeit, die Rechte aller Menschen 
sIImtlicher ethnischer Groppen in der Region anzuerken
nen. Sie begrilßen die Wiederaufnahme der normalen 
Funktionen der rechtmäßigen Behörden in Abchnsieu. 

In diesem Zusammeulumg begrüßen die Ratsmit
glleder die PrinzIpien fiIr eine Regelung, die in dem 
genannten Schlußdokument enthalten sind, und befilr
worten die darin vorgesehenen konkreten Maßnahmen 
fiIr eine Regelung in Abchnsieu. Sie fordern alle Kon
fliktparteien und alle anderen Betroffenen auf, sich 
streng an die in Moskau erzielten Vereinbarungen zu 
halten. 

Die Ratsmitglieder nehmen von der Absicht des 
Generalsekretärs, eine Gutwil1ensmission zu entsenden, 
Kenntnis und ersuchen ihn, den Sicherheitsrat in regel
mäßigen Abständen über die Entwicklungen in Ab
cbaslen zu unterrichten." 

Auf seiner 3121. Sitzung am 8. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne Stimm
recht an der EtÖlleiung des Punktes 'Die Situation in 
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Georgien: Schreiben des Ersten Stellvertretenden Außen
mlnisters Georgiens an den Präsidenten des Sicherheitsrats. 
datiert vom 6. Oktober 1992 (8/24619)" teilzunehmen.17 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Mitgliedern des 
Sicberheitsrats die folgende Erk1llrung aIi"": 

''Der Rat hat die Zusammenfassung des Generalse
kretärs. vom 7. Oktober 1992, des Berichts der Gntwi1-
lensmission nach Georgien betreffend die Situation In 
Georgien'" mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Er 
dankt dem GeneraIsekretär fiIr die In dem Dokument 
enthaltenen nützlichen Informationen. Er verleiht seIner 
ernsten Besorgnis Ausdruck über die jiIngst eingetretene 
Verschlechterung der Situation in Georgien. Er ruft alle 
Parteien auf. die Kampfhandlungen ab sofort einzustellen 
und das am 3. September 1992 in Moskau geschlossene 
Übereinkommen einzuhalten. das bekri\ftigt. daß die 
territoriale Unversehrtheit Georgiens gewlihrleistet wird, 
das die Herstellung einer Waffenruhe und die Verpflich
tung der Parteien zum Gewaltverzicht vorsieht sowie die 
Grundlage fiIr eine politiscbe GesamtIösung darstellt. 

Der Rat unterstützt den Beschluß des GeneraIsekretärs. 
auf Ersuchen der Regierung Georgiens eIne weitere Mission 
nach Georgien zu entsenden. die unter der Leitung eInes 
UntergeneraIsekre stehen und von Sekretariatsheamten 
begleitet werden wird, die zum Teil im Lande verbleiben 
werden. Er billigt das vom Generalsekretär In seinem 
Sehreiben vom 7. Oktober 1992""" vorgeschlagene Mandat. 
Er sicht mit Interesse dem Bericht entgegen, den ihm der 
Generalsekretär nach ROckkehr seIner Mission aus Georgien 
vorlegen wird, und bekundet seIne Bereitschaft. die Emp
fehlungen zu prIlfen, die ihm der Generalsekretär bezüglich 
eines möglichen Beitrags der VereInten Nationen zur Durch
fIIhrung des Übereinkommens vom 3. September 1992 
unteIbreiten wird. 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, daß der derzeitige 
Vorsitzende der Konferenz Ober Sicberheit und Zusam
menarbeit In Europa beabsichtigt. demnächst eIne Mis
sion nach Georgien zu entsenden, und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Koordlnierung der Anstrengungen 
sicherzustellen, die die Vereinten Nationen und die Kon
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zur Wtederberstellung des Friedens unternehmen." 

DIE SITUATION IN MOSAMBIK 

BescliIuß 

Auf seIner 3123. Sitzung am 13. Oktober 1992 beschloß 
der Rat, den Vertreter Mosambiks einzuladen. ohne Stimm
recht an der Erörterung des Punktes "Die Simation in 
Mosambik: Bericht des Generalsekretärs über die Operation 
der VereInten Nationen In Mosambik (S124642)" teiIzu
nehmen.l? 

Resolution 782 (Im) 
vom 13. Oktober 1m 

Der Sicherheitsrat. 

mit Genugtuung Ober die am 4. Oktober 1992 In Rom 
erfolgte Unterzeichnung eInes AllgemeInen Friedensabkom
mens fiIr Mosambik zwischen der Regierung Mosambiks und 
der Resistencia Nacional M~bicana36l. 

In der ErwlIgung. daß die Unterzeichnung des Abkom
mens eInen bedeutenden Beitrag zur Wlederhersteilung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region darstellt, 

unter Hinweis aiif die am 7. August 1992 In Rom 
unterzeichnete gemeInsame Erklärung des Präsidenten der 
Republik Mosambik und des Präsidenten der Resistencia 

NacionaI ~bicana"'. In der beide Parteien die Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Überwachung und der 
Gewährleistung der Durchfilhrung des Abkommens anneh
men, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalse
kretärs vom 9. Oktober 1992 Ober die Operation der Ver
einten Nationen In Mosambik'"' und das Ersuchen des 
Präsidenten Mosambiks'"'. 

1. billigt die Emennung eines Interimistischen 
Sonderbeauftragten fiIr Mosambik durch den Generalsekretär 
und die Entsendung einer Gruppe von bis zu fllnfundzwanzig 
MiIitlirbeobachtern nach Mosambik entsprechend der Emp
fehlung In Ziffer 16 des Berichts des GeneraIsekretärs vom 
9. Oktober 1992 über die Operation der Vereinten Nationen 
In Mosambik'"'; 

2. sieht dem Bericht des Generalsekretärs Ober die 
EInrichtung einer Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik, einschIießUch einer detaillierten Kostenaufstellung 
fiIr diesen Einsatz. erwartunglllloll entgegen; 

3. beschließt. mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

AI({ der 3123. Sltvmg einstimmig verabschiedet. 
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BesclIIlIsse 

Auf seiner 3125. Sitzung am 27. Oktober 1992 et'ÖIterte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Mosambik: Schreiben 
des Generalsekretllrs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 23. Oktober 1992". 

Auf derselhen Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende Erldärung ab"": 

''Der Rat bat von dem Schreiben des General
sekretärs vom 23. Oktober 1992 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats betreffend die Situation in Mosambik 
Kenntnis genommen. Er dankt dem Generalsekretär und 
seinem interimistischen Sonderbeauftragten fIIr Mosam
bik fIIr ihre Bemühungen dahin gehend, daß die Ver
einten Nationen zur Durchfilhrung des Allgemeinen Frie
densabkommens fIIr Mosa:mbik"'1 beitragen, im Einklang 
mit den Bestimmungen des Abkommens. 

Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt ange
sichts der Berichte über schwerwiegende Verletzungen 
der Waffenruhe in mehreren Regionen Mosambiks. Er 
appelliert an die Parteien, diese Verletzungen sofort 
einzustellen und die Waffenruhe und alle mit dem 
Allgemeinen Frledensabkommen eingegangenen Ver
pflichtungen genaueslens einzuhalten. Er fordert die 
Parteien außerdem nachdrücldich auf, mit dem interi
mistischen Sonderbeauftragten des Generalsekretärs voll 
zusammenzuarbeiten und inabesondere alle erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen in Mosambik zu 
gewährleisten. 

Der Rat möchte erneut erkillren, daß er fest 
entschlossen ist, auf einen dauerhaften Frieden in 
Mosambik hinzuarbeiten. In dieser Hinsicht fordert er 
die Parteien nachdrücklich auf, die Waffenruhe uneinge
schränkt einzuhalten, was eine Voraussetzung fIIr die 
rasche Einrichtung und die erfolgreiche Dlslozierung der 
Operation der Vereinten Nationen in Mosambik dar
stellt" 

Auf seiner 3149. Sitzung am 16. Dezember 1992 
beschloß der Rat den Vertreter Mosambiks einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes ''Die Situation in 
Mosambik: Bericht des Generalsekretärs über die Operation 
der Vereinten Nationen in Mosambik (S/24892 und Add.l)" 
teilzunehmen.17 

Resolution 797 (1992) 
vom 16. Dezember 1m 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolution 782 (1992) vom 
13. Oktobet 1992, 

sowie unter Htrrweis auf die Erkllirung des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 27. Oktober 1992""', 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
3. Dezember 1992 über die Operation der Vereinten Nationen 
in Mosambjk366, 

betonend, welche Bedentung er dem Allgemeinen 
Friedensabkommen fIIr Mosambik"" und der nach Treu und 
Glauben erfolgenden ErffIllung der darin enthaltenen Ver
pflichtungen durch die Parteien beimißt, 

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, welche die 
Regierung Mosambiks und die Resistencia Nacional M~
bicana bisher unternommen haben, um die Waffenruhe 
aufrechtzuerhalten, und seiner Besorgnis Ausdruck gebend 
über die Verzögerungen bei der 1nangrif1nabme einiger der 
sich aus dem Abkommen ergebenden wichtigen Aufgaben. 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär einen 
interimistischen Sonderbeauftragten fIIr Mosambik ernannt 
hat, dem die Gesamtleitung der Aktivitären der Vereinten 
Nationen zur Untetstlltzung des Abkommens obliegen wird, 
sowie über die Entsendung einer Gruppe von flInfundzwanzig 
Mi1itärbeobachtern nach Mosambik, wie mit Resolution 782 
(1992) gebilligt, 

feststellend, daß der Generalsekretär die Absicht hat, in 
dieser Zeit steigender Anforderungen an die Mittel fIIr die 
Frledenssicherung die Ausgaben bei dieser wie auch bei 
anderen friedenslchernden Operationen sorgf'81tig zu überwa
chen, 

1. btlligt den Bericht des Generalsekretärs vom 
3. Dezember 1992 über die Operation der Vereinten Nationen 
in Mosambik"'" und die darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschließt, eine Operation der Vereinten Nationen 
in Mosambik einzurichten, entsprechend dem Vorschlag des 
Generalsekretärs und in Übereinstimmung mit dem All
gemeinen Friedensabkommen fIIr Mosambik"", und ersucht 
den Geaeralsekretär, sich bei der Planung und Durchfllhtung 
der Dlslozierung der Operation um Einsparungen zu bemü
hen, unter anderem durch eine gestaffelte Dislozierung, und 
dem Rat regelmäßig über die in dieser HInsIcht erzielten 
Ergebnisse Bericht zu erstatten; 

3. beschließt ferner, daß die Operation fIIr einen 
Zeitraum bis zum 31. Oktober 1993 eingerichtet wird, um die 
in dem Bericht des Generalsekretärs beschriebenen Ziele zu 
erreichen; 

4. forden die Regierung Mosambiks und die Resi
stencia Nacional ~bicaua auf, mit dem interimistischen 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs fIIr Mosambik und 
mit der Operation volI zusammenzuarbeiten und die Waffen
ruhe und alle mit dem Abkommen eingegengenen Verpflicb
tungen genauestens einzuhalten, und betont, daß die uneinge
schränkte Achtung dieser Verpflichtungen eine Voraus
setzung dafIIr Ist. daß die Operation iht Mandar erfiIIlen 
kann; .. 

5. verJangt, daß alle Patteien und anderen Beteiligten 
in Mosambik alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen sowie 
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des gesamten sonstigen aufgrund dieser und frOherer Resolu
tionen entsandten Personals ZU gewährleisten; 

6. billigt die in den Ziffern 30 und 51 des Berichts 
des Generalsekretärs dargelegte Vorgehensweise, was den 
Zeitplan für den Wahlprozeß betrifft, und bittet den General
sekretär, sich hinsichtlich des genauen Zeitpunkts der 
Präsidentschafts- und Parlameotswahlen und ihrer Vor
bereituog sowie hinsichtlich eines genauen Zeitplans für die 
Verwirklichung der anderen wichtigen Aspekte des Abkom
mens eng mit allen Parteien ins Benehmen zu setzen und 
dem Ratso bald wie möglich, spiltestens jedoch bis 31. März 
1993, darüber Bericht zu erstatten; 

7. fordert die Regierung Mosambiks und die Resi
st80cia Nacional M.,.amhicana ll14f, in enger Abstimmung 
mit dem interimistischen Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs so bald wie möglich die organisatorischen und 
logistischen Vorbereitungen für den Demobllisierungsprozeß 
abzuschließen; 

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, positiv auf die vom 
Generalsekretär an sie gerichteten Ersuchen um den Beitrag 
von Personal und Gerät für die Operation zu reagieren; 

9. ermutigt die Mitgliedstaaten w,ifjerdem, freiwillige 
Beiträge für die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur 
Unterstlltzung des Abkommens zu leisten, und ersucht die 
Programme und SonderorganisatioDen der Vereinten Natio
nen, geeignete Hilfe und Unterstötzung für die Durchftlhrung 
der wichtigsten Aofgaben bereitzustellen, die sich aus dem 
Abkommen ergeben; 

10. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
flber die Entwicklungen unterrichtet zu balten und ihm bis 
spiltestens 31. März 1993 einen weiteren Bericht vorzulegen; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit akliv befaßt zu 
bleiben. 

Alif der 3149. SlIvmg einstimmig verabschiedet. 

Dm SITUATION IN TADSCHIKISTAN 

Beschliisse 

Aof seiner 3131. Sitzung am 30. Oktober 1992 erörterte 
der Rat den Punkt: 

"Die Situation in Tadschikistan: 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 
(S/24739)17 ; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Kirgisistans bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
19. Oktober 1992 (S/24692)17; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Tadschikistans bei 
den Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 21. Oktober 1992 (S/24699)17 •. 

Aof derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor gefiIhrte Konsultationen mit den Ratsmitgliedern im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab,"7: 

''Der Rat hat die bei ihm eingegangenen Mit
teilungen der Regierung Tadschikistans geprilft. 

Der Rat bringt seine sehr ernste Besorgnis zum 
Ansdruck angesichts der sich weiter verschlechternden 
Situation in Tadschikistan, die zu beträchtlichen Ver
lusten an Menschenleben und schweren Sachschlldell 
fflhrt. Er nimmt mit Beunruhigung Kenntnis von den 
Folgen für den Frieden und die Sicherheit in der Region, 
die sich aus dieser Krise ergeben könnten. 
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Der Rat fordert alle Konfliktparteien auf, die 
KlImpfe einzustellen. Er bittet die Regierung Tadschiki
stans, die örtlichen Behörden, die Parteifilbrer und 
andere in Betracht kommende Gruppen nachdrllcklich, 
einen politischen Dialog aufzunehmen, um eine Gesamt
regelung des Konflikts mit friedlichen Mitteln zu 
erzielen. Er fordert die Parteien in den Nachbarländern 
auf, alles zu unter\assen, was zur Erhöhung der Span
nungen und zur Verhinderung einer Regelung heitragen 
könnte. 

Der Rat hegrflßt die auf Initiative der Republik 
Kirgisistan von den Mitgliedsländern der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten sowie die seitens anderer Slasten 
unternommenen Bemühungen mit dem Ziel, Tadschi
kistan bei der Überwindung der Krise zu helfen. Er bittet 
die Regierung Tadschikistans und alle anderen Konflikt
parteien, bei allen diesen Bemühungen akliv zu koope
rieren. 

Der Rat begrflßt den Beschluß des Generalsekre
tärs, aufgrund der Ersuchen der Regierungen der Reginn 
und als Beitrag der Vereinten Nationen zur Beilegung 
des Konflikts in den nächsten Tagen eine GutwilIens
mission, die auch eine humanitäre Hilfsmission umfaßt, 
nach Tadschikistan und nach Zentralasien zu entsenden. 

Der Rat fordert alle Konfliktpnrteien und die 
Nachbarländer auf, die Arbeit der Mission des Gene
ralsekretärs zu erleichtern und die Sicherheit ihres 
Personals zu gewährleisten." 



Teil H. Weitere vom Sicherheitsrat beluuuklte Fragen 

AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN Dm VEREINTEN NATIONEN'"' 

A. Antrag der Republik Kasachstan 

BescbIfiBse 

Auf seiner 3032. Sitzung am 16. Januar 1992 beschloß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den 
Antrag der Republik Kasachstan auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen"" gemäß Regel 59 der vorläufigen 
Gescbäftsordnung zur Prüfung und Bericbterstattung an den 
Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3034. Sitzung am 23. Januar 1992 erörterte 
der Rat den Bericbt des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Kasachstan 
auf Aufnahme in die Vereinten Natinnen31ll

• 

Resolution 732 (1992) 
vom 23. Januar 1992 

Der Sicherheitsrat. 

nach Priifung des Antrags der Republik Kasachstan auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen"", 

empfiehlt der Generalversammlung, die Republik 
Kasachstan als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

AI{[ dßr 3OJ4. Sitzung ohne AbstImmung verabschledßt. 

BescblnB 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabscbiedung der Resolution 732 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab"': 

"Es ist mir eine gruße Ehre, die Republik Kasach
stan im Namen der Ratsmitglieder zu dem soeben vom 
Rat gefaSten Beschluß zu beglückwünschen, der Gene
ral versammlung die Aufnahme Kasachstans in die 
Vereinten Nationen zu empfehlen. 

Dies ist wabrhaft ein historisches Ereignis. Die 
Aufnabme Kasachstans in die Vereinten Nationen und 
die ErflI1lung aller damit verbundenen Vetpflichtungen 
duroh Kasachstan werden zur Konsolidierung der 
positiven Entwicklungen beitragen, deren Zeuge die Welt 
in den letzten Monaten geworden ist. Die Bedeutung der 
Aufnahme Kasachstans in die Organisation ist uns allen 
bewußt. Ich habe keinen Zweifel, daß Kasachstan in 
allen Tätigkeitsbereichen der Vereinten Nationen einen 
wichtigen Beitrag wird leisten können. 

Die Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß Ka
sachstan als fried1iebender Stsat, der fähig und willens 

ist, die in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen 
Verpflichtnngen zu erffl11en, in aktiver und konstruktiver 
Weise zur Aufrechterhaltung der Ziele und Grundsätze 
der Charta beitragen wird. 

Wrr freuen uns darauf, Kasachstan bei uns in den 
Vereinten Nationen willkommen heißen zu können." 

B. Antrag der Republik Armenlen 

Besehlilsse 

Auf seiner 3035. Sitzung am 23. Januar 1992 beschloß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den 
Antrag der Republik Armenien auf Aufnabme in die Ver
einten Nationenm gemIIB Regel 59 der vorläufigen Ge
schJiftsnrdnung zur Prüfung und Berlchterstattnng an den 
Ausschuß für die Aufnabme neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3041. Sitzung am 29. Januar 1992 erörterte 
der Rat den Berlcht des Ausschusses für die Aufnabme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Armenien auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen373• 

Resolution 735 (1992) 
vom 29. Januar 1lI!IZ 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prqfung des Antrags der Republik Armenien auf 
Aufnabme in die Vereinten Nationenm, 

empfiehlt der Generalversammlung, die Republik 
Armenien als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzuneh
men. 

AI{[ dßr !J041. SItzung ohne Abstimmung verabschiedet 

Bescblnß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschieduag der Resolution 735 (1992) im Namen der 
Ratsmitg1ieder die folgende Erklärung ab"': 

"Es ist mir eine Ehre, im Namen der Ratsmit
glieder die Republik Armenien zu dem soeben vom Rat 
gefnßten Beschluß beglückwünschen zu dürfen. Mit 
Resolution 735 (1992) hat der Rat der Generalver
samm1uag empfohlen, die Republik Armenien in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Für unsere Organisation und für Armenien ist dies 
ein bedeutsamer Augenblick. Die Ratsmitglieder nehmen 
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mit großer Genugtuung zur Kenntnis, daß Armenien sich 
feierlich verpflichtet bat, die Ziele und GrundslItze der 
Charta der Vereinten Nationen hochZIIhalten, zu denen 
auch die Grundsätze der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten und der Nicbtanwendung von Gewalt 
gehören. 

Die Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß Arme
nien in allen Tätigkeitsbereichen der Organisation einen 
vollen und wirksamen Beitrag leisten wird. Gern werden 
wir seine Vertreter begrllßen und eng mit ihnen zusam
menarbeiten •• 

c. Antrag der Republik Khglslstan 

BesebIlIsse 

Auf seiner 3036. Sitzung, ebenfaUs am 23. Janoar 1992, 
beschloß der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, 
den Antrag der Republik Kirgisistan auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen'14 gemlIß Regel 59 der vorlllufigen Ge
schllftsorduung zur PrOfung und Berlchtexstattung an den 
Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu ftberweisen. 

Auf seiner 3042. Sitzung am 29. Janoar 1992 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Kirgisistan 
auf Aufna1une in die Vereinten Nationen375• 

Resolntlon 736 (tm) 
vom 29. Januar 19!JZ 

Der Sicherheitsrat, 

nach Priifung des Antrags der Republik Kirgisistan auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen''', 

empfiehlt der Generalversammlung, die Republik 
Kirgisistan als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

Alff tÜlr 3042. SItzung 0""" Abstimmung verabschiedet. 

Besebluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 736 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab3'l6; 

"Der Sicherheitsrat hat soeben empfohlen, die 
Republik Kirgisistan als Mitglied in unsere Organisation 
aufzunehmen. Mit großer Freude gratuliere icb KIrgisi
stan namens der Ratsmitglieder zu diesem frohen und 
historischen Anlaß. Wir sehen dieser weiteren Stlfrkung 
des Universalltätsprinzips erwartungsvoII entgegen. 

Kirgisistan kann viel zu der Arbeit der Vereinten 
Nationen beitragen. Seine Vetpfliebtung. die Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen hochzu
halten,nehmen wir mit großer Genugtuung zur Kenntnis. 

Alle Ratsmitg1ieder blicken mit Freude dem 
nunmehr bald bevorsteheuden Tag entgegen, an dem 
Kirgisistan nnserer Organisation als Mitglied angehören 
wird. Gern werden wir die Vertreter Kirgisistans hier am 
Amtssitz der Vereinten Nationen begrllßen und eng mit 
ihnen zusammenarbeiten.· 

D. Antrag der Republik Usbekistan 

BesebIfisse 

Auf seiner 3037. Sitzung am 23. Januar 1992 beschloß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesorduung, den 
Antrag der Republik Usbekistan auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen'" gemäß Regel 59 der vorläufigen 
Geschllftsorduung zur PrOfung und Berichterstattung an den 
Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu ftberweisen. 

Auf seiner 3043. Sitzung am 29. Januar 1992 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses für die Aufoa1une neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Usbekistan 
auf Aufnahme in die Vereinten Nationen'''. 

ResoIntion 737 (1992) 
vom 29. Jmmar 19!JZ 

Der SIcherheitsrat, 

nach Priifung des Antrags der Republik Usbekistan auf 
Aufoahme in die Vereinten Nationen311

, 

empfiehlt der Generalversammlung. die Repuh1lk 
Usbekistan als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

AIff tÜlr 3043. SI"""g 0""" Abstimmung verabschietÜlt 

Besebluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 737 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erkllirung ab319

: 

"Der Sicherheitsrat hat soeben die Resolution 
737 (1992) verabschiedet, in der die Aufnahme der 
Republik Usbekistan in die Vereinten Nationen empfoh
len wird. Diese Empfehlung wird im Zuge der letzten 
Phase des Aufnahmeprozesses demnächst von der 
Generalversammlung behandelt werden. Es ist mir eine 
Ehre, Usbekistan im Namen der Ratsmitglieder ZII die
sem erfreulichen und historischen Ereignis beglückwün
schen zu dilrfen. 

Usbekistan bat feierlich gelobt, alle VerPffich
tungen aus der Charta der Vereinten Nationen zu 
erfiIllen, was wir aufrichtig begrllßen. Die Ratsmitglieder 
sind zuversichdieh, daß Usbekistan zu den zahlreichen 
Aufgaben dieser Organisation viel beizutragen haben 
wird. Wir freuen uns darauf, die Vertreter Usbekistans 
als Kollegen begrößen und in den verschiedenen Gre
mien der Vereinten Nationen mit ihnen znsammen
arbeiten zu können. n 
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E. Antrag der Republik Ta ...... bfJdstan 

BeschlOsse 

Auf seiner 3038. Sitzung am 23. Januar 1992 beschloß 
der RlIt nach Verahschiedung seiner Tagesordnung. den 
Antrag der Republik Tadschikistan auf Aufnabme in die 
Vereinten Nationen'" gemäß Regel 59 der vor1llufigen Ge
scbliftsordnung zur PrfIfung und Berichterstattung an den 
Ausschuß fiIr die Aufnahme neuer Mitglieder zu ilberweisen. 

Auf seiner 3044. Sitzung am 29. Januar 1992 eallUeate 
der RlIt den Bericht des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Tadschikistan 
auf Aufnahme in die Vereinten Nationen"". 

Resolution 738 (1992) 
vom 29. Jammr 1m 

Der Sicherheitsrat. 

nach PriJfuns des AntragS der Republik Tadschikistan 
auf Aufnahme in die Vereinten Nationen .... 

empfiehlt der Geneaa1versammlung. die Republik 
Tadschikistan als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

Auf der 3G44. 81tr;rmg ohne Ab_g verrd1schledet. 

Bescldnß 

Auf derselben Sitzung gab der Prilsident im Anschluß an 
die Verab3chiedung der Resolution 738 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklllrung ab"": 

"Es ist mir eine Freude, die Republik Tadschiki
stan im Namen der Ratsmitg1ieder zu der Empfehlung 
des Rates in bezog auf ihre Aufnahme in die Vereinten 
Nationen zu beglöckwllnschen. 

Alle Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß 
Tadschikistan einen wichtigen Beitrag zur Tiltigkeit der 
Organisation Ieisten wird. In der beutigen, im Wandel 
begriffenen WeIt ist der Grundsatz der Universalität 
wichtiger denn je. W'1f stellen mit großer Genugtuung 
fest, daß Tadschikistan sich verpflichtet bat, die Ziele 
und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
hochzuhalten und alle in der Charta niedergelegten Ver
pflichtungen zu erfüllen. 

Abscbließend möchte ich die Republik Tadschiki
stan im Namen der Mitglieder des Rates auf das herz
lichste willkommen heißen." 

F. Antrag der Republik Moldan 

BescldOsse 

Auf seiner 3045. Sitzung am 29. Januar 1992 beschloß 
der RlIt nach Veaabschiedung seiner Tagesordnung, den 

Antrag der Republik Moldau auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen"" gemäß Regel 59 der vorlllufigen Geschäftsord
nung zur Prilfung und Ber1ehterstattw!g an den Ausschuß für 
die Aufnahme neuer Mitglieder zu verweisen. 

Auf seiner 3047. Sitzung am 5. Februar 1992 erörterte 
der RlIt den Ber1eht des Ausschusses fiIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Moldau auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen .... 

Resolution 73'J (l992) 
vom 5. Februar 1m 

Der Sicherheitsrat. 

nach PriJfuns des AntragS der Republik Moldau auf 
AtIfnahmein die Vereinten Nationen'"'. 

empjIehlt der Geoeaa1versammlung. die Republik Moldau 
als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunebmen. 

Auf der 3047. SItomg ohne AbsJImmung verabschimleL 

Beschlnß 

Auf derselben Sitzung gab der PrIIsident im Anschluß an 
die Veaahschiedung der Resolution 739 (1992) im Namen der 
Ratsroitglieder die folgende Erklllrung ab385

: 

"Der Sicherheitsrat hat soeben empfohlen. die 
Republik Moldau als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen. Mit großer Freude gratuliere ich der 
Republik Moldau namens der Ratsmitgliederzu diesem 
erfreulichen und historischen AnIa8. W'1f sehen dieser 
weiteren Stlirkung des Universalitätsprinzips erwartungs
voll entgegen. 

Der RlIt nimmt mit großer Genugtuung zur 
Kenntnis, daß Moldau sich verpflichtet bat, die Ziele und 
GrundsiUze der Charta der Vereinten Nationen hochzu
halten. Alle Raltm!itglieder blicken mit Freude dem nun
mehr bald bevorstehenden Tag entgegen, an dem Moldau 
den Vereinten Nationen als Mitglied angehllreu wird. 
W'1f fteneo uns damuf. die Vertreter Moldaus keunenzu
lernen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten." 

B_hliJsse 
Auf seiner 3048. Sitzung am 5. Februar 1992 beschloß 

der RlIt nach Verab3chiedung seiner Tagesordnung. den 
Antrag Turkmenistans auf Aufnahme in die Vereinten 
Natlo~ gemäß Regel 59 der vorlllufigen Geschl\ftsord
nung zur PrfIfung und Ber1ehterstattung an den Ausschuß fUr 
die Aufnahme neuer Mitglieder zu Oberweisen. 

Auf seiner 3050. Sitzung am 7. Februar 1992 erörterte 
der RlIt den Ber1eht des Ausschusses fiIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag Turkmenistans auf Auf
nabme in die Vereinten Nationen"". 

- 125-



Resolution 741 (1992) 
vom 7. FeImJar 1m 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prti/img des Antrags TurkmeDistaDs auf Aufnahme 
in die Vereinten Nationen""", 

empfiehlt der Genera1versammlung, Turlanenistan als 
Mi tglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Arg der 3050. Sitzung ohne Abstimnumg_ 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident Im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 741 (1992) Im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erk1ärung ab""': 

"Es ist mir eine Freude, Turlanenistan Im Namen 
der Ratsmitglieder dazu begIOckwfInschen zu können, 
daß der Rat empfohlen bat, Turkmenistan als Mitglied in 
die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Alle Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß 
Turkmenistan zur Tätigkeit derVereinten Nationen einen 
bedeutenden Beitrag leisten wird. Wir nehmen mit gr0-

ßer Genugtuung zur Kenntnis. daß Turkmenistan sieb 
verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta der 
Veieinten Nationen hochzuhaIten und zu verwirklichen. 

Darüber hinaus möchte ich Turkmenistan die 
herzliebsten GrüBe der Ratsmitglieder Obertnitteln." 

H. Antrag der Aserbaldsebanlsdten Repnb1lk 

BeschIlisse 

Anf seiner 3051. Sitzung am 11. Februar 1992 heschIoß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den 
Antrag der Aserbaidschanischen Republik auf Aufnahme in 
die Vereinten Nationen389 gemäß Regel 59 der vorläufigen 
Geschliftsordnung zur Prüfung und Berichterstattung an den 
Ausschuß fUr die Aufnahme neuer Mitglieder zu IIberweisen. 

Auf seiner 3052. Sitzung am 14. Februar 1992 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses fUr die Allfnabtne neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Aserhaidschanischen 
Republik auf Aufnahme in die Vereinten Nationen3llll• 

Resolution 742 (1992) 
vom 14. FeImJar 1m 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prti/img des Antrags der Aserbaidschanischen 
Republik auf Aufnahme in die Vereinten Nationen389• 

empfiehlt der Generalversammlung, die Aserbaidscbani
scbe Republik als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzune1unell. 

Arg der !OS2. Sirz.ung ohne Abstlntrmmg verobscIdedeI. 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident Im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 742 (1992) Im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ah332

: 

"Der Sicherbeitsrat hat soeben empfohlen, die 
Aserbaidscbanische Republik als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. Mit großer Freude 
grntuliere ich der Aserbaidschaniscben Republik Im 
Namen der Ratsmitglieder ~ diesem frohen und histori
sehen Anlaß. Wlt sehen dieser weiteren Stärkung des 
Universalitlltsprlnzips erwartungsvoll entgegen. 

Die Ratsmitglieder nehmen mit großer Genugtuung 
zur Kenntnis, daß Aserbaidschan sich feierlich ver
pflichtet bat, die Ziele und GnlDdsätze der Charta der 
Vereinten Nationen hocbzuha1ten, zu denen auch die 
Grundsätze der friedlichen Beilegnng von Streitigkeiten 
und der Nichtanwendung von Gewalt gehören. Alle 
Ratsmitglieder blicken mit Freude dem nunmehr bald 
bevorstehenden Tag entgegen, an dem Aserbaidschan 
den Vereinten Nationen als Mitglied angehören wird. 
Wir freuen uns damuf, die Vertreter Aserbaidschans 
kennenzulernen und eng mit ihnen zusammenzu
arbeiten." 

L Antrag der RepubDk San Marlno 

BeschIlisse 

Auf seiner 3054. Sitzung am 21. Februar 1992 beschloß 
der Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den 
Antrag der Republik San Marino auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen'l9I gemllß Regel 59 der vorläufigen 
Geschliftsordnung zur Prilfung und Berichterstattung an den 
Ausschuß fUr die Aufnahme neuer Mitglieder zu !Iberweisen. 

Auf seiner 3056. Sitzung am 25. Februar 1992 erörterte 
der Rat den Bericht des Ausschusses fUr die Aufnabtne neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik San Marino 
auf Allfnabrne in die Vereinten Nationen392• 

Resolution 744 (1992) 
vom 2S. FeImJar 1m 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prti/img des Antrags der Rel'1lblik San Marino auf 
Aufuabtne in die Vereinten Nationen'"', 

empfiehlt der Generalversammlung, die Republik San 
Marino als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

AIif der 3056. Silzung ohne Abstlmnumg .erobscJdedet 

BescbIuß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident Im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolmion 744 (1992) Im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab"': 
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"Der Sicherheitsrat hat soeben empfohlen, die 
Republik San Marino als Mitglied in die Vereinten 
Nationen anfzunetnneu. Mit großer Freude gratuliere ich 
San Marino lIlI1DCIIS der Ratsmitglieder zu diesem er
freoIichen und bistorischen Anlaß. Wrr sehen dieser 
weiteren Stlirkung des UniversaJitätsplinps erwar
tungsvoll entgegen. 

Die Ratstnltglieder netnnen mit großer Genugtuung 
zur Kenntnis, daß San Marino sich feierlich verpt1ichtet 
bat, die Ziele und Grundsllt7.e der Charta der Vereinten 
Nationen hocImJhalten. Alle Ralsmitglieder blicken mit 
Freude dem nunmehr bald bevorstehenden Tag entgegen, 
an dem San Marino den Vereinten Nationen als Mitglied 
angehören wird. Wrr freuen uns datauf, die Vertreter 
San Marinos kIlnnenznlernen und eag mit ihnen zu
sammenzuarbeite •• 

J. Antrag der RepubIJk KroatIen 

BeseJilfisse 

Auf seiner 3073. Sitzuag am 14. Mai 1992 beschloß der 
Rnt nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den Antrag 
der Republik Kroatiennuf Anfoahme in die Vereinten 
Nationen"" gemäß Regel 59 der vorläufigen Oescbliftsord
nung zur PrlIfung und Berichterstattug an den Ansschnß fIIr 
die Aufnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3076. Sitzung am 18. Mai 1992 eIllrterte der 
Rnt den Bericht des Ausschusses fiIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Kroatien nuf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen!O>. 

Resolution 753 (1992) 
...... 18. Mal1l192 

Der Slcherhsitsrat, 

nIlCh PrlIfung des Antrags der Republik Kroatien nuf 
Anfoahme in die Vereinten Nationen»', 

empjIehlt der Genem1versanunlung, die Republik 
Kroatien als Mitglied in die Vereinten Nationen aufZlmeb-
men. 

All! dsr 3076. SIfrJm, ohne Aba1ImnuJng veraInt:hIedet. 

ßeseblu8 

Auf derselben Sitzung gab der P!tisident im Anschluß an 
die VerabschIedung der Resolntinn 753 (1992) im Namen der 
Rntsmitglieder die folgende Brklärnng ab""': 

"Es ist mir eine große Ehre, die Republik Kroatien 
im Namen der RntsmitgIieder zu dem soeben vom Rnt 
gefaßten Beschluß zu beglllckwilnschen, der Gene
ralversammlung die Aufnahme Kroatiens in die Ver
einten Nationen zu empfehlen. 

Die RntsmitgIieder nehmen mit großer Genugtuung 
zur Kenntnis, daß Kroatien sich feierlich verpflichtet bat, 
die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen bochznhalten, zu denen auch die Grundsllt7.e 
der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der 
Nichtanwendung von Gewalt gehören, und alle in der 
Charta enthaltenen V mpflichtungen zu erfilllen. 

Die RlrtsDIitglieder sind zuversichtlich, daß Kroa
tien in allen Tätigkeitsbereichen der Organisation einen 
vollen und wirksamen Beitrag leisten wird." 

K. Antrag der RepubIlk SlowenIen 

Besehlflsse 

Auf seiner 3074. Sitzung am 14. Mai 1992 beschluß der 
Rnt nach Vembscblednng seiner Tagesordnung, den Antrag 
der Republik Slowenien nuf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen'"' gernlIß Regel S9 der vorläufigen Oescbliftsord
nung zur PriIfnng und Berichterstattung an den Ausschuß fIIr 
die AnfoaIune neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3077. Sitzung am 18. Mai 1992 erörterte der 
Rnt den Bericht des Ausschosses fIIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder betreffend den Antrag der Repnblik Slowenien nuf 
AnfoaIune in die Vereinten Nationen"'. 

ResolutIon 754 (1992) 
...... 18. Mal1l192 

Der Sicherheitsrat, 

nIlCh PrlIfung des Antrags der Republik Slowenien nuf 
Anfoahme in die Vereinten Nationen'"', 

empfiehlt der Genem1versnmmlung, die Republik 
Slowenien als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzuneh-
men. 

All! dsr 3(fl7. SlfrJmg ohne Abstimmung .erabschledet. 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 754 (1992) im Namen der 
RntsmitgIieder die folgende Brk1lirnng ab"': 

"Es freut mich, die Repnblik Slowenien im Namen 
der Ratsmitglleder dazu beglückwünschen zu können, 
daß der Rnt der Genem1versanunlung die Aufnahme 
Sloweniens in die Vereinten Nationen empfohlen hat. 

Mit großer Genugtunng nehmen wir zur Kenntnis, 
daß Slowenien sich feierlich vexpflichtet bat, die Ziele 
und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen hoch
zuhalten, zu denen auch die Grundsätze der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten und. der Nichtanwendung 
von Gewalt gehören, und alle in der Charta enthaltenen 
Vetpf1ichtungen zu erfiIllen. 
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Alle Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß 
Slowenien einen bedeutenden Beitrag zur Tätigkeit der 
Organisation leisten wird." 

L Antrag der Republik Bosnien und Henegowina 

Beschlil&oie 

Auf seiner 3078. Sitzung am 20. Mai 1992 beschloß der 
Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den Antrag 
der Republik Bosnien und Herzegowina auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen"" gemiIß Regel 59 der vorläufigen 
Geschllftsordnung an den AlIsschuß fIIr die Aufnahme neuer 
Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3079. Sitzung, ebenfiills am 20. Mai 1992, 
erörterte der Rat den Bericht des Ausschusses fIIr die 
Aufnahme neuer Mitglieder betreffend den Antrag der 
Republik Bosnien und Henegowina auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen'''''. 

Resolution 755 (1992) 
vom 20. Mall9ll2 

Der Sicherheitsrat, 

TlIlCh Prijfung des Antrags der Republik Bosnien und 
Herzegowina auf Aufnahme in die Vereinten Nationen"", 

empfiehlt der Generalversamm1ung, die Republik 
Bosnien und Herzegowina als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

Iwf der 3079. SIIzJmg ohM AbstImmung verabschiedet. 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiednng der Resolution 755 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erkllirung ab402

: 

"Es freut mich, die Republik Bosnien und Herze
gowina im Namen der Ratsmitglieder dazu beglückwün
schen zu können, daß der Rat der GeneralveIS80Ulllung 
die Aufnahme Bosnien und Henegowinas in die Ver
einten Nationen empfohlen hat. 

Mit großer Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis, 
daß Bosnien und Henegowina sich feierlich verpflichtet 
bat, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen hochzuhalten, zu denen auch die Grundsätze 
der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der 
Nichtanwendung von Gewalt gehören, und alle in der 
Charta enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Alle Ratsmitglieder sind zuversichtlich, daß 
Bosnien und Henegowina einen bedeutenden Beitrag zur 
TlUigkeit der Organisation leisten wird." 

M. Antrag der Repnblik GeorgIen 

Beschlfisse 

Auf seiner 3090, Sitzung am 2, Juli 1992 beschloß der 
Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den Antrag 
der Republik Georgien auf Anfnahme in die Vereinten 
Nationen"" gemiIß Regel 59 der vorläufigen Geschäftsord
nung zur Prilfung und BerichterslUtlUng an den Ausschuß fIIr 
die Anfnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

Auf seiner 3091. Sitzung am 6. Juli 1992 erörterte der 
Rat den Bericht des Ausschusses fIIr die Aufnahme neuer 

. Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Georgien auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen"". 

Resolntion 763 (tm) 
vom 6, JnI11m 

Der Sicherheitsrat, 

TlIlCh Prijfung des Antrags der Republik Genrgien auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen403

, 

empfiehlt der GeneralveIS8OUlllung, die Republik 
Georgien als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzuneh
men. 

Iwf der 3091. Sitzung ohM Abstimmung verabschiedet. 

Beschluß 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 763 (1992) im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende ErkIlirung ab""': 

"Der Rat hat soeben empfohlen, die Republik 
Genrgien als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. Mit großer Freude gratuliere ich der Republik 
Georgien namens der Ratsmitglieder zu diesem frohen 
und historischen Anlaß. Wir sehen dieser weiteren 
Stlirlrung des Universalitätsprinzips erwartungsvolI 
entgegen, 

Die Ratsmitglieder nehmen mit großer Genugtuung 
zur Kenntnis, daß Genrgien sich feierlich verpflichtet 
bat, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen hocbzuha1ten, zu denen auch die Grundsätze 
der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der 
Nichtanwendung von Gewalt gehören. Alle Ratsmit
glieder blicken mit Freude dem nunmehr nahe bevor
stehenden Tag entgegen, an dem auch Genrgien den 
Vereinten Nationen als Mitglied angehören wird." 
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1M Ebd., Dokument S/23306. 

1M Ebd., Dokument S/23307. 

167 Dokument S/23764 im Protokoll der 3063. Sitzung. 

168 O.fficial Records of the Security Council, Forty-sevenlh Year, Supplement Jor January, Febl1llJTY anti March 1992, Dolmment 
S/23574. 

169 Ebd., Dokument S/23672. 

17ll S/235oo. 

171 S/24424. 

m S/24925. 

173 8/23772. 

174 O.fficial Records of the Security Council, Forty-sevenlh Year, Supplement Jor J01IUIJTY, Febl1llJTY anti March 1992, Dokument 
S/23445. 

17' Ebd., Dokument S123469, Anhang. 

176 Ebd., Dokument S/23448, Anhang. 

177 S/23524. 

178 Ebd., Anhang. 

179 S/23525. 

IBO Dokument S/23723 im Protokoll der 3060. Sltzang. 

181 Dokument S/23724 im Protokoll der 3060. Sitzung. 

182 OjJicial Recordr of the Security Council, Forty-sevenlh Year, Supplement Jor J01IUIJTY, FebI1IIJTY anti March 1992, Dokument 
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183 Ebd., AnhlInge m und IV. 
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187 S/23852. 

188 S/24177. 

189 S/24178. 

100 S/24179. 
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SI24343. 
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202 S124533. 

"" S/24534. 
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:tOS S124714. 

"" S/24715. 
201 SJ24849. 
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210 Official Records of the Security Council, Forty-seventh Year. Supplement Jor Oetober. November and December 1992, 
Dokument S/24859. . 
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Österreichs. Wilfried Martens, Ministerpräsident Belgiens, Carlos Alberto Wabnon de Carvalho Veiga, Ministerpräsident Kap 
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Majestät Hassan Ir., König von Marokko, Boris N. JeJzin, Präsident der Rnsslschen FIlderation, John Major, Prernienninister des 
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213 Vereinte Nationen, Treaty Serles, Vol. 729, Nr. 10485. 

214 Resolution 46/36 L der GeneraJversammJung vom 9. Dezember 1991. 
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S/23685IAdd.l, Anhang. 

256 Ebd., Dokument S/23687, Anhang m. 
257 S/23709. 
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284 8124639. 
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Dokument 8/24736. 
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,., S/23753. 
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3ZI Resolutionen und Beschll1sse tl83 Sicherheltsrots, 1991, 8. 2. 
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... Ebd., Dokument 8/23569. 
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... 8/23945. 
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1m ERSTMALS IN DIE TAGESORDNUNG DES SICIIERBElTSRATS AUFGENOMMENE PUNKTE 

ANMERKUNG: Es ist Pmxis des Rates. auf jeder Sitzung auf der Grundlage einer im voraus verteilten vorlliuflgen 
Tagesordnung die Tagesordnung flIr die betreffende Sitzung anzunehmen; die Tagesordnungen der einzelnen Sitzungen im 
Jahre 1992 finden sich in den O.ffIcial Records of the Security Councü. Forty-sevenlh Year. 3026. bis 3154. Sitzung. 

In der nachstehenden chronologisch geordneten Liste sind die Sitzungen aufgefIIbrt. auf denen der Rat im Jahr 1992 
beschlossen hat, einen bisher nicht auf der Tagesordnung stehenden Punkt in die Tagesordnung lIufzlInebmlllt. 

Tagesordnungspunkt 

MfInd1icher Bericht des Generalsekretllrs gemlIß seinem weiteren 
Bericht vom 5. und 7. Januar 1992 (S/23363 und Add.I) ••• 

Weitere Berichte des Generalsekretärs gemlIß Resolution 721 
(1991)' des Sicherheitsrats (S/23363 und Add.I) ......••• 

Schreiben vom 20. nnd 23. Dezember 1991 (S/23306. S/23307. 
S/23308. S/23309. S/23317) •...•..••..•......•...• 

Schreiben des GescblIftstIäge a.i. der Ständigen Vertretung Soma
lias bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats. datiert vom 20. Januar 1992 (S/23445) ••.... 

Die Verantwortung des Sicherheitsrats im Hinblick auf die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit' .....• 

a) Die Situntion zwischen Irak und Kuwait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert 
vom 2. Aprli 1991 (S/22435) 

Schreiben des Geschliftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Frank
reichs bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. Aprli 1991 (S/22442) 

Schreiben des Geschliftsträgers a.i. der StlIndigen Vertretung Bel
giens bei den Veteinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 5. März 1992 (S/23685) ..••.. 

Die Situntion in Somalia ..•••••...•...•.•........•... 
Weitetet Bericht des Generalsekretllrs über die Verlfikationsmission 

der Vereinten Nationen flIr Angola TI' (S/23671 und Add.l) . 

a) SchreJ."ben vom 20. nnd 23. Dezember 1991 (S/23306. S/23307. 
S/23308. S/23309. S/23317)" 

b) Bericht des Generalsekretärs gemlIß Ziffer 4 der Resolution 731 
(1992) des Sicherheitsrats (S/23574) 

c) Weitetet Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 4 der 
Resolution 731 (1992) des Sicherheitsrats (S/23672) ...•.• 

Schreiben des Ständigen Vertreters Venezuelas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats. datiert vom 
2. Aprli 1992 (S/23771) .•.........•.....•.....•.. 

Bericht des Generalsekretärs gemlIß Resolution 743 (1992) des Si-
cherheitsrats (S/23777) ••....•••.•...•......••.... 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der StlIndigen Vertretung ÖSter
reichs bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats. datiert vom 23. April 1992 (S/23833) 
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17. März 1992 

24. März 1992 

31. März. 1992 

2. April 1992 

7. Aprli 1992 



TagesordnungspWlkt Sit:umg 

Schreiben des Stlindigen Vertreters Frankreichs bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
24. April 1992 (8123838) ......................... 3070. 

Die Situation in bezog auf Berg-Karabach •...•....•••••.• 3072. 

Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemlIß Resolution 749 (1992) 
des Sicherheitsrats (8123900) . . . .. . .. • • • • • • .. .. • • • • • 3075. 

Schreiben des Stlindigen Vettletet. Kubas bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
27. April 1992 (SI238S0)' . . • • .. .. • • • . • • • • .. .. • . .. . 3080. 

Bericht des Generalsekretärs gemlIß Resolution 752 (1992) des 
Sicherheitsrats (S/24000) 

Schreiben des Stlindigen VettleteI. Kanadas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
26. Mai 1992 (8123997) 

Schreiben des Ministets für auswärtige Angelegenheiten Bosnien 
und HetZej!Owinas an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 27. Mai 1992 (SI24024) •••.••..••...•••• 

Bericht des Generalsekretärs gemlIß Resolution 757 (1992) des 
Sichetheitsrats (SJ24075 und Add.I) .•••.•.•...•••••• 

Bericht des Generalsekretllrs gemlIß Ziffer 15 der Resolution 757 
(1992) des Sicherheitsrats und Ziffer 10 der Resolution 758 
(1992) des Sicherheitsrats (S/24100 und Korr.l) ..••••••• 

Mündliche Betichte des GeneraIsekretlI vom 26. und 29. Juni 1992 
gemlIß Resolution 758 (1992) des Sichetheitsrats (S/24201) • 

Weiterer Beticht des GeneraIsekretlI gemlIß Resolution 752 (1992) 
des Sicherheitsrats (S/24188) ...................... . 

Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie, Friedensscbaf-
fung und Friedenssichetung ....................... . 

Weiterer Belieht des Generalsekretllrs gemlIß den Resolutionen 757 
(1992), 758 (1992) und 761 (1992) des Sicherheitsrats (S/24263 
und Add.l) •••...•••.•••••••••••••••..•••••.•• 

Schreiben des Ministets für auswllrtige Angelegenheiten Kroatiens 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11 • .JuIi 
1992 (S/24264) 

Schreiben des Ministets für auswllrtige Angelegenheiten Kroatiens 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 12. Juli 
1992 (S/2426S) 

Schreiben des Stlindigen VettleteIs Bosnien und Hetzegowinas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13 • .JuIi 1992 (S/24266) 

Schreiben des Geschllftsttiig a.i. der StlIndigen Verttetung Slowe
niens bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 13 . .JuIi 1992 (S/24270) 

Schreiben der Stlindigen Vertrelei Belgiens, Frankreichs und des 
V creinigren Königreichs Großbritannien und NOidirland bei den 
V creinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 

3082. 

3083. 

3086. 

3087. 

3088. 

3089. 

3093. 

datiert vom 17. Juli 1992 (S/24305) .. • • • . . • . • • • .. • . . . 3097. 

Bericht des Generalsekretärs über die Sib:iation in Bosnien und 
Herzegowina' (S/24333) ...•••....••••••••••..••• " ' 3100. 
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24. April 1992 

12. Mai 1992 

15. Mai 1992 

21. Mai 1992 

30. Mai 1992 

8 • .Juni 1992 

18 • .Juni 1992 

29 • .Juni 1992 

30 • .Juni 1992 

30. Juni 1992 

13. Juli 1992 

17 • .JuIi 1992 

24 • .JuIi 1992 



Tagesordnungspunkt SItvmg 

ScIueiben des Gescbllftstdlgers a.i. der Stllndigen Vertretung der 
Vereinisten Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des SlcberheilsnltS, datiert vom 4. August 1992 
(8124316) 

ScIueiben des Stiindigen Verbetets Venezuelas bei den Vereinten 
Nationen an den PrIlsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4. August 1992 (8124311) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3103. 

Bericht des Oeneralsekretlb:s gemäß Resolution 162 (1992) des 
Sicherbeitsrats (8124353 und Add.l) •..•...•....••.•• 3104. 

Schretben des GescblIftstdIge aJ. der Ständigen Vertretung Bel
giens bei den Vereinten Nationen an den Priisidenten des 
Sicherbeitsrats, datiert vom 1. August 1992 (S/24393) 

Schretben des 0escblIftstrIIg a.i. der Stiindigen Vertretung Frank
reichs bei den Vereinten Nationen an den Priisidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 1. August 1992 (8124394) 

ScIueiben des Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Grollbrltannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an 
den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 1. August 1992 
(8124395) 

Schreiben des GeschlIftstriigers aJ. der Stlindigen Vertretung der 
Vereinisten Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an 
den Priisidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 7. August 1992 
(8124396) ••••••••.••••.•••..••••.•.••..•••... 

Schreiben des Stiindigen Vertreters Bosnien und Herzegowinas bei 
den Vereinten Nationen an den PrIlsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 10. August 1992 (8124401) 

Schreiben des Geschllftstrilge.rs a.i. der Stllndigen Vertretung der 
Tfirkei bei den Vereinten Nationen an den PrIlsidenten des Si
cherbeitsrats, datiert vom 10. August 1992 (SI24409) 

Schreiben des Geschllftstrilge.rs aJ. der Stlindigen Vertretung der 
Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen·an den 
PrIlsidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 10. August 1992 
(8124410) 

Schreiben des Ständigen Vmbete.t. Malaysias bei den Vereinten 
Nationen an den Priisidenten des Sichetheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (8124412) 

SchreIben des Ständigen Vertreters Senegals bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (8124413) 

Schreiben des Geschllftstrilge.rs aJ. der Ständigen Vertretung Saudi
Arabiens bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 11. August 1992 (SI24415) 

SchreIben des Geschllftstrilge.rs a.i. der Ständigen Vertretung Ku
. wails bei den Vereinten Nationen an den PrIlsidenten des 
Sicherbeitsrats, datiert vom 10. August 1992 (SI24416) 

Schreiben des Stiindigen Vmliete.ts Pakistans bei den Vereinten 
Nationen an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (8124419) 
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3105. 

Datum 

4. August 1992 

7. August 1992 

11. August 1992 



Tagesordnungsptmkt 

Schreiben des Ständigen VCitieleis Ägyptens bei den VIlIIllnten 
Nationen an den Prilsidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 
12. August 1992 (8124423) 

Schreiben des Stlindigen VCitieleiS der Vereinigten Arabischen 
Emirate bei den Vereinten Nationen an den Prilsidenten des 
SicherheilsIab, datiert vom 13. August 1992 (Sf24431) 

Schreiben des Stlindigen Vertreters Bahrains bei den VIlIIllnten 
Nationen an den Prilsidenten des Sicherheitsralll. datiert vom 
13. August 1992 (8124433) 

Schreiben des Stlindigen VCilteleiS der Komoren bei den Vereinten 
Nationen an den Prilsidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 
13. August 1992 (SI24439) 

Schreiben des Stlindigen Vertreters Katars bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherbeitsralll. datiert vom 
13. August 1992 (SI2444O) •••••••.•••••••.•••••••• 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 28. August 1992 •••...•••.••••...•. 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 24. August 1992 (8124509) ......••• 

Die Situation in Bosnien und Herzegowina •..•.•....•••.•• 

Resolutionsentwurf in Dokument SI24570 •........•••.••.. 

Weiterer Bericht des GenClß!selaetllrs gemäß den Resolutionen 743 
(1992) und 762 (1992) des Sicherheitsralll (S/24600) .••••• 

Schreiben des Stlindigen Velltetels Bosnien und Herzegowinas bei 
den Vereinten Nationen an den Prilsidenten des Sicherbeitsrats, 
datiert vom 10. August 1992 (SI24401) 

Schreiben des OeschllfisträgetS a.i. der Ständigen Vertretung der 
Tllrkel bei den Vereinten Nationen an den Prilsidenten des Si
chetheltsrats, datiert vom 10. August 1992 (8124409) 

Schreiben des Oeschllftsträgets a.i. der Stlindigen VertIetung der 
Is1amh":hen Republik Iran bei den Vereinten Nationen an den 
Prilsidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 10. August 1992 
(SI24410) 

Schreiben des Ständigen Vettleleis Malaysins bei den VIlIIllnten 
Nationen an den Prilsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (S/24412) 

Schreiben des Stlindigen Vmlteleis Senegals bei den VIlIIllnten 
Nationen an den Prilsidenten des Sichetheitsralll, datiert vom 
11. August 1992 (S/24413) 

Schreiben des 0eschIIftsträge a.i der Stlindigen VertIetung Sandi
Arabiens bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 11. August 1992 (Sf24415) 

SchrCi1len des Oeschllftsträgets a.i. der Stlindigen VertIetung Ko
waits bei den VIlIIllnten Nationen an den Prilsidenten des 
SichetheilsIats. datiert vom 10. Augnst 1992 (Sf24416) 

Schreiben des Stlindigen VCilieleis Pakistans bei den VIlIIllnten 
Nationen an den Prilsidenten des Sicherbeitsrats, datiert vom 
11. August 1992 (Sf24419) 
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3106. 13. August 1992 

3111. 2. September 1992 

3112. 2. September 1992 

3113. 9. September 1992 

3116. 19. September 1992 

3118. 6. Oktobet 1992 



Tagesordnungspunkt Sitzung 

Schreiben des Ständigen Vertreten Ägyptens bei den Vereinten 
Nationen an den PrIIsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
12. August 1992 (8124423) 

Schreiben des Ständigen Veillt,teis der Vereinigten Arabischen 
Emirate bei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 1992 (8124431) 

Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den Vereinten 
Nationen an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
13. August 1992 8124433) 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei den Vereinten 
Nationen an den PrIIsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
13. AUgust 1992 (SJ24439) 

Schreiben des Ständigen VetlIeters Katars bei den Vereinten 
Nationen an den PrIIsidenten des Sicherheitstats, datiert vom 
13. AUgust 1992 (SI2444O) 

Schreiben der Vertreter Ägyptens, der Islamischen Republik Iran, 
Pakistans, Saudi-Arabiens, Senegals und der Türkei bei den 
Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des SicberheitBrals, 
datiert vom 5. Oktober 1992 (S/2462O) •..•••...•••••• 

MilndIicher Bericht des GeneraIsekretlirs Ober die Verifikations-
mission der Vereinten Nationen fIIr Angola II .......... . 

Die Silitation in Georgien ..••.••......••••..••••••.•• 

Die Silitation in Mosambik .••.•.••..••..••••..•..•••• 

SchreJ.1len des Generalsekretllrs an den PrIIsidenten des Sichetheits
rats, datiert vom 27. Oktober 1992 .••..••.••••••••••• 

Schrclben des Genera1sekretlirs an den Priisidenten des Sichetheits-
rats, datiert vom 29. Oktober 1992 (S/24736) ••••..••••. 

Die Silitation in Tadschikistan ..•.•••••..•.•••••••..••• 

a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der TUrkei bei den Ver
eIaten Nationen an den PrIIsidenten des Sichettteitsrats, datiert 
vom 2. April 1991 (SI22435) 

Schreiben des Geschliftsttägers ai. der Ständigen VertreIImg Frank
reichs bei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 4. April 1991 (SI22442) 

Schreiben des Geschliftstrligets ai. der Ständigen Vertrellmg Bel
giens bei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
SicherheitBrals, datiert vom 5. März 1992 (S/2368S und Addl) 

Schreiben des Geschäftsträgers ai. der Ständigen VertrelImg Bel
giens bei den Vereinten Nationen an den PrIIsidenten des 
SicherheitBrals, datiert vom 3. August 1992 (S/24386) 

ScbreIben des Ständigen Vertreten Belgiens bei den Vereinten 
Nationen an den Priisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
19. NovetDber 1992 (8124828) 

Bericht des Generalsekretllrs Ober die ehetDaIige jugoslawische 
Republik Makedonien (S/24923) •..•..•••..••..••••• 

Schreiben des GeneraIsekretllrs an den Priisidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 18. Dezember 1992 (S/24996) .•.....••. 
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3119.' 

3120. 

3121. 

3123. 

3126. 

3130. 

3131. 

3139.7 

3147. 

3152. 

Datum. 

6. Oktober 1992 

6. Oktober 1992 

8. Oktober 1992 

13. Oktober 1992 

27. Oktober 1992 

30. Oktober 1992 

30. Oktober 1992 

23. NoVetDber 1992 

11. Dezember 1992 

22. Dezember 1992 



ANMERKUNGEN 

! Es ist zu beachten, daß abgesehen von der Dok.-Nr. des Berichts ffIr die 
3049. Sitzung am 7. Febroar 1992 und die 3055. Sitzung am 21. Febroar 1992 
dieselbe FonnuUenmg ffIr die Tagestlldmmg verwandt wunIe. Die bei diesen 
Sitzungen vorgeIegten weiteren Berichte des GenemIsekretIir trugen die Dok.-Nr. 
Sl23513 bzw. S123592 und Add,1. 

2 Der Slcberlteitstat schIo.B die Beband1ung der Frage auf derselben Sitzung ab. 

, Es ist zu beachten, daß abgesehen von der Dok.-Nr. des Berichts ffIr die 
3092. Sitzung am 7. Juli 1992unddie3115. Sitzung am 18. SepJemberl992 dieselbe 
Formulierong ffIr die Tagesotdmmg verwandt wunIe. Die bei diesen Sitzungen 
vorgelegten weiteren Berichte des Generalsekretllts trugen die Dok.-Nr. 8/24145 und 
Kort.l bzw. 8/24556. 

4 FOt die 3033. Sitzung am 21. Januar 1992 bildeten diese Schreiben einen eigenen 
Tagesordmmgspunkt. Auf der 3063. SiJzung bildeten sie einen der drei Teile eines 
mehrg1Iedrlgen Tagesordnongspunkt 

, Es ist zu beachten, daß abgesehen von der Dok.-Nr. des Berichts ffIr die 
3114. Sitzung am 14. SepJember 1992 dieselbe FormuIIernog ffIr die Tagesmdmmg 
verwandt wunIe. Der bei dieser SiJzung wrgelegte weitere Bericht des 0eneraIsekre
tIIm tdIgt die Dok.-Nr. 8/24540. 

• FOt die 3106. Sitzung am 13. Augost 1992 bildeten die ersten dmizeIm der 
vierzehn Schreiben den Tagesordmmgspunk Auf der 3119. Sitzung wurde das 
vieJ:zehate Schreiben als Teil des Tagesordnungspunktes aufgenommen. 

7 FOt die 3059. SiJzung am 11. MIlIz 1992 bildeten Teil a) und die ersten drei 
Schreiben von Teil b) den Tagesordmmgspunk Auf der 3139. Sitzung wurden zwei 
weitere Schreiben in Teil b) dieses mehrgliedrigen Tagesordmmgspunktes aufgenom
men. 

- 145 -



Resolution 

726 (1992) 

727 (1992) 

728 (1992) 

729 (1992) 

730 (1992) 

731 (1992) 

732 (1992) 

733 (1992) 

734 (1992) 
, 

735 (1992) 

736 (1992) 

737 (1992) 

738 (1992) 

739 (1992) 

740 (1992) 

741 (1992) 

742 (1992) 

743 (1992) 

744 (1992) 

745 (1992) 

746 (1992) 

VERZEICHNIS DER 1992 VOM SICHERHEITSRAT 
VERABSCHIEDETEN RFßOLUTIONEN 

Datum Gegenstond 

6. Januar 1992 Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

8. Januar 1992 Weiterer Berlebt des Generalsekretllrs gemUß Resolution 721 
(1991) des Sicherheitsrats 

8. Januar 1992 Die Situation in Kambodscha 

14. Januar 1992 Zentra1amerika: FriedensbemOhungen 

16. Januar 1992 Zentra1amerika: FriedensbemOhungen 

21. Januar 1992 Schreiben vom 20. und 23. Dezember 1991 

23. Januar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vc:teintcn Nationen 
(Republik Kasachstan) 

23. Januar 1992 Schreiben des GescblIftsIriIg a.i. der Ständigen Vertretung 
Somalias bei den Vereinten Nationen an den Prllsidenten 
des SicberlteilSlats, datiert vom 20. Januar 1992 

29. Januar 1992 Die Situation im Nahen Osten 

29. Januar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik Annenien) 

29. Januar 1992 Aufrm!une neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik Kirgisistan) 

·29.1anuar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik Usbekistan) 

29. Januar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik Tadschikistan) 

5. Februar 1992 Anfnnhme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik Moldau) 

7. Februar 1992 Weiterer Berlcbt des Generalsekretlirs gemUß Resolution 721 
(1991) 

7. Februar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Turkmenistan) 

14. Februar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Aserbaidschanische Republik) 

21. Februar 1992 Weiterer Bericht des GeneraIsekretli gemUß Resolution 721 
(1991) 

25. Februar 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 
(Republik San Marino) 

28. Februar 1992 Die Situation in Kambodscha 

17. MilIz 1992 Die Situation in Somalia 
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Seite 

5 

7 

41 

1 

2 

56 

123 

60 

52 

123 

124 

124 

125 

125 

8 

126 

126 

9 

126 

43 

61 



Resolution Datum Gegensttmd Seite 

a) Schreiben des Geschliftstrligers a.i. der StIlndigen Ver-
tretung Somalias bei den Vereinten Nationen an den 
Pdlsidenten des Sicherhei-. datiert vom 20. Januar 
1992 

b) Bericht des Genera1sekretl1ts 

747 (1992) 24. MIIrz 1992 Weiterer Bericht des Generalsekretlirs llber die Verifikations- 94 
mission der Vereinten Nationen fIIr Angola n 

748 (1992) 31. MIIrz 1992 a) Schreiben vom 20. und 23. Dezember 1991 57 

b) Bericht des Generalsekretlirs gemlIB Ziffer 4 der Resolu-
tion 731 (1992) des Sicherheitsrats 

c) Weiterer Bericht des Generalsekretlirs gemlIB Ziffer 4 der 
Resolution 731 (1992) des Sichetheitstats 

749 (1992) 7. Aprlll992 Bericht des Generalsekretlirs gemlIB Resolution 743 (1992) 11 
des Sicherheitsrats 

750 (1992) 10. Aprlll992 Die Situntion in Zypern 102 

751 (1992) 24. Aprll 1992 Die Situntion in SomalIa 63 

752 (1992) 15. Mai 1992 Weiterer Bericht des GeneraIsekretli gemlIB Resolution 749 13 
(1992) des SicheIheitsLats 

753 (1992) 18. Mai 1992 Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 127 
(Republik Kroatien) 

754 (1992) 18. Mai 1992 Auftllllune neuer Mitglieder in die Vmeinten Nationen 127 
(Republik S1oweoien) 

755 (1992) 20. Mai 1992 Aufnahm" neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 128 
(Republik Bosnien und Herzegowina) 

756 (1992) 29. Mai 1992 Die Situation im Nahen Osten 54 

757 (1992) 30. Mai 1992 Bericht des GeneraIsekretli gemlIB Resolution 752 (1992) 14 
des Sicherheitsrats 

Schreiben des Stllndigen Vmnelets Kanadas bei den Ver-
einten Nationen an den PdIsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 26. Mai 1992 

Schreiben des Ministers fIIr auswlIrtise Ange1agenheiten 
Bosnien und Herzegowinas an den PdIsidenten des 
Sicherhei-. datiert vom 27. Mai 1992 

758 (1992) 8. Juni 1992 Bericht des GeneraIsekretli gemäß Resolution 757 (1992) 19 
des Sicherheitsrats 

759 (1992) 12. Juni 1992 Die Situation in Zypern 103 

760 (1992) 18. Juni 1992 Bericht des Generalsekretlirs gemäß Ziffer 15 der Resolution 20 
757 (1992) des Sicherheitsrats und Ziffer 10 der Resolu-
tion 758 (1992) des Sicherheitsrats 

761 (1992) 29. Juni 1992 Mündlicbe Berichte des GeneraIsekretli vom 26. und 20 
29. Juni 1992 gemäß Resolution 758 (1992) des Sicher-
heitsrats 
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Resolution Datum 

762 (1992) 30. Juni 1992 

763 (1992) 6. Juli 1992 

764 (1992) 13. Juli 1992 

765 (1992) 16. Juli 1992 

766 (1992) 21. Juli 1992 

767 (1992) 27. Juli 1992 

768 (1992) 30. Juli 1992 

769 (1992) 7. August 1992 

no (1992) 13. August 1992 

Gegenstand Seite 

Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 752 18 
(1992) des Sicherheitsrats 

Anfnabme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 128 
(Republik Georgien) 

Weiterer Bericht des Generalsekretllrs gemäß den Reso- 21 
lutionen 757 (1992), 758 (1992) und 761 (1992) des 
Sicherheitsrats 

Die SIldnfrikafrage 116 

Die Situation in Kambodscha 45 

Die Situation in Somalia 6S 

Die Situation im Nahen Osten 54 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 762 (1992) 2S 
des Sicberheitsmts 

Schreiben des Stlindigen Vertreters BOSDien und Herze.. 26 
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

Schreiben des GescbIiftstriIg a.i. der Stiindigen Vertretung 
der TDrkei bei den Vereinten Nationen an den Prilsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

Schreiben des GescbIiftstriIg a.i. der Ständigen Vertretung 
der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

Schreiben des Stllndigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des Stllndigen VetlletelS Senegals bei den Ver
einten Nationen an den Prilsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des GescbIiftstriIg aJ. der Stilndigen Vertretung 
SaudiArabiens bei den Veteinten Nationen an den Präsi
denten des Sicberbeitsrats, datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des Gescbliftstrllgers a.i. der Ständigen Vertretung 
Kuwalts bei den Veteinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

Schreiben des Stllndigen Vertreters pakjstans bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sichetheitsrats, 
datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des Stlindigen Vertreters Ägyptens bei den Ver
einten Nationen an den PrIIsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 12. August 1992 

Schreiben des Stlindigen Veilletets der Vereinigten ArabI
sehen Emitnte bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sichetheitsrats, datiert vom 13. August 1992 
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Resolution 

771 (1992) 13. August 1992 

Gegenstand 

Scbrciben des Ständigen Vertreters Babrains bei den Ver
einten Nationen an den Pdlsidenten des Sicberlwitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Pdlsidenten des Sicherbeits
rats, datiert vom 13. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vetlietets Katars bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitmals, datiert 
vom 13. Angust 1992 

Scbrciben des Ständigen Vetlietets Bosnien und Herze
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Pdlsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. Angust 1992 

Schreiben des GescbäftstrlIgm a.i der Ständigen Vertretung 
der Tilrkei bei den Vereinten Nationen an den Pdlsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

Scbrciben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretnng 
der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen 
an den Pdlsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. August 1992 

Scbrciben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den Ver
einten Nationen an den Pdlsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des Geschäftsträgers aJ. der Ständigen Vertretung 
Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an den PdIsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. August 1992 

Schreiben des GescbäftstrlIgm aJ. der Ständigen Vertretung 
Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den Pdlsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

Schreiben des Ständigen VWlIetets Pakistans bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 11. August 1992 

Scbrciben des Ständigen Vetlietets Ägyptens bei den Ver
einten Nationen an den Pdlsidenten des SicherheitSIats. 
datiert vom 12. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vetlietets der Vereinigten Arabi
schen Emirate bei den Vereinten Nationen an den PdIsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vertreters Babrains bei den Ver
einten Nationen an den Pdlsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 

Schreiben des Ständigen Vetlietets der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Pdlsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 
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Seile 

27 



Resolution 

772 (1992) 17. August 1992 

773 (1992) 26. August 1992 

774 (1992) 26. August 1992 

775 (1992) 28. August 1992 

776 (1992) 14. September 1992 

m (1992) 19. September 1992 
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